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VORWORT  
 

Da bereits für Westdeutschland (Bundesrepublik Deutschland BRD) in den letzten Jahren 
die Entwicklung des Luftverkehrsdienstes Flugsicherung ab 1945 ausführlich dokumentiert 
wurde, ist es erforderlich dies auch für die damalige Sowjetische Besatzungszone 
Deutschlands (SBZ), der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), zu tun, um dem 
Ziel und der Absicht, für diesen Verkehrszweig eine vollständige Darstellung zu bieten, 
gerecht zu werden und die Beschreibung zu vervollständigen. 
 
Diese Dokumentation, entstanden aus dem Fehlen entsprechender Berichte und Nachweise 
über die Entwicklung der Flugsicherung in Ost- und Westdeutschland in öffentlichen 
Bibliotheken und Archiven, muss verständlicherweise auch auf ihre Anfangsentwicklung 
Bezug nehmen. Aus diesem Grund wurde als Grundlage für diesen Teil über die 
Entwicklung ein Rückblick (Teil I) verfasst, der die Entwicklungsschritte ab 1919 bis zum 
Kriegsende in Europa im Mai 1945 behandelte. Sein Inhalt diente diesem Teil IV zum 
verständlicheren Einstieg in die Thematik. 
 
Da der Verfasser der vorausgegangenen drei Teile der Dokumentation über die 
Entwicklung der Flugsicherung für diesen Teil ein „Gebietsfremder“ ist, haben sich 
insbesondere die Herren Dr. U. Unger, K.D. Seifert, W. Trempler, K. Wolf und J. Rössler 
bereit erklärt, Material aus eigenen Beiträgen aus dem zivilen und militärischen Bereich der 
Flugsicherung zur Verfügung zu stellen. Auch gilt mein Dank insbesondere einigen 
Angehörigen der Flugsicherungsdienste der ehemaligen DDR, die mit Information und 
Material halfen sie zusammenzustellen. 
 
So stellt diese Arbeit den Versuch dar, die zum Teil unvollständigen oder widersprüchlichen 
verfügbaren Informationen aus zivilen und militärischen Quellen für die Dokumentation des 
damaligen Geschehens richtig und vollständig darzustellen. 
 
Es ist zu bemerken, dass die in öffentlichen Archiven, Bibliotheken und Internet-
Plattformen verfügbaren Informationen zu dieser Thematik spärlich und oft oberflächlich 
sind. Das trifft insbesondere auf russische Quellen zu, die entweder verschlossen oder nur 
bruchstückhaft verfügbar sind. Am umfangreichsten sind die amerikanischen und britischen 
Quellen hierzu. Da die damaligen Geschehnisse in den vier Besatzungszonen von den 
jeweiligen militärischen Regierungen aber als nur sie betreffend erachtet wurden, ist es nicht 
verwunderlich, dass später keine „fremdherrschaftlichen“ Unterlagen nach Gründung der 
DDR in deutsche Archive gelangten, sondern lediglich in die der Mutterländer dieser 
Regierungen.  
 
Somit entstand in der historischen Aufarbeitung zur Flugsicherung in Deutschland eine 
Lücke, die diese Dokumentation helfen soll zu schliessen und die bislang kein öffentliches 
Museum, Archiv oder Bibiliothek in Deutschland schloss. Was in den Jahren zuvor alles 
geschah und wie es geschah war der Allgemeinheit meist unbekannt; in der damaligen Zeit 
daher wohl auch so gewünscht und gereicht der heutigen Generation der Wissbegierigen 
zum Nachteil.  
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Der Begriff „Deutschland“ wird im geografischen Sinne verwendet, um die im Laufe der 
Jahrzehnte stattgefunden habenden politischen Wechsel in den Staatsformen zu 
neutralisieren. Es werden die ursprünglich aus dem Englischen stammenden Fachbegriffe, 
wann immer ratsam, in Klammern in Englisch wiedergegeben, um Bedeutung und Bezüge 
leichter zu verstehen.  
 
Was die Verwendung der verschiedenen benutzten zivilen und militärischen staatlichen 
Veröffentlichungen betrifft, so beruft sich ANSA auf § 5 Abs. 1 des deutschen Urheber-
rechtsgesetzes (UrhG), wonach amtliche Werke (Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse 
und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfaßte Leitsätze zu 
Entscheidungen) keinen urheberrechtlichen Schutz genießen. Die Anforderungen der § 62 
und § 63 UrhG (Änderungsverbot und Quellenangabe) werden entsprechend befolgt.  
 
Warum erfolgt diese Dokumentation erst jetzt, 27 Jahre später? Es liegt in der Natur der 
Sache, dass die Arbeitsweise der verschiedenen Flugsicherungsdienste für Aussenstehende 
unbekannt war und ist. Bis auf die Flugplatzkontrolle mit ihrem Kontrollturm findet sie 
hinter verschlossenen Türen statt. Sie ist somit in ihren verschiedenen Teilen und Diensten 
für die Öffentlichkeit unsichtbar und wird daher weniger hinterfragt. Somit bestand auch 
für die staatlichen Organe wenig Veranlassung hierüber Details zu publizieren. Zu dem war 
und ist die Zahl der in diesem Verkehrsdienst Tätigen im Vergleich zu den Strassen-, 
Schiffarts- und Bahnverkehrsdiensten gering. Das führte zur Ansiedlung der Flugsicherung 
als Verkehrsdienst in untergeordnete Stellen der staatlichen Verkehrsorgane; in der BRD als 
zwar eigenständige Behörde aber unter die Zuständigkeit der Abteilung Luftfahrt im 
Verkehrsministerium und in der DDR als ein Betriebsdienst der Organisation 
INTERFLUG unter der Abteilung Zivil Luftfahrt (HVZL) des Verk ehrsministeriums. Eine 
Ausnahme hierzu machten insbesondere die Luftfahrtbehörden der USA mit der FAA und 
die UdSSR. Diese Unterordnung führte bei der Aufllösung der BFS und der INTERFLUG 
zur Vernachlässigung des Dokumentationsbestands bzw. in Teilen sogar zu seiner 
Vernichtung. Die im Vergleich zu andern Staatsbehörden kleine Gruppe der Flugsicherer 
war verständlicherweise vorrangig an ihrer Zukunftsabsicherung interessiert. Diese 
vorrangige Aufgabe führte zu einem Desinteresse über die Bewahrung der zuvor 
ausgeübten Tätigkeit, den damaligen Arbeitsorten und -verfahren. Man liess die vorherige 
Tätigkeit in Vergessenheit geraten, zumal gerade die Flugleiter schon Jahre vor dem 
Erreichen des 60. Lebensjahres aus dem aktiven Betriebsdienst ausscheiden mussten und in 
den Voreruhestand gingen. 
 
Dies ist somit die erste und gleichzeitig einzige Dokumentation über den Verkehrsdienst 
„Flugsicherung“ seit 1919. Sie ist wegen des Fehlens oder der Verstreutheit der 
Quellendokumente und des Alters der wenigen noch lebenden Zeitzeugen nicht 
wiederholbar. Sie entstand aus privater Initiative des Verfassers und erhielt keinerlei 
öffentliche Unterstützung. Die Erstellung der Teile I bis IV erforderte zehn Jahre Zeit. Der 
grösste Teil der verwendeten Unterlagen für die vier Teile befindet sich bei der SLUB der 
Universität in Dresden.  
 
Frank W Fischer 
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EINFÜHRUNG  
 

Die Flugsicherung in Ostdeutschland 1945 - 1990 
 
In den folgenden Kapiteln wird die Entwicklung der Flugsicherungsdienste durch sowohl 
zivile als auch militärische Organe der DDR beschrieben. Sie endet mit der 
Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands und der Vereinigung der Flugsicherung 
der  INTERFLUG mit der damaligen Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS). 
 
Sie beginnt nicht erst mit dem Entstehen der zivilen Flugsicherung der DDR in 1955, 
sondern bereits 1945, zu einer Zeit als bereits zivile und militärische Flüge der 
Besatzungsmächte und durch Gesellschaften anderer Staaten über dem Gebiet der 
Sowjetischen Besatzungszone SBZ stattfanden. Alle diese Luftraumnutzer benötigten auch 
die verschiedenen Dienste der Flugsicherung, sowohl zur Vorbereitung als auch zur 
Durchführung ihrer Flüge. Denn der Verkehrsdienst Flugsicherung ist ein einheitlicher 
Dienst und arbeitet nach einheitlichen Regeln, ob zivil oder militärisch geleistet. Der 
Unterschied besteht lediglich im Betreiber des Dienstes, und er ist grundsätzlich 
verschieden von anderen militärischen Diensten, wie der Luftverteidigung. 
 
Unmittelbar nach Kriegsende ist die Flugsicherung in der SBZ nun ausschliesslich Sache 
der Sowjet-Union. Sie war bestimmt durch die gegebenen Nachkriegs-Lufttransport-
Erfordernisse der Alliierten und abhängig vom Stand ihrer Funk-Fernmelde-Technologie 
sowie ihrer Flugverkehrsverfahren. In der sowjetischen Besatzungszone Ost-Deutschlands 
oblag die Zuständigkeit über die zivile Flugsicherung in der Zeit von 1945 bis 1953 der 
Militär -Administration der sowjetischen Besatzungszone (SMAD) aufgrund eines 
Entscheids des Alliierten Kontrollrats vom September 1945 und ging danach auf das 
Verkehrsministerium der DDR über.  
 
Die folgenden Kapitel beziehen sich daher hauptsächlich auf die Ausübung der 
Flugsicherungsdienste durch die sowjetischen Streitkräfte (GSSD - WGT), die deutschen 
Luftstreitkräfte (NVA mit LSK  und LV) ab 1955 und die Hauptverwaltung der Zivil 
Luftfahrt (HAZL HVZL) in der sowjetischen Besatzungszone (bis 1949) und der damaligen 
Deutschen Demokratischen Republik DDR bis 1990. 
 
Beim Flugsicherungssystem der DDR handelte es sich um ein rein militärisches System, 
sowohl in seiner Struktur als auch seines Betriebes. Die zivile Flugsicherung stellte in dem 
System der Luftstreitkräfte & Luftverteidigung der damaligen Nationalen Volksarmee 
lediglich eine Komponente dar. Man hatte die Flugverkehrsdienste (FVK - ATS) 
verwaltungsmässig formalisiert. 
 
Jeglicher Flugverkehr in dem von den sowjetischen Streitkräften der Vier Alliierten 1945 
besetzten Ostdeutschland wurde von der Sowjetischen Militär-Administration Deutschland 
SMAD bestimmt. Diese Zuständigkeit der sowjetischen Streitkräfte blieb auch nach der 
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik und der Auflösung der SMAD in 1949  
erhalten. Der bis dahin erfolgte zivile Flugverkehr ausländischer Fluggesellschaften und der 
militärische Flugverkehr fanden bis 1955 ausschliesslich unter der Zuständigkeit 
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sowjetischer militärischer Stellen der Luftstreitkräfte statt, einschliesslich der Nord-, Ost- 
und Südkorridore. 
 
Ab 1955 beschränkte sich der ausländische  und einsetzende zivile Flugverkehr in der DDR 
auf eine internationale Luftstrasse in Nord-Süd Richtung zwischen Malmö, Berlin und Prag, 
in geringem Masse zwischen Warschau und Berlin sowie in einem besonderen Fall aus 
Berlin-Schönefeld nach Westen. Zusätzlich bestanden einige nationale Luftstrassen 
zwischen den Flughäfen Berlin-Schönefeld, Leipzig, Dresden und Erfurt. 
 
Der Flugverkehr zwischen den Westberliner Flughäfen Tempelhof, Gatow und Tegel nach 
Westen aus der alliierten Berliner Kontrollzone BKZ heraus über die drei Luftkorridore fiel 
nicht unter die Zuständigkeit der Flugsicherung der DDR sondern oblag dem 
Flugsicherungsdienst der drei westalliierten Streitkräfte der USA, Frankreichs und 
Grossbritanniens. Er wurde gemeinsam unter der Leitung des amerikanischen „Airways and 
Air Communication Service - AACS“ der US-Luftwaffe vor 1951 von „Berlin Airways & 
Approach“ und danach von der FS-Bezirkskontrollzentrale Berlin - ARTCC geleistet. 
 
Diese Teile des nationalen Luftraums der SBZ und später DDR blieben ab November 1945 
„zeitweilig“ und „bis auf weiteres“ an die drei Westmächste bis 1990 (Wiedervereinigung) zu 
deren Benutzung eingerichtet.. Die Aufteilung und Nutzung des Luftraums der DDR fiel 
unter die Zuständigkeit des Ministeriums für Nationale Verteidigung (MfNV) und wurde 
unterschieden in „zivil kontrollierten“ und „nicht zivil kontrollierten“ Luftraum. Der 
überwiegende Teil des nicht zivil kontrollierten Luftraums wurde von den 
Flugverkehrsverfahren der dort stationierten sowjetischen (GSSD) und deutschen (NVA) 
Einheiten der Luftstreitkräfte an 45 Militärflugplätzen beansprucht. 
 
Der zivile Luftverkehr war Teil des „Einheitlichen Sozialistischen Transportsystems“ der 
Mitgliedstaaten des „Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe - RGW“. Der für den zivilen 
Flugverkehr geleistete Verkehrsdienst „Flugsicherung“ war Teil dieses Transportsystems. 
Dem Beispiel anderer sozialistischer Staaten folgend, wurde er als Teil der staatlichen, zum 
Ministerium für das Verkehrswesen gehörenden, INTERFLUG Gesllschaft erbracht, unter 
die ebenso auch der Betrieb der Fluggesellschaft selbst und der zivilen Flugplätze fiel.  
 
Nur einige der RGW-Mitgliedsstaaten waren auch Mitglied der 1944 gegründeten 
Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation - ICAO geworden. Die Tschechoslowakei 
(CSSR) und Polen traten der ICAO schon in den Anfangsjahren ihres Bestehens bei, die 
UdSSR erst Mitte der 1970’er Jahre. 
 
Die in dieser Dokumentation verwendeten Begriffe und Abkürzungen sind nicht nur die 
seitens der Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation (ICAO) in allen Mitgliedsländern 
verbindlichen Termini für die englische Luftfahrtsprache (Aeronautical English), so wie im 
ICAO Lexikon (Dokument 9713) veröffentlicht. Die ICAO ist eine Unterorganisation der 
Vereinten Nationen, 1944 in Chicago gegründet und hat bis heute ihren Hauptsitz in 
Montreal / Kanada. Sie unterhält Regionalbüros in verschiedenen Teilen der Welt, so unter 
anderem auch in Paris / Frankreich für Europa. Die DDR, gebunden durch ihre 
Mitgliedschaft in dem Rat zur Gegenseitigen Wirtschaftshilfe RGW, wurde kein Mitglied 
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der ICAO, zählte aber durch die geografische Lage ihres Fluginformationsgebiets Berlin-
Schönefeld, den gesamten nationalen Luftraum der DDR einschliessend, zur ICAO Region 
Europa, so wie einige andere osteuropäische Staaten auch, welche ICAO Mitglied waren. 
Auch die in der DDR oft abweichend verwendeten Bezeichnungen betrieblicher und 
technischer Begriffe werden berücksichtigt. Die sprachlichen Eigentümlichkeiten, 
Abkürzungen, Wahl der Begriffsbezeichnungen und ihre Definition finden Beachtung. 
 
Bedingt durch die Vorbehaltsrechte der Siegermächte mit Gültigkeit auch über den 
Zeitpunkt der Errichtung der Republiken der DDR und BRD (1949) und die darauf 
folgenden Stationierungsabkommen (1949) blieb die Zuständigkeit über die 
Luftraumregelung und die Durchführung der Flugsicherung weiterhin unter militärischer 
sowjetischer Entscheidung bzw. Zustimmung. Die oberste Ebene der Zuständigkeit über 
den Luftraum und die Flugsicherung verblieb also bei der ehemaligen sowjetischen 
Besatzungsmacht, nach 1949 Gruppe der sowjetischen Stationierungsstreitkräfte in 
Deutschland - GSSD genannt. Vollumfängliche Lufthoheit hatte die DDR, so wie auch die 
BRD, bis 1990 nicht erlangt. Die Zuständigkeit über die Luftverteidigung verblieb bei den 
sowjetischen Stationierungsstreitkräften. Das Verteidigungsministerium (MfNV) war für 
die nationalen Belange verantwortlich und delegierte Zuständigkeiten über den zivilen 
Luftverkehr, die Flugsicherung und den Betrieb ziviler Flughäfen an das 
Verkehrsministerium. Dort war die Hauptverwaltung für die Zivile Luftfahrt - HVZL und 
in späteren Jahren  die ihr unterstellte Gesellschaft INTERFLUG mit der Leistung der 
Flugsicherungsdienste beauftragt. 
 
Die GSSD als Betreiber der in Wünsdorf zwischen 1973 und 1975 eingerichteten und 
gemeinsam betriebenen Vereinigten Hauptzentrale VHZ, das erst 1988 entstandene Amt für 
Luftraumkoordinierung - ALK und der Zentrale Gefechtsstand ZGS der NVA in 
Fürstenwalde stellten die obersten Entscheidungsorgane dar. Die ihnen für die 
Genehmigung von zivilen Flügen zugeordnete Flugsicherungsstelle war das 
Operativzentrum für Flugüberwachung - ATCC in Berlin-Schönefeld. 
 
Aller Flugverkehr richtete sich nach den vom MfNV verfassten Hauptflugregeln HFR und 
der nachfolgenden Flugordnung sowie den Anweisungen für den Flugsicherungsdienst - 
AFD. Flugsicherungsgerätschaften wurden separat von den Luftstreitkräften LSK und der 
Hauptverwaltung für die Zivile Luftfahrt HVZL betrieben. 
 
Dieses voll ineinander greifende System wurde 1988 noch einmal zwischen den in der DDR 
stationierten GSSD mit ihrer Westgruppe der Truppen WGT und der NVA 
festgeschrieben. Die sowjetisch geleitete VHZ wurde am 3.10.1990 in die nun von der 
GSSD und der Bundeswehr gemeinsam betriebene Luftraum-Koordinierungszentrale 
LUKO umbenannt und unter deutscher Leitung bis zum endgültigen Abzug der 
sowjetischen Streitkräfte aus Deutschland in 1994 weiter betrieben. Das gesamte 
Flugsicherungssystem ging zum gleichen Zeitpunkt über in die Zuständigkeit der damaligen 
Bundesanstalt für Flugsicherung BFS, und die Organisation INTERFLUG wurde 
aufgelöst. 
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Die Teile des Flugverkehrskontroll -Systems 

 
Die folgende Darstellung zur Struktur des heute weltweit gleich funktionierenden 
Flugsicherungssystems möge das Verständnis der in dieser Dokumentation verwendeten 
Flugsicherungs-Begriffe und ihrer Zusammenhänge im System erleichtern. 
 

 
1 - Die FS-Systemteile  

 
Legende der Systemmodule 

 
LOG - Logistik System 

SMC  - Technische Systemüberwachung & -kontrolle 
PER - Flugverkehrsdienste-Personal, Ausbildung und Simulation 

COM - Feste & Bewegliche Kommunikationsdienst-Systeme und Einrichtungen 
NAV - Funknavigationssysteme und Anlagen 

RADAR = SUR - Überwachungsdienstsysteme und Anlagen 
NOTAM - Nachrichten für Luftfahrter-Dienst 

AID - Aeronautische Informationsdaten (Statusmeldungen jeglicher Art) 
FPP - Flugplandaten-Verarbeitungs- und Darstellungssystem 

D/F - Peilfunkdienstanlagen (Teil von NAV und SUR) 
MET - Flugwetterdatenverarbeitungs und Darstellungssystem 

 
Der Betrieb des Flugsicherungssystems beruht, damals wie heute, auf den durch die 
angewendeten Techniken und benutzten zumeist bodengebundenen Anlagen und 
Einrichtungen. Die vor und während eines Fluges den Flugzeug-Betreibern geleisteten 
Dienste unterschied man in den 1940’er Jahren bereits in Despatch bzw. Dispatch (ziv. und 
mil.), Base Operations - Briefing (mil.) oder Flugsicherungs-Beratung (das schwarze C auf 
gelbem Quadrat), weltweit zusammengefasst unter dem ICAO Begriff AIS (Aeronautical 
Information Service - ICAO Anhang 15) und die Flugfernmeldedienste (Aeronautical 
Telecommunication Services COM, ICAO Anhang 10), unterteilt nach dem Festen 
(bodengebundenen) Flugfernmeldedienst (Aeronautical Fixed Service AFS) und dem 
Beweglichen Flugfunkfernmeldedienst (Aereonautical Mobile Service AMS). 
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Zum Festen Flugfernmeldedienst gehörten der Fernschreibverkehr, der 
Bodenflugfunkdienst per Tastfunk und Morse-Kode, beide zum Austausch von 
Flugmeldungen zwischen Bodenstationen an Flugplätzen, und der direkte Telefondienst 
zwischen Flugleitungs- und Peilfunkstellen an Flugplätzen. Zum Beweglichen 
Flugfunkdienst gehörten der Flugfunkdienst zwischen Boden- und Flugfunkstellen an Bord 
von Flugzeugen zum Austausch von Meldungen zwischen Flugzeugen und Flugleitern an 
Flugplatz-Flugleitungen, anfangs auch Flugwache genannt, oder Peilfunkstellen zur 
navigatorischen Unterstützung der Piloten im Fluge. 
 

Die organisatorische Struktur der Flugsicherungsdienste 1945 

ANS = AIS   + COM + ATS  

  COM = AFS + AMS 

       ATS =   ATC + ADS + FIS/AFIS + ALRS 

  ATC = TWR + APP + ACC 
 
Auf dieser Grundlage werden verschiedene Flugverkehrsdienste (Air Traffic Services ATS, 
ICAO Anhang 11) geleistet, unterteilt nach Flugalarmdienst, Fluginformationsdienst (Flight 
Information Service FIS) und Flugverkehrskontrolldienst (Air Traffic Control Service 
ATC). Damals, so wie heute, unterteilt man den Flugverkehrskontrolldienst (ATC) in 
Flugplatzkontrolldienst (Aerodrome Control Service TWR), Anflugkontrolldienst 
(Approach Control Service APP) und Bezirkskontrolldienst (Area Control Service ACC). 
 
Flugplatzkontrolldienst (TWR), Anflugkontrolldienst (APP) und Bezirkskontrolldienst 
(ACC) gab es in Deutschland schon in den 1930’er Jahren (siehe Dokumentation über die 
Flugsicherung, Teil I). Fluginformationsdienst (FIS) mit Verkehrshinweisen über andere 
Flüge auf gleicher Strecke als Ersatz für den Bezirkskontrolldienst war nach 1945 noch weit 
verbreitet, nicht aber in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Im Grundsatz bestand 
zwischen dem „ICAO System“ und dem „Moskauer System“ wenig Unterschied. 
Unterschiedlich waren eine Reihe von Flug- und Flugsicherungs-Verfahrensregeln und die 
Anwendung von Masseinheiten. 
 
Europa hatte zuvor das metrische System angewendet. Osteuropa blieb nach 1945 hierbei, 
während Westeuropa auf das britische Fuss / Meilen - System wechselte. Die 1944 
gegründete ICAO sah allerdings beide Systeme vor. Viele andere Verfahren und Regeln des 
ICAO Vorläufers ICAN wurden beibehalten, so wie zum Beispiel die Q-Gruppen des 
Flugfernmeldeverkehrs der Internationalen Fernmelde Union (ITU) für den 
Flugfunkverkehr und fanden auch ab 1945 täglich weltweit gleiche Anwendung. 
 

Zu den in der DDR benutzten fachlichen Begriffen  
 
Zum grundsätzlichen Verständnis der Struktur des ostdeutschen FS-Systems seien 
einleitend zwei wesentliche Unterschiede in der Verfahrensweise der Flugverkehrskontrolle 
der damaligen ICAO-Welt und der sowjetischen FS-Welt genannt. Hierbei handelt es sich 
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um die Art und Weise der Bewegungslenkung von Flügen und ihre Staffelung zur 
Vermeidung von Zusammenstössen. 
 
Während hauptsächlich in den USA der Flugverkehr in den 1930’er Jahren rapide zwischen 
städtischen Ballungszentren zunahm und sich zwischen europäischen Städten reger 
Flugverkehr entwickelte, blieb die Sowjetunion in ihrem grossen, weitläufigen Territorium 
weit hinter diesem Verkehrsvolumen zurück. In den USA konzentrierte sich der Verkehr 
auf bestimmte Strecken (Trunk Routes, später Airways) zwischen den Ballungszentren und 
es ging darum, diese Flüge untereinander zu staffeln, da deren Bodenfunk-
Navigationsanlagen dazu zwangen die gleichen Strecken auch im Gegenkurs zu befliegen. 
In Europa war das Streckennetz wesentlich verzweigter, da wesentlich mehr Städte 
angeflogen wurden. Das führte hier zu einem engeren Netz von Navigationsanlagen und 
erheblich mehr Funkstationen. 
 
In der Sowjetunion waren die zu überbrückenden Distanzen ohne Navigationssignal-
Unterstützung vom Boden meist grösser als in den USA. Ausserdem war die 
Besiedlungsdichte wesentlich geringer und das Verkehrserfordernis ebenso. Es gab weniger 
Flugstrecken, weniger Bodenanlagen und sehr geringe Verkehrsdichte. 
 
Diese unterschiedliche Entwicklung führte in den USA zur Einrichtung eines 
Flugverkehrskontrolldienstes (Air Traffic Control Service ATC), der begann die Flüge 
entlang ein und derselben Strecke nach Zeit, Entfernung und Höhe zu staffeln. Dazu 
erstellte man eine Lagedarstellung, ähnlich dem Blocksystem im Bahnverkehr. Man 
benutzte Flugverlaufsstreifen, d.h. für jeden strategischen Weg- und Kreuzungspunkt je 
einen Streifen für einen jeden Flug.  Diese ordnete man nach Ort und Zeit und war so in der 
Lage, sich ein Bild über die Abstände zwischen verschiedenen Flügen zu verschaffen. Der 
Beruf des „Air Traffic Controller“ (Flugleiter) war entstanden; siehe Dokumentation 
Flugsicherung, Teil I. 
 
In Europa behalf man sich wegen des wesentlich verzweigteren Streckennetzes mit einem 
dichten Netz fest begrenzter Funkbereiche und Peilfunkstellen durch das die 
Streckenführungen verliefen und in denen diese Stellen alleinverantwortlich die Flüge 
überwachten. So entstand ein System taktischer Verkehrsleitung auf der Grundlage 
vorgeschriebener Standortmeldungen. Hieraus entstand der Begriff „Flugleitung“ und der 
Beruf des „Flugleiters“; siehe Dokumentation Flugsicherung, Teil II. 
 
In der Sowjetunion, wo dieses Erfordernis nicht bestand, behalf man sich dahingegen mit 
einem System strategischer Verkehrsplanung. Dazu benutzte man eine „Zeit & 
Entfernungs“ Darstellung (Time / Distance Graph) in die man feste Flugbahnen 
(Flugprofile) einplante und ihnen nach vollzogener Konfliktbereinigung feste Abflugzeiten 
zuordnete. Somit wurden für die einzelnen Flüge die Geschwindigkeit, Strecke und 
Flughöhe vorausbestimmt, welche einzuhalten waren. Dies Verfahren ersparte die 
Errichtung vieler Bodenfunkstellen und das Resultat war ein starres, auf strategischer 
Planung beruhendes Verkehrs-Überwachungssystem im Gegensatz zu dem der sich dauernd 
verändernden Verkehrslage in den westeuropäischen Ländern. 
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2 - Taktische Flugverkehrskontrolle 

 
Nach der Feststellung der von Konflikten bereinigten Flugbahn gab ein „Dispatcher“ den 
Flug frei. Ein konfliktfreier Flug war nun sichergestellt; daher auch der Begriff 
„Flugsicherung“, denn in diesem System wurden Flüge nicht „geleitet“ sondern „gesichert“. 
Danach war der Flugkapitän allein verantwortlich und von Einsprüchen vom Boden 
während des Fluges praktisch befreit. 
 
Das strategische System konnte somit wesentlich weniger Flüge verkraften als das taktische. 
Durch die Zugehörigkeit der SBZ und später der DDR zum sowjetischen Einflussbereich 
sowie die militärische Zuständigkeit unter die sowjetischen Streitkräfte wurde das 
strategische System in Ostdeutschland eingeführt und danach auch von der dortigen zivilen 
Flugsicherung betrieben. Der geringe zivile Flugverkehr erlaubte und die vielen 
Luftwaffenbasen erforderten diese Lösung. In Konsequenz hierzu finden in der 
Flugsicherung Ostdeutschlands sowohl die aus der sowjetischen Sphäre als auch die aus der 
europäischen Vorkriegszeit in der militärischen und zivilen Flugsicherung Anwendung. 
 

 
3 - Strategische Flugverkehrskontrolle & Flugverkehrsflussteuerung 
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ANLAGE  
INHALT DER TEILE  I, II UND III DER DOKUMENTATIONREIHE  

 
Zu Teil I  

 
Zu den zahlreichen Mitteln, die zur Minderung der Gefahren im Flugverkehr in den 
Anfangsjahren des Luftverkehrs angewendet wurden, gehörte wegen seiner 
Eigentümlichkeiten ein Verkehrsdienst, den man ab 1927 als „Flugsicherung“ bezeichnete. 
Dieser Dienst bestand im wesentlichen aus den Einrichtungen der Bodenorganisation des 
Luftverkehrs, um einen sicheren und regelmässigen Betrieb zu ermöglichen.  
 
Die Flugsicherung entstand als ein unter staatlicher Kontrolle angebotener Dienst und 
stellte in Deutschland nur zu bald luftpolizeiliche Aufsicht dar, insbesondere für den Betrieb 
an Flugplätzen. Sie war durch die Art des sich schnell entwickelnden Flugverkehrs zur 
Unterstützung der Piloten unabdingbar geworden und somit schnell ein international 
vereinbarter Zwang „mit Auflagen“, da das Erfordernis genauer Navigation und 
polizeilicher Aufsicht weltweit das gleiche war. Und so war sie seit Mitte der 1920’er Jahre 
ein Dienst für alle Flieger, basierend auf einem weltweit rechtlich verbindlichen Regelwerk. 
Dies Regelwerk war durch das Entstehen der Internationalen Zivil Luftfahrt Kommission - 
ICAN (International Commission for Air Navigation) anlässlich der Pariser 
Friedensverhandlungen 1919 entstanden. Grundlage waren die Regeln und Verfahren des 
Flugfernmeldedienstes für die Verkehrsluftfahrt, niedergelegt in der diesbezüglichen 
Flugbetriebsordnung FBO. 
 
Teil I erfüllt weiterhin den Zweck eines Referenzdokuments über das Flugsicherungs-
System und die Erläuterung seiner Arbeitsweise. Hinweise auf internationale 
Abhängigkeiten zu den damals bestehenden Organisationen mit Einfluss auf den 
Flugbetrieb, wie dem Völkerbund, der Internationalen Kommission für Flugsicherung 
(ICAN) und der ihr nachfolgenden Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation - ICAO, 
der Internationalen Fernmelde Union - ITU und der Welt Meteorologischen Organisation - 
IMO werden genannt. 
 
Es wurde verdeutlicht, dass die Flugsicherung sich damals nicht lediglich auf 
Wettermeldungen, Hindernismarkierungen und Bodenleuchtfeuer beschränkte und die 
Piloten zwischen Start und Landung nicht auf sich allein gestellt waren. Abgesehen von der 
Abgabe von Flugplänen und der Flugplatzkontrolle war Flugverkehrskontrolle (Air Traffic 
Control – ATC) für Flüge auf Strecke anfangs noch weitgehend unbekannt. Die 
Erweiterung der Flugverkehrskontrolle (Air Traffic Control / ATC) in Form von 
Bezirkskontrolle (Area Control – ACC) für Flüge auf Strecke entwickelte sich in den 
1930’er Jahren erst langsam aus den Erfordernissen der Kontrolle des Flugbetriebs an 
Flughäfen heraus durch den ansteigenden Verkehr entlang festgelegter (gemeinsamer) 
Flugverkehrsstrecken und dem Bedürfnis, die Flughäfen auch unter widrigen 
Wetterbedingungen zur Landung anzufliegen. Die diese Dienste Leistenden begann man 
Flugleiter  zu nennen. 
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Neue Funknavigations-Techniken entstanden für die Luftfahrt. Der Lang-, Mittel - und 
Kurzwellen-Betrieb entwickelte sich immer mehr in Richtung des UKW Frequenz-
Spektrums und RADAR (radio detection and ranging / Funkortung und –messung) 
erblickte das Licht der Welt. Auch wurden bereits neue Funknavigations-Techniken für die 
Führung der Flugzeuge per Flugfunk für die Anflugphase zur Landung entwickelt.. 
 
Die so entstandenen ungerichteten Funkfeuer (NDB) und Landekurs-Leitstrahl-
Instrumenten-Anflugsysteme (LOC/LLZ) fanden schnelle Verbreitung. Einige sollten  zum 
Weltstandard in der Luftfahrt werden, wie zum Beispiel das Instrumenten-Landesystem – 
ILS, das auf der Grundlage des „ZZ“ – Verfahrens der Firma LORENZ (SEL) entwickelt 
wurde, so wie auch das UKW Drehfunkfeuer (VOR). Für die Funknavigation auf Strecke 
aber, insbesondere über grosse Entfernungen, dominierten Lang-, Mittel - und Kurzwellen 
(LW, MW, KW) – basierte hyperbolische Funknavigations-Systeme wie GEE, CONSOL 
und danach LORAN, VLF (OMEGA) und DECCA.  
 

Zu Teil II  
 
Ab dem 9. Mai 1945, dem Ende des 2. Weltkriegs in Europa, oblag die gesamte Lufthoheit 
bis 1955 den vier Siegermächten. Der Aufbau eines neuen Systems, insbesondere durch die 
britischen und amerikanischen Besatzungsmächte, begann sofort, da die auf deutschem 
Territorium verbliebenen Truppen versorgt werden mussten und jeder sicher über das 
Besatzungsgebiet des anderen fliegen wollte. Ausserdem mussten fast 13.000 Flugzeuge 
wieder aus Deutschland ausgeflogen werden. Da der von den Siegermächten gegründete 
alliierte Kontrollrat im September 1945 jegliche Wiederaufnahme des Luftverkehrs durch 
Deutsche untersagt hatte, übte in der Sowjetischen Besatzungszone nun die Sowjetische 
Militär -Administration SMAD die Entscheidungshoheit über die Luftfahrt und die 
Lufthoheit aus. Somit leisteten nur Einheiten der sowjetischen Luftstreitkräfte 
Flugsicherungsdienste für alle Arten von Flügen. 
 
Teil II beginnt 1945 mit der Errichtung militärischer taktischer Flugsicherungs-Stellen in 
Westdeutschland, noch vor der Errichtung der jeweiligen Militär-Regierungen. Dieser 
Verkehrsdienst im ersten Jahrzehnt nach Kriegsende stellte die Wiege der europäischen 
modernen Flugverkehrskontrolle als wichtigstem Teil der gesamten Flugsicherung dar. Teil 
II endet 1955 mit der teilweisen Wiedererlangung der Lufthoheit in West-Deutschland 
(BRD) und dem Ende der Beaufsichtigung der wiedererstandenen deutschen 
Flugsicherungs-Behörde (BFS) durch das Alliierte Zivil Luftamt (Allied Civil Aviation 
Board - CAB) Mitte 1956.  
 
Ab 1955 ging die Lufthoheit mit wesentlichen Einschränkungen in Ost- und 
Westdeutschland auf die 1949 gegründete Deutsche Demokratische Republik DDR und 
Bundesrepublik Deutschland BRD über. Aufgaben der Luftverteidigung waren hiervon 
ausgenommen. Durch die ausschliessliche Zuständigkeit der Besatzungsmächte der 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Grossbritanniens (GB) und Frankreichs (F) in 
den drei westlichen Besatzungszonen blieb die damalige Wirkungsweise des 
Flugsicherungssystems zwischen Start und Landung und seine Entwicklung auch in den 
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ersten zehn Nachkriegsjahren der deutschen Öffentlichkeit verborgen; desgleichen in der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). 
 
Die Flugsicherungsverfahren und -regeln waren die der Siegermächte ihrer Heimatländer.  
Die die FS-Dienste ausübenden Organe waren die Militärbehörden der USA, 
Grossbritanniens, Frankreichs und der Sowjet Union. 
 
Die Art der Flugverkehrskontrolle (Air Traffic Control - ATC), der Kern der 
Flugsicherungsdienste, stellt nach dem Krieg eine neue Arbeitsweise dar und wird nun in 
Westdeutschland in einer Fremdsprache ausgeübt; in Englisch; in Ostdeutschland anfangs 
in Russisch und Deutsch, danach auch in Englisch. Verfahren und Regeln waren noch 
immer voll und ganz auf die Sicherung des militärischen Flugverkehrs während des Krieges 
abgestimmt. Aber auch zivile Flugbewegungen der vier Alliierten fanden fast genau so früh 
wieder statt, wie der militärische Flugbetrieb.  
 

Zu Teil III  
 
Teil III, als einziger nur in Englisch verfasst, schildert die Entstehung und Entwicklung der 
Flugsicherungszentrale für den oberen Luftraum Süddeutschlands „RHEIN CONTROL“ 
in der Zeit von 1957 bis 1977. Diese Dokumentation mit dem Blick hinter die Kulissen der 
damaligen Flugsicherungs-Behörden-Welt stellt die verschiedenartige Entwicklung und den 
internen Betrieb dieser FS-Zentrale im Vergleich zu anderen FS-Zentralen dar. Gleichzeitig 
erfolgt eine kritische Betrachtung und Erläuterung der Flugverkehrskontrolle der ersten 
Dekade des Jet-Zeitalters und des mühsamen Entstehens einer sinnvollen 
Flugverkehrskontrolle im oberen Luftraum Westdeutschlands. Das Ergebnis resultiert in 
einem für die zivilen und militärischen Flüge höchst unsicheren System, das 16 Jahre 
andauerte, bis auch dort 1976 kontrollierter Luftraum eingeführt wurde.  
 
Die Flugsicherungszentrale "Rhein Control" wurde von 1957 bis 1968 auf dem Erbeskopf im 
Hunsrück anfangs von der US-Luftwaffe und ab 1964 von der Bundesanstalt für 
Flugsicherung (BFS) betrieben. Der Bericht behandelt die Abwicklung des zivilen und 
militärischen Luftverkehrs im oberen Luftraum durch die damals für die Flugsicherung 
zuständigen Luftfahrt-Organisationen und -Behörden ICAO, EUROCONTROL, NATO, 
BMV mit BFS und BMVg mit dem Luftwaffenamt. Desgleichen ist die Zusammenarbeit 
und Verwobenheit dieser FS-Zentrale mit der NATO Luftverteidigungs-Organisation und 
deren LV-Stellungen behandelt. Das Betriebskonzept dieser Zentrale resultiert in seiner 
Einzigartigkeit in Europa aus der Existenz des damaligen Eisernen Vorhangs zwischen den 
beiden deutschen Staaten und den Anforderungen des militärischen Flugbetriebs der NATO 
Einheiten. 
 
Teil III der Dokumentation entstand auf der Grundlage einer grossen Zahl von 
Quellendokumenten, die in Anhängen enthalten bzw. auf zustätzlichen CDs  und bei SLUB 
der Universität Dresden verfügbar sind. 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE LANDESBEZIRKE UND -KREISE DER DDR  
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Kapitel 1 

Die Situation von Mai 1945 bis 1949/50 
 

Zum Verständnis des Lesers sei darauf hingewiesen, dass sich die Entwicklung des 
Luftverkehrsdienstes Flugsicherung während des 2. Weltkrieges in Ost und West in 
bedeutsamem Ausmass auseinander entwickelte. Während die internationale Entwicklung 
zuvor durch Neuerungen in Westeuropa, und wesentlich beeinflusst von Deutschland und 
den USA, bestimmt war, resultierte der massive Flugbetrieb während des Krieges in einer 
von den USA und Grossbritannien dominierten Weiterentwicklung. Die Grundlage dieser 
Entwicklung waren die  in Ost und West seit 1919 durch die „International Commission for 
Air Navigation - ICAN“ eingeführten Regeln und Verfahren für den Flugbetrieb und die 
Flugsicherung. 
 
So verblieb der eine Teil der Flugsicherungswelt unter anderem beim metrischen 
Masseinheitensystem, während der andere das britische Fuss- und Meilensystem weiter 
verbreitete. Hinzu kamen in der westlichen Hemisphäre durch die hohe Zahl der 
Flugbewegungen neue Verfahren zur Staffelung der Flüge und ihrer Bewegungslenkung 
auf. Blindflug, ohne Sicht nach aussen und nur nach Bordinstrumenten und Signalen der 
Bodenfunknavigationsanlagen fliegend, und auch Flüge während der Nacht wurden zur 
Selbstverständlichkeit, obwohl schon in den 1930’er Jahren in Deutschland praktiziert. 
 
Diese neuen Verfahren wurden von den westlichen Alliierten auch über dem Gebiet der 
sowjetischen Besatzungszone in den drei westlichen Luftkorridoren und der Berliner 
Kontrollzone (BCZ/CTR) angewendet. 1945 bestand noch kein echtes Bedürfnis für 
kommerziellen Luftverkehr und man betrachtete die Leistung der Flugsicherungsdienste 
unter rein militärischen Aspekten. 
 
Bereits am 7. Mai 1945 hatte General Eisenhower vom Oberkommando der US Streitkräfte 
eine vertrauliche Fernschreibmeldung an Oberstleutnant Murphy, Kommandant der 404. 
Fighter Group, zur Information und Einleitung notwendiger Massnahmen im Original 
weitergeleitet, die im dortigen Hauptquartier eingetroffen war. 
 
7. Mai 1945, 10:29 Uhr MEZ VERTRAULICH - EILT 
 
1. Ein Repräsentant des deutschen Oberkommandos hat die bedingungslose Kapitulation aller 
deutschen Land-, See- und Luftstreitkräfte in Europa gegenüber den alliierten Expeditions-
streitkräften und gleichzeitig gegenüber dem sowjetischen Oberkommando erklärt, um 01:41 
Uhr mitteleuropäischer Zeit, am 7. Mai, wonach alle Streitkräfte offensive Operationen 
einstellen um 00:01 Uhr MEZ am 9. Mai. 
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4 -Telegramm von Grossadmiral Dönitz an den Chef der Luftwaffe, Generalfeldmarschall R. von Greim 

zur Kapitulation mit Wirkung vom 8. Mai 1945 / Quelle: Der Spiegel 
 
2. Mit sofortiger Wirkung sind alle offensiven Operationen der alliierten 
Expeditionsstreitkräfte einzustellen und die Truppenteile verbleiben in ihren derzeitigen 
Stellungen. Bewegungen zum Zwecke der Besetzung werden fortgesetzt. Wegen der 
Schwierigkeiten bei den Kommunikationsverbindungen kann es zu einigen Verzögerungen bei 
der gleichzeitigen Übermittlung der entsprechenden Befehle an die feindlichen Truppen 
kommen, sodass volle Verteidigungsbereitschaft aufrecht zu erhalten ist.  
 
3. Die Information geht hinab bis einschließlich zu allen Divisionen, taktischen Luftwaffenkom-
mandos und Gruppen, Stützpunkten und vergleichbaren Einrichtungen. Es sind keine Presseer-
klärungen abzugeben, bis zu einer Verlautbarung der drei Regierungschefs. 
 
Unterschrift: Eisenhower.  
 
Ähnlich wie in den westlichen Besatzungszonen durch amerikanische, britische und 
französische militärische Einheiten übernahmen nun in der östlichen Besatzungszone 
sowjetische militärische Einheiten die Zuständigkeit (Entwicklung der Organisa-
tionsstruktur der zentralen Organe des Verkehrswesens). Im Gegensatz zu den drei 
westlichen Besatzungszonen umfasste das Gebiet der SBZ nur einen Teil des ehemaligen 
Ostdeutschlands. Weite Teile waren zu Kriegsende der UdSSR und Polen zugeschlagen 
worden. 
 
Nachdem am 8. bzw. 9. Mai 1945 das damalige Deutsche Reich gegenüber seinen 
Siegermächten bedingungslos kapituliert hatte und somit der 2. Weltkrieg in Europa 
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beendet war, gab es auch keine deutsche Luftfahrt und somit auch keine Flugsicherung 
mehr. 
 

 
5 - Die vier deutschen Besatzungszonen 

 
Von der UdSSR 1945 eingenommene Flugplätze in Deutschland 

 
Viele der von der damaligen Reichsluftwaffe betriebenen und von den sowjetischen 
Streitkräften bis 1945 eingenommenen Flugplätze (alle Flughäfen, Verkehrslandeplätze, 
Landeplätze, Sonder-Flugfelder, Fliegerhorste und Feldflugplätze) wurden bereits in den 
ersten Jahren nach Kriegsende von der sowjetischen Besatzungsmacht wieder hergerichtet, 
in Betrieb genommen und später noch weiter ausgebaut. Eine grosse Zahl kleiner 
Landeplätze lag allerdings noch für viele Jahre danach brach oder wurden aufgegeben. Die 
folgende Liste zeigt alle in den 1940’er Jahren bis Kriegsende bestehenden und von den 
russischen Streitkräften bis 1945 eingenommenen Plätze, einschliesslich der später 
abgetretenen Flugplätze im ehemaligen Deutschen Reich. 
 
Adlershof  Allstedt Alt Daber     Alt Rehse 
Alt Rosenberg  Alt Warthau Alt -Lönnewitz     Altenburg 
Alteno   Altes Lager Altfriedland     Altwasser 
Anklam  Annafeld Aslau      Aurits 
Bagicz   Barth  Bautzen Auritz     Bautzen Stiebitz 
Beaulieu  Belgen  Belzig      Benau 
Berneuchen  Bindersleben Bladiau      Blankenhain  
Blumenfelde  Bodenhagen Borowe     Borstel  
Brandenburg Briest Brandenburg Industrie      Brandis  
Brand   Brandenburg Neuendorf    Brieg   
Briesen   Briest  Bronkow     Brzeg   
Buchholz  Buchwalde Bunzla      Burau  
Calau-Bronkow Canitz  Chojna      Chrabrowo  
Cochstedt  Cottbus Colbitz-Letzinger Heide Cottbus-Drewitz 
Cottbus-Neuhausen Cranz  Dahlwitz     Dallgow  
Dessau   Döberitz Damgarten      Damm (Jüterbog) 
Damm (Parchim) Donskoje Dopönen     Dresden DU  
Dresden-Hellerau Dresden-Klotzsche      Drewitz  
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Ebersdorf  Eggersdarf Egstedt      Eichstädt  
Eichwalde  Eisenach Elbing      Elblag  
Elstal/Erfurt   Falkenberg Finow      Finsterwalde  
Flatow     Frankfurt / Oder      Franzfelde  
Freiwaldau  Freudenfier Fürstenberg/Oder    Fürstenwalde  
Gabbert  Gahro  Gallgarben     Gallschütz  
Gardelegen  Garz  Gatow      Gielsdorf  
Gleiwitz  Gossow Greifenberg     Grieslienen  
Gross Dölln  Gross Lindau Gross Rosenburg    Gross Skaisgirren 
Gross Stein  Gross Strehlitz Gross-Schiemanen    Grossenhagen 
Grossenhain  Grosskosel Grünhoff     Grüntal 
Grünweide  Gutenfeld Güterfelde     Haasel 
Hagenow  Haina  Halle-Nietleben    Halle/Leipzig  
Hassleben  Heckelberg Heiligenbeil     Heller 
Hellerau  Henningsdorf Heringsdorf     Hermsdorf 
Insterburg  Izbicko Jastrow Jesa      Jessen 
Jocksdorf  Johannistal Judino      Jurgaitschen  
Jürgenfelde  Jüterbog Jüterbog-Altes Lager      Jüterbog-Damm 
Jüterbog-Forst Zinna Kalau  Kallisz Pomorski     Kanig 
Ketrzyn-Wilamowo Kittlitztreben Klein Leipzig      Klossow 
Klotzsche  Kluczewo Klützow     Kohlo 
Kolberg  Kolobrzeg Königsbrück     Köningsberg-Neumark 
Köthen Kremmen Krtlow       Krummkavel 
Krzywa Küpper Kussfeld     Labiau 
Lärz Lasbeck Legnica     Leipzig-Mockau 
Leipzig-Schkeuditz Leisnig  Leuenberg     Leutewitz 
Lieberose Liegnitz Linden      Linstow 
Löbnitz Lotschen Lübars      Lüben 
Lubin Luckau Ludwigslust      Lugowoje 
Mackfitz Mahlwinkel Malbork     Manonowo 
Margen Marienburg Märkisch-Friedland    Marxwalde 
Märzdorf Merseburg Mertensdorf     Meseritz 
Miroslawiec Missen Mohrin       Netzeband  
Müncheberg-EggersdorfNeu Kussfeld Neu-Welzow     Neubrandenburg 
Neudamm Neuendorf Neuglienicke     Neuhardenberg 
Neuhausen Neukuhren Neuruppin     Nietleben 
Neuhausen (Ostpreussen) Niwenskoje     Nobitz 
Nohra Nordhausen Norkitten      Oberglogau 
Ochelhermsdorf Oels Ohlau      Ohrdruf  
Olawa Ometa Opole-Kamien Slaski    Oranienbaum 
Oranienburg Osla Ostharz     Ottendorf-Okrill  
Pasewalk Peenemünde Perleberg     Perwenitz  
Petersdorf Pila Pionierskij     Pitschkau 
Plau Ploty Polenz      Polessk  
Potsdam-Güterfelde Powunden Prenzlau     Prenzlau II 
Preschen Preussisch EylauPratau     Parchim 
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Pütnitz Pyrehne Pyritz      Rangsdorf 
Rastenburg Quedlinburg-Quarmbeck     Rechlin 
Redlin Redzikowo Reichen     Reinsdorf 
Reppen Rerik  Retzow     Rhinow 
Ribbeck Ribnitz  Riena / Canitz    Rina / Leutwitz 
Ringenwalde Roggentin Röhrensee  Roitzschjora     Rossweide 
Rothenburg Rudislebel  Ruhland      Rüster Ort 
Rzepin Saalau  Sagan     Schaksdorf 
Schippenbeil Schivelbein  Schlabendorf     Schlosswalden 
Schlotheim Schlotheim-Obermehler     Schneidemühl 
Schönefeld Schönhausen  Schönwald     Schönwalde 
Schwante Schweinitz  Schwerin     Seerappen 
Sellin Senftenberg  Simonsdorf     Slupsk-Redzikowo 
Sniatowo Sonnenburg  Sorau      Sperenberg 
Sprottau Staaken  Stargard     Steinbeck 
Stendal Stiebitz  Stölln-Rhinow    Stolp-Reitz 
Stolp-West Stralsund-Barth Strausberg     Stubendorf 
Swidwin Szprotawa  Szymany     Techentin 
Tempelhof Templin  Templin II      Thurland 
Tiefensee Trackenberg  Troistedt     Trollenhagen 
Trynek Trzebien  Tschernjachowsk    Tutow 
Udarnyi Vehlefanz  Waldpolenz     Waltersleben 
Warnemünde Warnitz  Wartenberg     Wegendorf 
Weimar Weissenfels   Welzow     Wenigenlupnitz 
Wensickendorf Werbig  Werder     Werneuchen 
Wesendahl Wiesenhof  Wildparkj      Wittenberg 
Wittenberg Wittstock  Wittstock II      Wustrow 
Wormditt  Wormsfelde  Wormstedt     Wriezen 
Wünsdorf Zagan  Zeithain     Zerbst  
Zimmern Zlotow  Zöllschen 
 
Quelle: Das Buch „Rote Plätze“  von L. Freundt und S. Büttner, Aerolit Verlag  Berlin 

 

 
6 - Marschall Koniev und General Bradley 17.5.1945 / Quelle: Bundeswehr., Hubschrauberregiment 61 
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In den letzten Tagen des Kriegsgeschehens waren amerikanische Truppen bereits bis in das 
Gebiet der zuvor vereinbarten sowjetischen Besatzungszone um Torgau und Erfurt 
vorgedrungen. Für die Verhandlungen zum Rückzug der US Truppen fanden u.a. 
Gespräche am Flugplatz Fritzlar zwischen Marschall Ivan Koniev, Oberbefehlshaber der 1.  
Ukrainischen Armee, mit dem US General Bradley, so wie am 17. Mai 1945, in Bad 
Wildungen bei Fritzlar, statt. 

 
Erste Aktivitäten seitens der Besatzungsmacht 

Entstehung der Luftkorridore nach Berlin 
 
Am 5.6.1945 übernimmt der Alliierte Kontrollrat der vier Siegermächte die 
Regierungsgewalt in Deutschland. Für die sowjetische Besatzungszone richtet die UdSSR 
am 9.6.1945 die Sowjetische Militär Administration Deutschland - SMAD ein. Fragen der 
Lufthoheit wurden in der Abteilung Luftstreitkräfte in Deutschland durch die 
Militärverwaltung der SMAD unter Generalleutnant T. F. Kuzewalow behandelt. Der 
sowjetische Vertreter im „Air Directorate“ des Alliierten Kontrollrats war Ing. Oberst Ja. I. 
Tschernikow. Alle Fachgremien der Alliierten Kommandantur, auch die der Luftstreitkräfte 
und Luftfahrt Angelegenheiten betreffenden (DAIR), waren unmittelbar dem Kontrollrat 
unterstellt. Die Abteilung Luftstreitkräfte und Luftfahrtangelegenheiten der SMAD hatte 
unter anderem die Aufgabe der Sicherstellung aller SMAD Aufträge zum Lufttransport 
innerhalb der SBZ und in die UdSSR. 
 
Am 12.7.1945 wird die Alliierte Kommandatur errichtet. Der Alliierte Kontrollrat, 
bestehend aus den Militärgouverneuren der USA Eisenhower, der UdSSR Schukow, 
Grossbritanniens Montgomery und Frankreichs Koenig, trat zu seiner ersten Sitzung am 
30.7.1945 zusammen. Seine Entscheidungen erschienen im Amtsblatt des Kontrollrats 
(ACC) in Englisch, Französisch, Russisch und Deutsch von 1945 bis 1948. Die Nr. 1 
erschien am 30.8.1945 mit der Proklamation des Kontrollrats und dem Beginn seiner 
Tätigkeit. Zuvor hatte die Potsdamer Konferenz der vier Militärgouverneure vom 17.7. bis 
2.8.1945 stattgefunden. Unter anderem war beschlossen worden, Deutschen jedwelche 
Betätigung in der Luftfahrt zu untersagen. 

 

 
7 - Die 4 Militärgouverneure Montgomery, Eisenhower, Schukow und Koenig 
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Bevor die Erfordernisse der Siegermächte zum Flugbetrieb und der Flugsicherung in ihren 
jeweiligen Besatzungszonen durch den Alliierten Kontrollrat der vier Siegermächte geregelt 
wurden, begannen schon in Juni 1945 Verhandlungen zwischen den vier Siegermächten zur 
Regelung der Versorgung der in vier diesbezügliche Zonen aufgeteilten ehemaligen 
Hauptstadt Berlin stationierten militärischen Einheiten. Alle diese Verhandlungen bezogen 
sich im Juni 1945 lediglich auf dieses Erfordernis. Noch bevor es zur Forderung nach 
verschiedenen Flugkorridoren nach Berlin aus der britischen und amerikanischen Zone 
kam, hatten die amerikanischen Streitkräfte am 29.6.1945 mit Marschall Schukov einen 
solchen Korridor aus ihrer Zone zwischen Fulda und Magdeburg bis Berlin vereinbart und 
eingerichtet (siehe RAFAC September 1945, Seite 20, Berlin). Dieser erste  Korridor wurde 
mit dem Zustandekommen der Vereinbarung vom 30. 11. 1945 über drei westliche 
Korridore von Hamburg, Bückeburg und Mansbach nach Berlin zu dem dann vereinbarten 
Südkorridor. 
 

 
8 - USAAF RAFAC September 1945, Seite 20 Berlin, mit erstem Mansbach - Berlin Luft korridor  

 
Am gleichen Tag hatten sich amerikanische und britische Delegationen im Hauptquartier 
des sowjetischen Marschalls zu einer Konferenz getroffen, in der Fragen des 
Truppenaustausches zwischen den besetzten Gebieten und vor allem Probleme des Zugangs 
nach Berlin besprochen wurden. Da es die Europäische Beratende Kommission zuvor 
unterlassen hatte, unmißverständliche Regelungen über die Verbindungswege nach Berlin 
zu treffen, war diese Konferenz veranlaßt worden ersatzweise Regelungen zu schaffen. Auf 
der Ebene des Kontrollrates (Allied Control Council ACC) wurden die Verhandlungen 
weitergeführt.   
 
Auf Antrag der drei westlichen Alliierten bat das Luftfahrtdirektorat (Aviation Directorate) 
des Kontrollrats um Billigung des Vorschlags zur Schaffung von drei Luftkorridoren im 
Westen Berlins in Richtung Hamburg, Bückeburg und Frankfurt und auf Antrag der 
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sowjetischen Streitkräfte ferner um eine grundsätzliche Entscheidung über die Schaffung 
dreier zusätzlicher Luftkorridore von Berlin in Richtung Warschau, Prag und Kopenhagen.  
Die drei weiteren Korridore waren für zwischenstaatlichen Verkehr und nicht für die 
Versorgung der Besatzungsstreitkräfte der drei westlichen Alliierten in Berlin erforderlich. 
Sie endeten mit der Vereinbarung über die Einrichtung eines Systems von sechs 
Luftkorridoren, die vom Koordinierungsausschuß des Kontrollrates am 27. und 28. 
November gebilligt und vom Kontrollrat selbst am 30. November bestätigt wurden. Die drei 
zusätzlichen Korridore verblieben in der alleinigen Zuständigkeit der SMAD. 
 
Gleichzeitig wurde über die Errichtung und Organisationsform einer quadripartite 
betriebenen  Flugsicherheitszentrale (ASC Air Safety Center) verhandelt. Hierzu fand am 
22. November die 23. Sitzung des alliierten Koordinierungsausschusses (CORC) des 
Kontrollrats (Allied Control Authority - ACA) statt, der gleichzeitig auch die zuvor 
unterbreiteten Vorschläge zur Einrichtung von Luftkorridoren von/nach Berlin billigte. Am 
18. 12. 1945 ist die Erstellung der quartipartite zu betreibenden Berliner Flugsicherheits-
Zentrale (Berlin Air Safety Centre - BASC) beschlossen. Die Aufgabenbeschreibung der 
Berliner Luftsicherheitszentrale - BASC ist in Artikel 4 der Verordnung des Direktorats für 
Luftfahrtangelegenheiten (DAIR/P) enthalten. 
 

 
9 - Das Kontrollratsgebäude mit Sitz der Luftsicherheitszentrale im Kleistpark 

 
Zusätzlich hatte der Alliierte Kontrollrat in seinem Luftfahrt Direktorat (Air Directorate - 
DAIR) am 15.10.1945 eine „Überflug Abteilung“ unter der Leitung von Oberstleutnant 
Bodarenko, im März 1947 gefolgt von Oberst Jarotski, eingerichtet, die insbesondere für 
Überflüge ohne Landung durch den Luftraum der Besatzungszonen zuständig war. Die 
Unterabteilung „Überflüge“ wurde zuständig für die Leitung der Flüge des SMAD 
Flugwesens, der Sicherung der Überflüge sowjetischer und alliierter Flugzeuge über 
Deutschland sowie zur Erfüllung des Plans zur Beförderung von Fracht, Passagieren und 
Post. 
 
Die Zuständigkeit über alle Flüge in den westlichen Korridoren und der Kontrollzone Berlin 
oblag nun der quadripartite betriebenen Berliner Flugsicherheitszentrale (Berlin Air Safety 
Centre - BASC), während die drei weiteren Korridore ausschliesslich unter die 
Zuständigkeit der sowjetischen Abteilung im BASC fielen. Die Aufgabe lautete:  
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10 + 11 - Di e 6 Korridore 1945 & Luftsicherheitszentrale BASC 1948  

 
 „Die Berliner Flugsicherheitszentrale ist im Alliierten Kontrollrats-Gebäude mit dem 
 Ziel errichtet, die Sicherheit von Flügen für alle Flugzeuge im Gebiet Berlin 
 sicherzustellen. Die Sicherheitszentrale regelt allen Flugbetrieb in der Kontrollzone 
 Berlin und ebenso auch in den von Berlin ausgehenden Korridoren bis zu den 
 angrenzenden Kontrollzonen.“ (Quelle: OMGUS Archiv DAIR/P,  § 4, vom  22.10.1946).   
 

   
12 + 13 - Die 6 Korridore & Funkeinrichtungen der 3 westlichen Korridore im April 1946 

H = ungerichtetes  MW Funkfeuer / GCA = Endanflugradar / Tempelhof und Kassel haben Vierkursfunkfeuer 
 
Diese angrenzenden Kontrollzonen entsprachen in ihrer Bedeutung den Flugsicherungs-
Kontrollbezirken (Control Areas CTA im Sinne der ICAO) Kopenhagen, Warschau, Prag, 
Bad Eilsen und Frankfurt/Main, die alle gleichzeitig Teil der gleichnamigen 
Fluginformationsgebiete (FIR) waren. 
 
Wichtig für die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) war die für sie negative Konsequenz aus 
dieser Vereinbarung, dass vom Luftraum über dem besetzten Gebiet nun ein grosser Teil 
nur in geringem Umfang für die eigenen sowjetischen Flugbewegungen zur Verfügung 
stand. Denn die Korridore und die Kontrollzone bedeckten einen Bereich von je 20 
Landmeilen (32,18 km) Breite vom Erdboden bis in 10.000 Fuss Höhe über Grund. 
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Der rechtliche Hintergrund des Berlin Luftverkehrs  

 
Bereits im Herbst 1944 und im Sommer 1945 waren Grundlagen für die 
Verkehrsverbindung von und nach Berlin seitens der vier Alliierten für die Nachkriegszeit 
geschaffen worden. Rechtsgrundlage war das „Protokoll zwischen den Regierungen der 
USA, Grossbritanniens und der UdSSR über die Besatzungszonen in Deutschland  und die 
Verwaltung von Gross-Berlin“ vom 12. 9. 1944. Dieses Londoner Protokoll wurde ergänzt 
durch ein Abkommen, dem auch die UdSSR am 6.2.1945 zustimmte.  
 
Zwischen dem 14. und 17. Juni 1945 kam es zu einem Briefwechsel hierzu zwischen 
Präsident Truman, Premierminister Churchill und Marschall Stalin über das Zugangsrecht 
der drei westlichen Alliierten nach Berlin. In dem Brief von Präsident Truman an Marschall 
Stalin vom 14. 6. 1945 hiess es unter anderem: 
 
 Hinsichtlich Deutschland bin ich bereit, allen amerikanischen Truppen Befehl zu 
 geben, mit dem Abzug in ihre Zone am 21. Juni in Übereinstimmung mit 
 Vereinbarungen zwischen den entspechenden Befehlshabern  zu beginnen, wobei diese 
 Vereinbarungen die gleichzeitige Verlegung nationaler Garnisonen nach Grossberlin 
 und die Gewährleistung des ungehinderten Zugangs für die Truppen der Vereinigten 
 Staaten auf dem Luftweg einschliessen sollen. 
 
Churchill schloss sich am 15. Juni diesem Schreiben an. Stalin beantwortete beide 
Schreiben am 16. bzw. 17. Juni und bat lediglich um Aufschub für den Truppenabzug bis 1. 
J uli. Die von Truman und Churchill vorgeschlagenen Vereinbarungen wurden am 29. Juni 
zwischen den beiden Stellvertretern des britischen und amerikanischen Mitglieds der 
Kontrollkommission, den Generalen Weeks und Clay, sowie Marschall Schukow festgelegt. 
Hi erbei wurde bereits jetzt mündlich vereinbart, dass ein 30 Kilometer breiter Luftkorridor 
nach Berlin geschaffen werden sollte, dessen freie Benutzung erlaubt war. 

 
Nach dem 8. Mai 1945 hatten die vier Siegermächte die „oberste Regierungsgewalt in 
Deutschland einschliesslich aller Befugnisse der deutschen Regierung, des Oberkommandos 
der Wehrmacht und der Regierungen, Verwaltungen und Behörden der Länder, Städte und 
Gemeinden“. Diese erste von vier Deklarationen, die am 5. Juni 1945 von den vier 
Militärbefehlshabern erlassen wurden, setzte auch die deutsche „Lufthoheit“ als 
Ausdruckform deutscher Stasatsgewalt ausser Kraft. Die Luftfahrt zählte unter die den 
Besatzungsbehörden vorbehaltenen „besonderen Machtbefugnisse“ und war somit im 
gesamten Besatzungsgebiet verboten. 
 
Die Vertreter des SMAD im „Aviation Directorate“ des Kontrollrats hatten u.a. zur 
Aufgabe, die deutschen Luftstützpunkte und das Flugplatznetz in der SBZ zu beseitigen 
und die Erfüllung aller Aufträge des Stabs der SMAD hinsichtlich Lufttransport von 
Gütern und Passagieren innerhalb der SBZ und in die UdSSR sicherzustellen. 
 
Alle Luftverkehrs-Angelegenheiten der SBZ blieben der SMAD und den militärischen 
Einheiten der sowjetischen Militärregierung überlassen. Am 1.8.1945, noch vor Abschluss 
der Vereinbarung der vier Alliierten über die Berlinkorridore, hatte auf der Grundlage des 
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Befehls Nr. 17 der Sowjetischen Militär Administration in Deutschland (SMAD) die 
Deutsche Zentrale Verwaltung für Verkehr (DZVV) ihre Arbeit aufgenommen. Die DZVV 
wurde zuständig für das gesamte Verkehrswesen der SBZ, allerdings mit Ausnahme des 
Luftverkehrs, da dies auf Beschluss der Potsdamer Konferenz allen Deutschen auf Dauer 
untersagt war. Diese gleichermassen zivil organisierten Strukturen änderten sich erheblich 
mit der Ende März 1947 eingeführten Bildung der Militär-Verwaltung. In ihr wurde nun 
Generalmajor Alexandrow zuständig für die Abteilung Luftstreitkräfte. 
 
Mit Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) am 7.10.1949 wurden die 
Aufgaben des DZVV, später Hauptverwaltung für Verkehr vom Ministerium für Verkehr 
(MfV) übernommen. In den westlichen Besatzungszonen wurde erst 1951 ein 
Verkehrsministerium eingerichtet. Am 5.11.1949 wurde die SMAD wieder aufgelöst und die 
Zuständigkeit über Luftfahrtfragen ging somit an die Gruppe der Sowjetischen 
Besatzungsstreitkräfte in Deutschland GSBSD. 
 
Informationen über die Vier Alliierten betreffende Vereinbarungen befinden sich mit Bezug 
auf den Luftverkehr und die Flugsicherung für Flüge innerhalb des Luftraums der SBZ 
sowie von und nach Berlin in grosser Zahl im OMGUS - Archiv des Instituts für 
Zeitgeschichte (IfZ) in München. Diese Unterlagen entstammen der US Gruppe des 
Kontrollrats der Verbündeten Vormarsch Streitkräfte (Allied Expeditionary Forces AEF) 
USGCC  (US Group Control Council) aus Archiven in Berlin und Frankfurt/Main und sind 
für jedermann einsehbar; siehe Quellenangaben. 
 

Entwicklung des Flugverkehrs 
 

Die UdSSR verfügte bereits im Mai 1945 eine zeitweilige Kommandatur der AEROFLOT 
in der SBZ einzurichten, um die Flüge der Zivilflotte und die der Roten Armee zu sichern. 
Dies führte zur ständigen Stationierung der sowjetischen Zivil Luftflotte AEROFLOT in 
der SBZ, mit den Flughäfen Berlin Johannisthal und Schönefeld beginnend. Besondere 
Fliegertruppen der AEROFLOT waren die OAG und AGON, das Selbständige 
Fliegerregiment der Zivilflotte (AGON GWF !"#!$%&’! ()(*($( +!,+!-.+#/ 012). Zwei 
waren von Bedeutung, die südwestliche Besondere Fliegertruppe der Zivilflotte mit 70 
Flugzeugen (OAG - GWF ()(*!/ !"#!$%&’! 012) und das 13. Selbständige Flieger-
Regiment der Zivilflotte (13. OAP - GWF (34.56+78 !"#!’(59 012). AEROFLOT 
beginnt sofort mit der Errichtung einer Struktur zur Sicherung ihrer Flüge (Flugsicherung) 
in der SBZ auf der Grundlage sowjetischer militärischer Regeln. 
 
Ziviler Flugverkehr fand in der SBZ vor 1950 bis auf wenige Fluggesellschaften anderer 
Länder, wie der tschechischen CSA, der Swissair oder skandinavischen SAS im Nord- und 
Südkorridor nicht nur durch die sowjetische Fluggesellschaft AEROFLOT im östlichen 
Korridor  statt. Die polnische Fluggesellschaft LOT, die bereits am 6.4.1945 der ICAO 
beigetreten war, flog sowohl im östlichen als auch westlichen Korridor; eine seltene 
Ausnahme. 
 
Zu den ersten Flugbewegungen in signifikanter Zahl zählte unter anderem die im Juni 1945 
durch die sowjetischen Streitkräfte erfolgte Verlegung von 78 Flugzeugen des Typs Junkers 
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Ju-52 aus verschiedenen Teilen Osteuropas zum Motorenaustausch nach Berlin Schönefeld. 
Die Flugverbindung Berlin - Moskau wurde sofort eröffnet. Am 17.7.1945 nimmt 
AEROFLOT den regulären Flugverkehr zwischen Berlin und Moskau mit zehn Lisunov Li-
2 Flugzeugen auf. Rund 300 Flüge wurden monatlich durchgeführt. Verschiedene Flüge 
finden von den Flugplätzen Adlershof, Johannisthal und Schönefeld statt, wo im August 90 
Flugzeuge vom Typ Lisunov Li-2 (acht), Douglas C-47 (sieben), 61 SP-PO, Po-2L und 
zehn S1, S2 und S3 zur dortigen Stationierung eintreffen. Die anderen von der GSSD 
damals in der SBZ eingesetzten LFZ - Typen sind Jak-18, Jak-15, IL -2, IL-10, TU-2, MiG-
9 und MiG-15. 
 
Ab Juli 1945 nahmen Flugzeuge der vier Besaztzungsmächte Flüge nach und von Berlin 
auf. Man benutzte anfangs die Plätze Gatow, Adlershof / Johannisthal, Staaken und 
Tempelhof. Die westlichen Alliierten begannen ab 20.5.1946 durch amerikanische, ab 
1.9.1946 durch britische und ab Juni 1950 durch französische Gesellschaften den 
Fluglinienverkehr nach Berlin aufzunehmen; die sowjetische AEROFLOT bereits ab 
17.7.1945 zwischen Berlin und Moskau. 
 
AEROFLOT fliegt vom Flugplatz Adlershof aus, ab September 1945 auch vom Flugplatz 
Johannisthal, wo inzwischen 372 Li-2 und C-47 Flugzeuge stationiert wurden. Insgesamt 
führte AEROFLOT im Jahr 1945 2236 Flüge zwischen Berlin und Moskau durch. 
Inzwischen forderte man die Eröffnung eines AEROFLOT Flughafens in Berlin, was den 
Umzug von Adlershof nach Schönefeld zur Folge hatte. Dort wurden nun fünf DC-3 und 
sechs Li-2 Flugzeuge der AEROFLOT stationiert. Der Flugbetrieb unterstand ab dann der 
AEROFLOT Verwaltung „Internationler Flugverkehr“. Auf westlicher Seite beginnt Brit ish 
European Airways BEA bereits am 1.9.1945 mit Flügen nach Berlin - Gatow. 
 
Im Gegensatz zur Strukturierung und Organisation des Flugbetriebs in den westlichen 
Ländern ist hierbei zu beachten, dass der Betrieb der Flughäfen, der Fluggesellschaften und 
die Dienste der Flugsicherung bei der AEROFLOT, ebenso wie in den anderen 
volksdemokratischen Staaten, in einer Hand lagen. Man war also bei AEROFLOT für alles 
gleichzeitig zuständig und arbeitete zu jener Zeit nach rein militärischen Regeln und 
Verfahren. Aber inzwischen waren nicht nur verschiedene westliche Staaten der 
Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation ICAO beigetreten, sondern auch Polen 
(6.4.1945) und die Tschechoslowakei (1.3.1947). Eine Anpassung der angewendeten Regeln 
war dringend geboten. Zwei aneinander grenzende Systeme verursachten natürlicherweise 
Probleme beim Übergang der Flüge aus dem einen in das andere System. 
 
Allerdings lenkt in Osteuropa die Sowjetunion das Geschehen im Luftverkehr, so auch zu 
den Flugverkehrsdiensten (ATS) der Flugsicherung. Da die spätere DDR damals, so wie 
die UdSSR, nicht Mitglied der ICAO wurde, galten deren Richtlinien und Empfehlungen 
(Standards & Recommended Practices SARP) in der DDR nicht. Sie waren sicher, wichen 
aber zum Teil von den Allgemeinen Regeln des Flugverkehrs ab. Auch der künftige „Rat für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe“ RGW wird FS-Angelegenheiten behandeln. 
 
Die im November 1945 beschlossenen sechs Luftkorridore von Berlin nach Kopenhagen, 
Warschau, Prag, Fulda/Frankfurt-Main, Bückeburg und Hamburg stehen nun dem 
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Flugverkehr der Alliierten und einiger ziviler Fluggesellschaften anderer Länder zur 
Verfügung. Polen schliesst 1946 ein Luftververkehrsabkommen für die nationale 
Fluggesellschaft LOT mit der SMAD ab. In Folge hiervon nimmt LOT am 11.5.1946 den 
Linien-Flugverkehr zwischen Warschau und Berlin zuerst mit Flugzeugen von Typ 
Languedoc, dann Li-2P, IL-12 und später Convair CV-240 auf. Bereits am 4.7.1946 
erweitert LOT ihr Streckenetz um das Segment Berlin - Paris mit IL-12 Flugzeugen durch 
den Luftkorridor Berlin - Bückeburg. Bereits seit Anfang 1946 fliegt AEROFLOT mit 
Flugzeugen vom Typ Lisunov Li-2 im Linienverkehr nach Flugplan ab Schönefeld. 

 

 
14 - Anweisung 200 des Chefs der Zivilluftflotte der UdSSR zur Einrichtung eines zivilen Flughafens 

 in Berlin 
 

Die Anforderungen an die SMAD durch die erforderlichen Flüge führten schliesslich dazu, 
dass man die gesamte SBZ mit einem Netz von Flugstrecken überzog. Andere Flugstaffeln 
im Bereich der SBZ bewältigten den internen Flugverkehr wegen fehlender Infrastruktur 
über 39 weitere Flugstrecken in den Provinzen Halle, Weimar, Magdeburg, Johannisthal, 
Dresden und Waren. So entstand gleichermassen ein Inlandsflugverkehr, betrieben durch 
die Abteilung Luftstreitkräfte der SMAD. Die Transportstaffel mit den Li-2, C-46 und C-47 
Flugzeugen verblieb in Berlin und verband Berlin über diese Flugstrecken mit den 
Flugplätzen Dresden, Halle, Weimar und Schwerin. Ausländische Kurierflüge, so wie die  
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der US Delegation zur Dreimächte Konferenz nach London wurden von Johannisthal aus 
durchgeführt. Andere russische Flüge fanden auch vom Flughafen Gatow aus nach London 
statt. 
 
Im Februar 1946 ging die Zuständigkeit über den Flughafen Berlin Tempelhof von der 
SMAD auf die amerikanische OMGUS über. Der Flughafen Berlin-Gatow kam unter rein 
britische Verwaltung. Die Wiederherstellungsarbeiten auf den Flughäfen Tempelhof 
(anfangs noch unter SMAD Verwaltung) und Staaken wurden fortgesetzt. Im Nordteil des 
Flughafens Schönefeld wurde die sowjetische Transport-Fliegerkette stationiert. 1946 
fanden weitere 2235 Starts in Schönefeld statt. Der Flughafen wird Standort der Zivilflotte 
der AEROFLOT.  
 

 
15 - Die Start- & Landebahnen 23 und 33 mit dem Vorfeld in Diepensee 

Der Flughafenbetrieb ist in den Nord- und Südteil getrennt. Die Flugsicherungsdienste werden gemeinsam 
betrieben. 

 
1947 wird sein Ausbau fortgesetzt. Die seitens der ITU zugeteilte Funkstellen und ICAO 
Flugplatz-Kennung lautete bis 1959 DDBR. Er wird für Nacht- und Blindflugbetrieb (IFR) 
aufgerüstet. Sowjetische Fernflugzeuge landen alle auf dem Flugplatz Finow. Schönefeld, 
unter AEROFLOT Verwaltung, war kein militärischer Fluglatz, obwohl dort militärische 
Flugzeuge stationiert waren.  

 

 
16 - Russische Douglas C-47 auf dem Flughafen Schönefeld 

 
Auf die anfänglichen AEROFLOT Flüge folgen Flüge der American Overseas Airways 
AOA nach Berlin - Tempelhof am 20.5.1946 mit Douglas DC-4, im Juli 1946 die nationale 
tschechoslowakische Fluggesellschaft CSA, die am 1.3.1947 der ICAO beigetreten war, mit 
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Flügen zwischen Berlin-Schönefeld und Prag und British European Airways BEA am 
1.9.1945 nach Berlin - Gatow. 
 

 
17 - CSA IL -12 Verbindung Prag - Berlin - Stockholm 

 
Alle diese Flüge unterliegen der Genehmigung der Berliner Flugsicherheitszentrale im 
Kontrollratsgebäude Berlins und benötigen Unterstützung durch die Flugsicherung. Es 
finden sowohl Flüge unter Sichtflugregeln (VFR) als auch unter Instrumenten Flugregeln 
(IFR) statt. Eine Flugsicherungs-Bezirkskontrollzentrale (Area Control Center - ACC) zur 
Staffelung von Flügen und zur Flugbewegungslenkung existiert noch nicht. Die Funk- und 
Peilfunkstationen der einzelnen Flughäfen sind individuell mit ihren Flugplatz- und 
Anflugkontrolldiensten gefordert. Aber die drei westlichen Alliierten befliegen die drei 
westlichen Korridore unter der Leitung der von der US-Luftwaffe betriebenen FS-
Streckenkontrolle „Tempelhof Airways“. 
 
Abgesehen von den internationalen Regeln der ICAO zur Strukturierung des Luftraums 
besteht der ganze Luftraum der DDR zu diesem Zeitpunkt aus dem Fluginformationsgebiet 
(FIR) Berlin -Schönefeld, einigen zivilen Flugplatzkontrollzonen (CTR) und kontrollierten 
Flugkorridoren, die eigentlich schon den Charakter von Luftstrassen (AWY) haben. 
Ausserhalb der CTR und Korridore - AWY scheint rechtlich unkontrollierter Luftraum zu 
bestehen, was aber nicht den damals vorherrschenden Gegebenheiten entspricht. Diese 
Teile des Luftraums stellten gleichermassen Flugbeschränkungsgebiete dar, die der 
Zuständigkeit der GSSD/WGT oblagen. Die Zahl der Flugbewegungen nahm ständig zu.  
 
Am 1.3.1948 erweitert die CSSR Gesellschaft CSA ihr Streckennetz über Berlin hinaus 
nach Kopenhagen und Oslo. Zusätzlich finden vereinzelte Regierungsflüge schwedischer 
(ABA, später SAS), holländischer (KLM) und schweizer (SWR) Fluggesellschaften statt. 
Der Flughafen verzeichnet für das Jahr 1948 1618 Flüge nach Moskau. Im gleichen Jahr 
fliegen auch 14 amerikanische und zwei schwedische Maschinen nach Moskau.  
 
AEROFLOT setzt ab 1949 die ersten 28 Ilyushin IL-12 Flugzeuge ein. KLM bedient nun 
die Flugstrecke Amsterdam - Berlin Schönefeld, ABA die Strecke Stockholm - Berlin. Die 
rumänische Fluggesellschaft TARS fliegt ab 1945 nach Berlin, die ungarische MAZOVLET 
ab 1946, die jugoslawische JAT,  die am 9.3.1960 der ICAO beitritt, ab 1947 und die 
bulgarische TABSO ab 1948. 1949 nimmt AEROFLOT in der SBZ den Inlandverkehr auf 
und LOT erweitert ihr Streckenetz nun um das Segment Berlin - Brüssel, ebenfalls durch 
den mittleren Luftkorridor via Bückeburg. Flüge  der Allgemeinen Luftfahrt (General 
Aviation) waren noch gänzlich unbekannt und jeglicher Flugbetrieb fand noch unter 
militärischer Zuständigkeit statt. 
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Die erste Landung eines Turbinenstrahl-Verkehrsflugzeugs wird erst am 12.3.1957 mit einer 
Tupolev 104 auf dem neuen militärischen Flugplatz Sperenberg stattfinden. Hiermit beginnt 
in der SBZ das Jet-Zeitalter mit all seinen Problemen für die Flugsicherung, ob zivil oder 
militärisch. 

Flugsicherungs-Einrichtungen  
 
Dass diese Flüge nicht ohne Unterstützung durch die Flugsicherungsdienste durchgeführt 
werden konnten ist einleuchtend. Die sowjetischen Streitkräfte und AEROFLOT benutzten 
hierfür sowohl eigene Flugsicherungseinrichtungen, als auch solche der britischen Royal Air 
Force (RAF) in Berlin-Gatow, wo die RAF Funkstation mit sechs Mann Besatzung 
übernommen wurde. Es wurde ein ungerichtetes Funkfeuer (Non-Directional Radio Beacon 
- NDB) und eine Peilstation betrieben und die NDBs Schönefeld mit Kennung AB auf 350 
kHz und Dalgow mit Kennung T auf 459 kHz errichtet. Im weiteren Verlauf flog 
AEROFLOT ab September 1945 auch vom Flugplatz Johannisthal. 
 

 
18 - Blick aus dem später erbauten neuen Kontrollturm auf der Südseite des Flughafens mit LOT CV-240  

 
Anfangs erforderte nur der militärische Verkehr, ab 1946 aber auch zivile Flüge durch die 
Korridore zu den Flugplätzen in den drei West-Sektoren Berlins die Leistung verschiedener 
Flugsicherungsdienste (Air Navigation Services - ANS), das heisst vorrangig Naviga-
tionsunterstützung für den Blindflug durch Flugfunknavigationsanlagen am Boden. Aus 
diesem Grund errichteten die britischen, amerikanischen und sowjetischen 
Luftwaffeneinheiten innerhalb der vereinbarten Kontrollzone Berlin verschiedene 
Navigationsanlagen, beginnend mit ungerichteten Funkfeuern (NDB), gefolgt von 
Vierkurs-Funkfeuern (RNG), HF- und VHF Funkpeilern (D/F) und 
Endanflugpräzisionsradar Anlagen (Ground Controlled Approach - GCA). Die zwei von 
der SMAD betriebenen NDB waren Dalgow (TANGO) und Schönefeld (ALFA BRAVO).  
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Bereits im Januar 1946 war der Flughafen Adlershof betriebsbereit. Flugsicherungsdienste 
waren eingerichtet, die FS-Funkdienste verfügbar. Ab Mai 1946 war AEROFLOT dann 
aber nur noch für Schönefeld zuständig. Auch hier waren die Flugsicherungs-Anlagen 
betriebsbereit. Ein Funkpeiler, die Funkstation (Rufzeichen ALDAN) und ein 
Funkzentrum gingen in Betrieb.  
 

 
19 - Übernahme Protokoll für den Flughafen Schönefeld mit Funknavigations-Anlagen 

 
Zwischen Juni und Dezember 1946 wurden 4335 Funkgespräche mit 1685 Flügen geführt. 
Der Funkverkehr mit den nach Schönefeld fliegenden Flugzeugen wurde durch einen 
sowjetischen Dispatcher in Diepensee geleistet, der für den Flugplatzkontrolldienst 
zuständig war (TWR). Einen ordentlichen Kontrollturm gab es allerdings noch nicht. 
Bereits im Januar 1947 verfügte dieser Flughafen über folgende FS-Anlagen: 
 
 3 Telefunken Sender mit 1.5 kW Leistung 
 2 Telefunken Sender mit je 200 W Leistung 
 3 Sender der RAF 
 3 PHILIPS Empfänger 
 1 PHILIPS Empfänger vom Typ WS-342 
 Peripherie Geräte 
 3 SIEMENS Transformator Stationen 
 1 zentrale Telefonvermittlung mit 6 Direktleitungen nach Moskau 
 
Im Dezember 1948 wurde die 2300 m lange Startbahn 23 in Betrieb genommen. Es werden 
zwei UKW Fächerfunkfeuer (Fan Marker)  auf  dem Endanflug errichtet. Ein Flugfunk-
peiler PKW-43 ging in Betrieb und Instrumentenanflugverfahren für Blind- und Nachtflug 
wurden eingeführt. Zusätzlich wurden neue Anflug-Minima für RWY 23 für Anflüge am 
Tag und während der Nacht festgelegt (am Tag 50/500 und nachts 50/1000). Erleichtert 
wurde der Betrieb der Flugverkehrskontrolle durch die Entscheidung des Ministerrates im 
Juli 1948, unverschlüsselten Flugfunkverkehr mit Stationen in Polen, der CSSR, 
Dänemarks und Norwegens durchführen zu dürfen.  
 
 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
34 

 
20 - NDB Instrumentenanflugverfahren Landebahn 33 Schönefeld (Protokoll-Anlage) 

 
Das hier gezeigte Anflugverfahren führte nach einem Anflug in Richtung auf den Sender 
Köpenik  mit einer Linkskurve querab des NDB „AB“ über zwei NDB (Locator Bacon) im 
Endanflug auf Landebahn 23. Der Höhenmesser musste auf den QFE Wert eingestellt 
werden (Anzeige Null bei Landung).  
 

 
21 - NDB Instrumentenanflugverfahren Landebahn 33 Schönefeld (Protokoll-Anlage) 

 
Für die Landebahn 33 wurde ebenfalls ein Instrumenten-Anflugverfahren festgelegt, 
welches über ein ungerichtetes Funkfeuer (Non-Di rectional Radio Beacon NDB) in 
Endanflugrichtung führte und eine Verfahrenskurve (Procedure Turn) erforderte. 
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Flugberatungsdienst (AIS) und Flugwetterdienst (MET)  
 

Der Flugsicherungsberatungsdienst (Aeronautical Information Service - AIS) für die 
Vorbereitung der militärischen und zivilen Flüge wurde durch die an den verschiedenen 
Plätzen stationierten Einheiten der sowjetischen Streitkräfte geleistet. 
 
Der SMAD war ab 26.2.1947 gemäss Befehl Nr. 060 auch das Wissenschaftlich-Technische 
Hydrometeorologische Büro unterstellt, ab 21.7.1947 dann der Militärverwaltung, dann 
aber durch die Hauptverwaltung des Meteorologischen Dienstes geführt. Zu seinen 
Aufgaben mit Auswirkung auf die Luftfahrt und Flugsicherung gehörten unter anderem a) 
die Kontrolle über die Tätigkeit des Wetter-Beobachtungsnetzes, b) die Übermittlung der 
gewonnenen Daten in die UdSSR und c) die meteorologische Absicherung der SMAD 
Lufttransporte und anderer in Deutschland tätiger Organisationen. Die Leitung oblag 1947 
Herrn Winogradski und ab 1947 bis 1949 Major Kasakow. 
 
Die Versorgung internationaler und innerdeutscher Flüge wurde durch Wetterstationen an 
den Flughäfen Schönefeld und Adlershof gewährleistet. In die Zuständigkeit von Schönefeld 
fiel auch die Wetterberatung der zivilen Flüge auf den Strecken Berlin - Warschau, Minsk, 
Moskau, Kaliningrad, Riga, Lwow, Kiew, Paris, London und Prag für regulär verkehrende 
Flüge sowie für Bedarfsflüge auf den Strecken Berlin - Zürich, Brüssel, Kopenhagen und 
Stockholm. 
 

 
22 - Beobachtungsstation der Flugwetterwarte Schönefeld 

 
Die Wetterstation in Adlershof bediente hauptsächlich Flüge des 393. russischen 
Verbindungsflieger-Regiments, des Fliegergeschwaders des Ministeriums für 
Staatssicherheit der UdSSR und allen Begleitflüge alliierter Regierungs-Sonderflüge. Der 
Wetterdienst bildete eine selbständige Abteilung der Militärverwaltung. Zusätzlich zu den 
beiden Flugwetterwarten war eine Funkmessanlage in Greifswald und eine Meteorologische 
Sendezentrale vorhanden, in denen 63 Personen arbeiteten. Am 21.6.1948 ging die 
Zuständigkeit auf das deutsche Meteorologische Observatorium in Potsdam über. Zum 
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20.12.1949 wurde dieser Dienst gemäss Befehl Nr. 07 vom 26.11.1949 eingestellt. Nun 
leistete die DDR diesen Dienst selbst. 
 
Der Flugwetterdienst wurde nunmehr von der Flugwetterwarte Schönefeld nur noch durch 
Deutsche geleistet. Das Observatorium in Potsdam war zuvor beauftragt worden, eine 
Flugwetterwarte am Flughafen Schönefeld einzurichten. Es war gleichermassen die erste 
von Deutschen betriebene Flugsicherungseinrichtung in Schönefeld, besetzt mit zwei 
Meteorologen, sechs Technikern und sieben Funkern. 
 

Die Berliner Luftbrücke  
 

Wie allgemein bekannt, endeten die drei westlichen Korridore in der Berliner Kontrollzone, 
die mit einem Radius von 20 Landmeilen (=1.609 m) um das dortige Kontrollratsgebäude 
herum reichte. Es ist bemerkenswert, dass der Flughafen Schönefeld mit seinen An- und 
Abflugverfahren auch inmitten der gemeinsamen Kontrollzone Berlin lag und somit auch 
der gemeinsamen Kontrolle der vier Alliierten im BASC sowie in einigen Fällen auch der 
FS-Kontrolle bzw. Beeinflussung durch die 1949 begonnene und Anfang 1951 in Tempelhof 
eingerichtete FS-Bezirkskontrollzentrale (Berlin ARTCC) unterlag. Trotz des 
Weiterbestehens der Kontrollzone Berlin entstehen aber ab 1951 zwei separate FS-
Bezirkskontrollzentralen (ARTCC und ACC) mit betrieblichen Zuständigkeiten in ein und 
derselben Kontrollzone die gleichzeitig als FS-Nahverkehrsbereich (TMA) dient; die der 
drei westlichen Alliierten als „Berlin ARTCC“ am Flughafen Tempelhof und das der DDR 
als „Schönefeld ACC“ am Flughafen Schönefeld.   
 
Vom 26.6.1948 bis 12.5.1949, bzw. 30.9.1949 findet die Berlin Blockade und daraus 
resultierende Berliner Luftbrücke statt. Der dadurch gegebene unvorstellbare dichte 
Flugverkehr der drei westlichen Alliierten durch die drei West-Korridore und innerhalb der 
Berliner Kontrollzone hatte erhebliche Auswirkung auf den restlichen Flugverkehr im Raum 
Berlin.  
 

  
23 - Berlin Tempelhof Airways 1946 - 1949 (ACC / ARTCC) & Berlin ARTCC (BARTCC) 1951 - 24 

 
Die Auswirkungen hieraus sind nicht Gegenstand dieser Dokumentation; siehe Teil II der 
Dokumentationsreihe „Die Entwicklung der Flugsicherung in Westdeutschland - 1945 -
1955 und die ANSA Publikation „Die Flugsicherung der Berliner Luftbrücke“.  
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Trotzdem soll auch an dieser Stelle auf die gelegentliche Bedrängnis der Korridorflüge 
durch sowjetische Kampfflugzeuge hingewiesen werden, die zu gefährlichen Annäherungen 
führten und letztendlich auch zu einigen Unfällen, wie dem Zusammenstoss eines 
Kampfflugzeugs mit einem britischen Verkehrsflugzeug in der Kontrollzone des Flughafens 
Gatow. Solche Vorfälle waren zum Teil durch ungenaue Navigation in den Korridoren als 
auch durch Provokation während der Berlin Blockade verursacht. 

 

 
25 - Sowjetische MiG eskortiert Transportflugzeug im Korridor. 

 
Messeflugverkehr Leipzig 

 
Die Messe Leipzig war bereits vor dem Krieg weltweit bekannt. Daher versuchte man nach 
dem Krieg möglichst schnell wieder an diese Tradition unter dem Aspekt „Hier stellt Ost 
und West gemeinsam aus“ wieder anzuschliessen. Die Einnahmen hieraus wurden dringend 
benötigt. 
 
Daher erlaubte Marschall Sokolowski bereits 1949 Flüge der Fluggesellschaft KLM zur 
1949’er Leipziger Messe. 1949 wird der Messeflugdienst nach Leipzig auch mit anderen 
ausländischen Gesellschaften durch den Chef der SMAD, Generaloberst Tschuikov, 
erlaubt. Die Flugge- sellschaften der CSA, 
KLM, der SAS, der FINN AIR   und der 
SABENA führten die ersten Flüge nach 
Leipzig durch. Die erste Landung in 
Leipzig-Mockau zur 1949’er Messe erfolgte 
am 29.8.1949 durch eine DC-3 der 
tschechoslowaki- schen CSA. Immerhin 
fanden 1950 bereits 53 Flüge statt, ein-
schliesslich eines ersten und einzigen aus 
Westdeutschland im Direktflug aus Stutt-
gart, während die anderen Gesellschaften 
zuvor in Berlin - Schönefeld  als einzigem internationalen Zollflughafen zwischenlanden 
mussten.          26 - Die 1949 herausgegebene Briefmarke zur Leipziger Messe 
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Am 17. 1. 1950 hatte die Presse mitgeteilt, dass der Flughafen Mockau  vom 
Hochkommissar der UdSSR für den Messeverkehr wieder freigegeben sei. Man könne in 
Zukunft Flugzeuge aus Holland, der CSSR, Dänemark, Schweden, Finnland, der Schweiz, 
Belgiens und Polen erwarten. Die Aufregung war verständlichermassen gross. Am 28.2.1950 
erhielt das MfV der DDR durch Verfügung des Ministerpräsidenten mit Genehmigung und 
Auflagen seitens der SMAD tatsächlich den Auftrag zur Organisation des 
Messeflugverkehrs nach Leipzig. Die flugtechnische Leitung des Messeflugbetriebs wurde 
am 11.12.1950 offiziell dem Flughafen Leipzig-Mockau übertragen. Hierzu gehörten auch 
die erforderlichen Flugsicherungsdienste und ihre technischen Einrichtungen. 
Messeflugbetrieb war damals nur am Tag zugelassen. 

 

   
27 - KLM DC -3 und Finnair DC-3 Messeflug Leipzig-Mockau 1949 - 28 

 
Personal für die Flugsicherung wurde von Fall zu Fall, sprich Messe zu Messe, dorthin 
abgeordnet und seine Lizensierung für diese Tätigkeit war ungeklärt. Gesetzliche 
Grundlagen waren hierfür noch keine geschaffen worden. Das nun zuständige Ministerium 
für Verkehr war damit rein zeitlich überfordert. So musste die Leitung des Flughafens in 
gleichermassen Alleinzuständigkeit diese und andere betriebliche und technische Probleme 
selbst lösen. Die erste Flugverkehrs-Verfahrensanweisung für Messeflüge lautete 1950 wie 
folgt. 

ANWEISUNG 
für den Flugverkehr während der Leipziger Herbstmesse 1950 

(Flugplatz Leipzig Mockau) 
 

1. Der Flugplatz Leipzig - Mockau liegt 6 km vom Zentrum entfernt am nördlichen Rande der 
Stadt. Koordinaten: 51°21 nördliche Breite, 12°25 östliche Länge, 132 m über NN. Der 
Flugplatz hat eine betonierte Start- und Landebahn von 1000 m Länge und 76 m Breite in 
Richtung 63° / 243°. Am Westrande des Platzes befinden sich Hindernisse von 20 m bis 25 m 
Höhe (Flugleitungsgebäude und andere Häuser). Der Standort der Funkleitstation MK 450 
kHz ist 1 km vor Flugplatzgrenze auf QMS 243°. 
 
2. Der Flugplatz Leipzig-Mockau ist nur vorübergehend für die Bedienung der Flugzeuge, die 
nach erteilter Genehmigung des Ministeriums für Verkehr der Deutschen Demokratischen 
Republik zur Leipziger Messe kommen, bestimmt. 
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29 - Flugleiter H. Maiwald auf dem Leipziger Kontrollturm mit Kw-Radio 

Der Sprechfunkverkehr mit den Messeflügen wurde in Russisch durchgeführt. 
 
Die FS-Einrichtungen und Anlagen auf Mockau wurden im Laufe der Jahre 
vervollkommnet und ein offizielles Standard Instrumenten-Anflugverfahren veröffentlicht, 
welches auf den beiden NDB Funkfeuern (Locator Beacon) B (355 KHz) und AB (335 
KHz) basierte. AB wurde als Voreinflugzeichen (VEZ) benutzt und B als 
Haupteinflugzeichen (HEZ). 

ANLAGE - A 
 

 
 

30 - Instrumenten-Anflugverfahren Leipzig 1956 
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ANLAGE – B 
 

 
31 - Die drei westlichen und der nördliche Berlin Korridor im September 1946, kontrollierten Luftraum 

darstellend 
 
 
 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
41 

ANLAGE - C 
 

 
 

32 - FS-Navigationskarte FC-308 1948 mit den Korridoren Hamburg, Hannover, Frankfurt und Prag 
Quelle: PTT Museum Schweiz / Zweck: Flugplanung von Swissair-Flügen nach + über Berlin 
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ANLAGE - D  
 

Die folgende Abbildung zeigt die in 1948 gegebene Stärke der sowjetischen Streitkräfte in 
der SBZ. 

 

 
 

33 - Stand 1948 
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Kapitel 2 

Die Entwicklung ab  1950 bis 1967 
 

A 
Die Zeit von 1950 bis 1955 

 
Nachdem 1949 zum ersten Mal wieder anlŠsslich der Leipziger Messe Flugverkehr 
stattgefunden hatte, waren die wenigen zuvor in der Luftfahrt und insbesondere im 
Flugbetrieb und der Flugsicherung BeschŠftigten gespannt, wie sich die Entwicklung 
weiterhin gestalten wŸrde. Aber bis auf den Messeflugverkehr tat sich im Bereich der zivilen 
Luftfahrt bis dahin nichts. 
 
Am 28.2.1950 erlaubt die Sowjetische MilitŠr Administration Deutschland dem im Aufbau 
begriffenen Ministerium fŸr Verkehr in Zukunft wieder Messeflugverkehr durchzufŸhren. 
Im gleichen Zuge wird am 11.12.1950 die Abwicklung des Messeflugbetriebs mit 
Genehmigung des Hohen Kommissars dem Flughafen Leipzig-Mockau Ÿbertragen. 
 
Obwohl nun die DDR als Staat bestand und am 11.12.1950 ein Ministerium fŸr Verkehr 
besteht, bleiben die Luftfahrtangelegenheiten noch ausschliesslich unter der ZustŠndigkeit 
der Sowjetischen StreitkrŠfte bzw. des sowjetischen Hochkommissars. Das galt natŸrlich 
auch fŸr die Flugsicherung. Zwar hatte man nun mit Herrn H. Maiwald einen ersten 
deutschen Flugleiter am Flughafen Leipzig bestellt, aber dabei blieb es vorerst. Die fŸr den 
Messeflugbetrieb benštigten Peilfunker gehšrten allerdings der paramilitŠrischen 
Volkspolizei-Luft (VP -Luft) an, die zum Innenministerium gehšrte. 
 
Das zweite Anzeichen eines Wiederauflebens der zivilen Flugsicherung bestand in der 
GrŸndung der ebenfalls paramilitŠrischen Gesellschaft fŸr Sport und Technik GST am 
8.2.1950 und der damit beginnenden Aufnahme des Flugsports. Anfangs wurde nur 
Segelflug betrieben. Vier Schulen wurden eingerichtet. Man Ÿbte auf Ÿber 80 
SegelfluggelŠnden und im Laufe der Zeit waren 200 Segelflugzeuge verfŸgbar. Aber der 
Schein trog. Die GrŸndung der GST diente hauptsŠchlich der fliegerischen Ausbildung fŸr 
militŠrische Zwecke mit offizieller UnterstŸtzung der sowjetischen StreitkrŠfte. 

 
Im Gegensatz zur Entwicklung in den damaligen westlichen Besatzungszonen Deutschlands 
konnte man die zivile von der militŠrischen Flugsicherung in der SBZ nicht wirklich 
voneinander trennen. Sie stellte eine in sich geschlossene Einheit dar, die sich lediglich darin 
unterschied wer die FS-Dienste welcher Flugverkehrssparte leistet.  
 
Obwohl militŠrische Quellen der LSK/LV von einem eigentlichen Beginn des Aufbaus der 
militŠrischen Flugsicherung mit dem 1. Oktober 1953 sprechen ist festzustellen, dass ihre 
Entwicklung aus den AnfŠngen heraus bereits 1949 mit der Ausbildung unter dem 
Kommando der sowjetischen StreitkrŠfte begann, die mit der Schaffung der Einheiten der 
ãVolkspolizei LuftÒ im Juli 1952 etabliert wurde. Hierzu eine Anmerkung des 
Oberstleutnants a.D. G. Wagner in der Publikation ãBeitrŠge zur Geschichte der LSK/LV 
der NVA der DDRÒ in 2009 zur Entwicklung der militŠrischen Flugsicherung. Er schrieb: 
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ãEine Anmerkung zur Benennung des Stabes der LuftstreitkrŠfte, die in den verschiedensten 
Veršffentlichungen meiner Meinung nach nicht der geschichtlichen Entwicklung entspricht: 
Ende September 1953 erfolgte die Umbenennung der Volkspolizei-Luft in Aeroklub. Damit 
erhielt die bestehende 1. Fliegerdivision mit ihren drei Fliegerregimentern die Bezeichnung 
Aeroklub und die Fliegerregimenter wurden Abteilungen des Aeroklubs. Der Stab der 
ehemaligen VP-Luft erhielt die Bezeichnung - Verwaltung des Aero-Clubs. .... Mit der Bildung 
von drei Aeroklubs aus den bestehenden drei Abteilungen des Aeroklubs im Dezember 1953 
erfolgte die Umbenennunmg des Stabes in - Verwaltung der Aeroklubs.....Ò 
 
Dass die VP-Luft Einheiten 1953 in AEROKLUB umbenannt wurden und im gleichen Jahr 
unter der NVA die LuftstreitkrŠfte und Luftverteidigung LSK/LV entstehen, ist von der 
eigentlichen Entwicklung unabhŠngig. Die schon zuvor geleisteten FS-Dienste gehen 
lediglich in die ZustŠndigkeit der nun entstehenden Nachrichten- und Flugsicherungs-
Truppeneinheiten NFT Ÿber. FŸr die Luftverteidigung aber blieben ohnehin die 
sowjetischen StreitkrŠfte GSSD verantwortlich. 

 
Ab diesem Zeitpunkt muss festgehalten werden, welcher grundsŠtzliche Unterschied 
zwischen dem Flugsicherungssystem der BRD und dem der DDR bestand, bzw. warum er 
so entstand. Im Gegensatz zur BRD entwickelte sich das FS-System in der DDR zuerst aus 
rein militŠrischen BedŸrfnissen der im Entstehen begriffenen fliegerischen Einheiten. Auch 
sind die von der UdSSR mit der SMAD betriebenen FS-Dienste bis 1950 hiermit nicht 
pauschal mit der Leistung verschiedener FS-Dienste der sowjetischen Fluggesellschaft 
AEROFLOT in Berlin gleichzusetzen. 
 
Abgesehen von den in Westdeutschland unterschiedlich verwendeten FS-Begriffen und 
Bezeichnungen ist das in der DDR Schritt fŸr Schritt zu errichtende FS-System zuerst im 
militŠrischen bzw. semi-militŠrischen Bereich entstanden. Aus diesem Grunde wird auch das 
Entstehen und Wachsen des FS-Systems und seiner Dienste aus dem militŠrischen Bereich 
heraus dargestellt. FŸr die weitere ErlŠuterung der Entwicklung in der Flugsicherung ist 
von Interesse festzustellen, dass in der SBZ und ihr folgenden DDR der Begriff 
ãFlugsicherungÒ auch mit ãFlugleitdienstÒ gleichgesetzt wird. Hiervon leiten sich sowohl in 
der zivilen als auch in der militŠrischen Flugsicherung die Begriffe ãFlugleiterÒ und 
ãLandeleiterÒ ab. 
 
Obwohl der damals gewŠhlte Begriff ãGesellschaft fŸr Sport und Technik GSTÒ nichts 
militŠrisches vermuten lŠsst, ist aber genau dies der Fall gewesen. Bereits ab 1949 hatte 
ãquasi-militŠrischeÒ Ausbildung begonnen, die zwischen 1952 und 1955 im Rahmen der 
ãKasernierten Volkspolizei KVPÒ vertieft wurde. Das galt auch fŸr die Fliegerei und es 
entstand daraus am 1.7.1952 die ãVolkspolizei LuftÒ genannte Einheit. Begonnen hatte diese 
Entwicklung bereits im Oktober 1950 mit einem ãReferat z.b.V. LuftÒ der sogenannten 
ãHauptverwaltung Ausbildung HVAÒ des Innenministeriums am Flugplatz Adlershof. 
Daraus sollte 1954 die Abteilung ãFlugsportÒ werden, gleichermassen Vorreiter der spŠteren 
LuftstreitkrŠfte (LSK). 
 
Im FrŸhjahr 1952 begann man mit der DurchfŸhrung von LehrgŠngen zur Ausbildung von 
LuftfahrzeugfŸhrern, Technikern und militŠrischen Flugleitern. Sowjetische Berater 
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standen zur VerfŸgung. Zur fliegerischen Ausbildung selbst standen sowjetische Flugzeuge 
vom Typ Jak-18 bereit.  
 

   
34 - Jak-18  und Jak -11 Flugzeuge des AEROKLUBS aus MilitŠrbestand - 35 

 

Da es an Nachwuchspersonal mangelte, ŸberfŸhrte das Ministerium des Innern am 1.7.1952 
225 Offiziere und 575 Mannschaften der Kasernierten Volkspolizei KVP in die neue 
Einheit, genannt Volkspolizei Luft - VP-Luft. Nun begann eine intensive Ausbildung auf 
dem Gebiet des Funk- und Funkmesswesens, gleichzusetzen mit Flugfernmeldetechnik und 
RADAR. Diese Ausbildung von LFZ-FŸhrern und Technikern schloss die Anforderungen 
an die militŠrischen FS-Dienste mit ein.  
 

 
36 - Lawotschkin La-9 

 
Im Dezember 1952 betrug die PersonalstŠrke der VP-Luft 4954 Mann. An Flugzeugen 
standen nun fŸnf Mikojan MiG-15 und fŸnf  Lawotschkin La-9 zur VerfŸgung. Bis dahin 
waren FS-Nachrichten-Spezialisten des militŠrischen Flugfernmeldediestes bei der 
Hauptverwaltung fŸr Ausbildung HVA in Johannisthal in Vorausbildung. 
 

 
Veranlasst durch den Volksaufstand im Jahre 1953 wurden die im April 1953 noch auf den 
FlugplŠtzen wie z.B. Cottbus stationierten 106 MiG-15 von der UdSSR wieder abgezogen, 
einschliesslich des sowjetischen Personals, obwohl der Ministerrat der Sowjet Union bereits 
1951 beschlossen hatte deutsche Piloten auf dem Kampfflugzeug MiG-15 auszubilden. 
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37 - MiG  15 UTI 

 
Daraufhin bat die Regierung der DDR die Sowjetunion um die Schaffung dreier 
ãFliegerklubsÒ in Cottbus, Drewitz und Bautzen, um diese Ausbildung weiterfŸhren zu 
kšnnen. Gleichzeitig bat man um †berlassung von 35 Jakovlev Jak-18 und 35 Jak-11 
Flugzeugen. So wurde dann im September 1953 die VP-Luft in ãAEROKLUBÒ mit einer 
PersonalstŠrke von ca. 5500 Mann umbenannt. 
 
Die Geburtsstunde der militŠrischen Nachrichten- und Flugsicherungs-Truppen ist quasi 
gleichzusetzen mit der †bernahme der Jak-18 und Jak11 Flugzeuge von den sowjetischen 
StreitkrŠften GSSD und dem Einsatz der Funkmessstationen (Radaranlagen) des Types P-
8, den Funkpeilern PKW-45 und den dazugehšrigen Flugfunkanlagen in 1953. Ende 
Dezember 1953 betrieb der Aeroklub fŸnf La-9, zwei AN-2, 35 Jak-18 und 35 Jak-11 
Flugzeuge. Es wurde an den FlugplŠtzen Cottbus, Kamenz und Bautzen geflogen. Mit der 
Bildung dieses ãmilitŠrischenÒ AEROKLUBS wurde diese TŠtigkeit wesentlich intensiviert. 
 

 
 

1952 waren bereits militŠrische Flugfernmelder von der Flugfernmeldeschule 
(Nachrichtenschule) in Pirna zum Flugplatz Bautzen versetzt worden. Hier begann ihre 
weitere Ausbildung an Funknavigationsanlagen  und FunkmessgerŠten P-8 (RSP Radar). 
Nachrichten-Kompanien begannen die Ausbildung von Nachwuchspersonal und den 
Betrieb der stationierten Nachrichtenstellen (Fernsprech-, Fernschreib- und 
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Funkverbindungsstellen) durchzufŸhren; in Kamenz, Bautzen, Cottbus und an anderen 
Orten. Die Telekommunikationsverbindungen wurden vorrangig Ÿber das Post-
Leitungsnetz betrieben. 
 
NavigationsŸbungsflŸge, die bis 1955 noch ausschliesslich unter Sichtflug-
wetterbedingungen (VMC) stattfanden, danach aber auch unter Instrumen-
tenflugwetterbedingungen (IMC), gehšrten zum Ausbildungsprogramm und benštigten 
navigatorische UnterstŸtzung vom Boden durch die Flugsicherung, d.h. durch den 
militŠrischen Fluginformationsdienst (FIS). Jet-Training fand noch nicht statt. Es ist nicht 
eindeutig feststellbar ob und wie der Luftraum in den Anfangsjahren strukturiert war. Der 
gesamte Luftraum allerdings wurde als Berlin-Schšnefeld Fluginformationsgebiet (Flight 
Information Region FIR) bezeichnet. Die wenigen damals entstehenden Flugstrecken bzw. 
Luftstrassen (Airways AWY) mŸssen als kontrollierter Luftraum angesehen werden. 
 
Die sowjetischen LuftstreitkrŠfte selbst besassen 1953 in der DDR bereits zwei 
Jagdfliegerkorps zu je drei Divisionen, ein Bomberfliegerkorps und ein Schlachtfliegerkorps 
mit je zwei Divisionen und mehrere selbstŠndige Regimenter, alle in der Regel mit 
Strahlflugzeugen (Jets) ausgerŸstet. Deren Flugzeuge erforderten ebenso navigatorische 
UnterstŸtzung durch die eigenen FS-Dienste fŸr die FlŸge beim Start und im Anflug; 
Flugplatzkontrolldienst (TWR), Anflugkontrolldienst (APP) und auf Strecke, wobei der 
letztere durch die Luftverteidigungsstellen (LV) geleistet wurde. 
 
Das Jahr 1953 bedeutete das Ende von Reparationszahlungen an die UdSSR und die 
Sowjetische Kontroll-Kommission SKK der DDR beendete ihre TŠtigkeit am 28. Mai 1953. 
Einen Tag spŠter wurde die Sowjetische MilitŠr Administration Deutschland SMAD 
aufgelšst. 
 
Am 1. 1. 1953 wurde der Flughafen Leipzig-Mockau die erste selbstŠndige Luftfahrtstelle 
der DDR, nachdem die Sowjetische Kontroll-Kommission SKK bereits 1949 die 
DurchfŸhrung von Messe-Flugverkehr erlaubt hatte; und im Oktober des gleichen Jahres 
wurde auslŠndischen Fluggesellschaften erlaubt, Flugverkehr aus der DDR nach Schweden 
und in die Schweiz aufzunehmen. Aber die noch rudimentŠre Flugsicherung war noch nicht 
in der Lage die hierfŸr erforderlichen FS-Dienste zu leisten. 
 
Zu dieser Zeit wird ein sogenannter Hauptdispatcherpunkt HDP eingerichtet, der alle 
angemeldeten FlŸge, die ja schon 1952 mit Jak-18 und MiG-15 Flugzeugen der VP-Luft 
stattfanden, sammelte und an die Verwaltung des Aeroklubs, einer quasi-militŠrischen 
Meldestelle, weiterleitete. 
 
Die technische AusrŸstung dieses HDP bestand aus einem Zehner-Klappenschrank, einem 
Endapparat mit Verbindung nach Werder fŸr direkte Verbindung zur GSSD, einem 
Anschluss an das šffentliche Telefonnetz der Post mit FluggesprŠchsberechtigung und mit 
FS-Leitungen zu den Dispatcherpunkten der FlugplŠtze Cottbus, Bautzen, Kamenz und 
Drewitz. 
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Die Aufgabe bestand in der Entgegennahme der Fluganmeldungen von den FlugplŠtzen, der 
Zusammenstellung eines Gesamt-Flugplans, der Anmeldung der FlŸge beim Gefechtsstand 
der LSK der sowjetischen GSSD in Werder, der Einholung der Fluggenehmigungen von 
dort und ihre Weiterleitung an die betroffenen FlugplŠtze, der Meldung Ÿber die 
DurchfŸhrung der FlŸge und der Festlegung von AusweichflugplŠtzen. 1955 wurde dieser 
Meldedienst des HDP umbenannt in FlugŸberwachung und es entstand eine Zentrale 
FlugŸberwachung Zf† der Gesellschaft fŸr Sport und Technik GST.  
 
FŸr diese Flugausbildung stand nur begrenzter Luftraum zur VerfŸgung. Das heisst 
insbesondere bis 1955 war nur der Luftraum šstlich der Autobahn Berlin-Dresden bis an die 
polnische Grenze und sŸdlich der Autobahn Berlin - Frankfurt/Oder bis an die 
tschechoslowakische Grenze benutzbar. Ab 1955 wurde fŸr internationale FlŸge auf der 
Luftstrasse A4 (AMBER 4) in Cottbus im HDP eine Meldestelle eingerichtet, an die die 
zivilen FlŸge Standortmeldungen an COTTBUS CONTROL abgeben mussten. Entlang 
dieser Strecke flogen tŠglich etwa 10 bis 25 Flugzeuge vom Typ IL-14, DC-3, bzw. C-47. 
 
Diese FlugŸberwachung, die gleichermassen den Beginn der Flugsicherung des Aeroklubs 
darstellt, wurde 1958 zum Zentralen Gefechtsstand der LSK/LV nach Strausberg verlegt 
und die Meldestelle in Cottbus aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt wurde der gesamte 
militŠrische Flugbetrieb der NVA sowie der zivile Flugbetrieb einschliesslich aller 
SportflŸge bis 1975 von dieser Zentralen FlugŸberwachungsstelle des militŠrischen 
Aeroklubs in Strausberg mit dem Gefechtsstand der LSK bei der GSSD in Werder 
koordiniert. Mitte der 1970Õer Jahre erfolgte auch die Bildung einer ãVereinigten 
Hauptzentrale zur Planung und Koordinierung der FlŸge - VHZÒ in WŸnsdorf, betrieben 
durch Personal der GSSD und der LSK/LV der NVA in Zusammenarbeit mit der GSSD / 
WGT und unter deren Leitung. An diese VHZ werden alle militŠrischen FS-Stellen und die 
zivile Flugsicherung angeschlossen werden. 
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1954 war im Ministerium des Innern eine Abteilung ãFlugsportÒ entstanden. TrŠger blieb 
weiterhin die Gesellschaft fŸr Sport und Technik GST. Am 24.3.1954 wurden Einheiten der 
GSSD umbenannt in ãWest-Gruppe der Truppen WGTÒ und am 25. MŠrz erhielt die DDR 
die ãvolleÒ SouverŠnitŠt, nicht aber auf dem Gebiet der Lufthoheit, da insbesondere die 
Luftverteidigung weiterhin unter der ZustŠndigkeit der sowjetischen StreitkrŠfte verblieb, 
so wie dies in der BRD unter dem NATO Kommando auch geschah. Die sowjetischen 
StreitkrŠfte behielten also weiterhin die ZustŠndigkeit Ÿber die Lufthoheit, d.h. die 
Kontrolle Ÿber den Luftraum, seine Benutzung sowie die GewŠhrung von †berflug- und 
Landeerlaubnissen. 
 
Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung und gleichzeitig politische und všlkerrechtliche 
Voraussetzung war die ErklŠrung der UdSSR vom 26.3.1954, dass mit der Aufnahme des 
zivilen Flugverkehrs in der DDR begonnen werden konnte. Im gleichen Jahr wurde 
vorgeschlagen, ein Hauptreferat ãLuftfahrtÒ zu schaffen, mit der Aufgabe die 
Bodenorganisation auszubauen und ein Flugsicherungsnetz zu schaffen; organisatorisch, 
betrieblich und technisch. 
 
Die Findmittel im Bundesarchiv sprechen hier bereits von der Erteilung von 
SouverŠnitŠtsrechten, was in Bezug auf das SouverŠnitŠtsrecht ãLufthoheitÒ 
missverstŠndlich sein muss. Denn im gleichen Zug wird im Bundesarchiv hierzu von dem 
erteilten Recht zur AusŸbung der ãLufthoheitÒ Ÿber dem Gebiet der DDR gesprochen, die 
erst mit der Wiedervereinigung 1990 wieder voll erlangt wurde. Die weiteren AusfŸhrungen 
hierzu folgern, dass somit auch die Verantwortung, den Luftverkehr in eigener Regie zu 
betreiben und die Flugsicherungs-Einrichtungen fŸr die Luftkorridore nach West-Berlin 
instand zu halten, gegeben war. Das war in diesem Ausmass in Wirklichkeit nicht gegeben. 
 
Es bleibt anzumerken, dass obwohl die Deutsche Lufthansa DLH der DDR noch nicht 
bestand, das Ministerium fŸr das Post- und Fernmeldewesen aber bereits 1954 
BefŠhigungsnachweise fŸr den Flugfunkdienst nach internationalen Bestimmungen der 
Fernmelde Union (ITU) und den Flugsicherungsdienst erteilte. Die DDR trat der ITU 
wohl nicht als Mitglied bei, wendete aber ihre Regeln und Verfahren der ITU-Sektionen 
CCIR (Kommission fŸr das Funk- (Radio) wesen), CCIT (Kommission fŸr die Telefonie 
und das Fernschreiben) und IFRB (der Internationale Frequenz-Registrierungs-Rat) an. 
Die Informationen der ITU gelangten an die Flugsicherungsverwaltung jeweils Ÿber die 
SKK.  
 
Zwei Beispiele fŸr die verlŠufige Erlaubnis des Ministeriums fŸr das Post- und 
Fernmeldewesen (Hauptverwaltung Funkwesen) zum Flugfunk- und Flugsicherungsdienst 
an die Herren W. Kiessling und W. Gšttling seien genannt. Es sind vorlŠufige BefŠhigungs-
Nachweise, da die Behšrden unter dem neuen Verkehsministerium der DDR offiziell erst ab 
1955 solche und Šhnliche Zeugnisse ausstellen durften. In der BRD geschah dies 
ersatzweise durch das Alliierte Luftfahrt Amt (CAB) bis Herbst 1956, obwohl die zivile 
Behšrde BFS bereits seit 1953 bestand. 
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38 - 1954 - Lizenz fŸr den Flugfunk- und Flugsicherungsdienst W. Kiessling 

 

 
39 - 1954 - Lizenz fŸr den Flugfunk- und Flugsicherungsdienst W. Gšttling 

 
Im Mai des gleichen Jahres nahm die ungarische Fluggesellschaft MAZOVLET den 
Flugverkehr zwischen Budapest und Berlin auf. Am 7.8.1954 traten alle ehemaligen 
Anordnungen der SMAD ausser Kraft.  
 
Am 30.9.1954 richtete die DDR eine Anfrage an die sowjetische Botschaft zur Entwicklung 
einer zivilen Luftflotte. Hierzu fanden im MŠrz des folgenden Jahres erfolgreiche 
Verhandlungen statt. 
 
Der 25. Januar 1955 beendete den Kriegszustand mit Deutschland. Am gleichen Tage fand 
die všlkkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die UdSSR statt. Ab jetzt stellten die 
sowjetischen militŠrischen Einheiten in der DDR StationierungsstreitkrŠfte dar. Diese 
nannten sich weiterhin Westgruppe der Truppen - WGT. Die WGT richtete 18 
Luftwaffenbasen ein und auf Usedom wurden MiG-Staffeln stationiert. Jetzt konnte auch 
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die Entwicklung der zivilen Luftfahrt ungehinderter fortschreiten.  
 
Bereits am 15. MŠrz 1955 fanden Verhandlungen zur gemeinsamen Nutzung des Flughafens 
Berlin-Schšnefeld zwischen dem Verkehrsministerium der DDR und der UdSSR statt. Der 
Nordteil des Flughafens wurde ja noch von der sowjetischen Fliegerstaffel benutzt und die 
russische Fluggesellschaft AEROFLOT wollte diesen Standort in Berlin beibehalten. 200 
Deutsche, die bis dahin bei den sowjetischen StreitkrŠften beschŠftigt waren, wechselten in 
ein AnstellungsverhŠltnis mit der DDR. FŸr die Flugvorbereitung der zivilen und 
militŠrischen FlŸge wurde ein gemeinsamer Flugvorbereitungs-(Beratungs-)dienst, 
gleichermassen ein gemeinsames AIS  ãBase OperationsÒ BŸro eingerichtet. 
 

 40 
 
Im April wurden durch die sowjetischen Organe genaue An- und Abflugverfahren fŸr den 
Flughafen Schšnefeld fŸr Instrumenten-Flugbetrieb festgelegt und am 1. Mai 1955 fand die 
GrŸndung der Deutschen Lufthansa DLH der DDR statt. Die Errichtung der DLH bezog 
sich nicht nur auf die sie darstellende Fluggesellschaft, sondern gleichzeitig auch auf die 
†bernahme aller zivilen FlughŠfen und der Flugsicherungsdienste, dem Beispiel der 
AEROFLOT folgend. Diese kšrperschaftliche Struktur und Rechtsform wird man in fast 
allen sowjetisch beeinflussten Staaten in den folgenden Jahren finden. Sie war kontrŠr zur 
Struktur vor 1939 und ebenso nach 1949 in der BRD. Am 30. Juli wird die erste IL-14 der 
DLH (Kennzeichen DDR-ABA), aus Taschkent kommend, in Schšnefeld landen. Im 
November trafen drei weitere ein; sechs weitere waren bestellt. 
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Der Ausbau der Flugsicherung beginnt 
 

Nun folgte auch der Ausbau der zivilen Flugsicherung Schritt fŸr Schritt. Genaue An-und 
Abflugverfahren fŸr den Flughafen Schšnefeld wurden eingefŸhrt. Alle FlŸge in der 
Flugplatzzone (es ist noch nicht ersichtlich ob ihr Status der einer Flugplatzverkehrszone 
(Aerodrome Traffic Zone - ATZ) oder der einer Flugplatz-Kontrollzone (Control Zone 
CTR) ist), wurden nur durch sowjetische Einheiten geleitet. Alle FlŸge auslŠndischer 
Gesellschaften durften im Luftraum der DDR nur auf vorherbestimmten Strecken 
(Predetermined Routes - PDR) verkehren.  
 

 
41 - Sowjetische Instruktion zur Flughafenbenutzung Schšnefeld 1955 

 
Die Flugverkehrsdienste (Air Traffic Services - ATS) am Flughafen wurden nur durch 
einen einzigen Flugleiter geleistet. Die WGT bestimmte wer Flugleiter wird. Alle 
Flugbewegungen der WGT - Flugzeuge unterlagen der Kontrolle des Flugleiters. Gehilfen 
des Flugleiters (Air Traffic Controller) wurden durch AEROFLOT und DDR Organe 
gemeinsam bestimmt. Die Flugbewegungen sowjetischer ziviler Flugzeuge unterlagen den 
Anweisungen des Flugleiter-Gehilfen. Die interne Koordination zwischen dem Flugleiter 
und seinem Gehilfen innerhalb der Flugsicherungsstelle fand nur in Russisch statt. IFR-
FlŸge per Funknavigation waren nun auch des nachts zugelassen. Flugbewegungen, die die 
Luftkorridore oder andere StreckenfŸhrungen innerhalb des DDR Luftraums kreuzten, 
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waren nur mit Genehmigung der FS-Stelle Schšnefeld zugelassen. Beim Vorherrschen von 
Instrumentenflugwetterbedingungen (IMC) musste die WGT Fliegerstaffel in Schšnefeld 
informiert werden. Funkkontakt mit zivilen Flugzeugen der Sowjet Union erfolgte nur Ÿber 
den Funker der WGT-Funkstelle.  
 
Andere, zivile Fluggesellschaften hatten Funkkontakt mit ihren eigenen Funkstationen 
(Company Frequency) aufrecht zu erhalten. Das betraf insbesondere Informationen und 
Anweisungen zur in Benutzung befindlichen Landerichtung, die Landebahnbefeuerung und 
die Aufnahme des Funkkontakts mit dem ãKommando Dispatcher TurmÒ (der FS-
Flugplatzkontrollestelle im Kontrollturm - Aerodrome Control Unit - TWR), der 
Flugwetterwarte, dem Funkpeiler und der Funkzentrale.  
 

 
52 - UKW Sendezentrale Rotberg sŸdlich von Schšnefeld 

 
Dieses ungewšhnliche Koordinationsverfahren wurde nicht weiter erlŠutert. Sollte es so 
tatsŠchlich durchgefŸhrt worden sein, bleibt nur die Annahme, dass die Funkstation der 
Fluggesellschaft in Telefonkontakt mit dem Kontrollturm stand. Instrumenten-
anflugverfahren (Instrument Approach Procedures - IAP) nach russischem Muster waren 
vorgegeben, wurden aber nach einigen Jahren entsprechend der Empfehlungen der ICAO 
(Dokument 8168 PANS-OPS) ausgelegt. 
 
Bis 1959 wurden von der zivilen Luftfahrtverwaltung folgende sechs Flugverkehrsstrecken, 
die drei šstlichen Flugkorridore und andere interne Strecken betrieben. Korridor 1 mit 16 
km Breite von Berlin nach Kopenhagen, 2 von Berlin Ÿber Warschau nach Moskau mit 26 
km Breite, 3 von Berlin nach Prag mit 20 km Breite, 4 die Strecke von Berlin nach Stralsund 
und Barth mit 16 bzw. 10 km Breite, 5 die Strecke von Berlin Ÿber Boxberg nach Dresden 
mit 10 bzw. 6 km Breite und 6 die Strecke von Berlin Ÿber Leipzig nach Erfurt mit 7 bzw. 
10 km Breite, der NŠhe der Boden-Navigationsfunkanlagen zu einander entsprechend. 
 
Eine bedeutende VerŠnderung ergab der ab 1956 erfolgende Einsatz von Propellerturbinen- 
und Turbinenflugzeugen. Ihr Einsatz erforderte eine Umstrukturierung der Einteilung des 
kontrollierten Luftraums (CTA mit TMA). Die Obergrenze des Nahverkehrsbereichs 
Schšnefeld wurde auf 4.900 m STD (QNE) angehoben und die seitliche Ausdehnung  
erweitert, um die ausgedehnteren Flugmanšver der PTL und TL Flugzeuge aufnehmen zu 
kšnnen.  
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Aus gleichem Grunde wurde die Luftstrasse A4 auf 15 km Breite erweitert, um auf ihr auch 
Gegenverkehr im Steig- und Sinkflug nach seitlichen Staffelungs-Kriterien der ICAO 
durchfŸhren zu kšnnen. Der Verfasser dieses Berichts schliesst hieraus, dass diese 
Verfahren per Radar-Staffelung stattfanden. Bis zur spŠteren Einrichtung der ACC Cottbus 
und Neubrandenburg zur Leistung der FS-Bezirkskontrolle in den CTA Cottbus und 
Friedland wurde nach strikten Steig- und Sinkflugschemata geflogen, bedingt durch die 
komplizierte Koordinierung zwischen ziviler und militŠrischer Flugsicherung sowie mit der 
GSSD Zentrale. Die technische  AusrŸstung war noch unzulŠnglich. Aber ab 1969/70 
erfolgte diese Koordinierung zwischen ziviler und militŠrischer Flugsicherung direkt und die 
bislang noch strikt einzuhaltenden Flugprofile wurden ŸberflŸssig. Diese Profile waren 
gleichermassen VorlŠufer der heutigen Standard-Abflug- (SID) und Standard-
Anflugverfahren (IAP) fŸr IFR-FlŸge. 
 

Anmerkung 
 

Da Ÿber die Zeit bis 1963 keine offiziellen Angaben zu den Verfahren der 
Flugverkehrskontrolle im Flugplatz- (ATZ / CTR) und Nahverkehrsbereich (TMA) der 
verschiedenen wieder in Betrieb genommenen zivilen FlughŠfen der DDR verfŸgbar sind, 
bezieht sich die Beschreibung der Entwicklung in diesem Bereich hauptsŠchlich auf den 
Flughafen Schšnefeld, der als erster wieder benutzt wurde. 
 

Die Berliner Kontrollzone und Luftkorridore  
 

Innerhalb der Berliner Kontrollzone (Berlin Control Zone BCZ), nicht zu verwechseln mit 
der Kontrollzone (CTR) Schšnefeld, wurden bis 1955 die FlughŠfen Tempelhof von der 
US-Luftwaffe, Tegel von der franzšsischen, Gatow von der britischen und Schšnefeld von 
der russischen bzw. der Fluggesellschaft AEROFLOT betrieben. Andere, bis 1955 
aufgegebene FlugplŠtze waren Staaken, Johannisthal / Adlershof, Schšnwalde und 
Oranienburg. Die Verfahren und der Flugverkehr der vier genannten FlughŠfen mussten 
untereinander koordiniert werden, eine Aufgabe, die die Berliner Flugsicherheitszentrale 
(Berlin Air Safety Centre - BASC) wahrnahm. Durch das Ergebnis der Berliner LuftbrŸcke 
(1948/49) war es erforderlich geworden, den Flugbetrieb des Flughafens Schšnefeld 
insbesondere von dem der FlughŠfen Tempelhof und Gatow zu trennen, so dass 
unabhŠngiger Betrieb mšglich wurde. Die BCZ hatte einen Durchmesser von 20 
Landmeilen (1609 m) um das KontrollratsgebŠude im Stadtgebiet Berlins. Aber der 
Flughafen Schšnefeld lag sogar noch innerhalb einer Entfernung von 10 Meilen vom 
Flughafen Tempelhof, also mitten in der BCZ. 
 
Es muss in diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen werden, dass die BCZ und 
die drei westlichen Korridore nicht allein auf die Benutzung durch die drei westlichen 
Alliierten beschrŠnkt waren. Sie waren anfangs durch alle vier StreitkrŠfte benutzbar.  
Wie schon erwŠhnt fand bis 1955 an den FlugplŠtzen Johannisthal und Adlershof im 
sowjetischen Teil der Stadt auch militŠrischer Ausbildungs-Flugbetrieb durch die 
sowjetischen StreitkrŠfte (GSSD) und fŸr die Volkspolizei-Luft der DDR statt.  
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Dass der gesamte Luftraum der BCZ und der drei westlichen Korridore, vom Erdboden 
(GND) bis in 10.000 Fuss Flughšhe (AGL) reichend, vom nationalen Luftraum der SBZ 
und DDR ausgenommen blieb, bedeutete kein Flugverbot fŸr die sowjetischen StreitkrŠfte 
in diesem Bereich und an ihren darin liegenden FlugplŠtzen. Es ist im nachhinein noch 
verwunderlich, wie sich die vier Beteiligten selbst nach der Berliner LuftbrŸcke 
einvernehmlich zum gemeinsamen Flugbetrieb in der BCZ  und den niedrigen Flughšhen in 
den westlichen Korridoren geeinigt hatten. 
 
Die Bezirkskontrollzentrale  Berlin (Air Route Traffic Control Centre ARTCC = ACC) 
entstand 1951 im westlichen Teil Berlins in Tempelhof und wurde vom ãAirways and Air 
Communication Service (AACS) der US-Luftwaffe betrieben. Am Rande des šstlichen Teils 
entstand spŠter eine ebensolche FS-Zentrale am Flughafen Schšnefeld, betrieben von der 
DLH der HVZL des MfV unter der Bezeichnung ãSchšnefeld ACCÒ. 
 

 
53 - ACC Arbeitsplatz in dem 1951 von der US-Luftwaffe in Betrieb genommenen Berlin ARTCC 

 
Bedingt durch die Beibehaltung der sogenannten Vorbehaltsrechte der GSSD/WGT 
mussten die DDR Ministerien MfV und MfNV diese Ergebnisse unverŠndert, 
gleichermassen bis zur Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands, Ÿbernehmen. Sie 
hatten hierauf keinen Einfluss. 
 
Alle Einrichtungen fŸr die Zwecke der Flugsicherung gehšrten nun noch der UdSSR, 
standen aber der DLH spŠter zur Benutzung zur VerfŸgung. Die Bedienung und Wartung 
der GerŠte hatte durch die zivile Verwaltung der DDR zu erfolgen. Der WGT 
Kommandatur im Nordteil des Flughafens unterstanden weiterhin alle Funkeinrichtungen 
und die Erlaubniserteilung fŸr die Benutzung des Platzes. 
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54 - Schšnefeld zur Zeit der †bernahme durch die zivile Luftfahrt 1955 

 
Am 11.5.1955 nahm eine kleine Gruppe deutscher FS-Mitarbeiter unter der Leitung von W. 
Kiessling, J. Rudolf, W. Gšttling, G. Hahn, H. Heinemann, H. Kulpa, W. Pirl und R. 
Pfefferkorn die FS-Arbeit in Schšnefeld (SŸdteil Diepensee) auf.  
 
 Es erfolgte der Anschluss an das internationale Flugfernmelde-Netzwerk AFTN 
(Aeronautical Fixed Telecommunication Network). Berlin-Schšnefeld behielt bis 1959 die 
Netzwerk-Kennung DDBR fŸr die Fernmeldestelle am Flughafen und bekan danach die 
Kennung EDXS von der Internationalen Fernmelde Union ITU zugeteilt. Somit erhielt der 
Flughafen gleichzeitig seine gleichlautende ICAO Flugplatzkennung. Zeitgleich erfolgte der 
Anschluss an den internationalen NOTAM Dienst (Notices to Airmen / Nachrichten fŸr 
Luftfahrer - NfL) und das globale Fernmeldenetz der Wetterdienste (Global 
Telecommunication Network - GTS) und das ãMeteorological Operational 
Telecommunication Network EuropeÒ - MOTNE der Flugwetter -Europazentrale 
Offenbach / Main. Man kann sagen, dass hiermit eigentlich die zivile Luftfahrt der DDR 
begann. 
 
Die nŠchsten Schritte waren die Vereinbarung zwischen den sowjetischen StreitkrŠften und 
dem MfV zur allein verantwortlichen †bernahme des SŸdteils des Flughafens, Bereich 
Diepensee, durch die zivile Verwaltung per 16.5.1955 und am 28. Mai wurde dieser Teil des 
Flughafens der zivilen Verwaltung der DDR Ÿbergeben. Zwei Tage spŠter nahm die 
Flugwetterstation unter dieser ZustŠndigkeit am Flughafen ihren Betrieb auf. Die 
Flugsicherung leistete Flugplatzkontrolle (TWR) und der Anflugkontrolldienst (APP) 
versorgte die AnflŸge durch seine Peilfunkstelle mit navigatorischer UnterstŸtzung wŠhrend 
des Anflugs; 1029 Peilungen wurden an 251 AnflŸge gegeben. Der Betriebsraum der 
Flugsicherung wurde im Ostbau des Westhangars auf der SŸdseite des Platzes eingerichtet. 
DarŸber gab es den Kommandoturm (gleichbedeutend mit TWR). Sein Funkrufzeichen war 
REKA. Es gab nur eine einzige Kw-Frequenz (wahrscheinlich 3023,5 kHz) und es wurde 
nur Russisch gesprochen. Ein Startkommandopunkt SKP (unter ICAO Verfahren  
unbekannt, in Osteuropa START genannt) war in einem LKW in der NŠhe des 
Aufsetzpunktes untergebracht. Zu dieser Zeit lauteten die Funkrufzeichen der FS-
Bezirkskontrolle RADIO, der FS-Anflugkontrolle APPROACH, der Flughafen-
Bodenkontrolle TOWER und der Abflugkontrolle START. 
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55 - Der Startkontrollpunkt SKP auf einem LKW (hier Heringsdorf) 

 
Am 1. Juli 1955 begann die Deutsche Lufthansa (DLH) der DDR tŠtig zu werden. 
FlughŠfen und Flugsicherung fallen ebenfalls unter ihre ZustŠndigkeit. Direktor wurde A. 
Pieck. 
 
Die VertrŠge zwischen der UdSSR und der DDR enthielten, so wie in der BRD, weiterhin 
den allgemeinen Vorbehalt hinsichtlich fortbestehender ViermŠchte-Vereinbarungen. In der 
PrŠambel des Vertrages Ÿber Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR vom 20. 9. 
1955 wurde Bezug genommen auf die ãVerpflichtungen, die die DDR und die Sowjetunion 
eingegangen sind gemŠss den internationalen Abkommen, die Deutschland als Ganzes 
betreffenÒ. In einem ergŠnzenden Schreiben vom gleichen Tage wurde mitgeteilt, dass ãder 
Verkehr des Truppenpersonals und der GŸter der Garnisonen der drei WestmŠchte auf den 
Luftkorr idoren Berlin-Hamburg, Berlin-BŸckeburg und Berlin - Frankfurt/Main auf der 
Grundlage der bestehenden ViermŠchtebeschlŸsse weiterhin zugelassen wird. 
 
Im gleichen Jahr fand vom 19. bis 27. Dezember in Moskau eine Flugsicherungs-
Grundsatzkonferenz mit Teilnehmern der Luftfahrtverwaltungen mehrerer volksdemo-
kratischer Staaten statt, an der auch die junge DLH teilnahm. Die anderen Teilnehmer 
waren Albanien, Bulgarien, Ungarn, China, Korea, die Mongolei, Polen, RumŠnien, die 
UdSSR und die CSSR. 
 
Diese Konferenz war von wesentlicher Bedeutung fŸr die Vereinheitlichung und 
Konsolidierung der Flugsicherungsverfahren dieser Staaten und Konsolidierung der Regeln, 
Verfahren und Masseinheiten zwischen der inzwischen entstandenen Internationalen Zivil 
Luftfahrt Organisation (ICAO) - Welt und den Staaten, die in der Luftfahrt noch die alten 
ICAN Regeln anwendeten und nach dem metrischen Masseinheitensystem im Gegensatz zu 
den britischen Masseinheiten arbeiteten. Die Leitung der DDR Delegation hatte A. Pieck. 
Diese Harmonisierung und Standardisierung war im internationalen Flugverkehr dringend 
notwendig geworden. Man flog ja auch auf Flugstrecken in der ICAO - Welt. 
 
Das Ziel der Eršrterungen war es, KompatibilitŠt zwischen den beiden Systemen zu 
erreichen. Zwei Kommissionen bearbeiteten die anstehenden Probleme. 
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 a) die Kommission zur Erarbeitung einheitlicher Flug- und Flugsicherungsregeln fŸr 
     FlŸge auf gemeinsam genutzten internationalen Flugstrecken; Vertretung der 
     DDR A. Pieck und durch AEROFLOT ReprŠsentant Demissow; 
 
 b) die Kommission zur Standardisierung der FlughafenausrŸstung und der  
     gemeinsam benutzen internationalen Luftstrassen; Vertretung der DDR F. Horn 
     und AEROFLOT ReprŠsentant Jefimow. 
 
Folgende Ergebnisse konnten vereinbart werden: 
 
 - Hauptflugregeln (zu vergleichen mit den Allgemeinen Flugregeln) 
 - Flugdokumentation 
 - Einheitliche Kriterien fŸr Flugplatz-Wetterminima und Flugzeugbesatzungen 
 - Hauptregeln fŸr den Flugfunkdienst 
 - ZusŠtze zum ITU / ICAO Funkkode (Q-Gruppen) 
 - Verringerung von Flugfunkstšrungen 
 - Methoden zur Kontrolle der Flugbewegungen 
 
Eine wichtige Besonderheit war die Nutzung des metrischen Systems fŸr Masseinheiten im 
Flugverkehr im Gegensatz zum international vorrangig genutzten ãBlue TableÒ der ICAO. 
Danach sprach man einerseits von ãICAO EmpfehlungenÒ und andererseits von ãMoskauer 
EmpfehlungenÒ.  

 
56 - Arthur Pieck, Leiter HVZL  

 
Inzwischen hatte die wiedererstandene DLH der DDR ihre ersten Ilyushin IL-14 Flugzeuge 
erhalten und nahm am 4.2.1956 mit einem ersten Flug zwischen Berlin und Warschau den 
Linienflugverkehr auf. 
 
Mit den im Laufe des Jahres 1955 erreichten Vereinbarungen zwischen den fŸr die zivile 
Luftfahrt zustŠndigen Gremien der DDR und der UdSSR, resultierend in der GrŸndung 
der DLH und †bergabe von FlughŠfen in die zivile Verwaltung, kann mit Recht vom 
Beginn der Zivil-Luftfahrt und somit auch der zivilen Komponente der Flugsicherung 
gesprochen werden. Diese Dokumentation wird sich daher nun auf die Entwicklung dieses 
Teils der Flugsicherung konzentrieren. 
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B 
Die Zeit von 1956 bis 1963 

 
Am 15. 2. 1956 wurde das Statut zur DLH der DDR erlassen. Die Flugsicherung 
unterstand nun dem DLH Direktorat  Flugbetrieb. Mit einher ging die Errichtung eines 
noch rudimentŠren zivilen Flugsicherungssystems. Am 7.1.1957 bestŠtigte die UdSSR der 
DDR nochmals die Lufthoheit und am 17.1.57 den temporŠren Charakter der 
Luftkorridore.  
 
Die politischen und všlkerrechtlichen Voraussetzungen fŸr die Aufnahme des Flugverkehrs 
auf dem Territorium der DDR hatten sich aus der ErklŠrung der Regierung der UdSSR 
vom 26. 3. 1954 ergeben, die der DDR diesbezŸgliche Rechte einrŠumte. Nachdem in 1950 
in diesem Zusammenhang im Ministerium des Innern (MdI) auch die Abteilung Flugsport 
enstanden war, Ÿbte diese Abteilung danach auch die †berwachung solcher FlŸge aus. 
 
Die bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Organisationsformen konnte die staatliche 
Aufsicht hierŸber und ihre Verwaltung nicht ausreichend gewŠhrleisten. Eine 
Koordinierung und Abgrenzung der Kompetenzen wurde erforderlich. So kam es zum 
Erlass 53/10 ã†ber die Zivile LuftfahrtÒ vom 21. 2. 1957. 
 
Die Ausbildung des Personals sollte nun dem Ministerium fŸr Nationale Verteidigung 
(MfNV) obliegen, einschliesslich der Errichtung des Flugfernmeldewesens und der 
Festlegung der Luftraumstruktur und Einrichtung von Luftstrassen. TrŠger des Luftsports 
blieb die Gesellschaft fŸr Sport und Technik GST. Auch wurde inzwischen deutlich, dass in 
der DDR die Flugsicherung všllig unter die Kontrolle des Ministeriums fŸr die Nationale 
Verteidigung MfNV geriet und zwischen ziviler und militŠrischer Flugsicherung 
gleichermassen nicht unterschieden wurde, wŠhrend in der BRD ab 1949 eine fast 
gegensŠtzliche Entwicklung einsetzte, indem zum Bespiel die ZustŠndigkeit Ÿber den 
gesamten zivilen und militŠrischen Flugverkehr auf Strecke (Bezirkskontrolle / Area 
Control - ACC) 1953 auf die neue zivile Behšrde Bundesanstalt fŸr Flugsicherung - BFS 
Ÿbertragen wurde. 
 
Beim Ministerrat der DDR wurde dann ein ehrenamtlicher Ausschuss fŸr die zivile 
Luftfahrt gebildet, Ÿber dessen Rechtsstatus und Aufgabenstellung nichts in Erfahrung 
gebracht werden konnte. Als Ergebnis eines Beschlusses dieses Ausschusses vom 21.2.1957 
war im Juni 1957 die Hauptabteilung Zivile Luftfahrt (HAZL) entstanden. Zu ihren 
Aufgaben gehšrten die 
 
- Bearbeitung von Grundsatzfragen der zivilen Luftfahrt und der Luftgesetzgebung; 
- Kontrolle  und †berwachung des zivilen Flugbetriebs; 
- Erarbeitung von Sicherheitsbestimmungen; 
- Zulassung von Luftfahrzeugen und LuftfahrtgelŠnden; 
- Erlaubniserteilung fŸr das Luftfahrtpersonal der zivilen Luftfahrt; 
- FŸhrung des Registers der zivilen Luftfahrt (Luftfahrzeugrolle); 
- Untersuchung und Auswertung von Luftfahrt-UnfŠllen und sonstigen VorfŠllen. 
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Zur Realisierung der Aufgaben wurde die HAZL, angesiedelt unter dem Minister fŸr das 
Verkehrswesen, unter ihrer Leitung in vier Abteilungen unterteilt: 
 
- Luftfahrtgesetzgebung und Grundsatzfragen; 
- FlugŸberwachung; Anm.: Damit war wohl die Flugsicherung mit der FŸZ gemeint. 
- Zulassung; 
- Unfalluntersuchung und -auswertung. 
 
Was die Luftraumnutzer betraf, so hatten sich 1956 die sechs folgenden Fluggesellschaften 
zu einem Pool zusammengeschlossen, an dem sich BALKAN AIRLINES - TABSO, die 
CSA, LOT, MALEV, TAROM und die DLH der DDR beteiligten. Diese ãSechserpoolÒ 
genannte Gruppe wurde auf Anraten des RGW 1965 um AEROFLOT, INTERFLUG und 
MIAT (Mongolei) erweitert (die Berliner Vereinigung). Die erste Landung einer Tupolev 
TU-104 in Schšnefeld fand am 12. MŠrz 1957 statt.  

   
57 - Kontrollturm Leipzig-Mockau in 1958 und in den 1960Õer Jahren 

 

Da sich die Platzrunden vom Flughafen Leipzig-Schkeuditz und dem militŠrischen 
Flugplatz Merseburg Ÿberlappten und mit ihren An- und Abflugverfahren kreuzten, war ein 
gleichzeitiger Flugbetrieb an beiden PlŠtzen nicht mšglich. Zudem verhinderten fehlende 
Funknavigationsanlagen und unzureichende Flugfernmeldeanlagen einen solchen Betrieb. 
Aus diesem Grund wurde der Flugverkehr nach Leizpig bis 1972 Ÿber den Flughafen 
Mockau abgewickelt. FŸr den Messeverkehr mussten allerdings immer mobile FS-Anlagen 
installiert werden. Man errichtete vier mobile NDB vom Typ RAS, ein PAR vom Typ RSP-
7 und eine komplette Anflugbefeuerung. 
 
Am 16. Juni 1957 begann die DLH mit IL-14 und AN-24 Flugzeugen mit dem 
Inlandsflugverkehr und bekam von der Internationalen Fernmelde Union ITU die LFZ-
Kenngruppe DM bis DT, gefolgt von drei Buchstaben, zugeteilt; siehe Briefpost auf Seite 
89. Die FlughŠfen Leipzig-Mockau, Erfurt-Bindersleben, Barth und Chemnitz wurden der 
DLH Ÿbereignet. Der Flughafen militŠrisch genutzte Flughafen Dresden-Klotzschke durfte 
zeitweilig auch von der DLH benutzt werden. 
 

   
58 - Kontrollturm des Flughafens Erfurt-Bindersleben in 1961 mit An-24W 
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59 - Kontrollturm Flughafen Leipzig-Mockau & Lageplan Flughafen Leipzig-Schkeuditz 1979 

 
Der Flugplatz Heringsdorf (Garz) war bis 1961 nur fŸr militŠrische Benutzung zugelassen. 
Ab 1961 durfte die INTERFLUG den Platz im Sommer mit benutzen. Ab 1962 gab es von 
dort auch Verbindungen nach Dresden und Leipzig. Die Flugplatzkontrolle (TWR) wurde 
dort nur mit einem mobilen Startkontrollpunkt SKP auf einem LKW ausgeŸbt. Aber ab 
1964 entstand auch ein kleiner Kontrollturm. Heringsdorf wurde im Sommerverkehr auch 
aus Prag und Helsinki angeflogen. Man benutzte anfangs Antonov An-2, kurz danach 
Ilyushin IL -14 und ab 1967 auch Antonov An-24 Flugzeuge. SpŠter sogar auch die vier-
motorige IL-18. Es dauerte bis 1971 bis der Flugplatz mit einem NDB, 2 FŠcherfunkfeuern, 
einem mobilen Funkpeiler und mobiler Anflugbefeuerung ausgerŸstet war. 
 

  
60 - Das Inlandverbindungen der DLH und FS-Streckennetz 

 
Die FS-Flugfunkeinrichtungen umfassten 1965 bereits ein RSP-7 Rundsichtradar (SRE), in 
1978 abgelšst durch eine moderne Anlage vom Typ RSP-7T und einem NDB fŸr den 
Anflugpunkt (Initial Approach Fix IAF). Die Anflugkontrolle (APP) wurde zivil/militŠrisch 
gemeinsam betrieben. 
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61 - Flughafen Karl-Marx-Stadt mit Antonov An-2 (1956) 

 
Nun fliegen ausser der Deutschen Lufthansa der DDR, der russischen AEROFLOT, der 
polnischen LOT und der tschechoslowakischen CSA auch schon andere auslŠndische 
Fluggesellschaften in und durch die DDR, so wie die irische ATI, die norwegische 
NORDAIR, die dŠnische TRANSAIR, die jugoslawische JAT, die schwedische SAS 
(Nachfolger der ABA), die ungarische MAZOVLET (danach MALEV) und die 
schweizerischen SWISSAIR und BALAIR. Gegen Ende 1956 bedienten bereits zwšlf IL-14 
der DLH die Flugziele Budapest, Sofia, Belgrad, Bukarest und Moskau. 
 

   
62 - Nordair DC -6 in Schšnefeld                                       63 -  Transair DC-6 in Schšnefeld 

 
So wurden in den Jahren bis 1959 folgende Luftverkehrsabkommen abgeschlossen; mit der 
Sowjet Union fŸr AEROFLOT, mit Ungarn fŸr MALEV, mit Polen fŸr LOT, mit der 
Schweiz fŸr SWISSAIR, mit Belgien fŸr SABENA, mit Indien fŸr AIR INDIA, mit 
Bulgarien fŸr TABSO, mit RumŠnien fŸr TAROM, mit der CSR fŸr CSA, mit den 
Niederlanden fŸr KLM, sowie mit DŠnemark, Norwegen und Schweden fŸr SAS. 
 

    
64 - Irish ATI in Schšnefeld und Swissair in Schšnefeld - 65 

 
In Dresden begann der Flugverkehr am 16.6.1957 mit IL -14P Flugzeugen nach Berlin, am 
31.3.1958 nach Erfurt und ab 3.5.1958 mit An-2 nach Chemnitz. Am 2.2.1958 landete eine 
ausserplanmŠssige Tupolev TU-104 in Dresden; der erste Jet. Im Mai 1959 wurde Dresden 
mit Li -2 Flugzeugen von MALEV aus Budapest angeflogen und ab 8.3.1960 fanden 
AEROFLOT FlŸge mit der TU-104 statt. Zwischen 1967 und 1970 erfolgten regelmŠssige 
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LinienflŸge nach Budapest und Moskau. Die Verbindung nach Heringsdorf wurde erst am 
14.5.1962 eršffnet. Aber 1971 wurde der Inlandverkehr der DLH wieder eingestellt. 1978 
gab es Verbindungen nach Leningrad und Tatry (CSR), 1979 nach Sofia und Varna in 
Bulgarien. 1980 wurde dann aller zivile Flugverkehr nach Dresden eingestellt, da der Platz 
weiterhin militŠrisch genutzt wurde. 

 
66 - Die Luftraumstruktur im Oktober 1962 

 

Ein fŸr die 1950Õer Jahre Ÿberliefertes interessantes Zeitzeugnis sind die Ausbildungs-
Aufzeichnungen des Flugleiters Helmut PfŸtzner wŠhrend seiner Ausbildung zur 
Flugverkehrskontrolle im Jahre 1956, die als Anhang auf DVD  auszugsweise 
wiedergegeben sind. Aus der Zeit ab 1953 erstellte Dienst- und Flugsicherungsausweise am 
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Beispiel des Flugleiters H. PfŸtzner sind die BeŠhigung als Dispatcher und seine Beteiligung 
an den absolvierten Flugsicherungs-LehrgŠngen. 
 

 
67 - H. PfŸtznerÕs Flugsicherungs-BefŠhigungsnachweis aus 1953 

 

Wie in der BRD so wurde auch in der DDR zu den benštigten theoretischen Kenntnissen 
zur Flugsicherung allgemein, zur Flugverkehrskontrolle (Flugleitung), Navigation und 
Funkanvigation sowie Flugmeteorologie sorgfŠltig ausgebildet. Nur die Gesellschafts-
Wissenschaft machte eine Ausnahme. 
 

  
68 - H. PfŸtznerÕs FS-Lehrgangsabschluss aus 1959 

 

WeiterbildungslehrgŠnge vermittelten darŸber hinaus Luftrecht, internationale 
Bestimmungen und FS-Hochfrequenz-Technik. 

 
Flugsicherungsstellen 

 
Schon in den Jahren bis 1960 waren die Grundlagen fŸr ein funktionierendes 
Flugsicherungssystem mit FS-Beratungs- (AIS), FS-Fernmelde- (COM) und den FS-
Flugverkehrsdiensten (ATS) geschaffen worden. ZusŠtzlich zum bereits bestehenden 
Flugplatzkontrolldienst (Aerodrome Control TWR), damals noch ãDispatcher 
KommandodienstÒ genannt und von einem Flugleiter ausgefŸhrt, wurde 
Anflugkontrolldienst (Approach Control APP) und Bezirkskontrolldienst (Area Control 
ACC) geleistet, obwohl eine Bezirkskontrollzentrale (ACC) in Schšnefeld erst 1962 
errichtet werden wird. Es gab also 
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- Bezirkskontrolldienst (Area Control Service ACC), 
 
- ein AIS BŸro, Flugberatungsdienst fŸr die Flugvorbereitung und Flugplanannahme,  
  fŠlschlicherweise zumeist als ãAir Information ServiceÒ oder als FS-Informations- 
  dienst bezeichnet, der als FIS zu den Flugverkehrsdiensten (Air Traffic Services -  
  ATS) zŠhlt, 
 
- eine Flugfernmeldestelle (COM) des FS-Fernmeldedienstes; als ãAeronautical Fixed  
  Service AFSÒ (Fester Flugfernmeldedienst) bezeichnet. Zum Flugfernmeldedienst  
  (Aeronautical Telecommunication Service - COM) gehšrte hierzu ebenso der  
  Bewegliche Flugfunkdienst (Aeronautical Mobile Service - AMS); siehe FS- 
  Funkzentrale + Technische †berwachung  
 
- sowie eine Anflugkontrollstelle (APP). 

 

Nun begann auch eine intensivere Einrichtung von Flugsicherungsstellen. Am Flughafen 
Schšnefeld wird am 15. August 1960 mit der Errichtung eines Ersatzes des Dispatcher 
Kommandoturms fŸr die Flugplatzkontrolle (Aerodrome Control - TWR) begonnen. 
 

 
69 - Der neue Kontrollturm am Flughafen Schšnefeld-Diepensee 

 
Eine Anflugkontrollstelle (Approach Control APP) und Bezirkskontrolle (Area Control 
ACC) waren eingerichtet worden. Der von Schšnefeld ACC ausgeŸbte 
Berzirkskontrolldienst wurde ab 1969 nur im Kontrollbezirk Berlin-Schšnefeld geleistet, da 
dieser FS-Dienst der INTERFLUG in die GefechtsstŠnde der LSK/LV  Bunkeranlagen in 
Kolkwitz und Cšplin (GS - 31 und 33) integriert wurde. 
 
Die beiden 1969 neu errichteten ACC Cottbus und Neubrandenburg (Friedland, 
betriebsbereit 1971) leisteten danach Bezirkskontrolldienst in den neu geschaffenen 
Kontrollbezirken Cottbus und Friedland CTA. In ihrer Leistung des Bezirkskontrolldienstes 
waren sie von den Entscheidungen der militŠrischen Komponente dieser Anlabgen 
abhŠngig. 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

66 

 

 
70 - Flugplatzkontrolle Kontrollturm Schšnefeld TWR mit den ArbeitsplŠtzen 

A1-Flugleiter (Local Control - TWR), TWR -Assistent, Rollkontrolle (Ground Control), 
Flugplandatenbearbeiter (Flight Data) und Schichtleiter 

 

   
71 - Schšnefeld TWR Rollkontrolle & TWR Gehilfe (FlugplŠne) 

 
In den Anfangsjahren lautete das Rufzeichen fŸr die Rollkontrolle noch TOWER bzw. 
TURM und  das Rufzeichen des fŸr die Startfreigabe zustŠndigen Flugleiters noch START. 
Diese Bezeichnungen Šnderten sich in spŠteren Jahren mit der Aufgabe der START - 
Funktion, da sodann alle Funktionen im Kontrollturm untergebracht waren und von dort 
ausgeŸbt wurden. 
 

 
72 - FS-Bezirkskontrolle Schšnefeld ACC mit den ArbeitsplŠtzen des 

Schichtleites (Watch Supervisor), den C-Flugleitern, C-Radar-Flugleitern, den A-Flugleitern (Koordinatoren) 
und Flugplan-Datenbearbeitungs-Gehilfen (Flight Data) 
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   73 - Bezirkskontrolle Schšenfeld ACC mit Radar-Flugleiter & ACC Sektor Team (A- + C-Lotsen) 

 
Die Radarkarte des Grossraum-Rundsichtradars zeigt die Begrenzungen des kontrollierten 
Luftraums innerhalb des Berlin-Schšnefeld Kontrollbezirks (Control Area CTA) 
einschliesslich des Nahverkehrsbereichs (Terminal Area TMA) mit dem Flughafen 
Schšnefeld im Zentrum (Standort der SRE TESLA OR-2 Anlage). 
 

  
74 - Schšnefeld ACC CTA Radar Karte & ACC Radar-Flugleiter - 75 

 
Die Radar Ð Endanflugkontrolle mit SRE und PAR SichtgerŠten war im Schšnefeld ACC 
untergebracht. 
 

 
76 - Endanflugradar (PAR) Schšnefeld, mit TESLA RL-2 SRE und RP-2 PAR SichtgerŠten 
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77 - Interflug Betriebsjournal 

 
Ab 21. Mai 1958 fiel der Flughafen Schšnefeld komplett unter die zivile Luftfahrt-
Verwaltung der DDR und am 8. September fand  die GrŸndung einer zweiten zivilen 
Fluggesellschaft, der INTERFLUG, statt.  

 

 
78 - Alter und neuer Kontrollturm Berlin-Schšnefeld 1960 

 

Anfang 1959 wurden vier Fluglotsen der DDR in der Flugverkehrskontrolle (ATC) mit 
DŸsenverkehrsflugzeugen in der UdSSR ausgebildet. Die praktische Ausbildung erfolgte 
danach in Prag. Diese Ausbildung dŸrfte sorgfŠltiger gewesen und vonstatten gegangen 
sein, als die ebensolche in der BRD. Im September 1959 wurde der Erwerb des 
Funksprechzeugnisses AZF fŸr die Flugsicherung in Russisch, Deutsch und Englisch 
eingefŸhrt. Der regelmŠssige Zivilverkehr mit DŸsenflugzeugen begann in der DDR mit der 
Landung einer Sud-Aviation SE-210 Caravelle der SAS am 30.10.1959 in Berlin-
Schšnefeld. Und bei den LSK/LV  kam der erste †berschalljŠger vom Typ MiG-19 zum 
Einsatz. 
 
Da die DDR, so wie auch die UdSSR und andere osteuropŠische Staaten ausser Polen und 
der CSSR nicht ICAO Mitgliedstaaten waren, wurden die Flugsicherungs-Angelegenheiten 
in der 1959 gegrŸndeten ãStŠndigen Arbeitsgruppe LuftverkehrÒ im Rahmen des ãRates fŸr 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe - RGWÒ unter Sektion V (Luftverkehr und Transport) 
behandelt. Dieser Sektion gehšrten als Mitglieder ausser der DDR und UdSSR noch die 
LŠnder CSSR, Polen, Ungarn, RumŠnien, Bulgarien und die Mongolei unter der Leitung 
des sowjetischen Ministers fŸr Zivilluftfahrt an. 
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Die Entwicklung der Flugsicherung bei den LuftstreitkrŠften (LSK /LV ) 
 
Schon1956 waren aus den drei Aeroklubs die LuftstreitkrŠfte LSK und die Luftverteidigung 
LV als selbstŠndige Teile der Nationalen Volksarmee NVA geschaffen worden. 31 MiG-
15UTI und 30 MiG-15bis wurden im Juni gleichen Jahres aus der Sowjetunion erworben. 
Erste Erfahrungen in der Luftraumbeobachtung durch Radarstationen waren gemacht und 
die verschiedenen Teile und Dienste der Flugsicherung, sowohl militŠrisch als auch zivil, 
waren vervollstŠndigt worden. Im November wurde zum ersten Mal auch ein Flugsicher-
ungs-Batallion erwŠhnt und die Kommandozentrale der LSK/LV in Strausberg errichtet. 
 
1957 NVA fanden wesentliche Erweiterungen der militŠrischen Flugzeugflotte um 100 
MIG -17 und 146 MIG-17PF, 27 Jak-18, 10 Po-2, 13 An-2, 3 IL-28 und 3 Hubschraubern 
statt. 33 Radaranlagen vom Typ P-20 und 40 Radaranlagen vom Typ P-10 dienten der 
militŠrischen Flugsicherung. Diese militŠrischen FS-Einrichtungen wurden in Folge Zug 
um Zug erweitert. Im Vergleich hierzu muss man bedenken, dass die Deutsche Luftwaffe 
der Bundeswehr in der BRD erst 1956 entsteht. 
 
Anfang 1958 war ein gemeinsamer Plan der Luftverteidigung mit der WGT beschlossen 
worden, der ein gemeinsames Warnsystem gegen Luftraumverletzungen, feste, permanente 
Nachrichtenstrecken zum Informationsaustausch Ÿber die Flugbewegungen, Signalmittel, 
Funkregeln, Rufzeichen, usw. vorsah.  
 

   
79 - MiG 17 PF und IL-28 - 80 

 
Im gleichen Jahr nahmen mehrere der Abteilung ãFlugŸberwachungÒ der GST unterstellte 
Aussenstellen in Karl-Marx -Stadt, Erfurt, Schwerin, Magdeburg, Cottbus, Dresden und 
Berlin-Schšnefeld ihre TŠtigkeit auf. Die Quellen geben leider keine Auskunft darŸber um 
welche Art FlugŸberwachungstŠtigkeit es sich hier handelte. Es scheint sich eher um eine 
ãFlugbewegungs-BeobachtungstŠtigkeitÒ (Flight Monitoring bzw. Following) gehandelt zu 
haben. 
 
Inzwischen waren gegen Ende 1960 die mil. NVA FlugplŠtze Cottbus, Trollenhagen, 
Preschen, Drewitz, Marxwalde, Bautzen, Rothenburg und Dessau in Betrieb. Die Zahl der 
Luftfahrzeuge betrug insgesamt 203 Kampfflugzeuge und 205 Transport- und 
†bungsflugzeuge sowie 28 Hubschrauber. Radarstellungen waren mit P-8 und P-10 
GerŠten zur Luftraumbeobachtung ausgerŸstet; Reichweite 150 bis 200 km und 
Ortungshšhe 10 - 15 km. FŸr die †berwachung des Flugbetriebs waren P-15, P-25 und P-
30 sowie PRW-10 HšhenradargerŠte im Einsatz. 
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81 - PRW-10 + P-35 und P-15 Radaranlagen der LSK - 82 

 

 
83 - Fiktives Beispiel der sich Ÿberlappenden zivilen und militŠrischen LuftrŠume und Flugstrecken im Bereich 

einer mil. TMA mit Funknavigationsanlagen zu †bungszwecken. Koordination beider Verfahren war eine 
Notwendigkeit. 

 

1962 gab es bei den LSK/LV bereits zwei Luftverteidigungs-Divisionen mit anderen 
Anforderungen und die MiG-21 kamen zum Einsatz. Bis 1961 fanden rund 21 LSK- bzw. 
LV -†bungen statt, BURJA im Oktober 1961, RASSWET im Juli 1962, ZENIT-63 im 
April und BUMERANG im August 1963. Die erste gemeinsame LV-†bung der Armeen des 
Warschauer Pakts unter der Bezeichnung ZENIT war ZENIT 1963. Und so geht es weiter 
mit rund 55 weiteren †bungen der LSK/LV bis Juli 1990. 
 
FŸr die Jahre 1966 bis 1970 waren zusammen 10 P-35 Radaranlagen und 24 SRE vom Typ 
P-12MA und 10 PRW-11 HšhenradargerŠte (Height Finder) vorgesehen. Zwischen 1968 
und 1975 stieg die Zahl der Radarstationen von 180 auf 238. Man wird ca. 3500 mobile und 
stationŠre GerŠte und ca. 36.000 Nachrichten- und FlugsicherungsgerŠte betreiben; bis zu 
300 verschiedene Typen werden zum Einsatz kommen. Richtfunkanlagen (Mikrowellen), 
Fernsprechanlagen, stationŠre Funksende- und Empfangsanlagen und Fernschreibanlagen 
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stammten aus DDR Produktion. Drei Technik-Generationen werden im Einsatz sein, 
Ršhrentechnik, Halbleitertechnik und Mikroelektronik. 
 
Unter dem Kommando des Chefs Nachrichten- & Flugsicherungsdienste - CNF entstanden 
im Laufe der Jahre a) eine Abteilung Nachrichtenverbindung, b) eine Abteilung Planung 
und material-technische Sicherstellung und c) drei Unterabteilungen Flugsicherung, 
Ausbildung und SAS - Chiffrierdienst.  
 

Die Hauptverwaltung fŸr  die Zivil Luftfahrt  
 
Die Verteilung der Kompetenzen im Bereich der zivilen Luftfahrt auf mehrere staatliche 
Stellen fŸhrte im Laufe der Zeit zwangslŠufig zu Schwierigkeiten und mangelnder 
Aufgabenerledigung, und bereitete der HAZL durch das fehlende Weisungsrecht Ÿber 
Sicherheitsanforderungen gegenŸber allen Luftfahrteinrichtungen in der Durchsetzung 
erhebliche Schwierigkeiten. Daher wurde es erforderlich im September 1960 die bisherige 
Organisation aufzugeben und unter einer neuen Organisation, der Hauptverwaltung Zivile 
Luftfahrt (HVZL) neu zu gestalten.  
 
Am 1.1.1961 richtete das DDR Ministerium fŸr Verkehr diese Hauptverwaltung fŸr die 
Zivil Luftfahrt HVZL ein, die die HAZL ablšste. Zur HVZL unter der Leitung von  H. 
Gross gehšrten nun die Leitung und Entwicklung der Zivil-Luftfahrt, die PrŸfung von 
LuftfahrtgerŠt, die FŸhrung der Luftfahrzeugrolle, die ZustŠndigkeit Ÿber die FlughŠfen 
und die Flugsicherung mit den Betriebs- und Technischen-Diensten. Zum gleichen 
Zeitpunkt wurden sowohl die DLH als auch die INTERFLUG dem Verkehrsministerium 
nachgeordnet; weg vom Verteidigungsministerium. Somit wurden die beiden 
Fluggesellschaften zum ersten Mal wirklich ãzivilÒ.  Diese neue HVZL hatte nun folgende 
Aufgaben: 
 
- Leitung, Koordinierung & Entwicklung gem. der Weisungen der Regierung und des  
 MfV;  
- Ausarbeitung & DurchfŸhrung der Luftfahrt-JahresvolkswirtschaftsplŠne; 
- PrŸfung und Zulassung von LuftfahrtgerŠt; 
- Erteilung staatlicher Erlaubnisse fŸr das Luftfahrtpersonal; 
- Genehmigung zur Anlage und zum Betrieb von FlugplŠtzen; 
- Leitung und Sicherung des Flugbetriebs nach vom MfNV festgelegter Ordnung; 
- Lenkung und Koordinierung der Luftfahrt-Forschung und Entwicklung; 
- Untersuchung und Auswertung besonderer Vorkommnisse im Flugbetrieb; 
- Herausgabe der ãNachrichten fŸr die zivile LuftfahrtÒ (NfL); 
- Abstimmung von Grundsatzfragen mit staatlichen Organen (insbesondere dem  
 MfNV).  
 
Die strukturelle Gliederung der HVZL sah daher folgende Abteilungen vor: 
 
- Abteilung Kader; 
- Abteilung Technik; 
- Sektor Internationale Verbindungen; 
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- Abteilung Flugbetrieb mit Fluginspektion, Ausbildung und Qualifizierung; 
- Abteilung zivile Flugsicherung mit den Sektoren Betrieb und Technik; 
- Abteilung LuftfahrtgerŠt mit den Sektoren Wartung, Inspektion, PrŸfung und  
 Zulassung; 
- Sektor FlugplŠtze; 
- Abteilung Luftverkehr; 
- Sektor Betriebswirtschaft und Finanzen; 
- Sektor Planung, Materialwirtschaft und Investitionen; 
- Sektor Arbeit. 
 
Nach H. Gross lag die Leitung des HVZL nun bei Generalmajor Dr. K. Henkes, als 
Stellvertreter des Ministers fŸr das Verkehrswesen und gleichzeitig Leiter der HVZL im 
aktiven Wehrdienst verbleibend. Denn im ãVerteidigungsfallÒ war die zivile Lufttahrt dem 
MfNV unterstellt.  
 
Das bedeutete gleichzeitig, dass die Regelung Ÿber die Luftraumstruktur und die 
Flugsicherung unter militŠrischer Entscheidung verblieben. Durch das Truppen-
Stationierungsabkommen mit der UdSSR hatte man 1949 diese Vorbehaltsrechte 
festgeschrieben.  Der Kommentar zu ¤ 2, Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes sagte hierzu 
u.a. ãDaraus ergibt sich, dass die Dimensionen der VerkehrsrŠume, die der zivilen Luftfahrt 
im Luftraum der DDR zur VerfŸgung stehen und die Grundregeln der Flugbewegungen 
(d.h. die Flugverkehrslenkung der Flugsicherung) abweichend von der allgemeinen 
ZustŠndigkeit des Ministers fŸr das Verkehrswesen fŸr die zivile Luftfahrt vom Minister fŸr 
Nationale Verteidigung festgelegt werden.Ò Paragraph 2 lautete: 
 
Die allgemeine Ordnung fŸr die Benutzung des DDR Luftraums durch die Luftraumnutzer ist 
dem Minister fŸr Nationale Verteidigung Ÿbertragen worden und in sogenannten 
ãHauptflugregelnÒ festgelegt. Er kann fŸr die Benutzung des Luftraums BeschrŠnkungen 
festlegen und Teile des Luftraums stŠndig oder zeitweise sperren.  
 
Eine erste ãFlugordnung der DDR war vom MfNV 1962 erlassen worden. Sie blieb gŸltig 
bis 1974. Mit dieser Flugordnung (siehe Anlage O) wurden den LSK die ZustŠndigkeit fŸr 
die Einteilung des nationalen Luftraums zur Nutzung durch die zivile Luftfahrt, fŸr 
Fluggenehmigungen, die FlŸge der GST u. dgl. Ÿbertragen. Im Rahmen dieser Flugordnung 
erliess die NVA mit ihren LSK auch ãFS-AnweisungenÒ FSA fŸr die zivile Luftfahrt. Die 
Herausgabe dieser Anweisungen erfolgte in den Serien A fŸr die militŠrische und Z fŸr die 
zivile Flugsicherung. Die FSA-Z wurden mit der HVZL abgestimmt und per Fernschreiber 
verteilt. Daneben gab die HVZL noch ãNachrichten fŸr die zivile LuftfahrtÒ NfZL heraus. 
ZusŠtzlich wurden noch ãFS-Informationen ã FSI in den Serien A, N und V von der NVA 
herausgegeben. Es gab also nebeneinander von der NVA verfasste FSA, FSI und NfZL 
sowie die von der zivilen Flugsicherung verteilten NOTAM (NfL). 
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Abgesehen von der Tatsache, dass praktisch alle die Flugsicherung, ob zivil oder militŠrisch, 
betreffenden Anweisungen, Informationen oder Nachrichten entweder von den LSK der 
NVA verfasst waren, waren sie von ihr koordiniert, herausgegeben oder weisungsberechtigt 
beeinflusst. 

Die Entwicklung bei der HVZL  
 
Ab 1961 erfolgte eine weitere AusrŸstung in Schšnefeld mit einem Endanflugradar PAR fŸr 
vom Radar-Flugleiter am Boden geleitete Instrumenten-AnflŸge (Ground Controlled 
Approach GCA) und ein Instrumenten Landesystem ILS. Ab 1962 entsteht zusŠtzlich zum 
ACC noch eine ATCC, ãArea Traffic Control CentreÒ genannte zentrale FlugŸberwachung.  
 

  
84 - Schšnefeld Anflugkontrolle (APP) und TESLA Endanflugradar (PAR) RP-4 - 85 
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Diese Flugsicherungs - Zentrale Ÿbte nach damaliger ICAO FS-Dienstestruktur keinen 
Flugverkehrsdienst (Air Traffic Service ATS) im eigentlichen Sinne aus. Sie stellte somit 
auch keine FS-Bezirkskontrollzenrale (ACC) dar. Das ATCC arbeitete engstens mit der 
Luftverteidigung und der militŠrischen Hauptzentrale (spŠter VHZ in WŸnsdorf) der WGT 
zusammen. 
 
FŸr den Flughafen Schšnefeld rechnete man um 1961 mit  einer KapazitŠt von ca. 20 Starts 
und Landungen pro Stunde. Der Flughafen besass zu dieser Zeit zwei Start- und 
Landebahnen, eine fŸr SichtanflŸge (050/230) und eine zweite fŸr InstrumentananflŸge 
(072/252). Die letzere war 3000 m lang mit zwei †berrollflŠchen a 300m. In Landerichtung 
25 bestand ein ILS mit Landekurssender und Gleitpfad sowie einem Vor- (VEZ - Locator 
NDB) und einem Haupteinflugzeichen (HEZ). Das PAR hatte 20 km Reichweite und das 
dazu gehšrige Rundsichtradar SRE 40 km fŸr AnflŸge in die Landerichtungen 07, 25 und 
23. 
 
Im gleichen Jahr wurde ein weiteres SRE in Schšnefeld mit 150 km Reichweite fŸr Zwecke 
der Bezirkskontrolle geplant. ZusŠtzlich sollten an den VEZ und HEZ FŠcherfunkfeuer 
(Fan Marker mit 75 MHz) installiert und zur UnterstŸtzung der Anflug- und 
Bezirkskontrolle drei automatische UKW-Peiler errichtet werden. Diese zusŠtzlichen 
Einrichtungen an Funknavigationshilfen dienten der VervollstŠndigung der bereits 
vorhandenen Anlagen, der Ausfallsicherheit und der Erhšhung der VerlŠsslichkeit fŸr 
AnflŸge, d.h. gleichzeitige Verminderung der Wahrscheinlichkeit von FehlanflŸgen. SLB 25 
besass eine Hochleistungs-Anflugbefeuerung vom Typ Calvert in beiden Richtungen mit 
Anflug-Mittellinienbefeuerung mittels eines  ICAO - EFAS  (Electronic Flash Lighting 
Approach) Systems, einen optischen Gleitpfad darstellend. 
 
Betrieblich wurde nun unterschieden nach 
 
a) Flugplatzkontrolle (TWR), fŸr VFR und IFR An- und AbflŸge am Platz, inklusive der    
     Rollkontrolle (Ground Control - GND);  
 
b) Anflugkontrolle fŸr IFR An- und AbflŸge am Platz und in der Flugplatz-Kontrollzone  
    (CTR);  
 
c) Bezirkskontrolle (ACC) fŸr IFR-FlŸge auf Strecke; und der 
 
d) Flugsicherungszentrale (ATCC), die im eigentlichen Sinne keine FS-Einrichtung  
    sondern von der Aufgabenstellung her eine Flugverkehrs-†berwachungszentrale war. 
 
Wie schon erwŠhnt, entsprach das ATCC in seiner Bedeutung einer nationalen 
Flugverkehrs-†berwachungs- und Flugverlaufszentrale, mit den Luftverteidigungsstellen 
eng zusammen arbeitend. Die HVZL beschrieb seine Funktion als Flugsicherungsdienst zur 
operativen Leitung und Koordinierung der TŠtigkeit sŠmtlicher zivilen 
Flugsicherungsdienste der DDR. 
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Das ACC wurde sowohl mit SRE- als auch PAR Radar-SichtgerŠten fŸr die 
Anflugkontrolle ausgestattet. Die Sprechfunksender und -empfŠnger standen ausserhalb des 
FlughafengelŠndes und wurden mit 100% Ausfallsicherheit im ãstandbyÒ Modus betrieben. 
Die AusrŸstung mit SekundŠrradar (SSR) erfolgte erst 1978 und eine Calvert 
Anflugbefeuerung wird installiert werden. 
 

Die Flugplatz- und Anflugkontrolle sowie die Technische †berwachung waren im 
KontrollturmgebŠude zusammen untergebracht. Die Technische †berwachung zeichnete 
u.a. alle Leitungs-Telefonate und den Sprechfunkverkehr auf 15 Magnetband-GerŠten auf. 
Ausser den Monitoren fŸr die Radardatenanzeige, den Status der ILS-, NDB - und FM-
Anlagen wurde auch die Funktion der Telefonleitungen Ÿberwacht. 

86 - Die FS-technische AusrŸstung in Schšnefeld bis Mitte der 1960Õer Jahre 

 

 
87 - Die Technische †berwachung (SMC) der Flugsicherung in Schšnefeld 
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Im separaten ACC-GebŠude wurden 1962 die Bezirkskontrollzentrale ACC Schšnefeld, die 
Flugfernmeldezentrale, die Flugwetterwarte und der Flugberatungsdienst (AIS) zur 
Beratung der Flugzeugbesatzungen bei der Flugvorbereitung und Flugplanentgegennahme 
in Betrieb genommen. Im folgenden Jahr wurden staatliche Erlaubnisscheine fŸr die FS-
Dienste eingefŸhrt und 1964 erhielt Erfurt einen neuen Kontrollturm. 
 

LuftraumbeschrŠnkungen 
 

An der Luftraumstruktur der DDR hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt nichts geŠndert. 
Ausserhalb der Kontrollzonen und Flugkorridore - AWY bestand rechtlich unkontrollierter 
Luftraum, der gleichermassen ein einziges FlugbeschrŠnkungsgebiet darstellte und der 
ZustŠndigkeit der GSSD/WGT und den LuftstreitkrŠften der NVA oblag und in dem die 
militŠrischen Flugplatzverkehrszonen (ATZ) bzw. Kontrollzonen (CTR) eingebettet waren. 
Unkontrollierter Luftraum im Sinne dieses ICAO Begriffs bestand somit nicht, denn eine 
všllige Bewegungsfreiheit von FlŸgen war unter den gegebenen politischen Bedingungen 
sowie aus GrŸnden der Flugsicherheit (zivilem vs militŠrischem Flugverkehr) nicht gewŠhrt.  
 

        
88 - Die im AIP offiziell deklarierten FlugbeschrŠnkungsgebiete der DDR 1963 - 89 

 
Bis 1969 war die einzige FS-Bezirkskontrollzentrale (ACC) Berlin-Schšnefeld, die mit dem 
sogenannten ãAir Traffic Control Center - ATCCÒ der Flugsicherung eng 
zusammenarbeitete, welches weiterhin fŸr die Genehmigung aller zivilen Flugbewegungen 
zustŠndig war. Das ATCC wiederum koordinierte eng mit dem 1988 neu eingericheten ãAmt 
fŸr Luftraumkoordination ALKÒ der NVA, welches eng mit dem Hauptquartier der WGT 
zusammenarbeiten und von dort militŠrische Steuerungs-Anweisungen erhalten wird. Die in 
Kapitel 5 gezeigten Karten (S. 204 + 253) mit den militŠrischen Nahverkehrsbereichen, 
Kontrollzonen und Flugstrecken gibt im Gegensatz hierzu Aufschluss Ÿber die Dichte der 
47 militŠrischen FlugplŠtze der WGT und der NVA, wie sie sich in den 1980Õer Jahren 
darstellte. 

Ausbau der FS - Technik 
 
Zu den Flugsicherungsdiensten gehšrten nun der Flugalarmdienst, der Fluginfor-
mationsdienst (FIS), der Flugverkehrskontrolldienst (Air Traffic Control Services - ATC 
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mit TWR, APP und ACC), der Flugberatungsdienst (AIS) und der Flugfernmeldedienst 
(Aeronautical Telecommunication Service - COM) mit seinen betrieblichen (AFS und 
AMS) und technischen Diensten und Einrichtungen (CNS). Die HVZL wird bis 1990 
neben der Abteilung Luftfahrt im Ministerium fŸr Verkehr bestehen.  
 
Hierzu gehšrte auch die PrŸfstelle fŸr LuftfahrtgerŠt der Zivilen Luftfahrt (PfL ZL), aktiv 
von 1961 bis 1972. Es wurden GCA Endanflugradaranlagen (PAR und SRE), Instrumenten 
Landesysteme (ILS), Gross-Rundsichtradaranlagen (GRS), ungerichtete Funkfeuer 
(NDB), UKW -Drehfunkfeuer (VOR) und Flughafen-Befeuerungsanlagen (Aerodrome 
Ground Lighting AGL) Anlagen installiert. Deren technische PrŸfung fand durch das PfL 
in Pirna statt. So erfolgte 1965 die Installierung von fŸnf UKW-Drehfunkfeuern (VHF 
Omnidirectional Radio Ranges - VOR) fŸr die Funknavigation auf Strecke zur Erhšhung 
der navigatorischen Genauigkeit im Flug entlang der Flugstrecken im Luftraum der DDR. 
 

 
90 - Liste der FS-Funknavigationsanlagen der DDR 1963 
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91 - ILS Landekurssender (LLZ) Flughafen Schšnefeld 

 

   
92 - UKW -Drehfunkfeuer (VOR) von SIEMENS & neue Doppler-VOR Anlage HNO - 93 

 
Am 1.8.1962 entstand eine neue staatliche Flughafenverwaltung (SFV) innerhalb des MfV 
mit ZustŠndigkeit fŸr die Bodenorganisation des zivilen Luftverkehrs und u.a. der 
GewŠhrleistung der Einsatzbereitschaft der Flugsicherung und der benštigten 
Nachrichtenanlagen. 

C 
Die Zeit ab 1963 

 
Ein neues Luftverkehrsgesetz LVG trat  am 1.8.1963 in Kraft. Es lšste das 
Luftverkehrsgesetz aus dem Jahre 1922 ab. Bis 1.8.1962 galt unter der SMAD und dem 
russischen Hochkommissariat in der DDR noch das Luftverkehrsgesetz von 1922 in seiner 
Fassung von 1936 und die Luftverkehrsordnung von 1936. Am 31.7.1963 erliess die DDR 
nun auch eine neue Luftverkehrsordnung (LuftVO), welche alle alten Regeln ausser Kraft 
setzte. Gleichzeitig veršffentlichte die DDR ein erstes Luftfahrthandbuch (Aeronautical 
Information Publication - AIP) gemŠss der Richtlinien des Anhangs 12 (AIS) der ICAO. 
Die ITU/ICAO Kennung fŸr den Flugfernmeldedienst und den Flughafen, bis Ende 1959 
noch DDBR, Šnderte sich ab 1963 von EDXS in ETBS. GemŠss ¤ 33 (2) des neuen 
Luftverkehrsgesetzes lautete die Aufgabe nun  
 

ãDie Flugsicherung hat die Aufgabe, die Bewegungen der Flugzeuge im Luftraum und auf den 
FlughŠfen durch Beratung, Weisungen und Kontrollen zu sichernÒ. 

 
Ab 1.9.1963 wurde die INTERFLUG Gesellschaft zum Nachfolger der DLH der DDR. 
Man fusionierte auf Druck der gleichnamigen Deutschen Lufthansa - DLH in der BRD.  Zu 
diesem Zeitpunkt besass die INTERFLUG fŸnf Ilyushin IL-18 und 25 Ilyushin IL-14 
Flugzeuge. 
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94 - DDR Gesetzblatt 1.8.63 - VerkŸndung des neuen Gesetzes Ÿber die zivile Luftfahrt in der DDR 

 

 
95 - Mit diesem neuen Gesetz treten die alten Rechtsgrundlagen der ziv. Luftfahrt von 1922 und 1936 ausser 

Kraft  
 

Das Jahr 1963 war in der Geschichte der Zivilluftfahrt und insbesondere der Flugsicherung 
der DDR ein wichtiges Jahr. Jetzt, nachdem die DDR gemŠss der ICAO Empfehlungen 
nun auch ein Luftfahrthandbuch (Aeronautical Information Publication AIP) mit allen fŸr 
die Flugplanung und Vorbereitung erforderlichen Angaben zur Flugsicherung 
herausgegeben hatte, war sie gleichermassen auch in der internationalen Flugsicherungswelt 
angekommen. Da die UdSSR bis dahin nicht der ICAO beigetreten war, war ihr Einfluss 
auf die zivile Luftfahrt der DDR verstŠndlich, obwohl einige andere osteuropŠische Staaten 
wie die CSSR und Polen ja bereits gegen Ende der 1940Õer Jahre der ICAO beigetreten 
waren. 
 
Dieses Luftfahrthandbuch - AIP gliederte sich, wie alle AIP der anderen ICAO 
Mitgliedsstaaten gemŠss Anhang 12 zur Konvention der internationalen Zivil Luftfahrt in 
folgende Unterteilungen: GEN, AGA, COM, MET, RAC, FAL, SAR und MAP. Es war 
aber im Unterschied zu den AIP der anderen Staaten zusŠtzlich zu Deutsch und Englisch 
auch in Russisch veršffentlicht. Russisch wird aber erst in den 1970Õer Jahren zur vierten 
internationalen Luftfahrtsprache erklŠrt werden. Da das Luftfahrthandbuch dreisprachig in 
Deutsch, Englisch und Russisch verfasst war und die Texte mit den in ihnen verwendeten 
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96 - Die Erstausgabe des Luftfahrthandbuchs (AIP) der DDR 1963 

 
Begriffen oft nicht inhaltlich Ÿbereinstimmen, ist nicht zu ersehen, welches der rechtsgŸltige 
Wortlaut ist. Es erscheint, dass der Ausgangstext der russische war. Die einzelnen Teile der 
AIP haben folgende Bedeutung: 
 
 AGA  = Angaben zu FlughŠfen und deren Bodeneinrichtungen 
 COM = Angaben zum Flugfernmeldewesen 
 MET  = Angaben zu den meteorologischen Flugwetter-Einrichtungen 
 RAC  = Angaben zu den Luftverkehrsregeln und zur FS- (Flugverkehrs-) Kontrolle 
 FAL    = Angaben Ÿber Erleichterungen fŸr den internationalen Luftverkehr 
 SAR  = Angaben zum Such- & Rettungsdienst 
 MAP = Luftfahrtkarten 
 

Flugsicherungsdienste und ihre Organe 
(Air Navigation Services - ANS and Units) 

 
Folgende fŸr die Zivilluftfahrt zustŠndige staatliche Organe und Dienste wurden genannt: 
 
1. Das Ministerium fŸr das Verkehrswesen mit der Hauptverwaltung der Zivil-
 Luftfahrt (HVZL). Anm.: Das MfV wird im Englischen  als ãMinistry of Transport 
 and CommunicationÒ bezeichnet; 
 
2. Die INTERFLUG Gesellschaft fŸr internationalen Flugverkehr mbH mit dem 
 Betriebsteil FlughŠfen; 
 
3. Die Zivile Flugsicherung der DDR mit dem Luftfahrtinformationsdienst (AIS 
 einschliesslich des BŸros Nachrichten fŸr Luftfahrer - NOTAM BŸro). Im 
 Englischen lautet dort die Angabe  fŠlschlicherweise ãCivil Air Traffic ControlÒ 
 anstatt ãCivil Air Navigation ServicesÒ. 
 
 Anmerkung: In Wirklichkeit leistete die Zivile Flugsicherung der DDR alle Ÿblichen 
 Flugsicherungsdienste (Air Navigation Services - ANS), bestehend aus dem 
 Flugberatungsdienst (AIS), den Flugfernmeldediensten (Aeronautical 
 Telecommunication Services - COM) und den Flugverkehrsdiensten (Air Traffic 
 Services - ATS). 
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4. Zivile Flugsicherung der DDR mit der FlugŸberwachungszentrale ATCC, die 
 ebenso als ãCivil Air Traffic Control CentreÒ benannt ist, obwohl diese Zentrale im 
 Sinne der ICAO keinen Flugsicherungs-Betriebsdienst ausŸbt. Anm.: Flight 
 Management Centre wŠre nach heutigem VerstŠndnis ein passenderer Begriff gewesen. 
 
Anmerkung: Ein ãAir Traffic Control CentreÒ im Sinne der ICAO Struktur ist die 
Bezirkskontrollzentrale (Area Control Center ACC) als Teil der Flugverkehrs-
kontrolldienste ATC. In der DDR bestehen beide Begriffe nebeneinander, sowohl als 
dienstliche Einheit als auch als Dienst an sich. Das ACC der DDR war die am Flughafen 
Schšnefeld errichtete Bezirkskontrollzentrale. Nach der Neuaufteilung des kontrollierten 
Luftraums in die drei Kontrollbezirke (Control Areas CTA) Berlin-Schšnefeld, Cottbus und 
Friedland wurden drei ACC betrieben. 
 
In der Bezeichnung der Aufgaben der (zivilen) Flugsicherungsdienste der DDR findet man 
bis auf solche geringe Ausnahmen fast die gleichen AusfŸhrungen wie bei der ICAO. Der 
Zivi le Flugsicherungsdienst hatte in dem von ihm kontrollierten Luftraum alle 
Flugbewegungen von Luftfahrzeugen zu Ÿberwachen und Massnahmen zur GewŠhrleistung 
von Sicherheit und RegelmŠssigkeit im Luftverkehr zu treffen. Er hatte insbesondere die 
Voraussetzungen zu schaffen, dass 
 
 - Zusammenstšsse zwischen Luftfahrzeugen untereinander und zwischen  
   Luftfahrzeugen und Hindernissen ausgeschlossen sind, 
 
 - der Luftverkehr reibungslos und regelmŠssig gestaltet werden kann, 
 
 - die zur sicheren und regelmŠssigen DurchfŸhrung der FlŸge erforderlichen  
   Informationen allen Beteiligten bekannt sind, und 
 
 - Massnahmen zur Hilfe fŸr Luftfahrzeuge, die sich in Luftnot oder in anderen  
   Gefahren befinden, unverzŸglich eingeleitet werden. 
 

Kommentar 
 

Leider ist die †bersetzung dieser offiziellen Angaben ins Englische nicht immer richtig. So 
sind die ãFlugsicherungsdiensteÒ (Air Navigation Services - ANS) nicht mit den 
ãFlugverkehrs-Diensten (Air Traffic Services) gleichzusetzen. Ausserdem Ÿbt nicht jeder 
ãAir Traffic Service - ATSÒ Kontrolle Ÿber FlŸge aus. Eine Kontrolle mittels Flugfreigaben 
und  Anweisungen an die LFZ-FŸhrer Ÿbt nur der Flugverkehrskontrolldienst (Air Traffic 
Control Service ATC) aus. Dieser Dienst unterscheidet sich in Flugplatzkontrolle (TWR), 
Anflugkontrolle (APP) und Bezirkskontrolle (ACC). 
 
Der zu den ATS gehšrende Fluginformationsdienst (Flight Information Service) FIS Ÿbt 
keine Kontrolle aus, erteilt aber Informationen zur sicheren FlugdurchfŸhrung und 
Verkehrshinweise an nicht der Kontrolle unterliegende SichtflŸge (uncontrolled VFR 
flights), so wie Agrar-, Segel-, Sport- und anderen im unteren Luftraum verkehrenden 
FlŸgen.  
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Dieses Problem setzt sich im Vergleich zwischen den deutschen und englischen Begriffen 
bei den Begriffen ACC, Abfertigungsdienst (Briefing) und dem Flugfernmeldedienst 
(COM) weiter fort und vermittelt den nur Englisch beherrschenden fremden Benutzern der 
AIP ein missverstŠndliches Bild. Auch wird beim Flugfernmeldedienst (COM) nur vom 
ãfestenÒ Flugfernmeldedienst (Aeronautical Fixed Service AFS) gesprochen, obwohl unter 
der Rubrik COM (Fernmeldewesen) korrekterweise auch der hierunter gehšrende 
Bewegliche Flugfernmeldedienst (Aeronautical Mobile Service - AMS) aufgefŸhrt ist. Zum 
Festen Flugfernmeldedienst gehšrt das Flugsicherungs-Fernschreibnetz (heute AFTN bzw. 
Aeronautical Telecommunication Network ATN) und das FS-Telefonnetzwerk. Zum 
Beweglichen Dienst zŠhlt der Sprechfunk Ÿber HF, VHF und UHF KanŠle zischen den 
Boden- und Luftfunkstellen an Bord der Flugzeuge (ITU Funkrufzeichen bestehend aus 
fŸnf Buchstaben, beginnend mit D). 
 
So wie die Mitgliedstaaten der ICAO in den anderen Teilen der Welt ihre 
Flugsicherungsdienste ganztŠtig (H24) ausŸbten, leisteten auch die FS-Stellen der zivilen 
Luftfahrt der DDR ihre Dienste ohne Unterbrechung. 
 

Flugberatungsdienst 
(Aeronautical Information Service - AIS)  

 
Der Abfertigungsdienst mit der FS-Beratung (Briefing) vor dem Flug und der darauf 
erfolgenden Flugplanabgabe, in der DDR hin und wieder Luftfahrtinformationsdienst 
genannt, nennt sich in der BRD Flugsicherungs-Beratungsdienst (Aeronautical Information 
Service - AIS), was vom Inhalt ein und das gleiche ist, und schliesst das BŸro Nachrichten 
fŸr Luftfahrer (NOTAM Office - NOF) ein. Dieser Dienst lieferte Informationen an 
Flugzeugbesatzungen und FS-Betriebsdienststellen, welche fŸr eine sichere 
FlugdurchfŸhrung nštig sind. Er sammelte und veršffentlichte die die DDR betreffenden 
Zivilluftfahr t und Flugsicherungs - Informationen und Ÿbte den ãNachrichten fŸr 
LuftfahrerÒ (NfL) Dienst aus. Im militŠrischen Bereich wurden diese Nachrichten als 
Flugsicherheits-Informationen FSI bezeichnet. Die AIS - Dienststellen hielten die 
LuftfahrthandbŸcher aller von der DDR aus angeflogenen LŠnder auf neuestem Stand 
bereit, sofern diese LuftfahrthandbŸcher (AIP) herausgaben. Diese AIP wurden kostenlos 
untereinander ausgetauscht. Die AIS - Zentrale war Berlin-Schšnefeld. 
 
Die Nachrichten fŸr Luftfahrer (NfL = NOTAM) wu rden entsprechend ihrer Dringlichkeit 
in zwei Klassen veršffentlicht. NOTAM Klasse I wurden fernschriftlich an alle betroffenen 
anderen in- und auslŠndischen Stellen verteilt, NOTAM Klasse II auf postalischem Weg. 
NOTAM Klasse I erfolgte in drei Serien, I-A, I -B und I-S. Die Serie I-A enthielt wichtige 
Nachrichten fŸr den internationalen und innerstaatlichen Flugverkehr Ÿber dem 
Hoheitsgebiet der DDR und erschien, je nach Bedarf, in englischer oder russischer Sprache. 
Die Serie I-B enthielt wichtige Nachrichten fŸr den innerstaatlichen Flugverkehr und 
erschien nur in deutscher Sprache. Die Serie I-S, auch SNOWTAM genannt, enthielt 
Nachrichten fŸr den innerstaatlichen und internationalen Flugverkehr Ÿber Eis- und 
SchneeverhŠltnisse auf den FlughŠfen und erschien in russischer oder englischer Sprache. 
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Die Regelung zur Abgabe von FlugplŠnen war in der DDR abweichend von dem in den 
ICAO - Mitgliedsstaaten angewendeten Verfahren, da in der DDR die Abgabe von 
FlugplŠnen fŸr InlandsflŸge nicht erforderlich war. Die Schlussfolgerung hieraus ist, dass 
InlandsflŸge bereits durch das vorgenannte ATCC in allen erforderlichen Details bekannt 
und genehmigt waren und die betroffenen FS-Stellen wie TWR, APP und ACC diese 
Informationen vom ATCC erhielten.  
 
Im Gegensatz hierzu kannten die Staaten der europŠischen ICAO - Welt die Funktion eines 
ATCC bis zum Ende der 1980Õer Jahre nicht. Dort erstellte der LFZ-FŸhrer, bzw. seine 
Fluggesellschaft in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen AIS den Flugplan, der nach 
Genehmigung vom AIS Ÿber die Fernschreibstelle (COM) per Fernschreiber (AFTN) an 
alle betroffenen FS-Stellen entlang des gesamten Flugwegs weitergeleitet wurde. Dieses 
Verfahren wurde in der DDR also nur fŸr die internationalen FlŸge angewendet, deren 
FlugplŠne zumindest in den Anfangsjahren bis 12 Uhr am Vortag vorliegen mussten. Die in 
der DDR angewandte Regel zur €nderung von FlugplŠnen, sowohl vor als auch wŠhrend 
des Fluges, unterschied sich nicht von der international Ÿblichen ICAO - Verfahrensweise. 

 
Flugfernmeldedienst 

(Aeronautical Telecommunication Service - COM)  
 
Der Flugfernmeldedienst (COM) wurde, wie international Ÿblich, in Form von Festem 
Flugfernmeldedienst (AFS) und Beweglichem Flugfernmeldedienst (AMS) geleistet. Die 
Fernmeldezentrale befand sich am Flughafen Schšnefeld. Der Feste Flugfernmeldedienst 
wurde 1963 Ÿber das Feste Flugfernmelde Netzwerk - AFTN (Aeronautical Fixed 
Telecommunication Network) mit der Fernschreibzentrale in Schšnefeld mit ihren 
AnschlŸssen nach Barth, Leipzig, Erfurt, Dresden, Prag, Warschau und Kopenhagen 
abgewickelt. Der Bewegliche Dienst mit Telefonverbindungen lief Ÿber Berlin-Schšnefeld 
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ACC mit Direkleitungen nach Barth, Warschau, Prag, Dresden, Leipzig und 
NebenanschlŸssen nach Erfurt und Schkeuditz. 
 
Die im Fernmeldedienst benutzten Ortskennungen (ITU), bis 1959 noch mit den 
Buchstaben DD beginnend, waren EDXB fŸr Barth, EDXS (spŠter ETBS) fŸr Berlin-
Schšnefeld, EDXD fŸr Dresden, EDXE fŸr Erfurt, EDXL fŸr Leipzig-Mockau und 
EDXZ fŸr Leipzig -Schkeuditz. 
 
Die im Festen Fernmeldedienst Ÿbermittelten Meldungsarten waren: 
 
1 Notmeldungen (Distress Messages) 
2 Meldungen Ÿber die Sicherheit von Menschenleben (regarding the Safety of Human 
 Life)  
3 Flugsicherheitmeldungen (Flight Safety Messages) 
4 Flugwettermeldungen (Flight Meteorological Messages) 
5 FlugregelmŠssigkeits-Meldungen (Flight Regularity Messages)  
6 Luftfahrtverwaltungsmeldungen (Aeronautical Administrative Messages) 
7 Nachrichten fŸr Luftfahrer - NfL Klasse I (Notices to Airmen - NOTAM Class I)  
8 Platzbelegungsmeldungen (Reservation Messages) 
9 Allgemeine Meldungen der LFZ-Halter (General Aircraft Operating Agency 
 Messages) 
10 Dienstmeldungen (Service Messages) 
 
Im Bereich der ICAO Region Europa waren die Meldungsarten 5, 8 und 9 nicht Ÿber das 
AFTN zugelassen. Diese Meldungsarten mussten per IATA Regelung Ÿber das SITA Netz 
ausgetauscht werden.  
 

  
97 - Verbindungen des Festen Flugfernmeldedienstes (AFS) 1963 

 
Die im Beweglichen Flugfunkdienst Ÿbermittelten Meldungen waren: 
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1 Notmeldungen (Distress Messages) Kodewort: MAYDAY 
2 Dringlichkeitsmeldungen (Urgency Messages) Kodewort: PAN PAN 
3 Sicherheitsmeldungen (Safety/Security Messages) Kodewort: SECURITE 
4 Peilfunkmeldungen (Direction Finder Messages) ITU-Kode: Peilfunk Q-Gruppen 
5 Flugwettermeldungen (Flight Meteorological Messages) 
6 FlugregelmŠssigkeitsmeldungen (Flight Regularity Messages) 
 
Im Bereich der ICAO Region Europa war die Meldungsart 6 im Beweglichen 
Flugfunkdienst nicht zugelassen. Sie musste Ÿber die Funkstellen der einzelnen 
Fluggesellschaften selbst Ÿbermitelt werden. 
 

Flugwetterdienst 
(Flight Meteorological Service - MET)  

 
In der 1963Õer AIP war der Meteorologische und Hydrologische Dienst (MHD) der DDR 
mit Sitz in Potsdam als Betreiber des Flugwetterdienstes genannt. Er betrieb 
Flugwetterwarten an den FlughŠfen Schšnefeld, Dresden, Leipzig-Mockau, Erfurt, Barth 
und Leipzig-Schkeuditz. 
 
Dieser Dienst wurde entsprechend der Richtlinien  der Meteorologischen Weltorganisation 
- WMO und der ICAO durchgefŸhrt. Seine Hauptaufgaben sind: 
 
1 Schriftliche und mŸndliche Beratung des Luftfahrtpersonals sowie Versorgung mit 
 Wettermeldungen und -vorhersagen; 
 
2 †bermittlung und Verbreitung von Wettermeldungen und Vorhersagen Ÿber den 
 aeronautischen Nachrichtendienst (AFTN + MOTNE + GTS); 
 

 
98 - Wetter-Radardarstellung 

3 DurchfŸhrung regelmŠssiger besonderer Flugwetterbeobachtungen (METAR, 
 SPECI, VOLMET, SIGMET) und Vorhersagen (TAF, TAFOR, ROFOR, usw.).  
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Luftverkehrsregeln & Flugverkehrsdienste 
(Rules of the Air & Air Traffic Services - RAC) 

 
Der RAC Teil dieser ersten 1963Õer AIP enthielt die in der DDR anzuwendenden 
Luftverkehrsregeln, so wie in der Luftverkehrsordnung (LuftVO) niedergelegt. Dieser Teil 
der AIP (RAC - 1) enthielt Angaben Ÿber 
 
 ALLGEMEINES  
 Staatszugehšrigkeit und Eintragungszeichen der Luftfahrzeuge 
 †berflug der Staatsgrenze der DDR 
 Abweichen von einer Luftstrasse 
 Umfliegen šrtlicher Gewitter 
 †berfliegen von Sperrgebieten und FlugbeschrŠnkungsgebieten 
 Tag- und NachtflŸge 
 Zeitanwendung 
 
 SICHTFLUGREGELN (VFR)  
 Wetterbedingungen 
 Anwendung der Sichtflugregeln 
 FlŸge in einer Flughafenkontrollzone (CTR) nach VFR fŸr Leichtflugzeuge 
 Sicherheitsflughšhen 
 Ausweichregeln 
 INSTRUMENTENFLUGREGELN (IFR)  
 Anwendung der IFR 
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 Sicherheitsflughšhen 
 Beendigung von per Radar geleiteten AnflŸgen (GCA) 
 Hšhenstaffelung 
 †bergangshšhen und -flŠchen 
  
 BODEN -BORD VERBINDUNGEN  
 GrundsŠtze 
 GrenzŸberfluggenehmigung 
 Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsmeldungen 
 Ausfall der Boden-Bord Funkverbindung 
  
 BESONDERHEITEN BEI FL†GEN MIT TL - UND PTL -FLUGZEUGEN  
 
 MELDUNGEN †BER GEF€HRLICHE ANN€HERUNG  
 
 STAATLICHE WETTERMINDESTBEDINGUNGEN F†R STAR T UND  
  LANDUNG  
 ErlŠuterung der Feststellung von Mindestwerten 
 Anwendung 
 Bereitstellung von AusweichflughŠfen 
 
 OPTISCHE ZEICHEN UND SIGNALE  
 Allgemeine Regeln 
 Sichtzeichen am Boden 
 Signale mit pyrotechnischen Mitteln 
 Einwinksignale fŸr Luftfahrzeuge auf dem Rollfeld 
 
 ERZWUNGENE LANDUNG VON LUFTRAUMVERLETZERN  
 Ansteuerungssignale von Flugzeugen der Luftverteidigung 
 
Der Teil RAC - 2 enthielt die Angaben und Karten zur Luftraumaufteilung, dem 
Fluginformationsgebiet (Flight Information Region FIR), den unkontrollierten und 
kontrollierten Teilen des Luftraums (uncontrolled airspace & controlled airspace CTA, 
TMA und CTR) und den Luftstrassen (Airway AWY). Der Teil RAC - 3 enthielt die 
Angaben Ÿber LuftraumbeschrŠnkungen. Der Teil FAL enthielt Angaben Ÿber 
Erleichterungen fŸr den internationalen Flugverkehr, SAR Ÿber den Such- und 
Rettungsdienst und MAP die kartografische Darstellung der Anflug- und Landeverfahren 
fŸr Sicht- und InstrumentenanflŸge (ADF/NDB, ILS, KGSP-USSR-ILS).  
 
Da die fachlich interessierten Leser dieser Dokumentation wohl wissen, welchen Inhalt die 
in der BRD gŸltige LuftVO hatte, seien hier nur die Unterschiede zur damaligen 
westdeutschen LuftVO genannt. Leider sind die dem deutschen Wortlaut entsprechenden 
Begriffe im Englischen auch hier nicht immer Ÿbereinstimmend, und ebenso umgekehrt. So 
wird im Deutschen auf den Flugsicherungsdienst (Air Navigation Service ANS) allgemein 
verwiesen, wenn eigentlich und richtigerweise der hierunter fallende Flugverkehrsdienst 
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(Air Traffic Service ATS), bzw. Flugverkehrs-Kontrolldienst (Air Traffic Control Service 
ATC) gemeint ist. Die †bersetzung ist also nicht immer korrekt oder vollstŠndig.  
 
Die Allgemeinen Regeln (General Flight Rules) sind weitestgehend identisch bzw. 
vergleichbar mit den westdeutschen. Als NachtflŸge galten alle FlŸge zwischen 
Sonnenuntergang (SS) und Sonnenaufgang (SR). FlŸge nach Sicht (VFR FlŸge) durften 
nur tagsŸber durchgefŸhrt werden. Flughšhen (nach QNH)  bzw. FlugflŠchen nach (QNE) 
wurden in Meter und Kilometer angegeben, Geschwindigkeiten in kmh.  
 
SichtflŸge unter 300 m Flughšhe mussten eine Flugsicht von mindestens 5 km und einen 
Abstand zur Wolkenuntergrenze von mindestens 50 m einhalten. Die HVZL konnte 
geringere Werte genehmigen. In Kontrollzonen (CTR) und Nahverkehrsbereichen (TMA) 
waren VFR-FlŸge Ÿber 300 m Flughšhe nur mit Genehmigung der Anflugkontrollstelle 
(Approach Control Unit APP) erlaubt; und in Luftstrassen (Airways AWY) sowie im 
unkontrollierten Luftraum nur mit Erlaubnis der Bezirkskontrollzentrale (Area Control 
Center ACC). Staffelung zwischen VFR- und IFR-FlŸgen wurde nicht geleistet. Auch 
unterlag die DurchfŸhrung von SichtflŸgen der vorherigen Genehmigung des Flugverkehrs-
kontrolldienstes (ATC) und wurde nur fŸr Flugzeuge mit Kolbenmotor erteilt. Flugzeuge 
mit Propellerturbine oder Strahltriebwerk durften SichtflŸge nur im Anflugbereich zur 
Landung (Visual Approach) durchfŸhren. 
 
Alle FlugplŠtze im Lande auf denen keine Landung beabsichtigt war und zu denen kein 
Funkkontakt besteht, waren in einer Entfernung von 5 km zu umfliegen. Bei AnflŸgen nach 
VFR in eine Kontrollzone (CTR) zum Zwecke der Landung war der Kontrollturm 
(Aerodrome Control Tower TWR) in 150 bis 200 m Flughšhe so lange zu umkreisen, bis 
durch grŸnes Lichtsignal die Landung freigegeben war. Der Lande-Endanflug sollte bei 
SichtanflŸgen innerhalb von 1000 m vom Aufsetzpunkt erfolgen. SichtanflŸge wurden vom 
Anflugkontrolldienst (APP) geleitet. 
 
Flugzeuge auf Gegenkurs mussten beide nach rechts ausweichen, wobei Luftfahrzeuge mit 
Kolbenmotor einen Abstand von 200 m untereinander herstellen und solche mit 
Strahlturbine einen Abstand von 500 m voneinander einnehmen sollten. Kreuzten sich die 
Kurse zweier Flugzeuge so musste ein Hšhenunterschied von 150 m eingenommen werden; 
das Flugzeug von rechts musste sinken, das von links kommende steigen. Bei Flug auf 
gleichem Kurs sollten sich Motorflugzeuge nicht nŠher als auf 1,5 km annŠhern; Jets nicht 
nŠher als vier km. Beim Starten und Landen hatten die Flugzeuge mit hšherer 
Geschwindigkeit Vorrang. Die Regel ãWer zuerst kommt, fliegt zuerst, d.h. hat VorrangÒ 
galt hier nicht. Bei Start und Landung war die Flughšhe nach QFE (Anzeige am Boden 
Null) zu bestimmen, bevor nach dem Start auf QNE (Standardruckwert 1013,2 hPa) 
umgeschaltet wurde. 
 
Alle FlŸge im oberen Luftraum, der auch in der DDR ab 6000 m Flughšhe begann, durften 
nur unter Instrumentenflugregeln (Instrument Flight Rules IFR) durchgefŸhrt werden; 
NachtflŸge ebenfalls, ebenso wie alle FlŸge mit Propellerturbine und Strahlturbine. 
Abweichend von den ICAO - Verfahren wurde bereits ab FlugflŠche 200 (ca. 6100 m) 2000 
Fuss Vertikalstaffelung angewendet. 
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Der Sprechfunkverkehr konnte sowohl in Deutsch als auch in Englisch oder Russisch 
gefŸhrt werden. Bei grenzŸberschreitenden FlŸgen war 10 Minuten vor dem †berflug die 
Genehmigung des Flugverkehrskontrolldienstes (ATC) einzuholen. Freigaben zum 
Anlassen der Turbinen mussten 25 Minuten vor der beabsichtigten Startzeit (Estimated 
Time of Departure ETD) eingeholt werden. Die ETD musste auf 1 bis 5 Minuten 
eingehalten werden. GeschŠtzte Anflugzeiten (Estimated Time of Arrival ETA) Ÿber dem 
Anflugpunkt (Initial A pproach Fix IAF) mussten auf 1 bis 3 Minuten eingehalten werden. 
Bei Unterschreitung der veršffentlichten Wetterminima (Sichtweite, Wolkenuntergrenze 
und Windbšen QBA, QBT und QBB) fŸr Start und Landung an FlughŠfen verbot der 
Flugverkehrskontrolldienst (ATC) alle Starts und Landungen. Somit war ein Flughafen 
dann geschlossen. 
 
Die hiernach folgenden Abbildungen sind die im  Luftfahrthandbuch (AIP) der DDR 
veršffentlichten Darstellungen der An- und AbflugstreckenfŸhrungen (Standard Arrival & 
Departure Routes - STAR) fŸr die verschiedenen FlughŠfen in den ihnen zugeordneten 
Nahverkehrsbereichen des kontrollierten Luftraums. Separat hierzu sind einige Beispiele fŸr 
die spezifischen Instrumenten Anflugverfahren (Standard Instrument Approach Procedures 
SIA = IAP), unterschieden nach Landerichtung bzw. zu benutzender Funk-
navigationsanlage fŸr den Anflug, aus den Jahren 1962 und 1963 gezeigt. 
 

* * *  
 

Dass sich die Geschehnisse in der Zivil-Luftfahrt der DDR der Entwicklung folgend auch 
in den Medien entsprechend widerspiegelten ist selbstverstŠndlich. Die Aufnahme erster 
LinienflŸge der neu gegrŸndeten Deutschen Lufthansa der DDR fanden auch im Postwesen 
mit Briefmarken und Poststempeln ihren Widerhall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luftpostbrief des ersten Fluges der DLH der DDR vom 16. 6. 1957 von Berlin nach Dresden 
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99 - TMA Schšnefeld  AnflŸge, 1963 
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ANLAGE  - B 

 
 

100 - TMA Schšnefeld AbflŸge, 1963 
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ANLAGE  - C 

 
 

101 - TMA Dresden, 1963 
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ANLAGE  - D 

 
 

102 - ADF / NDB Instrumenten - Anflugverfahren Dresden 1962 
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ANLAGE  - E 

 
 

103 - TMA Erfurt, 1963 
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ANLAGE  - F 

 
 

104 - TMA Leipzig, 1963 
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ANLAGE  - G 

 
 

105 - Sichtanflugkarte Leizpzig, 1962 
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ANLAG E - H 

 
 

106 - ADF / NDB Anflugverfahren Barth, 1962 
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ANLAGE - I  

 
 

107 - ADF / NDB Anflugkarte Barth, 1968 
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ANLAGE  - J  

 
 

108 - ADF / NDB Anflugverfahren von Westen, 1962 
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ANLAGE  - K 

 
 

109 - ADF / NDB Anflugverfahren Schšnefeld, 1962 
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ANLAGE  - L 

 
 

110 - ILS Anflugverfahren Schšnefeld, 1963 
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ANLAGE  - M  

 

 
111 - Neuer Airport Layout Schšnefeld mit RWY 25 ab 1959 

 
 

 
112 - Schšnefeld Anfang der 70Õer Jahre 
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113 - AEROKLUB Standorte 1953/1954 

ANLAGE - O 
 

Die Flugordnung der DDR  
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Kapitel 3 

Die weitere Entwicklung in der Flugsicherung ab 1968 
  
Leider ist die Ausbeute an Informationen zur weiteren Entwicklung in der zivilen 
Flugsicherung in der Chronik der INTERFLUG sehr gering. Dort liegt das 
Hauptaugenmerk mehr auf dem INTERFLUG Flugverkehr und den gesellschafts-
politischen Ereignissen des zivilen Luftverkehrs in diesen Jahren. So musste auf wenige 
persšnliche Angaben ehemals Beteiligter Angehšriger der HVZL / IFL und ihrem FS-
Betrieb sowie verschiedenen Veršffentlichungen zum Luftverkehr allgemein Bezug 
genommen werden. 

 
Am 1. Januar 1968 konstituierte sich die Staatliche Luftfahrt Inspektion SLI als Dienststelle 
des Verkehrswesens. Sie unterstand der HVZL. Ihre TŠtigkeit zielte auf die Verbesserung 
der Anleitung und Kontrolle auf dem Gebiet der Ordnung und Sicherheit im Bereich der 
zivilen Luftfahrt, unter anderem mit dem Schwerpunkt Flugsicherungsbetrieb und -technik. 
Ab 1972 war die SLI auch zustŠndig fŸr die Erarbeitung und Weiterentwicklung staatlicher 
Normen zur Luftfahrttauglichkeit und technischen Sicherheit in Anlehnung an die 
Empfehlungen der Organe des Rates fŸr gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW bzw. 
COMECON) und der Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation (ICAO). Der Erlass 
von Vorschriften zur GewŠhrleistung der Sicherheit erstreckte sich auch auf die 
Bodenanlagen der Flugsicherung. Die Staatliche Luftfahrtinspektion (SLI) blieb bis 1990 
bestehen. 
 

 
114 - Der Flugsicherungs-Simulator in Berlin-Schšnefeld 

 

Ab 1968 gibt es fŸr die Ausbildung der Flugleiter ein FS-Ausbildungszentrum, an dem die 
praktische Ausbildung fŸr die Radarkontrolle mittels eines Radar-Simulators begonnen 
wurde. Das FS-Ausbildungszentrum wird in den 1980Õer Jahren technisch wesentlich 
modernisiert werden (siehe Abbildung). Die theoretische Ausbildung wurde an der 
Ingenieurschule fŸr das Verkehrswesen in Dresden vorgenommen. Nach Abschluss war der 
Aspirant fŸr den Dienst in der Flugverkehrskontrolle ein ãFachschul-Ingenieur 
FlugsicherungÒ. Im Rahmen dieser Ausbildung musste auch das international erforderliche 
ãAllgemeine Flugfunkzeugnis - AZFÒ fŸr Sprechfunkdienst in Deutsch, Englisch und 
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Russisch nach den Bestimmungen der ITU erworben werden. Die obligatorische 
Fremdsprachenausbildung fŸr die Flugsicherung begann erst 1972, den Anforderungen des 
Flugsprechfunkdienstes und der Koordination mit anderen auslŠndischen und russischen 
Flugsicherungsstellen genŸgend. Hierauf erfolgte dann der Beginn der praktischen 
einjŠhrigen Einweisung in den Betrieb am Radarsimulator in Schšnefeld, gefolgt von der 
praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz in der Anflug- oder Bezirkskontrolle, inklusive der 
Radarkontrolle.  

 

   
115 - Simulator-Arbeitsplatz & Simulator-Piloten 

 
Die FS-Techniker erwarben entweder den Facharbeiter- oder Ingenieursabschluss in der 
FS-Nachrichtentechnik. Beide Laufbahnen berechtigten nach Abschluss der Berufslaufbahn 
zum Erwerb einer zusŠtzlichen ãIntelligenzrenteÒ. 
 
Am 11. Juni 1968 erfolgte eine Neufassung des Luftverkehrsgesetzes von 1963 bedingt 
durch die VerŠnderungen im nationalen und internationalen Flugsicherungsbetrieb und am 
1. Oktober wurde in Folge hierzu eine revidierte Luftverkehrsordnung (Luft-VO) erlassen, 
die u.a. die Bestimmungen Ÿber Staatszugehšrigkeit, Eintragungszeichen der Luftfahrzeuge, 
†berfliegen des Luftraums der DDR, Verletzung des Luftraums, Flugvorbereitung und 
Flugbetrieb innerhalb der Flugplatzzonen (ATZ/CTR) und Massnahmen bei besonderen 
Vorkommnissen enthielt. Beide hatten Auswirkung auf den FS-Betriebsdienst und eine 
Anpassung fŸr den Betrieb, insbesondere fŸr die Flugverkehrsdienste (Air Traffic Services 
ATS mit FIS und ATC), wurde erforderlich.  
 
Die Bezirkskontrollzentrale (ACC) Cottbus ging am 1.12.1969 in Betrieb, ausgerŸstet mit 
einem AVIA-B Rundsichtradar (SRE PrimŠrradar), nachdem Schšnefeld in den Jahren 
zuvor gleichermassen ausgerŸstet worden war. Das ACC Neubrandenburg wird am 
26.2.1971 folgen. Beide ACC arbeiteten koloziert mit den beiden militŠrischen 
Gebietskontrollzentralen GBKS Nord und SŸd in Bunkeranlagen der LSK. Die AusrŸstung 
mit dem kombinierten PrimŠr- und SekundŠrradarsystem (PSR & SSR) AVIA-D / 
KOREN wird in Schšnefeld erst 1978 erfolgen. 
 
1970 begann eine Teil-Automatisierung des Flugsicherungs-Flugleitsystems (gemeint ist 
Flugbewegungslenkung bzw. -kontrolle) und die ILS Landeminima wurden von ICAO 
Kategorie I auf II gesenkt. Durch diese und andere Massnahmen konnten die 
Anflugintervalle reduziert und somit die Anflugfolge erhšht werden. Von dieser 
Verbesserung war insbesondere Schšnefeld APP betroffen. In diesem Jahr waren von den 
ACC Schšnefeld und Cottbus 84.000 FlŸge geleitet worden, inklusive Fracht- und 
AusbildungsflŸge; weiterhin 1,2 Millionen AgrarflŸge, 4.400 Fernerkundungs-, Industrie- 
und ForschungsflŸge sowie 40.000 FlŸge der GST. 
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116 - ACC Cottbus Strecken-Rundsichtradar (SRE) AVIA -B 1969 & Nachfolgeanlage AVIA-D / KOREN 

Schšnefeld in 1978 - 117 

 
Die mšgliche dichtere Anflugfolge hatte ebenso Auswirkung auf die zuvor noch starre 
Planung der Flugbewegungskontrolle. Das Prinzip der taktischen Flugverkehrskontrolle 
(Air Traff ic Control ATC) der ICAO - Welt begann Einfluss auf die realen AblŠufe in der 
Anflug- und Bezirkskontrolle zu nehmen. Die manuelle Arbeitsweise in der 
Flugvorausplanung begann dem tatsŠchlichen Ablauf durch hšhere Fluggeschwindigkeiten 
hinterher zu hinken. Im gleichen Jahr wurde die Kurzwellen-Sendestation 
Kšnigswusterhausen zum nahe gelegenen Rotberg verlegt. Von dort aus erfolgte weiterhin 
der Sendebetrieb der Funktelegrafie und des Funkfernschreibverkehrs (Radio Telegraphy 
RTG + Radio Teletype RTT). 
 
1971 wurde aufgrund des unškomischen Betriebs der gesamte Inland-Flugverkehr 
eingestellt. FŸr den Flugverkehrskontrolldienst (ATC) war das eine Erleichterung. Nun 
konnten FlŸge mit Turbinenstrahl-Flugzeugen der nationalen und internationalen 
Gesellschaften in gršsserer Zahl geleitet werden. Nach Cottbus ACC ging am 26. Februar 
auch das neue Neubrandenburg ACC in Betrieb. Nun bedienen zwei ACC den šstlichen 
Teil der Berlin - Schšnefeld FIR (Flight Information Region) und ein ACC den westlichen 
Teil (Schšnefeld CTA). Die GrŸnde fŸr drei Bezirkskontrollzentralen lagen in der Art der 
technischen AusrŸstung, wie zum Beispiel der RadarŸberdeckung der HVZL Radaranlagen 
und militŠrischer Gegebenheiten, d.h. Koordinierung der zivilen Flugsicherung mit 
miliŠrischen Stellen der LSK und LV. 
 
Ab 1969/1971 wurde der FS-Bezirkskontrolldienst nicht mehr nur allein durch das ACC 
Schšnefeld sondern auch durch die ACC Cottbus und Neubrandenburg ausgeŸbt. Die 
beiden letzteren ACC kontrollierten den gesamten nšrdlichen und sŸdlichen Luftraum der 
DDR (Friedland und Cottbus CTA) in enger Zusammenarbeit mit den LuftstreitkrŠften, 
bzw. der Luftverteidigung. Bis 1975 wird eine Umfunktionierung des ACC Schšnefeld  
stattfinden, indem dieses ACC hauptsŠchlich die Rolle einer Anflugkontrollstelle fŸr den 
Flughafen Schšnefeld wahrnimmt, obwohl die Schšnefeld CTA und das ACC weiterhin 
bestehen.  
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Nach einem spektakulŠren Flugunfall zwischen zwei FormationsflŸgen der GSSD/WGT 
und NVA wurde 1971 die Vereinigte Hauptzentrale der GSSD (VHZ) errichtet, die in 
Zusammenarbeit mit den LSK der NVA betrieben wird.  
 

    
    118 - APP-Arbeitsplatz Schšnefeld  119 - Flugleiter in der Anflugkontrolle in Schšnefeld 
 
Am 18. April wurde die ZustŠndigkeit der HVZL Ÿber die Flugsicherung der Direktion 
Flugbetrieb der INTERFLUG zugeordnet. Im gleichen Jahr wurde auch eine zusŠtzliche 
Luftaufsichts-Verordnung (LAVO) zur Regelung der Verfahren an unkontrollierten 
FlugplŠtzen (ohne ATC) und zur Leistung von Fluginformationsdienst (FIS) an LFZ im 
Fluge auf unkontrollierten VFR-FlŸgen (zumeist AgrarflŸge) erlassen. In Leipzig schliesst 
am 9. Mai 1972 der Flughafen Mockau und Schkeuditz nimmt den Betrieb auf. Die 
Flugsicherung zieht mit um. 
 
Am 18. September 1973 wird die DDR Mitglied der Vereinten Nationen (UN) und nimmt 
daher im Herbst 1974 als Beobachter an der Generalversammlung der ICAO in Montreal 
(Kanada) teil; ein wichtiger Schritt in Bezug auf die weitere Entwicklung der FS-Verfahren 
und ihrer Angleichung. 1975 wechselte die Leitung der HVZL abermals. Diesmal wurde 
Generalmajor Dr. K. Henkes Leiter der HVZL mit INTERFLUG und Flugsicherung. 
 
FŸr Leipzig erfolgte fŸr die Jahre 1975 bis 1980 eine umfangreiche Ausbauplanung der 
Flugsicherungs-Anlagen. Man forderte eine Befeuerungsanlage fŸr den Anflug, die 
Landebahn und die Rollwege (Aerodrome Ground Lighting System AGL), eine alternative 
Stromversorgung (Uninterrupted Power Supply UPS), Hindernisbefeuerung, ein 
Instrumenten Landesystem mit Landekurs- und Gleitpfadsendern (ILS mit LLZ & GP), ein 
Haupt- (MM) und Voreinf lugzeichen (OM), beide am Standort der L-NDB (Locator L) 
auf dem Endanflug, ein UKW-Drehfunkfeuer (VOR), neue Funkanlagen fŸr den 
Beweglichen Flugfunkdienst, Rundsicht- und Endanflugradar (SRE und PAR) und neue 
FS-GerŠteausrŸstung fŸr den Betriebs- und Technischen Dienst. In Schšnefeld zog der FS-
Beratungsdienst (Aeronautical Information Service AIS) mit dem BŸro fŸr Nachrichten der 
Luftfahrer (NOTAM Office NOF) am 1.6.1976 in das neue Flughafen-
AbfertigungsgebŠude im Nordteil des Flughafens um. Nachrichten fŸr Luftfahrer allgemein 
betrachtet wurden unter verschiedenen Bezeichnungen von der HVZL und den LSK/LV 
herausgegeben. Man nannte sie Nachrichten fŸr die Zivil Luftfahrt (NfZL), Notices to 
Airmen (NOTAM), Flugsicherungsinformationen (FSI) und FS-Anweisungen (FSA). 
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120 - Die FS-Funknavigationskarte der DDR 1974 

 
Eine bedeutende Entwicklung bei der Kundschaft, den Fluggesellschaften, war die 
Erweiterung des sogenannten ãSechserpoolsÒ. Der 1966 gegrŸndete ãSechserpoolÒ der 
Berlin-Schšnefeld anfliegenden Gesellschaften wurde nun im Laufe der Jahre auf Anraten 
des RGW um die Gesellschaften AEROFLOT, INTERFLUG, MIAT (Mongolei) und ab 
1975 um CUBANA AIRLINES erweitert (die Berliner Vereinigung). CUBANA 
AIRLINES benutzte zumeist CL44 Yukon PTL Flugzeuge fŸr den Flug entlang der Strecke 
Havanna (Kuba) mit Zwischenstop in Gander (Kanada) und direktem Weiterflug bis Prag 
(CSSR) und von dort nach Berlin. Die CL-44 LFZ wurden danach durch IL-62 Flugzeuge 
ersetzt. 
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In den Jahren danach flogen folgende 16 Gesellschaften im regelmŠssigen Liniendienst 
DDR FlughŠfen an: AEROFLOT / AIR ALGERIE / AUSTRIAN AIRLINES / BALKAN 
AIRLINES / CSA / CUBANA AIRLINES / FINNAIR / IRAQUI AIRLINES / JAT / 
LAM / KLM / LOT / MALEV / SYRIAN ARAB AIRLINES / TAROM / TURKISH 
AIRLINES  und eine Reihe von Charter-Gesellschaften. Der Airline-Verkehr mit Jets fand 
ausser in Schšnefeld bald auch in Dresden, Erfurt und Leipzig statt.  
 
In den Jahren 1978 und 1979 erfolgte die EinfŸhrung weiterer neuer FS-Anlagen und -
Systeme. Eine neue Radio-EmpfŠngerstation ging in Betrieb. Leipzig wurde mit einem ILS 
vom Typ SP-70 ausgerŸstet. In den ersten zehn Monaten zŠhlte die Flugsicherung  270.000 
Flugbewegungen. Der Fernmeldedienst (COM - AFS) Ÿbermittelte 3,6 Millionen 
Meldungen Ÿber das Fernschreibnetz. Zum Jahresende 1979 erfolgte die Abnahme des 
Radardaten-Verarbeitungssystems (Radar Data Processing RDP) ODRA und des 
dazugehšrenden SichtgerŠte-Komplexes durch die HVZL. In der Bezirkskontrolle erfolgte 
die EinfŸhrung der elektronischen Radar- und Flugplandatenverarbeitung (Flight Data 
Processing FDP) und die ACC wurden mit dem SELCAL (Selective Calling) System 
ausgerŸstet, welches auf separaten HF-Frequenzen den direkten Funkkontakt mit einzelnen 
Flugzeugen ermšglichte. 1977 wurde das FS-Radarsystem RSP-7T in Betrieb genommen. 
 
1978 erfolgte ein weiterer Wechsel in der Leitung der HVZL. Dr. Henkes wurde von 
General K. Dietrich als neuem Leiter abgelšst. Wichtiger fŸr den FS-Betrieb war die 
†bergabe des kombinierten Radarsystems AVIA-D/KOREN an die zivile Flugsicherung. 
Dieses System arbeitete im miteinander gekoppelten System des PrimŠrradars (Primary 
Surveillance Radar PSR) und des SekundŠrradars (Secondary Surveillance Radar SSR).  
Technisch weniger wichtig war wohl die Ausgabe neuer Dienstkleidung an alle 
INTE RFLUG Mitarbeiter, auch die der Flugsicherung am 1.5.1978. Die Flugleiter der BFS 
in Westdeutschland trugen nie Uniform, obwohl sie in der Streckenkontrolle auch fŸr die 
Leitung der militŠrischen FlŸge zustŠndig waren.  Im gleichen Jahr erfolgte die 
Umbenennung des ATCC in Operativzentrum Flugsicherung / FlugŸberwachung (OZ - 
FS/ATCC). 
 

 
121 - FSF Fernschreibstelle AFTN & SITA 
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Am 15. April 1980 erfolgte ein weiterer Schritt in der Fortentwicklung der technischen FS-
Einrichtungen mit der Inbetriebnahme des automatisierten Radardaten-Verarbeitungs-
systems und dem SichtgerŠtekomplex GAMMA-1 und der Flughafen Schšnefeld nahm im 
November den Kategorie II Betrieb des Instrumenten Lande Systems (Instrument Landing 
System ILS) SP-70 fŸr Landebahn 25L auf. Technisch erlaubte das System auch AnflŸge 
nach Kategorie III. Im MŠrz 1981 erfolgte die Aufnahme der Arbeiten zur automatisierten 
Vorplanung des ãFlugsicherungs-PlanesÒ des ATCC im FS-Betrieb und im Festen 
Flugfernmeldedienst (Aeronautical Fixed Service AFS) wurde eine neue 
Flugfernmeldeanlage, gemeint ist das System des Festen Flugsicherungs-Fernmeldenetzes 
AFTN (Aeronautical Fixed Teleocmmunication Network), mit Anschluss an das weltweite 
Netzwerk begonnen. 
 
Im Juli 1982 wurde das automatische ãFlugmeldesystemÒ in der ATCC eingerichtet, welches 
die Daten Ÿber die zivilen Flugbewegungen direkt an die Luftverteidigungsstellen Ÿbertrug. 
In Schšnefeld entstand die automatische FS-Flugfernmeldezentrale und im folgenden Jahr 
wurde die Wetterdatenbank fŸr OPMET Meldungen (Operational Meteorological 
Messages, z.B. METAR) in Betrieb genommen; in 1984 gefolgt von der NOTAM - 
Datenbank fŸr Nachrichten fŸr Luftfahrer (NfL). Die Anflugkontrolle Schšnefeld fŸhrte 
das ãLow DragÒ Anflugverfahren ein. 
 
Erst 1982 erstellt die NVA eine ãDienstvorschrift fŸr die militŠrische und zivile 
FlugsicherungÒ (DV 109/0/005). Die Hauptflugregeln HFR bilden hierfŸr die wichtigste 
Grundlage. 
 
Die Flugvermessung der Funknavigationsanlagen fand bis 1983 mit einer IL-14 Maschine 
statt und wird jetzt durch eine IL-18 Maschine ersetzt. Die Erfurter FS-Stelle bekommt ein 
neues FS-Telefonsystem vom Typ ESK 400. Auch Dresden wird mit einem SP-70 ILS 
ausgerŸstet und das ACC Neubrandenburg zieht um in neue BetriebsrŠume. Am 27. 
Oktober 1983 wird das Luftverkehrsgesetz nochmals geŠndert. 14 FS-Instruktoren, im 
Rahmen der RGW - Zusammenarbeit  in Uljanovsk am RGW-Ausbildungszentrum 
geschult,  beenden ihre dortige Weiterbildung und kehren in die DDR zurŸck. Im 
November wurde eine Luftaufsichts-Anordnung (LFAO) der Staatlichen Luftfahrt 
Inspektion (SLI) veršffentlicht. 
 
 
 

!"#$%&"$"&
'(#)*%+,"

-%./0%&%.12+&"$"&
3453)6789:;<

*(=%&)>%&,.#)?12@#%A%,$

:"$"&B(#/&(,,%
>%&,.#)?12@#%A%,$

C%++A,DEF%DE)5!)GH

C%++I,"/F).#)$%&)5!)GH



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

150 

Die vorstehende Abbildung zeigt die an die Technische †berwachung angeschlossenen FS-
Systeme, wie den Kontrollturm und die Radarkontrollzentrale (APP / ACC), das 
Weitbereichsradar AVIA-D / KORE N und das PAR Endanflugradar von Firma TESLA in 
Zusammenarbeit mit dem neuen Messflugzeug IL-18 wŠhrend der Flugvermessung der 
Anlagen. 
 

 
122 - FS-Technische †berwachung Schšnefeld 

 
Am 1. 2. 1984 trat das Gesetz aus 1963 Ÿber die zivile Luftfahrt wieder ausser Kraft. Es 
hatte sich zwar wŠhrend der Entwicklungsjahre bewŠhrt, musste aber aufgrund der 
zwischenzeitlich erfolgten Neuregelung der eingeschrŠnkten SouverŠnitŠt zur Lufthoheit 
und internationalen Entwicklung den erfolgten Gegebenheiten angepasst werden.  
 
Ein die Flugsicherung betreffender Aspekt waren hierbei die Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus der Luftfahrtgesetzgebung anderer sozialistischer Staaten und der Arbeit der 
Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation. Denn viele Jahre zuvor waren ja die CSSR, 
Polen und andere osteuropŠische Staaten bereits Mitglied der ICAO geworden. Dies neue 
Gesetz von 1984 wird seine GŸtigkeit bis zum Ende der staatlichen Existenz der DDR im 
Jahre 1990 behalten. Lufthoheit im voll umfŠnglichen Sinn des Begriffs hatte die DDR, so 
wie auch die BRD, nie ausgeŸbt, d.h. die Luftverteidigung unter eigener Verantwortung 
und Gewalt war nicht gegeben. Sie oblag den Einheiten der sowjetischen West-Gruppe der 
Truppen - WGT / GSSD. 
 
Noch einmal wechselte die Leitung der HVZL . Nun wurde General D. Dechert neuer 
Leiter, K. Zube ablšsend. Letzter Leiter des Betriebs Flugsicherung der IFL wird O. 
Spangenberg sein. Im Oktober 1984 fand ein fŸr die Flugsicherung wichtiger Besuch statt. 
Der GeneralsekretŠr der ICAO, A. Kotaite, besuchte die DDR. Die Abgrenzungen 
zwischen RGW und ICAO Verfahren begannen zu schwinden. Trotz seiner AusrŸstung mit 
leistungsfŠhigen ILS-Systemen bekommt der Flughafen Schšnefeld 1984 noch ein neues 
PrŠzisions-Anflugradar (Precision Approach Radar PAR) vom Typ RP-4G aus 
tschechischer Produktion. 
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Diese Darstellung zeigt die zusŠtzlich fŸr die Streckenkontrolle entlang der Luftstrassen 
betriebenen Funknavigationsanlagen, die UKW-Drehfunkfeuer (VOR) Trent, Friedland, 
FŸrstenwalde, Nunsdorf und Leipzig, die Entfernungsmessstation DME Dresden und die 
Doppler-VOR Anlage Hinterhermsdorf. 
 
1986 bekam der Schšnefeld noch ein neues Wetter-Radar-System vom Typ MRL-5 und in 
Leipzig landen zur Messe zwei Concorde Flugzeuge der Air France aus Paris und von 
British Airways aus London kommend. Eine russische TU-144 war bereits im Juni 1971 in 
Schšnefeld gelandet. 
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Das Verkehrsaufkommen, dass in den Jahren zuvor stetig zugenommen hatte, reduzierte 
sich zwischen 1985 und 1989 von 319.000 auf 301.000 FlŸge. Zwischen 1979 und 1986 
hatten jŠhrlich ca. 13.000 †berflŸge durch auslŠndische Fluggesellschaften stattgefunden. 
Die Zahlen zu Starts und Landungen an den FlughŠfen bewegten sich damals zwischen 
8.800 und 11.000.  
 
Ein wichtiger Schritt in der und fŸr die Zusammenarbeit der FS-Dienste und ihrer 
Organisationen war der am 23.5.1986 vollzogene Abschluss eines General-Abkommens 
zwischen den europŠischen RGW-LŠndern zur einheitlichen Organisation der 
Flugverkehrsflusskontrolle (Air Traffic Flow Control ATFC bzw. Air Traffic Flow 
Management ATFM) im ãeinheitlichen System der FlugleitungÒ (so die damals Ÿbliche 
Bezeichnung). 
 
Auch hatte in der Zeit von 1976 bis 1983 eine Trendwende in der Betrachtung der 
Flugsicherung stattgefunden. Das fŸhrte zu einer neuen Betriebsstruktur bei der Interflug 
und somit auch bei ihrem Flugsicherungsbetrieb. Deren erster Leiter wurde 1976 K. Zube, 
gefolgt 1979 von einem kommissarischen Leiter, E. Eckhardt. Seine Nachfolger wurden D. 
Dechert und O. Spangenberg. 1961 gehšrte die Flugsicherung noch zur Staatlichen 
Flughafenverwaltung (SFV). Bis dahin wurde der FS-Betrieb von W. Gšttling und die FS-
Technik von G. Hahn geleitet. Im Januar des gleichen Jahres entstand dann die Abteilung 
ãZivile FlugsicherungÒ der HVZL unter Leitung von H. Gross. Die Technische PrŸfstelle 
Flugsicherung ãTPFSÒ wurde von K. WŠchsger geleitet. Diese Trendwende brachte fŸr die 
Flugleiter auch eine neue Gehaltsstruktur, PrŠmienlšhne fŸr Techniker und FreiflŸge fŸr 
alle FS-Mitarbeiter. 
 
1975, nachdem nun die ACC Cottbus und Friedland in Betrieb waren, wurde Schšnefeld 
ACC & APP komplett erneuert und modernisiert. Ab 1978 wurden verschiedene Sende- und 
Empfangsanlage ersetzt und Notfunk-Technik eingefŸhrt. 1979 folgte die Einrichtung des 
ACC mit dem HF Selektivruf-Funksystem SELCAL und 1983 wurde ein neues 
Flugfernmeldesystem errichtet. Die FS-GerŠtschaften wurden mittlerweise moderner und so 
folgte 1985 ein neues TESLA PAR in Schšnefeld, 1986 ein DME fŸr Dresden und ein 
Doppler VOR/DME in Hinterhermsdorf sowie neue SP-80 ILS-Anlagen in Dresden und 
Erfiurt, deren Dienststellen zusammen mit Leipzig bis 1988 rekonstruiert wurden.  

 
In 1988 wurde das Unterstellungssystem der NVA LSK/LV unter die Weisung der WGT 
nochmals besonders festgeschrieben und die ãdirektiveÒ Rolle der in der DDR stationierten 
GSSD / WGT Sowjettruppen besonders betont. Es hiess: 
 
 ãIn der Deutschen Demokratischen Republik wird ein einheitliches (militŠrisches) 
 Flugsicherungssystem in folgender Zusammensetzung geschaffen: Die Vereinigte 
 Hauptzentrale der Flugsicherung der DDR (im weiteren VHZ DDR) auf der Basis 
  des Stabes der LuftstreitkrŠfte LSK der Westgruppe der Truppen der UdSSR 
 GSSD in WŸnsdorf als Organ des Stabes der LSK der GSSD und des Stabes der 
 LSK/LV (Luftverteidigung) der Nationalen Volksarmee NVA der DDR; 
 abgeschlossen in WŸnsdorf (DDR) am 30.3.1988 durch den Oberkommandierenden 
 der LSK und Stellvertreter des Ministers fŸr Verteidigung der UdSSR, Marshall 
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 der Flieger, A. Jefimov und dem Stellvertreter des Ministers fŸr Nationale 
 Verteidigung der DDR und Chef der LSK/LV der NVA, Generaloberst 
 W.Reinhold.Ò 
 
†ber das ãTruppen-StationierungsabkommenÒ von 1949 hatte sich die UdSSR die 
Aufrechterhaltung ihres Vorbehaltsrechtes als Besatzungsmacht Ÿber die GrŸndung der 
DDR hi naus gesichert, so wie dies 1949 in der neu gegrŸndeten BRD durch die Alliierte 
Hohe Kommission der drei WestmŠchte in Parallele hierzu ebenso geschehen war. Die 
politische Wende im Herbst 1989 hatte auch fŸr den Fortbestand der SLI weitreichende 
Konsequenzen. Als Rechtsnachfolger der SLI konstituierte sich ein ãLuftfahrtamt der 
DDRÒ per Anordnung vom 15.7.1990, das mit seinen Rechten, Pflichten und Befugnissen 
weitgehend denen des Luftfahrt Bundesamtes LBA der BRD entsprach.  
 
Die HVZL regelte praktisch bis zum Ende der staatlichen Existenz der DDR den zivilen 
Luftverkehr. Im Mai 1990 erfolgte im Ministerium fŸr Verkehr dann unter der Leitung von 
Herrn K. Zimmermann eine €nderung der HVZL Struktur. Der Umfang wurde reduziert 
und die Struktur sah nunmehr nur noch die Referate Luftverkehr, Flugbetrieb & FlugplŠtze 
und Flugsicherung vor. Zu den Hauptaufgaben zŠhlten jetzt 
 
- die Vorbereitung auf die Verkehrsunion mit der BRD; 
- die Anpassung des Luftverkehrsgesetzes; 
- der Abschluss eines Luftverkehrsabkommens mit der BRD; 
- die Wahrnehmung der Luftfahrt-Interessen der DDR in internationalen 
 Organisationen, wie der Internationalen Zivil Luftfahrt Organisation ICAO (eine 
 UN Unterorganisation), 
 der European Civil Aviation Conference ECAC, Europ. Zivil Luftfahrt Konferenz, 
 der Rat fŸr Gegenseitige Wirtschaftshilfe RGW, 
 der EuropŠischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt EUROCONTROL, 
 und der International Air Transport Association IATA; 
- die Erteilung von †berflugerlaubnissen auslŠndischer LFZ durch den DDR 
 Luftraum, 
- die Aufsicht Ÿber die DurchfŸhrung des Flugsicherungsbetriebes der DDR und 
- die Erarbeitung von Flugsicherungs-Vorschriften und die DurchfŸhrung des 
 Flugbetriebs. 
 
Durch die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten fand diese neue Struktur - und 
GeschŠftsverteilung allerdings kaum Anwendung. Auch enthielt sie keinerlei Angaben zur 
mšglichen weiteren Verwendung des INTERFLUG FS-Personals im Rahmen einer kŸnftig 
fusionierten Organisation, ganz abgesehen von ihrem unterschiedlichen BeschŠftigungs-
status, sowohl bei der INTERFLUG, als auch bei der BFS. 
 
Die am 3. 10. 1990 vollzogene Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands auf 
der Grundlage des Einigungsvertrages vom 31. 8. 1990 entzog allen in der DDR 
existierenden Dienststellen ihre weitere Daseinsberechtigung. Dies betraf ebenso die 
Flugsicherung, nicht aber die WGT der UdSSR. HierfŸr wurden separate Vereinbarungen 
im Rahmen der ãZwei plus VierÒ Verhandlungen getroffen; siehe Kapitel 7. 
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Zum 3. Oktober 1990 erfolgte die †bernahme der Aufgaben durch den Bundesminister fŸr 
Verkehr der BRD und die Flugsicherung der INTERFLUG geht auf in der Bundesanstalt 
fŸr Flugsicherung (BFS). 
 
Nun kommt es in den ãZwei plus VierÒ Verhandlungen auch zur Auflšsung der damals 
betriebenen Luftkorridore, der Berliner Kontrollzone in ihrer vorherigen Ausdehnung und 
des Wegfalls der westlichen Luftabwehr- und Erkennungszone (Air Defense Identification 
Zone ADIZ) sowie ihres šstlichen Pendents, dem ãGrenzstreifenÒ. 
 

ANLAGE - A 

 
123 - Standorte der NVA LSK/LV Stellen 
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ANLAGE - B 
 

Darstellung der Funknavigationskarten der Berlin FIR der Fa. Jeppesen & Co. 
Mitte der 1970Õer Jahre fŸr Benutzung im Flug 

 
 

 
 

124 - SŸdlicher Teil der FIR 
 
 

In beiden Bereichen der FIR sind SichtflŸge bis in eine Flughšhe von 7550 Fuss bzw. 2300 
m zugelassen, werden aber nicht vom Flugverkehrskontrolldienst gestaffelt. †ber 7550 Fuss 
sind nur FlŸge nach Instrumenten Flugregeln zugelassen. 
 
Wie in den anderen Bereichen Osteuropas wird auch hier das Halbkreis-Flughšhensystem 
fŸr die Reiseflughšhen angewendet, d.h. von 360¡ missweisendem Kurs bis 179¡ die 
FlugflŠchen 30, 50, 70 .... bis 270 und 290 mit 300 vertikaler Staffelung und von 180¡ bis 
359¡ die FlugflŠchen 20, 40, 60, 80 ... bis 260 und 280 mit gleicher Staffelung. †ber 
FlugflŠche erhšhte sich die Staffelung auf 600 m. 
 
FŸr die FlŸge durch die westlichen Korridore und innerhalb der Kontrollzone Berlin 
wurden eigens spezielle Karten fŸr die zivilen und militŠrischen Flugzeugbesatzungen 
herausgegeben, die nicht Gegenstand der Betrachtung sind. 
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125 - Nšrdlicher Teil der Berlin FIR 

 
Ab dem Standort der VOR Trent zweigt die Luftstrasse A-4 nach Nordwest in Richtung 
Malmš  ab und die Strecke in Richtung Kopenhagen hat nun die Bezeichnung G-15. 
Damals wurden die Flugstrecken noch nach Farben und Ziffern benannt. A stand fŸr 
AMBER, G fŸr GREEN, B fŸr BLUE (siehe B-20 in Richtung  Nordost durch Polen) und 
R fŸr RED. 
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Kapitel  4 
 

Die Rechtsgrundlage der Flugsicherung 
 
Die Rechtsgrundlage der Flugsicherung der DDR war vor ihrer GrŸndung wesentlich 
beeinflusst durch die mit den sowjetischen StreitkrŠften (GSSD), der Sowjetischen MilitŠr 
Administration Deutschland (SMAD) und MilitŠrregierung unter dem sowjetischen 
Hochkommissar und Kontrollrat (SKK) erzielten Vereinbarungen und erteilten 
Genehmigungen zu Luftfahrt-AktivitŠten auf zivilem und hauptsŠchlich militŠrischem 
Gebiet. Nach Beendigung des Besatzungsstatuts der DDR 1949 beruhte die 
Rechtsgrundlage auf BeschlŸssen des Ministerrats und den neu entstandenen Ministerien 
fŸr das Verkehrswesen (MfV) und die Nationale Verteidigung (MfNV). Sie war aus 
GrŸnden der Verteidigungsbereitschaft der GSSD und der Nationalen Volksarmee (NVA) 
vornehmlich durch militŠrische Bestrebungen geprŠgt. Daher war die Entwicklung der 
Rechtsgrundlage der militŠrischen und zivilen Flugsicherung, obwohl in ihrer 
Aufgabenstellung ein und dieselbe Dienstleistung darstellend, von den vorrangig 
militŠrischen Entscheidungen der NVA geprŠgt.  
 
Der Unterschied zwischen beiden bestand aussschliesslich in der organisatorischen 
ZustŠndigkeit. Aus der Leistung von Flugsicherungsdiensten fŸr die LuftstreitkrŠfte der 
NVA und der seitens der Regierung gegebenen Vorrangstellung militŠrischer Aufgaben der 
LSK/LV der NVA, vor allen solchen der Zivilluftfahrt, ergab sich auch die 
Weisungsbefugnis Ÿber die zivile Flugsicherung im Unterschied zu anderen, der ICAO 
angehšrigen Staaten.  
 
Wegen der bis zur Wiedervereinigung zwischen den beiden deutschen Staaten gegebenen 
Vorrangrechte unterlag der Flugbetrieb der sowjetischen ãGruppe der West-TruppenÒ 
WGT der GSSD nicht der Weisungsbefugnis der NVA. Die GSSD leistete die 
Flugsicherungsdienste fŸr ihren Flugbetrieb in eigener Regie. Die 1971 entstandene 
gemeinsame ãVereinigte HauptzentraleÒ der LuftstreitkrŠfte der GSSD und NVA 
unterstand dem Kommando der GSSD, insbesondere wegen ihrer ZustŠndigkeit Ÿber die 
Luftverteidigung. 
 
WŠhrend sich die Rechtsgrundlagen der Flugsicherung in der BRD durch die dortigen 
BesatzungsmŠchte erzwungenermassen nach der Konvention Ÿber die Zivil Luftfahrt der 
ICAO richteten, obwohl die BRD bis 1956 kein ICAO Mitglied war, wurde die DDR nie 
Mitglied der ICAO. Sie richtete sich in der Entwicklung ihrer Verfahren nach den 
gemeinsamen BeschlŸssen des ãRates zur Gegenseitigen WirtschaftshilfeÒ RGW und deren 
Mitgliedstaaten. Bedingt durch ihre Teilnahme am internationalen Flugverkehr war es 
unausweichlich bestimmte Regeln und Verfahren zu Ÿbernehmen und auch innerhalb der 
DDR anzuwenden. Die RGW war gewissermassen vergleichbar mit der ICAO 
Regionalverwaltung fŸr Europa und der Organisation EUROCONTROL. 

 
Die Lufthoheit der DDR und der Nationale Luftraum  

 
Die NVA stellte in dem von G. Hiemann fŸr die LuftstreitkrŠfte herausgegebenen 
Handbuch ãMilitŠrische FlugsicherungÒ zur Lufthoheit der DDR fest: 
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ãDer Luftraum der DDR ist untrennbarer Bestandteil des Hoheitsgebietes der 
DDR.  Sie Ÿbt  in ihrem Hoheitsgebiet die uneingeschrŠnkte Lufthoheit aus. Diese 
 staatsrechtliche Feststellung kommt in dem Gesetz Ÿber die Staatsgrenze der DDR 
 (Grenzgesetz) eindeutig zum Ausdruck.Ò 

 
 ¤1 zum Hoheitsgebiet lautet dort: 
 

ãDas Hoheitsgebiet der DDR umfasst das Festlandgebiet, einschliesslich des 
 Erdinneren und der BinnengewŠsser, die inneren Seewege, die TerritorialgewŠsser 
und den Grund und Untergrund dieser GewŠsser sowie den Luftraum Ÿber dem 
gesamten Festlandgebiet und allen GewŠssern.Ò 

 
Dem Autor dieser Dokumentation ist aus diesem Wortlaut zum Hoheitsgebiet nicht 
ersichtlich, dass der DDR damit im staatsrechtlichen Sinne tatsŠchlich bereits die volle 
Lufthoheit Ÿber ihrem Hoheitsgebiet gegeben war. Die Schlussfolgerung, dass durch die 
erklŠrte Lufthoheit somit die uneingeschrŠnkte und ausschliessliche AusŸbung der 
Staatsgewalt im Luftraum des Hoheitsgebietes sei, scheint nicht zutreffend, denn in 
Wirklichkeit schloss sie nicht das Recht ein fŸr alle Zwecke Ÿber den Luftraum zu verfŸgen 
und volle innerstaatliche Kompetenz wahrzunehmen. Es bleibt festzuhalten, dass die oberste 
ZustŠndigkeit Ÿber den Einsatz der LuftstreitkrŠfte und insbesondere Ÿber die Luftver-
teidigung entsprechend der internationalen VertrŠge der Vier Alliierten Ÿber die jeweiligen 
Vorbehaltsrechte bis 1990 weiterhin bei den GSSD/WGT der Sowjet Union im Rahmen des 
Warschauer Pakts verblieb. 
 
Bei der Vereinigten Hauptzentrale (VHZ) in WŸnsdorf befand sich die Verbindungsstelle 
zum  ãZentralen Gefechts-StandÒ ZGS der NVA als oberstes Entscheidungsorgan der LSK. 
Ihm Ÿbergeordnet bestand dort auch der ãHaupt-Gefechts-StandÒ HGS der GSSD. Die 
einheitliche FŸhrung der Luftverteidigung der DDR oblag dem Oberkommandierenden der 
GSSD. 
 
Noch im November 1988 behandelte der Nationale Verteidigungs-Rat (NVR) die weitere 
Entwicklung des Flugsicherungssystems und die Analyse der Verwirklichung des zu diesem 
Zeitpunkt noch in Kraft befindlichen Stationierungsabkommens mit der UdSSR vom 12. 3. 
1957. Die Frage der Lufthoheit der DDR spielte dabei eine entscheidende Rolle. Die 
Analyse hatte unter anderem ergeben, dass die sowjetische Seite ihrer Konsultationspflicht 
bei der VerŠnderung  der StŠrke und Standortverteilung ihrer StreitkrŠfte auf dem Gebiet 
der DDR nur in zwei FŠllen nachgekommen war. 
 
Durch die protokollarischen Festlegungen der Stellvertreter der Verteidigungsminister der 
UdSSR und der DDR vom 30. 3. 1988 seien nach jahrelangen BemŸhungen der DDR die 
Voraussetzungen geschaffen worden, die volle Wahrnehmung der sich aus der SouverŠnitŠt 
der DDR fŸr ihren Luftraum ergebenden Rechte und die Verantwortung fŸr die 
Flugsicherheit (sprich insbesondere der Luftverteidigung)  durchsetzen zu kšnnen. Die 
Verantwortung des Oberkommandierenden der GSSD fŸr die Kontrolle der Luftkorridore 
von und nach Westberlin, der Berliner Kontrollzone und die ãLuftverteidigungÒ von 
Objekten auf dem Territorium der DDR werde dadurch nicht beeintrŠchtigt. 
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Die Flugsicherung und das Luftfahrtgesetz (LFG) der DDR  
 
Das Luftfahrtgesetz LVG ¤ 38 (1) in der Fassung von 1987 besagte, ãdass der 
Flugsicherungsdienst durch Beratung, Lenkung und Kontrolle den Luftverkehr im 
Luftraum der DDR und auf den FlugplŠtzen zu sichern sowie die FlŸge von Luftfahrzeugen 
mit den (anderen) zustŠndigen Staatsorganen zu koordinieren habe.Ò Im Gesetz wurde nicht 
zwischen zivilem und militŠrischem FS-Dienst unterschieden. 
 

 
Gesetze und Rechtsvorschriften zur Benutzung des Luftraums der DDR 

 
Bereits hierdurch wurde deutlich, dass die gesamte ZustŠndigkeit Ÿber die Luftfahrt und 
insbesondere Ÿber die Flugsicherung ausschliesslich beim MfNV lag.  
 

AusfŸhrungen zum Unterschied in der ZustŠndigkeit Ÿber die Flugsicherung 
Quelle: MilitŠrische Flugsicherung von G. Hiemann, 1987+ NVA Handbuch ãMilitŠrische 

FlugsicherungÒ, MilitŠr Verlag der DDR 
 
Im Gegensatz zur BRD auf der Grundlage der Konvention Ÿber die Zivile Luftfahrt der 
ICA O, lautet es in der DDR auf der Grundlage des Warschauer Vertrags: 
 
  
 ã... Flugsicherung ist als Bestandteil der šffentlichen Sicherheit eine spezifische 
 staatliche Aufgabe. Zur ihrer ErfŸllung wurde der Flugsicherungsdienst gebildet. ...Ò 
 Quelle: G. Hiemann, MIL - FS, MilitŠrverlag der DDR, 1987, S. 13 
 
Im Gesetz Ÿber die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz) vom 27.10.1983 hiess es zur Benutzung des 
Luftraums im Gbl. I Nr. 29, Seite 277: 
 

ãDie allgemeine Ordnung fŸr die Benutzung des Luftraums durch die Luftfahrt wird 
 vom Minister fŸr Nationale Verteidigung in Hauptflugregeln festgelegt. Der 
Minister fŸr Nationale Verteidigung kann fŸr die Benutzung des Luftraumes 
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BeschrŠnkungen festlegen und Teile des Luftraums stŠndig oder zeitweise sperren.Ò 
  

Der in der Form des Luftfahrtgesetzes der DDR vom 27.10.1983 enthaltene Grundsatz ãDie 
Flugsicherung hat gemŠss ¤ 35 Abs. 1 des Luftfahrtgesetzes durch ... Beratung, Lenkung 
und Kontrolle den Luftverkehr im Luftraum der DDR und auf den FlugplŠtzen zu sichernÒ 
wurde 1987 durch eine Neufassung des Luftfahrtgesetzes ersetzt.Ò Hierzu wird in der 
Abhandlung zum Luftrecht der DDR in ¤ 2 Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes LFG von 1987 
weiter ausgefŸhrt: 
 

ã... Daraus ergibt sich, dass die Dimensionen der VerkehrsrŠume, die der zivilen 
 Luftfahrt im Luftraum der DDR zur VerfŸgung stehen, und die Grundregeln der 
 Flugbewegungen (Hauptflugregeln) abweichend von der generellen ZustŠndigkeit 
des Ministers fŸr das Verkehrswesen (MfV) fŸr die zivile Luftfahrt vom Minister fŸr 
 Nationale Verteidigung (MfNV) festgelegt werden.Ò  

 Quelle: Prof. Dr. W. Teuchert, Luftrecht, Staatsverlag der DDR, 1987, S. 144 
 
Als Ergebnis zu den Unterschieden in den ZustŠndigkeiten zur Flugsicherung in der BRD 
und der DDR wurde zum damaligen Zeitpunkt festgehalten: 
 

dass in der BRD die Bundesanstalt fŸr Flugsicherung (BFS) fŸr die Regelung des 
gesamten zivilen und militŠrischen Verkehrs in der BRD zustŠndig sei und 
militŠrische Flugsicherung nur in militŠrischen LuftrŠumen wahrgenommen werde, 
wŠhrend in der DDR die zivile Flugsicherung nur den Luftverkehr im zivil 
kontrollierten Luftraum regele, wobei der militŠrischen Flugsicherung die 
ZustŠndigkeit Ÿber den Flugverkehr im ãnicht zivil kontrollierten LuftraumÒ sowie 
im militŠrischen Flugverkehr wŠhrend des Durchfliegens von Luftstrassen im ãzivil 
kontrollierten LuftraumÒ obliege.  

 
Definition des Begriffs Flugsicherung  

 
Eine einzige,  allgemeingŸltige, auf die Flugsicherung insgesamt anwendbare Definition gab 
es kaum. Begriffsbestimmungen wurden entweder nur fŸr die zivile oder die militŠrische 
Flugsicherung, bzw. Flugsicherungsdienste erstellt. Ausserdem zeigt die rechtliche Struktur, 
unter der die FS-Dienste in der DDR erbracht wurden, deutlich die Ÿbergeordnete 
ZustŠndigkeit des Ministeriums fŸr Nationale Sicherheit (MfNV) mit der NVA und ihren 
LuftstreitkrŠften (LSK) Ÿber die Flugsicherung allgemein. 
 
Die beiden Erbringer der Flugsicherungsdienste der DDR, die LuftstreitkrŠfte  (LSK) der 
NVA auf der einen Seite und die INTERFLUG (IFL) der Hauptverwaltung der Zivil 
Luftfahrt (HVZL) des MfV auf der anderen Seite, betrachteten ihre Leistung als separate 
Dienste der Luftfahrt und bezeichneten sie demnach als ãzivile FlugsicherungÒ bzw. als 
ãmilitŠrische FlugsicherungÒ. Obwohl die FS-Dienste, sowohl militŠrisch als auch zivil, ein 
und dieselbe Kategorie von Luftverkehrsdienst darstellten, unterschied man sie aufgrund 
der verschiedenen ZustŠndigkeit zum MfV bzw. dem MfNV und teilte den nationalen  
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Luftraum, bzw. das international vereinbarte Fluginformationsgebiet (FIR) Berlin in ebenso 
getrennte ZustŠndigkeitsbereiche auf. 
Die zivile Flugsicherung wurde ausschliesslich zustŠndig fŸr den zivilen Flugverkehr im 
zivil kontrollierten Luftraum der DDR, bestehend aus den FS-Kontrollbezirken (CTA mit 
zivilen TMA), den zivilen FS-Kontrollzonen (CTR) und fŸr den Rollverkehr auf den 
BewegungsflŠchen der zivilen FlughŠfen. 
 
Die militŠrische Flugsicherung war somit zustŠndig fŸr den militŠrischen Flugverkehr der 
LSK/LV der NVA ãim nicht der ZustŠndigkeit der zivilen Flugsicherung unterliegenden 
LuftraumÒ, bestehend aus militŠrischen TMA und Flugplatzzonen (ATZ/CTR), den sie sich 
mit den LuftstreitkrŠften der WGT teilen musste. Diese betrieben ihren Flugbetrieb in 
eigenen von ihnen beanspruchten Teilen des Luftraums (CTR und TMA).  
 
In dem BemŸhen, eine auf diesen Verkehrsdienst passende Definition zu finden, mussten 
verschiedene Quellen zu Rate gezogen werden. Alle diese Quellen weisen als Ursprung auf 
die Flugsicherungsstruktur der damaligen UdSSR mit ihren LuftstreitkrŠften und der 
AEROFLOT bzw. auf den Rat zur Gegenseitigen Wirtschaftshilfe RGW der Mitglieder des 
Warschauer Pakts hin. Die hierunter aufgefŸhrten Definitionen lassen den 
unterschiedlichen Ansatz zur Flugsicherung dieser nicht in der Internationalen Zivil 
Luftfahrt Organisation ICAO vertretenen Staaten im Gegensatz zur ICAO - Welt erkennen. 
 
Einige auf die zivile Flugsicherung passenden folgenden Definitionen der UdSSR, dem 
RGW und der DDR zeigen die teilweise Uneinheitlichkeit in der Betrachtung der 
ZustŠndigkeiten und Aufgaben auf. 
 
 Flugsicherung, 

ein Komplex abgestimmter Massnahmen und Handlungen der FŸhrungsorgane der 
FliegerkrŠfte (StŠben, FŸhrungsstellen, Dispatcherpunkte, Flugsicherungszentren) 
zur Verteilung des Luftraums, der Leit- und Kontrollmittel, der Arbeitsorganisation, 
der Planung und Koordinierung der Flugbewegungen, der Ausarbeitung von 
Flugregimen sowie der unmittelbaren Leitung der Flugbewegungen der 
Luftfahrzeuge. Sie wird mit dem Ziel der GewŠhrleistung der Sicherheit, 
PlanmŠssigkeit und …konomie der FlŸge der FliegerkrŠfte aller Institutionen und 
der Schaffung gŸnstiger Bedingungen fŸr die Besatzungen der Luftfahrzeuge zur 
erfolgreichen ErfŸllung der Flugaufgaben organisiert. 

 Quelle: Moskau, 1980, Band 2, ArbeitsŸbersetzung, aus MilitŠr-EnzyklopŠdisches Wšrterbuch 
 
 Die Flugsicherung 

ist bestimmt fŸr die DurchfŸhrung eines Komplexes abgestimmter Massnahmen und 
Handlungen zur Aufteilung des Luftraums, der Mittel zur Leitung und Kontrolle, 
zur Planung und Koordinierung aller Flugbewegungen und zur GewŠhrleistung der 
Sicherheit, PlanmŠssigkeit und …konomie der FlŸge, die von verschiedenen 
Institutionen, von auslŠndischen Fluggesellschaften und von anderen 
Flugzeughaltern im Raum der FlugplŠtze und Flugplatzknoten, in Luftstrassen und  
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auf Flugstrecken erfolgen und mit Verteidigungs- und Volkswirtschaftsaufgaben 
verbunden sind. 

 Quelle: Arbeitsmaterial des wissenschaftlich-technischen Rates XI-9 der StŠndigen Kommission 
 fŸr die Zusammenarbeit der Zivil-Luftfahrt im RGW, Moskau 1986, russische 
 ArbeitsŸbersetzung, Entwurf einer Definition, aus MilitŠr-EnzyklopŠdisches Wšrterbuch 
 Flugsicherung 

Die †berwachung der Flugbewegung aller Flugkšrper sowie aktive Einflussnahme 
auf deren Flugbewegung im Interesse der Flugsicherheit in dem vom jeweiligen 
Flugsicherungsorgan kontrollierten Luftraum mit Hilfe eines Systems von 
Bodenorganisationen, Flugsicherungsmitteln und Flugsicherungsverfahren. 

 
Das MilitŠrlexikon der DDR (Berlin, 1973, Seite 106) enthŠlt eine ebenso passende, mehr 
allgemein gŸltig gehaltene ausfŸhrliche Definition: 
 
 MilitŠrische Flugsicherung 
 ãSicherstellung von FlŸgen unter Einhaltung der Flugsicherheit. Sie ist gleichzeitig 
 Bestandteil der šffentlichen Sicherheit und somit spezifische staatliche Aufgabe. Zu 
 ihrer ErfŸllung dienen die Flugsicherungsdienste mit Personal, bestehend aus 
 Flugleitern, Steuerleuten, Landeleitern, Flugmeteorologen, Funkortern und 
 Flugdispatchern. Flugsicherung ist das Ziel, einen konkreten Beitrag fŸr die 
 Flugsicherheit zu leisten und gleichzeitig die BewegungsablŠufe so zu steuern, dass 
 gŸnstige Bedingungen fŸr die ErfŸllung des Flugauftrags geschaffen werden.Ò 
 Quelle: NVA LSK/LV 
 
 Flugsicherung 

ist die TŠtigkeit der FŸhrungsorgane der FliegerkrŠfte (StŠbe, FŸhrungsstellen, 
Dispatcherpunkte, Flugsicherungszentren) gerichtet auf die GewŠhrleistung der 
Sicherheit, PlanmŠssigkeit und …konomie der FlŸge aller Institutionen und der 
Schaffung gŸnstiger Bedingungen fŸr die Besatzungen zur erfolgreichen ErfŸllung 
der  Flugaufgaben. 
Quelle: Moskau, 1984, Seite 766 (ArbeitsŸbersetzung) aus: MilitŠr-EnzyklopŠdisches 
Wšrterbuch 

 
Aufbau und Rechtsstellung der Flugsicherung 

 
Die generellen Aufgaben der Flugsicherung wurden im Luftfahrtgesetz von 1987 neu 
geregelt. Es  hiess: 
 

ãDie Flugsicherung hat gemŠss ¤ 35 Abs. 1 LFG durch Beratung, Lenkung und 
 Kontrolle den Luftverkehr im Luftraum der DDR und auf den FlugplŠtzen zu 
sichern  sowie FlŸge von Luftfahrzeugen mit den zustŠndigen Staatsorganen zu 
koordinieren. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben handelt es sich um staatliche 
TŠtigkeit.Ò 

 
Gemeint ist hier die Flugsicherung allgemein, die die FlŸge mit den Organen der LSK/LV 
vor ihrer DurchfŸhrung koordinieren musste. Die staatliche TŠtigkeit (Freigaben und 
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Anweisungen) war Hoheitsaufgabe und teilweise luftpolizeiliche TŠtigkeit, in besonderen 
FŠllen auch in Form von Befehlen und Verboten. 
 

ãWeiterhin gilt diese Rechtslage in vollem Masse auch fŸr die zivile Flugsicherung 
als staatliches Organ des Verkehrswesens, unabhŠngig von der Tatsache, dass sie 
personell und organisatorisch der INTERFLUG angegliedert ist.Ò 

 
ãDer Grund, dass der Flugsicherungsdienst Ÿberhaupt nur als staatliches Organ 
 funktionieren kann, ergibt sich daraus, dass sich seine Weisungen nicht nur an die 
 Kommandanten der in der DDR registrierten Luftfahrzeuge richten, sondern auch 
an die der auslŠndischen Luftfahrzeuge, die sich im Hoheitsgebiet der DDR 
befinden.Ò 

 
Das war nicht der eigentliche Grund, sondern nur eine weitere Konsequenz. Auch bestand 
keine Weisungsbefugnis gegenŸber FlŸgen der WGT/GSSD. 
 

ãDer Luftraum der DDR ist zu Flugsicherungszwecken in folgende 
Kontrollbereiche eingeteilt: 

 
 - Kontrollbezirke (Control Area CTA)  
 - Luftstrassen (Airways AWY)  
 - Nahverkehrsbereiche (Terminal Areas TMA)  
 - Flughafenkontrollzonen (Control Zones CTR), sowie 
 - LuftrŠume, in denen FlŸge verboten bzw. zeitweilig eingeschrŠnkt sind (Luftsperr-
    gebiete) und solche, in denen bei besonderen Bedingungen Gefahren fŸr  
   Luftfahrzeuge entstehen kšnnen (Gefahrengebiete).Ò 
 
Gefahrengebiete und Sperrgebiete stellen Ÿblicherweise keinen kontrollierten Luftraum dar. 
Und so dŸrfte es auch hier gewesen sein. 
 

ãDie Kontrollbezirke, Luftstrassen, Nahverkehrsbereiche und Flughafenkontroll-
zonen werden unter der Bezeichnung ãkontrollierte LuftrŠumeÒ zusammengefasst.Ò 

 
Damit waren auch die militŠrischen TMA und CTR gemeint. Auch stellten AWY und TMA 
Teile der CTA dar. Der kontrollierte Luftraum bestand somit lediglich aus CTA und CTR. 
Nicht erwŠhnt wurde der gesamte ãunkontrollierteÒ Luftraum, der der DDR per 
Vereinbarungen mit den Nachbarstaaten DŠnemark, Schweden, Polen und 
Tschechoslowakei in Form des Fluginformationsgebietes Berlin-Schšnefeld FIR (Bis 1963 
nur Schšnefeld FIR genannt) auch Ÿber das eigentliche Hoheitsgebiet hinaus zur Leistung 
von Fluginformationsdienst (FIS) und Alarmdienst Ÿbertragen war. Ausserdem reicht der 
kontrollierte Luftraum in Form der Luftstrasse A4 (zuvor auch AWY -1 genannt) innerhalb 
der FIR Ÿber das eigentliche Hoheitsgebiet hinaus. Die Kontrollbezirke Cottbus und 
Friedland hatten eine Obergrenze von FL 160. Der darŸber liegende Luftraum gehšrte zur 
Schšnefeld CTA und stellt gleichermassen eine UTA (Upper Control Area) dar. Schšnefeld 
ACC war also sowohl fŸr die Schšnefeld CTA als auch die UTA im ganzen Bereich der FIR 
zustŠndig. 
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Zur Rechtsstellung der zivilen Flugsicherung waren folgende Aufgaben an die HVZL 
Ÿbertragen: 
 
 ãIn ErfŸllung der Aufgaben im Luftverkehr ist der zivilen Flugsicherung die 
 Verantwortung Ÿbertragen fŸr die: 
 
 - Sicherung des Flugverkehrs in den Luftstrassen innerhalb des Hoheitsgebietes der  
               DDR und im grenzŸberschreitenden Verkehr; 
 
 - Sicherung des Luftverkehrs auf FlugbetriebsflŠchen, in den Nahverkehrsbereichen  
    und Flughafenkontrollzonen der FlughŠfen der DDR; 
 

- Nachrichtenbefšrderung zur allseitigen Sicherung des Luftverkehrsprozesses  
  sowohl kommerziell als auch im Bereich der Flugsicherung; 

 
 - Koordinierung der FlŸge des Verkehrs-, Agrar- und Bildfluges und der anderen 
    Luftverkehrsteilnehmer innerhalb und ausserhalb der DDR; 
 
 - Wartung, Instandhaltung und das Betreiben der zur Sicherung des Luftverkehrs  
    notwendigen Flugsicherungs-, Fernschreib-, Fernsprech- und Funkeinrichtungen; 
 
 - Planung der Entwicklung und Vervollkommnung des Flugsicherungssystems der  
   DDR und Wahrnehmung der damit verbundenen internationalen Arbeiten.Ò 
 

ãDie zivile und militŠrische Flugsicherung arbeiten bei der †berwachung und 
Kontrolle des Luftraumes eng zusammen. Die zivile Flugsicherung ist vor allem fŸr 
die Leitung eines flŸssigen, schnellen und sicheren Luftverkehrs verantwortlich. Der 
Schutz des Luftraumes ist in erster Linie Aufgabe der Organe der 
Landesverteidigung.Ò 

 
ãDer Minister fŸr das Verkehrswesen hat die Aufgaben der zivilen Flugsicherung 
der DDR generell festgelegt und den Stellvertreter des Ministers beauftragt, dafŸr 
zu sorgen, dass die BeschŠftigten des Flugsicherungsdienstes ihre staatliche 
Funktion exakt und gewissenhaft ausŸben.Ò 

 
ãDas staatliche Organ fŸr die Flugleitung von Luftfahrzeugen der NVA und der 
zivilen Luftfahrzeuge ist die ãZentrale FlugŸberwachungÒ (Zf† - ATCC). Dieses 
staatliche Organ ist vom MfNV eingesetzt.Ò 

 
Die Zf†  (ATCC) war von der NVA eingesetzt, wurde aber von der HVZL des MfV 
unterhalten und nach den Regeln der LuftstreitkrŠfte betrieben. Das ATCC wurde im 
Luftfahrthandbuch (AIP) 1963 als Aufgabe der Flugsicherung unter ZustŠndigkeit der 
HVZL genannt. 
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ãEs, das ATCC, ist in sŠmtlichen Fragen der operativen Planung und Genehmigung 
von FlŸgen gegenŸber dem zivilen Luftverkehr weisungsberechtigt. Nach 
Mšglichkeit sind dabei die Belange der zivilen Luftfahrt vorrangig zu 
berŸcksichtigen. Die Wahrnehmung von Flugsicherungsaufgaben in den 
kontrollierten LuftrŠumen obliegt den zivilen Flugsicherungsorganen.Ò 

 
Bei diesen Genehmigungen handelte es sich nicht um ãFlugverkehrskontrollfreigabenÒ (Air 
Traffic Control Clearances), sonder um ãFlugverkehrsfreigabenÒ. Es wurde augenscheinlich 
zwischen zivilen und militŠrischen kontrollierten LuftrŠumen unterschieden, obwohl die 
letzteren zumeist gar keine ErwŠhnung fanden. Ausserdem leisteten die LSK ja ebenfalls 
umfangreiche Flugsicherungsdienste, denn ausserhalb der ãzivilenÒ kontrollierten LuftrŠume 
waren fŸr die GewŠhrleistung der Sicherung der FlŸge militŠrische Flugsicherungsdienste 
zustŠndig, sowohl solche der NVA als auch der WGT. 
 

ãDie Einzelheiten der Nutzung des Luftraumes werden in Vereinbarungen zwischen 
 dem HVZL  des MfV und den LSK des MfNV getroffen. Der zivilen Flugsicherung 
der DDR obliegt die AusŸbung des Flugsicherungs-Kontrolldienstes (ATC) fŸr den 
zivilen  Flugverkehr, des Luftfahrtinformationsdienstes (AIS), des Fernmelde-
dienstes (COM) und des Alarmdienstes bei Not- und Gefahrenlagen der zivilen 
Luftfahrzeuge.Ò 

 
Der Flugsicherungsdienst ãFluginformationsdienst FISÒ findet in dieser Auflistung hier 
eigentŸmlicherweise keine ErwŠhnung, obwohl er geleistet und spŠter korrekterweise 
dennoch genannt wird. 
 
 ãDie operative Leitung des zivilen Flugbetriebes liegt in den HŠnden des 
 Flugsicherungs(betriebs)dienstes. Er ist gegliedert in 
 
 - den Flugsicherungskontrolldienst (ATC), bestehend aus dem Bezirkskontrolldienst 
   (ACC) und dem Anflug- und Flughafenkontrolldienst (APP, TWR, TAXI), 
 
 - die FlugŸberwachung (ATCC), 
 
 - den Luftfahrtinformationsdienst (AIS), 
 

- den Flugsicherungs-Abfertigungsdienst (BRIEFING) (eigentlich AIS bzw. ARO)  
   und 

 
 - den Flugfernmeldedienst (AFS) (eigentlich COM).Ò 
 

ãDie Flugsicherungsdienste haben grundsŠtzlich die Aufgabe, im gesamten 
 Fluginformatiosngebiet (FIR) den Fluginformationsdienst (FIS) und den 
Alarmdienst sicherzustellen und in den kontrollierten LuftrŠumen alle Flug-
bewegungen zu Ÿberwachen sowie die Sicherheit und RegelmŠssigkeit des 
Luftverkehrs zu gewŠhrleisten. Im einzelnen haben die zivilen Flugsicherungsstellen 
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entsprechend  der ihnen zugewiesenen Verantwortungsbereiche folgende Aufgaben 
zu erfŸllen: 

 
- Kollisionen zwischen LFZ im Flug und auf dem Rollfeld der FlughŠfen zu  
  vermeiden; 

 
 - Kollisionen von LFZ im Flug mit der ErdoberflŠche zu verhindern 
  (Terrain Clearance und als ATC Aufgabe in der ICAO Welt grundsŠtzlich Aufgabe des LFZ-
   FŸhrers. Die Ausnahme ist der Flug unter Radar-FŸhrung); 
 
 - Kollisionen von LFZ im Flug mit Hindernissen zu verhindern; 
 
 - Kollisionen zwischen LFZ, Fahrzeugen und Hindernissen auf dem Rollfeld zu 
    vermeiden; 
 
 - Einen geordneten und wirtschaftlichen Ablauf des Flugverkehrs unter vorrangiger  
    BerŸcksichtigung der Sicherheit zu gewŠhrleisten; 
 
 - Alle fŸr die sichere DurchfŸhrung der FlŸge erforderlichen Informationen und 
    Hinweise an die Dienststellen und Mitarbeiter der zivilen Luftfahrt zu Ÿbermitteln; 
 

- UnverzŸglich die zustŠndigen Stellen und Organisationen zur Hilfeleistung fŸr  
LFZ in Situationen, die den Einsatz der Organe des Such- und 
Rettungsdienstes erfordern, zu alarmieren.Ò 

 
 ãDie Sicherstellung dieser Dienste erbringen die ãFlugsicherungs-KontrollstellenÒ, 
 verteilt auf die Bezirkskontrollzentrale, die Anflug- und Flugplatzkontrollstellen die 
 ãFlugŸberwachung zur operativen Leitung und Koordinierung sŠmtlicher ziviler FS-
 Dienste.Ò 
 
Leider wird auch hier, wie schon zuvor, bei den benutzten Begriffen nicht korrekt 
unterschieden zwischen Flugsicherungsdienst (ANS), Flugverkehrsdienst (ATS), 
Flugsicherungskontrolldienst (ATC) mit Bezirkskontrolle (ACC), Anflugkontrolle (APP) 
und Flugplatzkontrolle (TWR), Fluginformationsdienst (FIS), Flugberatungsdienst (AIS) 
und Flugfernmeldedienst (COM).  
 
Die Lieferung von Informationen an LFZ im Flug oblag dem FIS und vor dem Flug dem 
AIS. Alle diese Dienste wurden ab 1955 in der einen oder anderen Form bereits von der 
HAZL, der DLH, dem HVZL bzw.  der INTERFLUG geleistet. Die einzige Ausnahme 
stellte zur damaligen Zeit und im Unterschied zur internationalen Struktur der 
Flugsicherungsdienste die ãZentrale FlugŸberwachung - FŸZ bzw. das ATCC dar. 
ZusŠtzlich zum ATCC entstand gegen Ende der 1980Õer Jahre die ALK, das ãAmt fŸr 
Luftraum KoordinationÒ der NVA in Schšnefeld, in der auch die GSSD vertreten war. Es 
stellte die Nahtstelle militŠrischer und ziviler Interessen dar und fungierte gleichermassen 
als Stabsstelle zur zivilen Luftfahrt, wŠhrend die 1971 errichtete VHZ die ãoperativeÒ 
zentrale FS-Stelle im sowjetischen Hauptquartier war. 
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Weisungs- und Kontrollfunktion der Flugsicherung  
 
Die Flugsicherung stellte schon vor dem 2. Weltkrieg einen unter staatlicher Kontrolle 
angebotenen Dienst dar, der nur zu bald luftpolizeiliche Aufsicht ausŸbte, insbesondere fŸr 
den Betrieb an FlugplŠtzen. Diese Aufsicht entwickelte sich im Laufe der Entwicklung des 
Blindflugs auf Strecke sehr bald zu einer Kontrollfunktion der Bodenpeilstellen gegenŸber 
den LFZ-FŸhrern mit Weisungsbefugnis sowohl innerhalb von innerstaatlichen 
Funkbezirken als auch beim †berflug von Staatsgrenzen. Somit war schnell ein 
international vereinbarter Zwang ãmit AuflagenÒ entstanden, da das Erfordernis genauer 
Navigation und polizeilicher Aufsicht weltweit das gleiche war.  
 
So wurde die Flugsicherung, d.h. insbesondere die Flugverkehrskontrolle ein Dienst fŸr alle 
Flieger, basierend auf einem rechtlich verbindlichen Regelwerk. Die gleiche Situation zum 
FS-Dienst findet man nach dem 2. Weltkrieg in beiden Teilen Deutschlands vor, allerdings 
in verschŠrfter Form durch die entstandene politische Situation zwischen Ost und West. 
Der einzige gravierende Unterschied zur Weisungsbefugnis in der zivilen Flugsicherung 
zwischen der HVZL in der DDR und der BFS in der BRD war die Befehlsgewalt, gegeben 
durch die Ÿbergeordnete ZustŠndigkeit des MfNV in der Flugsicherung. Ansonsten 
bestanden hierzu keine rechtlichen Unterschiede. Die LuftVO der DDR (LAO) enthŠlt 
hierzu die betreffenden Regeln. Es hiess: 
 

ãDer Flugsicherungsdienst ist berechtigt, seine Weisungen notfalls mit staatlichem 
 Zwang  zu verwirklichen. Zum Beispiel kann er die Flugsicherungsfreigabe gemŠss ¤ 
30 LAO (LuftVO)  verweigern, wenn die Sicherheit des Fluges nicht gewŠhrleistet 
ist. Er ist ebenso berechtigt, sich dazu der Hilfe der Organe der Landesverteidigung 
zu bedienen, also z.B. die Landung eines Luftfahrzeuges zu erzwingen, das die 
Weisungen  des Flugsicherungsdienstes nicht beachtet hat (I 5 LAO). Der 
Flugsicherungsdienst  entscheidet in letzter Instanz auch darŸber, ob ein 
Luftfahrzeug auf einem Flugplatz in  der DDR starten darf.Ò 

 
ãDie Weisungen des Flugsicherungsdienstes sind fŸr den Kommandanten eines LFZ 
 und dessen Besatzung prinzipiell verbindlich. Lediglich im Fall von Luftnot darf 
davon abgewichen werden. Weisungen des FS-Kontrolldienstes (ATC) kšnnen nach 
der FS- Vorschrift auch in Form ausdrŸcklicher Befehle und Verbote erteilt werden.Ò  

 Anmerkung: Diese stellten mehr als nur luftpolizeiliche Funktion dar. 
 

ãDer Flugsicherungsdienst arbeitet mit Weisungen (auch als Freigaben bezeichnet) 
und Informationen. Verantwortlich fŸr die Entgegennahme und Weiterleitung der 
 Informationen (gemeint sind wohl AntrŠge auf die Genehmigung von FlugplŠnen und 

 diesbezŸgliche Meldungen) ist die FlugŸberwachung (ATCC). Diese Informationen 
 gliedern sich inhaltlich in 

 
 - Informationen Ÿber wichtigen Verkehr, 
 
 - Ÿber gefŠhrliche Wettererscheinungen (SIGMET), 
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- Ÿber kurzfristige €nderung des Zustandes von FlugplŠtzen und ihrer Einricht-  
   ungen, 

 
 - Flugwettermeldungen und Vorhersagen und 
 
 - sonstige Informationen Ÿber Gefahren fŸr die Luftfahrt.Ò 
 
Anmerkung: 
Die Auflistung dieser Informationen macht keinen Sinn. Wird hier die FlugŸberwachung 
(ATCC)  mit dem FS-Informationsdienst FIS verwechselt? Wer hŠlt Funkkontakt mit den 
Flugzeugen, das ACC oder das ATCC oder beide bzw. Ÿbt die ATCC den FIS per 
Sprechfunk aus? 
  
 ãDas Weisungsrecht der Flugsicherungsdienste bezieht sich auch auf die 
 Inbetriebnahme, Bereitstellung und Ausserbetriebsetzung der flugsicherungs-
 technischen Anlagen sowie entsprechend der Luftverkehrslage auf: 
 
 - das Einnehmen und den Wechsel der Flughšhe, 
 - die €nderung von Kursen und Flugstrecken, 
 - das An- und Abflugverfahren, 
 - die Funkverbindungen und 
 - die Zeitbegrenzungen.Ò 
 
Die hier genannten Weisungen beziehen sich ausschliesslich auf die Aufgaben des 
Flugsicherungs-Kontrolldienstes (ATC). Ein Weisungsrecht des ATC zum Betrieb der 
Flugsicherungsanlagen ist Unsinn und war wohl auch nicht gegeben. Dies war Aufgabe des 
FS-technischen Dienstes. Einzelheiten der TŠtigkeit des zivilen FS-Dienstes waren in der 
MfV ãVorschrift fŸr den zivilen FS-Dienst der DDRÒ festgelegt. 
 

ZustŠndigkeit der Hauptverwaltung der Zivilen Luftfahrt - HVZL  
 
Die HVZL nahm als Organ des MfV die dem Minister fŸr Verkehrswesen zur staatlichen 
Leitung der zivilen Luftfahrt Ÿbertragenen Aufgaben wahr, delegiert an die INTERFLUG. 
Sie sicherte die Vorbereitung und Durchsetzung von Entscheidungen des Ministers und 
gewŠhrleistete gemeinsam mit der Staatlichen Luftfahrtinspektion (SLI) die Einhaltung der 
zur Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit in der zivilen Luftfahrt erlassenen 
Rechtsvorschriften und Bestimmungen. 
 
Als Luftfahrtbehšrde der DDR nahm die HVZL gegenŸber allen am Luftverkehr im 
Luftraum  der DDR teilnehmenden zivilen Luftfahrzeugen, die sich aus der limitierten 
SouverŠnitŠt der DDR in ihrem Luftraum ergebenden hoheitsrechtlichen Aufgaben wahr 
und entschied in Abstimmung mit anderen zustŠndigen Organen (die LSK der NVA und 
WGT/GSSD)  Ÿber die Benutzung des Luftraumes und der FlughŠfen der DDR durch 
auslŠndische Luftfahrzeuge. 
 
Sie sicherte die Durchsetzung der staatlichen Interessen bei der Vorbereitung und 
Realisierung langfristiger luftverkehrspolitischer Konzeptionen und trat in 
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†bereinstimmung mit den von der DDR abgeschlossenen všlkerrechtlichen VertrŠgen auf 
dem Gebiet des Luftverkehrs als das zustŠndige Organ der DDR fŸr alle mit dem 
internationalen Luftverkehr zusammenhŠngenden staatlichen Aufgaben auf. 
 
Die HVZL war  gemŠss Luftfahrtgesetz gleichzeitig Genehmigungs-, Erlaubnis- und 
Lizenzierungsorgan fŸr alle Fragen der zivilen Luftfahrt gegenŸber anderen Staatsorganen, 
volkseigenen Kombinaten und Betrieben, wissenschaftlichen Einrichtungen und 
gesellschaftlichen Organisationen. 
 

 
 
Sie koordinierte nach Weisung der zustŠndigen Organe der Landesverteidigung 
Grundsatzfragen zur Nutzung des Luftraums der DDR und der Flugregeln. In 
Zusammenarbeit mit anderen Verantwortungsbereichen des MfV organisierte die HVZL 
auch die Arbeit der DDR - Delegationen in der StŠndigen Kommission fŸr Zivilluftfahrt des 
RGW. 
 
Sie sicherte die Durchsetzung der luftverkehrspolitischen Interessen der DDR in der Arbeit 
mit staatlichen und nichtstaatlichen internationalen Organisationen auf dem Gebiet der 
zivilen Luftfahrt (z.B. der ITU) und koordinierte die †bernahme von Standards (Richtlinien)  
und Empfehlungen der ICAO in die Rechtsordnung der DDR. 
 
Sie gewŠhrleistete die fŸr den internationalen Luftverkehr im Rahmen des 
Flugberatungsdienstes AIS) vorgeschriebene †bermittlung spezieller Flugsicherungs-
informationen (AIP- und NOTAM -Dienst). 
 

Weitere Rechtsvorschriften 
 

Detaillierte Vorschriften fŸr die einzelnen Betriebsdienste der zivilen Flugsicherung und 
ihrer verschiedenen Stellen waren in FlugsicherungshandbŸchern - FSH fŸr den FS-
Beratungsdienst (AIS), den Flugplatzkontrolldienst (TWR), den Anflugkontrolldienst 
(APP), den Bezirkskon- trolldienst (ACC) und die FlugŸberwachungszentrale (ATCC) 
festgelegt. DarŸber hinaus mussten folgende Ÿbergeordnete Rechtsvorschriften beachtet 
und eingehalten werden: 
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- Das Gesetz Ÿber die Luftfahrt - Luftfahrtgesetz 
- Das Gesetz Ÿber die Staatsgrenze der DDR - Grenzgesetz 
- Die Grenzgebietsordnung - Grenzordnung 
- Die Luftverkehrsanordnung - LAO  
- Die Melde- und Untersuchungsanordnung - MUO  
- Die Erlaubnisanordnung fŸr ziviles Luftfahrtpersonal - EAO 
- Die Flugfunkdienst-Anordnung 
- Die Flugordnung der DDR 
Desweiteren hatten die Vorschriften des Ministeriums fŸr das Verkehrswesen (MfV) mit 
der Hauptverwaltung fŸr die Zivile Flugsicherung (HVZL) befolgt zu werden. Dies waren 
 
- Die Anweisung fŸr den Flugsicherungsdienst - AFD  
- Die Vorschrift Ÿber den Flugfernmeldedienst 
- Die Flugbetriebsvorschrift - FBV 
- Die Nachrichten fŸr die zivile Luftfahrt 
- Die Richtlinie Ÿber die DurchfŸhrung des Such- und Rettungsdienstes fŸr ziv. LFZ - SAR 
- Die Flugbetriebsrichtlinie fŸr ILS-Betriebsstufen I und II 
- Die FS-Sprechfunkverfahren fŸr die DDR (deutsch, englisch, russisch) 
- Die Anweisungen des Leiters der HVZL 
- Das Luftfahrthandbuch, Band I und II (AIP)  
- Das Luftfahrthandbuch der Sport- und AgrarflugplŠtze 
- Das Handbuch fŸr Lebensrettung und BrandbekŠmpfung von LFZ 
- Das Handbuch zum Verhalten bei Bombendrohungen und Šhnlichen FŠllen 
- Die Fachbereichs-Richtlinien der Luftfahrt zu 
 
 Fluggeschwindigkeiten 
 Der Flugsicherung allgemein 
 Der Flugnavigation  
 Zu Zeiten und Zeitbestimmung 
 FlugplŠtzen, FlughŠfen und ihre Anlagen 
 Flugmeteorologie 
 Luftverkehrsplanung 
 
Hinzu kamen die verschiedenen Vorschriften zum Betrieb der Flugsicherung in all ihren 
einzelnen Aspekten, die zum Zwecke der Dokumentation hierunter in ihrer GŸltigkeit per 
15.11.1989 auch, wie folgt, genannt werden: 
 
- Meldungen Ÿber Stšrungen an FS-Bodenanlagen und anderen FS-Einrichtungen 
- Erlaubnisordnung des Betriebes Flugsicherung 
- Fotografische Dokumentation von Radarstationen und TV-Anlagen 
- Bezeichnung und Aufgaben der FS-Stellen und Bezeichnung der ArbeitsplŠtze 
- Der AFTN AdressenschlŸssel des Fernmeldedienstes 
- Dem Betrieb des Radardaten-Verarbeitungssystems (RDP) Berlin-Schšnefeld 
- Die Aufbewahrung von Betriebsunterlagen der FS-Stellen (Logs, MagnetbŠnder) 
- Kontrollverfahren im AFTN-Fernschreibverkehr 
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- DurchfŸhrung von ILS-AnflŸgen nach Betriebsstufe II 
- DurchfŸhrung von Staats-SonderflŸgen 
- Organisation des FS-Bereitschaftsdienstes 
- FS-Untersuchungs- und Auswerteverfahren von betrieblichen Vorkommnisse 
- Funk- und Telefonsprechverkehrs-Aufzeichnungen 
- Redundanzverfahren bei Ausfall des AFTN-Fernschreibsystems 
- Aufgaben des Operativzentrums der Flugsicherung (ATCC) 
- Der Flugsicherungs-Alarmierordnung 
- Schutz vor rechtswidrigen Handlungen gegenŸber LFZ und der Flugsicherung 

 
Die zivile und militŠrische Flugordnung der DDR  

- AuszŸge - 
 

Auf der Grundlage des Beschlusses des Ministerrates vom 26. 1. 1961 Ÿber die 
Reorganisation der zivilen Luftfahrt wurde am 1. Juni 1974 eine revidierte Flugordnung 
festgelegt. In den grundsŠtzlichen Bestimmungen hierzu enthielt diese Flugordnung 
allgemeine Bestimmungen fŸr die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, die NVA 
sowie Ÿber den kontrollierten Luftraum, FlugbeschrŠnkungen und die Zusammenarbeit 
zwischen den am Luftverkehr beteiligten Institutionen. 
 
Sie bezog sich auf die Zusammenarbeit zwischen dem MfNV und dem MfV bei der 
DurchfŸhrung von FlŸgen in- und auslŠndischer LFZ und verpflichtete die NVA bei FlŸgen 
in den von der zivilen Flugsicherung kontrollierten LuftrŠumen und bei der Nutzung ziviler 
FlughŠfen und FS-Einrichtungen die Bestimmungen dieser Flugordnung zu befolgen. Sie 
besagte ausdrŸcklich, dass sie fŸr militŠrische FlŸge der USA, Grossbritanniens und 
Frankreichs von/nach Berlin nicht galt. 
 
Die Vertreter der beiden Ministerien waren fŸr ihre Einhaltung verantwortlich. GegenŸber 
zivilen Institutionen, die LFZ betrieben, der Gesellschaft fŸr Sport und Technik und 
anderen staatlichen oder gesellschaftlichen Einrichtungen erteilte die HVZL Weisungen auf 
den Gebieten der 
 
 - Flugsicherung 
 - FlugdurchfŸhrung 
 - Zulassung ziviler FlughŠfen und FlugplŠtze 
 - Zulassung zivilen Luftfahrtpersonals 
 - Zulassung zivilen Flugsicherungspersonals 
 - Genehmigung von Luftbildaufnahmen 
 - Genehmigungen von Flugveranstaltungen 
 - Errichtung und Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
 
und war fŸr die Kontrolle zur Durchsetzung der erteilten Weisungen verantwortlich. Zum 
Nationalen Luftraum stellte die Flugordnung fest, dass der gesamte Luftraum oberhalb 1200 
m Flughšhe auf dem Luftdruckniveau von 1013.2 mb (QNE = FlugflŠche) kontrollierter 
Luftraum sei. In ihm wurden Luftstrassen, Nahverkehrsbereiche und Flughafen-
kontrollzonen festgelegt, die sŠmtlich kontrollierten Luftraum darstellten. 
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Zur GewŠhrleistung der Sicherheit im Flugbetrieb aller Institutionen wurden 
Luftsperrgebiete und FlugbeschrŠnkungsgebiete errichtet. Im Interesse der 
Landesverteidigung und zur GewŠhrleistung der Flugsicherheit bei der DurchfŸhrung 
militŠrischer †bungen konnten vom MfNV Luftraumsperren sowohl šrtlich als auch zeitlich 
fŸr alle zivilen FlŸge angewiesen werden. Die Erteilung von Ein- und 
†berfluggenehmigungen richtete sich nach der ãAnordnung Ÿber ihre Erteilung fŸr zivile 
LFZ anderer Staaten im Bereich der DDRÒ vom 25.5.1964 und der  ãVereinbarung Ÿber das 
Verfahren fŸr ihre ErteilungÒ vom 1.12.1968. 
 
FŸr FlŸge in den ãGrenzsperrstreifenÒ, Luftsperrgebieten und innnerhalb der Berliner 
Kontrollzone (BCZ), Flugveranstaltungen usw. ausserhalb genehmigter RŠume und Zonen, 
sowie die Landung, den Start und die DurchfŸhrung von FlŸgen auslŠndischer LFZ auf 
FlugplŠtzen die zum internationalen Verkehr nicht zugelassen waren, waren besondere 
Genehmigungen erforderlich. Der hier genannte ãGrenzstreifenÒ war vergleichbar mit der 
ãLuftabwehr- und ErkennungszoneÒ (Air Defense Identification Zone - ADIZ) in der BRD 
und hatte Šhnliche Ausdehnung. 
 
†ber die Zusammenarbeit der am Luftverkehr beteiligten Institutionen hiess es: 
 

ãDas zentrale FŸhrungsorgan fŸr alle am Luftverkehr im Luftraum der DDR 
 beteiligten LFZ ist der Zentrale Gefechtsstand der LuftstreitkrŠfte und 
 Luftverteidigung (ZGS). Dem ZGS sind die GefechtsstŠnde der 
 Luftverteidigungsdivisionen (LVD) der NVA und andere militŠrische 
FŸhrungsstellen unterstellt, die in ihren Verantwortungsbereichen FŸhrungs- und 
Flugsicherungsaufgaben lšsen. Der Diensthabende des ZGS hat im Rahmen dieser 
Flugordnung und der dazu erlassenen DVO Weisungsbefugnis gegenŸber aller zum 
Luf tverkehr beteiligten zivilen Institutionen. DarŸber hinaus ist er berechtigt, in den 
 eingereichten Plananmeldungen €nderungen vorzunehmen oder bestimmte 
FlugrŠume zeitweilig zu sperren, wenn die Sicherheit des Luftverkehrs oder 
Massnahmen der Landesverteidigung dies erforderlich machen.Ò 

 
 ãDer Gefechtsstand der LVD hat im Rahmen dieser Flugordnung Weisungsbefugnis 
 gegenŸber der in seinem ZustŠndigkeitsbereich liegenden Bezirkskontrollzentrale 
 (ACC) . Einzelheiten sind in Flugsicherungsanweisungen (FSA) festzulegen.  
 

ãHerausgeber der FSA fŸr die zivile Flugsicherung ist der Leiter des militŠrischen 
FS-Dienstes der LuftstreitkrŠfte (LSK). FSA zu prinzipiellen Problemen sind 
zwischen dem Leiter militŠrischer FS-dienst und dem Leiter HVZL abzustimmen.Ò 

 
ãDie Bedingungen fŸr die Koordinierung des grenzŸberschreitenden Luftverkehrs 
mit den FS-Organen der benachbarten Staaten sind durch das MfV mit der HVZL 
in Form von VertrŠgen zu regeln. Die Inhalte dieser VertrŠge (FS-
Betriebsabsprachen - Letters of Agreement LOA) sind zwischen dem MfV und dem 
MfNV abzustimmen.Ò ãDie Flugsicherheit und die optimale Nutzung des Luftraums 
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der DDR ist durch gemeinsame zivil-militŠrische Flugsicherungs-Kontrollstellen zu 
gewŠhrleisten.Ò  

 
Diese Forderung war durch die gemeinsam betriebenen militŠrischen Gebiets-
kontrollzentralen (GBKS) und zivilen FS-Bezirkskontrollzentralen (ACC) erfŸllt.  
 

ãDer Leiter des militŠrischen Flugsicherungsdienstes kann entscheiden, dass Starts 
und Landungen auf einem zivilen Flughafen ausserhalb der Betriebszeit auf eigene
 Verantwortung des LFZ-FŸhrers gemŠss seines Flugauftrags erfolgen kšnnen. 
HierŸber ist die FlugŸberwachung (ATCC) Berlin-Schšnefeld bzw. die 
FlugŸberwachung des Zentralvorstands der GST zu informieren.Ò 
 

Luftraumein - und zuteilung 
 

Im Rahmen dieser Flugordnung nahm das Kommando der LSK/LV der NVA in einer DVO 
die Einteilung des Luftraums fŸr die zivile Luftfahrt vor. Mit dem EinverstŠndnis des 
Leiters der HVZL im MfV wurde Folgendes angeordnet: 
  

ãDer Luftraum wird fŸr die AusŸbung des Flugsicherungsdienstes eingeteilt in ein 
Fluginformationsgebiet (FIR), Kontrollbezirke (CTA) und Flughafenkontrollzonen 
(CTR).  Die Kontrollbezirke  schliessen Luftstrassen (AWY) und Nahver-
kehrsbereiche  (TMA) ein. Die Kontrollbezirke sind Teil des Fluginformations-
gebietes. Zur AusŸbung des Fluginformationsdienstes (FIS) fŸr die zivile Luftfahrt 
wurde das Fluginformationsgebiet FIR Berlin -Schšnefeld eingerichtet, den 
gesamten Luftraum Ÿber dem Staatsgebiet und Teilen der Ostsee umfassend. Als 
(zivile) Kontrollbezirke (CTA), aus den Luftstrassen (AWY) und 
Nahverkehrsbereichen (TMA) bestehend, wurden die CTA Berlin-Schšnefeld, 
Cottbus und Friedland eingerichtet. Sieben Luftstrassen fŸhren durch die drei CTA, 

 
 - A4 (AMBER 4) Ÿber Hermsdorf NDB und die VOR Boxberg, FŸrstenwalde und  
               Trent; 
 
 - W1 Ÿber Greifswald und das NDB Barth; 
 
 - W2 Ÿber VOR Nunsdorf, NDB Reinsdorf, VOR Leipzig, Leuna und Weimar; 
 
 - W3 Ÿber Ÿber die VOR Leipzig, Mutzschen, Wilsdruff nach NDB Hermsdorf; 
 
 - W3A Ÿber Wehlen und das NDB Hermsdorf; 
 

- W4 Ÿber die NDB Erfurt  und Karl-Marx -Stadt, Wilsdruff, das NDB Dresden und  
   die VOR Boxberg; und 
 

 - W6 Ÿber die NDB Friedland und Heringsdorf.Ò 
 
 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
174 

 

  
126 - Aufteilung des Luftraums der FIR Berlin in zivile und militŠrische ZustŠndigkeit 

 
Diese Luftstrassen werden ihre Bezeichnung im Rahmen der internationalen Regelung in 
den folgenden Jahren verŠndern und sich dem ICAO System anpassen. 
Nahverkehrsbereiche wurden eingrichtet fŸr die FlughŠfen Berlin - Schšnefeld, Leipzig-
Schkeuditz, Erfurt, Dresden-Klotzsche, Barth und Heringsdorf. Der militŠrische 
kontrollierte Luftraum mit CTR und TMA der NVA und WGT findet hier keine 
ErwŠhnung, wurde auch in den ersten Ausgaben des Luftfahrthandbuchs (AIP) nicht 
aufgefŸhrt. 

Allgemeine Bestimmungen zum Flugbetrieb 
 

Die Bestimmungen zum Flugbetrieb besagten, dass alle FlŸge Ÿber dem Staatsgebiet der 
DDR einer Freigabe durch den ZGS bedurften. FŸr EinflŸge in den Luftraum der DDR 
musste spŠtestens 10 Minuten vor dem voraussichtlichen GrenzŸberflug die Meldung bei 
den militŠrischen FS-Diensten vorliegen. Zur DurchfŸhrung von FlŸgen wurden der zivilen 
Luftfahrt Luftstrassen, Nahverkehrsbereiche und Flughafenkontrollzonen zugewiesen. Die 
zivilen FS-Dienste hatten in diesen LuftrŠumen alle Flugbewegungen ziviler und 
militŠrischer LFZ zu leiten. FlŸge militŠrischer LFZ im zivil kontrollierten Luftraum waren 
ohne Freigabe der zivilen FS-Dienste verboten. MilitŠrische LFZ durften Luftstrassen 
kreuzen, wenn der vertikale Abstand zu anderen LFZ bis zu einer Flughšhe von 6100 m 
mindestens 300 m und Ÿber 6100 m mindestens 600 m, bzw. in gleicher Flughšhe der 
horizontale Abstand zwischen den betroffenen LFZ mindestens 6 km betrug.  
 
War zum Umfliegen von gefŠhrlichen Wettererscheinungen ein Verlassen der Luftstrassen 
notwendig, so war das Umfliegen in der freigegebenen Flughšhe durchzufŸhren und dabei 
am Tage in und unterhalb einer Flughšhe von 4550 m als kontrollierter VFR-Flug und 
nachts sowie oberhalb der Flughšhe von 4550 m als IFR-Flug fortzusetzen. 
 
Die Vorrangbehandlung von FlŸgen, die unter die ZustŠndigkeit der zivilen Flugsicherung 
fielen, sah folgende Reihenfolge vor: 
 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
175 

 - LFZ in Not,  
 - LFZ, die aus GrŸnden der Flugsicherheit eine Vorrang-Anflugfreigabe benštigten, 

- LFZ, die im SanitŠts- oder Rettungseinsatz oder mit Personen an Bord, die  
   Šrztliche Hilfe benštigten, 

 - LFZ, die RegierungsflŸge durchfŸhrten. 
 

Das Ende der Entwicklung 
 

Kurz vor der Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands konstatierte die Regierung 
nach dem seit fast 15 Jahren bestehenden und funktionierenden Flugsicherungssystem, dass 
das FS-System modernisiert werden sollte, da die technische Entwicklung wesentliche 
Fortschritte gemacht hatte. Man stellte fest, dass die Luftraumstruktur des Landes als eine 
der kompliziertesten in Europa anzusehen sei. DarŸber kann man durchaus geteilter 
Meinung sein. Aber man betrieb vier internationale FlughŠfen, 76 GSSD und NVA 
FlugplŠtze, 249 LandeplŠtze, etwa 1500 PlŠtze der Agrarflieger und 31 FlugstŸtzpunkte der 
GST. Zwei internationale, fŸnf nationale Luftstrassen und drei Luftkorridore zur 
Versorgung Westberlins und die Berliner Kontrollzone erforderten bei diese kreuzenden 
militŠrischen FlŸgen eine umfangreiche Radarkontrolle, schnellen Informationsaustausch 
und enge zivil/militŠrische Zusammenarbeit. 
 
Daraufhin beriet der Nationale Verteidigungsrat NVR zur Verbesserung des gesamten FS-
Systems den Vorschlag, ein gemeinsames ãFlugleitzentrumÒ in Berlin-Schšnefeld ab 1989 
aufzubauen. Zu diesem Zweck sowie fŸr den Ausbau des Radarnetzes, automatisierter 
Flugleitungs- und Flugplanungssysteme sowie der FS-Anlagen sollten schwerpunktmŠssig 
in den Jahren 1991 bis 1995 fŸr rund 600 Millionen Mark Investitionen vorgenommen 
werden, davon 300 Millionen fŸr AusrŸstungen einschliesslich von Technik aus dem nicht-
sozialistischen Wirtschaftsgebiet. Ein Drittel der Leistungen sollte das MfNV Ÿbernehmen. 
 
Verteidigungsminister Kessler sollte mit dem Oberkommandierenden der GSSD eine 
Vereinbarung zur Durchsetzung des gegenseitigen Konsultationsverfahrens bei 
VerŠnderung der StŠrke und Standortverteilung der sowjetischen StreitkrŠfte abschliessen. 
Er wurde ausserdem beauftragt, die systematische und konsequente Durchsetzung aller 
organisatorischen, technischen, rechtlichen und administrativen Massnahmen zur Wahrung 
der souverŠnen Rechte der DDR in ihrem Luftraum und zur GewŠhrleistung der Sicherheit 
des Flugbetriebs im Luftraum der DDR zu ãkoordinierenÒ, besser gesagt zu ãerreichenÒ. 
Das betraf insbesondere die ZustŠndigkeit Ÿber die volle Lufthoheit einschliesslich der 
Luftverteidigung. Soweit der Beschluss des NVR vom Ende November 1988. Aber die 
Dinge sollten sich anders entwickeln; soweit der Bericht des Oberst a.D. Dr. J. Schunke. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
176 

 
127 - Stand der Luftraumaufteilung der Berlin FIR in den 1980Õer Jahren 
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ANLAGE - A 
 

LOA zwischen Kopenhagen, Malmš und Friedland ACCs 
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Kapitel 5 
 

MilitŠrische Flugsicherungs-Verfahren NVA mit LSK/LV  
 

Was ist MilitŠrische Flugsicherung? 
 

Eine Definition  
 

Aus heutiger Sicht kann man sagen, militŠrische Flugsicherung in der NVA - in all ihren 
TeilstreitkrŠften: LandstreitkrŠfte/LuftstreitkrŠfte/Volksmarine, den Grenztruppen GT, der 
Volkspolizei, der Gesellschaft fŸr Sport und Technik GST und dem Ministerium fŸr 
Staatssicherheit MfS - im weiteren alle zusammengafasst unter ãNVAÒ - wurde als ein 
Komplex von TŠtigkeiten der FŸhrungsorgane sowie besonderer betrieblicher und 
technischer Dienste unter Leitung des Kommandos der LuftstreitkrŠfte und 
Luftverteidigung LSK/LV zur Sicherstellung der Bedingungen fŸr hohe navigatorische 
Flugsicherheit bei der DurchfŸhrung, Leitung und Sicherung militŠrischer FlŸge und zur 
optimalen Nutzung des verfŸgbaren Luftraums definiert. Die Organe und Einrichtungen 
des Ministeriums fŸr Nationale Verteidigung MfNV waren nicht unmittelbar in diesen 
technischen und operativen FŸhrungsprozess innerhalb der o.g. Strukturen eingebunden. 
Die Verantwortung des MfNV bezog sich im wesentlichen auf die kommando-stabsmŠ§ige 
Zusammenarbeit mit der GSSD und gemeinsame Erarbeitung von GrundsŠtzen dieser und 
deren Festlegung in entsprechenden Dienstvorschriften/Verordnungen. 
 
Unter der Leitung von FlŸgen wurden alle Massnahmen zur Planung und Koordinierung 
der FlŸge verstanden sowie zur unmittelbaren Leitung der LFZ-Besatzungen am Boden und 
in der Luft und zur Kontrolle der festgelegten und zugewiesenen Flugregime. Unter 
Flugregime verstand man die Verfahren fŸr die DurchfŸhrung der FlŸge. Hierzu gehšrten 
Standardflugstrecken, Standardan- und abflugverfahren und die Zuweisung der Flugtage 
fŸr die fliegenden VerbŠnde. Die Zuweisung der Flugtage wurde in der ãGrafik fŸr FlŸgeÒ 
dargestellt. Das Flugregime war somit auch Teil der Hauptflugregeln. Die Sicherstellung 
der FlŸge bezog sich auf die Erbringung von nachrichten- und flugsicherungstechnischen 
und operativen Informationen seitens der Nachrichten- und Flugsicherungstruppen NFT, 
der Funktechnischen Truppen FuTT und des Personals der Organisationsstruktur des 
KommandoÕs LSK/LV GefechtsstŠnde & Automatisierung GSA. Flugsicherung bestand in 
der DDR also nicht nur aus der Bewegungslenkung und Staffelung von FlŸgen. 
 
FŸr die zentrale Abstimmung der Nutzung des Luftraums war die ãVereinigte 
Hauptzentrale des Einheitlichen Systems zur Lenkung der Luftbewegungen im Luftraum 
der DDRÒ VHZ zustŠndig. Vor der 1973 errichteten VHZ wurde der militŠrische Verkehr 
von den šrtlichen FliegerkrŠften dezentral gefŸhrt. Die VHZ wurde von den LSK der 
GSSD und den LSK/LV der NVA in WŸnsdorf bei Zossen gemeinsam betrieben. 
Grundlage der Zusammenarbeit war ein in Russisch abgefasstes Statut. 
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Die Leitung der VHZ unterstand einem ãChef der VHZÒ, jeweils eingesetzt von der GSSD. 
Dieser unterstand dem Oberkommandierenden der sowjetischen LuftstreitkrŠfte. Fachlich 
war die Zentrale in eine GSSD und eine NVA Sektion gegliedert. Die NVA Sektion 
unterstand direkt dem Chef der LSK/LV. Die in den Hauptflugregeln fŸr die GSSD 
festgelegten ZustŠndigkeiten hatten Vorrang vor denen der NVA. 
 
Die VHZ koordinierte im wesentlichen den Flugverkehr der NVA mit dem der GSSD und 
koordinierte darŸber hinaus alle militŠrischen und zivilen AktivitŠten im Luftraum der 
DDR. Die FS-Gruppen GFS mit ihren Gemeinsamen Bezirks- Kontroll -Stellen Nord und 
SŸd waren der VHZ fachlich unterstellt. Diese waren gleichzeitig Teil der GefechtsstŠnde 
der beiden Luftverteidigungsdivisionen. Beiden Gruppen waren ãFlugplatzknotenÒ 
zugewiesen, d.h. bestimmte gegeneinander abgegrenzte LuftrŠume mit FlugplŠtzen und 
LuftŸbungsgebieten. Die NVA hatte zwei solcher Flugplatzknoten (Neubrandenburg und 
Cottbus) und die GSSD vier (Wittstock, Merseburg, Grossenhain und Zerbst). Diese 
letzteren FS-Gruppen fŸhrten keine FlŸge mit Funk und Radar. Sie hatten den šrtlichen 
Flugbetrieb zu planen und zu steuern. Leiter der Gruppe, der Flugleiter, war in der Regel 
ein FlugzeugfŸhrer. Diesen Gruppen unterstanden die Leitstellen der fliegenden VerbŠnde, 
die den militŠrischen Verkehr unmittelbar per Funk und Radar zu leiten hatten, zumeist aus 
einer Gedeckten Flugleitstelle GDFL (Gedeckte Flugleitung) heraus. Flugplatzkon-
trollstellen (TWR) in KontrolltŸrmen, wie in der militŠrischen Flugsicherung im Westen  
Ÿblich, kannte man bis auf wenige Ausnahmen bis in die zweite HŠlfte der 1970Õer Jahre 
und ansonst nur an zivilen FlughŠfen. Die Leitstellen waren  in den GefechtsstŠnden der 
Fluggeschwader untergebracht, oft vom Flugplatz šrtlich abgesetzt. Diese Art und Struktur 
wurde auch in den anderen Warschauer Vertragsstaaten angewendet. 
 
Die NVA versuchte Ÿber viele Jahre das sowjetische System zur Leitung der FlŸge zu 
verŠndern, scheiterte aber, weil die sowjetischen StreitkrŠfte an dem einheitlichen System im 
Gebiet der Warschauer Vertragsstaaten festhielten, an das alle beteiligten Staaten gebunden 
waren.  
 
JŠhrlich fanden etwa 600.000 militŠrische FlŸge statt. Grundlage fŸr die DurchfŸhrung des 
Flugbetriebs beider LuftstreitkrŠfte, GSSD und NVA, waren die Hauptflugregeln und die 
Flugbetriebsvorschrift. Alle Flugvorhaben wurden bei der VHZ angemeldet. 
EinzelflugplŠne fŸr angemeldete FlŸge mussten nicht erstellt werden. Man unterschied 
zwischen Gefechts- und AusbildungsflŸgen. Die ersteren waren SchutzflŸge (Security 
Flight - SEC). Wichtige AusbildungsflŸge waren FlŸge im ãSystemÒ, StreckenflŸge auf 
Standardflugstrecken, †berflŸge und KunstflŸge. FlŸge im ãSystemÒ waren An- und 
AbflŸge nach den festgelegten An- und Abflugverfahren. AnflŸge erfolgten entweder aus der 
Geraden (Straight-in) oder im kleinen oder grossen ãRechteckeÒ (Kasten) der Platzrunde. 
 
Die NVA selbst erklŠrte die Organisation, Struktur und Arbeitsweise der militŠrischen 
Flugsicherung wie folgt: 
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MilitŠrische Flugsicherung ist die komplexe TŠtigkeit der FŸhrungsorgane sowie 
spezieller operativer Dienste  der LuftstreitkrŠfte zur Schaffung erforderlicher 
Bedingungen fŸr eine hohe navigatorische Flugsicherheit bei der DurchfŸhrung, 
Leitung und Sicherstellung militŠrischer FlŸge und zur optimalen Nutzung des 
Luftraums im Interesse der Gesamtheit aller Flugbewegungen. Die Gruppe zur 
Leitung der FlŸge, FŸhrungs- und Leitstellen,  Flugsicherungsorgane und Besatz-
ungen der Flugsicherungsmittel verwirklichen die zugeordneten Flugsicher-
ungsaufgaben mit dem Ziel, bei Gefechts- und SpezialflŸgen der FliegerkrŠfte fŸr 
die fliegenden Besatzungen gŸnstige Bedingungen zur ErfŸllung der befohlenen  
Flugaufgaben zu schaffen und bei AusbildungsflŸgen zur sicheren, geordneten und 
effektiven FlugdurchfŸhrung zweckmŠ§ige Flugregime anzuwenden.  
Quelle: NVA  

 
Soweit die militŠrische Definition der NVA zum Begriff der ãMilitŠrischen FlugsicherungÒ, 
abgeleitet aus der Begriffsbestimmung der StreitkrŠfte der UdSSR und des Warschauer 
Vertrags. Etwas weitlŠufiger beschrieben die LuftstreitkrŠfte (LSK/LV) der NVA diesen 
Dienst in ihren diversen Publikationen folgenderma§en: 

 
ãDas grundsŠtzliche Ziel der Flugsicherung wird immer darin gesehen werden, 
einen konkreten Beitrag zur Flugsicherheit zu leisten und gleichzeitig die 
BewegungsablŠufe so zu steuern, dass gŸnstige Bedingungen fŸr die ErfŸllung des 
Flugauftrags geschaffen werden.Ò 
 
ãDie militŠrische Flugsicherung wird als ein Komplex von Bodenorganisationen, 
Anlagen und Einrichtungen verstanden, der den technischen und operativen 
Betriebsdienst umfasst und in erforderlichem Umfang mit den Spezialtruppen und 
Diensten der LSK/LV zur Sicherstellung und Leitung von FlŸgen verbunden ist.Ò 
 
ãDie FlugsicherungstŠtigkeit umfasst weitlŠufig die Planungsprozesse zur optimalen 
Nutzung des Luftraums bzw. zur optimalen Sicherstellung befohlener Flugaufgaben 
und ist operativ mit der Koordinierung geplanter sowie der †berwachung 
(Kontrolle) und Leitung tatsŠchlich ablaufender Flugbewegungen, einschliesslich 
des Rollens am Boden, des Startens und Landens direkt verbunden.Ò 
 
ãEine allgemein gŸltige, einheitliche Definition fŸr ãFlugsicherungÒ gibt es nicht. 
Wenn auch bestimmte Regeln und Empfehlungen fŸr militŠrische wie auch zivile 
FlŸge weitestgehend einheitlich angewendet werden, so unterliegt das der 
Flugsicherung zugeordnete Aufgabengebiet doch vielfŠltigen nationalen 
Besonderheiten, was eine umfassende einheitliche Definition kaum mšglich macht. 
Hinzu kommt, dass die Flugsicherung vom Standpunkt des Betrachters aus 
verschiedenartig gesehen werden kann: mehr technisch (nachrichten- und 
flugsicherungstechnische Sicherstellung), stŠrker organisatorisch oder unter 
methodischen Aspekten (flugsicherungsmŠ§ige Sicherstellung).  Im besonderen 
Masse gilt das fŸr die militŠrische Flugsicherung. Sie ist Voraussetzung und 
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sicherstellendes Element des militŠrischen Flugbetriebs. Ihre TŠtigkeit ordnet sich in 
Friedenszeit in das gesamtstaatliche Flugsicherungssystem ein.Ò 

 
Die letzte Schlussfolgerung trifft nicht zu. Im Gegenteil, anders als in der BRD ordnete sich 
in der DDR auch in der Friedenszeit die zivile Flugsicherung in das gesamtstaatliche 
militŠrische Flugsicherungs-System ein! Der Flugsicherung und Flugsicherheit an sich 
gereichte dies nicht zum Nachteil. 

 
 
Nach G. Hiemann, Chef der GefechtsstŠnde & Automatisierung der NVA, lŠsst sich die 
militŠrische Flugsicherung, zusammengefasst, wie folgt definieren. 
 
 ãMilitŠrische Flugsicherung ist die komplexe TŠtigkeit der FŸhrungsorgane sowie 
 spezieller operativer und technischer Dienste der LuftstreitkrŠfte zur Schaffung 
 erforderlicher Bedingungen fŸr eine hohe navigatorische Flugsicherheit bei der 
 DurchfŸhrung, Leitung und Sicherstellung militŠrischer FlŸge und zur optimalen 
 Nutzung des Luftraums im Interesse der Gesamtheit aller Flugbewegungen. .....Ò 
 
Soweit zur Betrachtung der NVA Ÿber die Art und Aufgaben der Flugsicherungsdienste. 
Abgesehen von zivilen und militŠrischen Zugehšrigkeiten, ZustŠndigkeiten und 
Weisungsbefugnissen ging aus allen genannten Definitionsversuchen hervor, dass zwischen 
der Art und Weise der Erbringung der Flugsicherungsaufgaben kein Unterschied zwischen 
ãzivilerÒ und ãmilitŠrischerÒ Flugsicherung besteht. Es ging immer um die Absicherung von 
FlŸgen gegeneinander. Diese in der militŠrischen Flugsicherung benutzten Begriffe finden 
in verschiedenen Bereichen der zivilen Flugsicherung ebenso Anwendung. 
 

Struktur der Flugsicherung  
 
Als Beginn des Aufbaus der Flugsicherung der LuftstreitkrŠfte kann man den 1. 10. 1953 
werten. An diesem Tag wurden bei der Verwaltung des Aero-Klubs in Cottbus ein Haupt-
Dispatcher-Punkt und auf den FlugplŠtzen Dispatcherpunkte eingerichtet. Ab diesem 
Zeitpunkt wurden erstmals die geplanten FlŸge zusammengefasst und erfolgten von nun an 
nach einem vom Stab genehmigten Plan.  Ab August 1952 hatten schon FlŸge  der 
Volkspolizei-Luf t mit Flugzeugen vom Typ Jak-18 und MiG-15 stattgefunden. Die war mit 
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einem Endapparat fŸr direkte Fernsprechverbindung, einem šffentlichen Telefonanschluss 
(Cottbus 2443) und einem All-WellenempfŠnger ausgerŸstet. Direkte FS-
Fernsprechverbindungen bestanden zu den FlugplŠtzen Cottbus, Bautzen, Kamenz und 
Drewitz. Die direkte Verbindung fŸhrte zum Stab der GSSD in Werder. Dieser 
Hauptdispatcherpunkt wurde 1958 nach Strausberg verlegt. SpŠter wurde diese Funktion 
umbenannt in ãZentrale FlugŸberwachungÒ. Hierunter bestanden nunmehr drei 
FlugŸberwachungsstellen und die zentrale Stelle des Aeroklubs. 
 
Die weitere Entwicklung der FlugŸberwachung erfolgte unter der ZustŠndigkeit des 
Zentralen Gefechtsstands ZGS der LuftstreitkrŠfte. Bis 1975 wurden alle 
Flugsicherungsaufgaben der LSK/LV, der Grenztruppen, des MfS, der Volkspolizei, der 
GST und der zivilen Luftfahrt durch die FlugŸberwachung des ZGS wahrgenommen und 
mit den GSSD koordiniert und abgestimmt, bzw. von dort genehmigt. Zwischen 1973 und 
1975 erfolgte dann die Bildung der ãVereinigten Hauptzentrale zur Planung und 
Koordinierung der FlŸge - VHZÒ durch die GSSD in WŸnsdorf. Die Leitung oblag der 
GSSD. Stellvertreter wurde ein Offizier der NVA. Mit Dienstaufnahme der VHZ wurden 
alle nachgeordneten FS-Stellen an die VHZ angeschlossen, inkl. der zivilen Flugsicherung 
(siehe: ATCC). 
 
Ende der 1980Õer Jahre wurde darŸber hinaus das ãAmt fŸr Luftraum Koordinierung - 
ALKÒ geschaffen. Dadurch kam es fŸr das geplante einheitliche militŠrisch/zivile FS-System 
zu folgender Gliederung: 
 
1. Die FŸhrung bildete das 1988 in Betrieb gehende Amt fŸr Luftraumkoordinierung ALK 
mit Vertretern der NVA, der GSSD, der zivilen Luftfahrt und der GST. Dem ALK direkt 
unterstellt waren die VHZ in WŸnsdorf (GSSD & NVA) und die ãNationale 
Flugsicherungszentrale NFSZÒ in Berlin-Schšnefeld (HVZL + NVA + GSSD). Zwischen 
beiden Organen bestand direkte AbhŠngigkeit. 
 
2. Der VHZ direkt unterstellt waren die ãVereinigten Zonenflugsicherungszentralen - 
VZFSZ) Nord in Wittstock und SŸd in Merseburg. In beiden Organen arbeiteten Vertreter 
der GSSD, der NVA und der HVZL. 
 
3. Der NFSZ war direkt unterstellt die ãVereinigte Gebietsflugsicherungszentrale VGFSZÒ 
Mitte in Berlin -Schšnefeld mit HVZL, NVA und GSSD Vertretern. Diese war eng 
verbunden mit den  VZFSZ Nord und SŸd. 
 
4. Genannt war auch die Berliner Flugsicherheitszentrale (Berlin Air Safety Center) der 
Vier Alliierten in Berlin -West (Vertreter der USA, Gro§britanniens, Frankreichs und 
UdSSR) im direkten Zusammenwirken mit der VHZ der GSSD. 
 
Die Entwicklung des Flugverkehrs hatte die Erstellung einer Dienstvorschrift fŸr die 
militŠrische (Teil 1) und zivile (Teil 2) Flugsicherung erforderlich gemacht (DV 
1090/0/005). Sie behielt GŸltigkeit bis zum 1.12.1982 und wurde Ÿberarbeitet unter der 
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Bezeichnung Ordnung Nr. 109/9/556 von den LSK/LV und vom MfNV neu 
herausgeggeben. Wichtigste Grundlage bildeten die Hauptflugregeln HFR, die vom Stab 
der sowjetischen GSSD erarbeitet worden waren. Die letzte †berarbeitung der HFR 
erfolgte 1981, nun ãHauptflugregeln zum Fliegen im Luftraum der DDRÒ genannt (HFR 
DDR -81). 
 
Die erste Flugordnung der DDR war 1962 entstanden und blieb bis 1974 gŸltig. Eine neue 
Version wurde am 1.6.1974 in Kraft gesetzt und betraf die Einteilung des Luftraums fŸr die 
zivile Luftfahrt, die Beantragung von FlŸgen, Festlegung von RŠumen mit besonderen 
Flugregimen, Aerologische Aufstiege, Signale bei Luftraumverletzungen sowie FlŸge der 
GST und Agrarflug der INTERFLUG. In Teil II enthielt sie die Aufgabe fŸr den 
militŠrischen FS-Dienst der LSK/LV Flugsicherungsanweisungen (FSA) fŸr die zivile 
Flugsicherung herauszugeben. Der Begriff ãFlugsicherungsanweisungÒ unterschied FSA 
der Serie A mit Informationen fŸr die militŠrische Flugsicherung und Z fŸr die zivile. Serie 
A unterteilte sich in die vier Klassen A, J, T und S. Die Serie Z wurde mit der HVZL 
abgestimmt und bei Notwendigkeit internationaler Verbreitung mussten die von der ICAO 
bestimmten Veršffentlichungstermine (AIRAC) berŸcksichtigt werden. Somit waren drei 
Versionen, FSA-A, FSA-Z und FSI in Umlauf. 

 
1988 schrieb der NVA Oberst Pfeiffer im Handbuch fŸr das Flugsicherungspersonal der 
LuftstreitkrŠfte (erschienen im MilitŠrverlag der DDR VEB Berlin) in seiner Einleitung: 
 
ãDas Flugsicherungspersonal hat die Aufgabe, die FŸhrung und Leitung der Luftfahrzeuge 
vom Start bis zur Landung unter allen Gefechts- und Wetterbedingungen am Tag und in der 
Nacht mit modernen Flugsicherungs-GerŠtesŠtzen und -systemen sicherzustellen. 
Sicherzustellen sind die Streckennavigation und automatisierte FlŸge, FlŸge im 
Flugplatzraum, das Heranleiten an einen Flugplatz und die halbautomatisierte Landung von 
Luftfahrzeugen sowie das Bestimmen des Flugkurses und der Lage im Luftraum nach 
Azimut, Entfernung und Hšhe und schlie§lich die Kennzeichnung  der Start- und 
Landebahn mit lichtoptischen Orientierungspunkten.Ò 
 
Teil A - Allgemeines - des Handbuchs fŸr das Flugsicherungspersonal, gemeint ist hier das 
militŠrische, enthŠlt eine ausfŸhrliche Beschreibung Ÿber die ãMittel der flugsicherungs-
technischen SicherstellungÒ und ihrer Aufgaben. Obwohl diese Auflistung in militŠr-
politisch-technischer Sprache verfasst ist, ist sie doch vollstŠndig und wird daher hier auch 
vollstŠndig wiedergegeben, erweitert durch die in der ICAO - Welt gebrŠuchlichen 
entsprechenden Begriffe.  
Quelle: Handbuch fŸr  das militŠrische Flugsicherungs-Personal, Herausgeber: MilitŠr-Verlag 
der DDR i.A. des MfNV, 1988 
 
Einleitend stellt das ãHandbuch fŸr das militŠrische Flugsicherungs-PersonalÒ die 
grundsŠtzlichen Aufgaben dieses Personals und die zur VerfŸgung stehenden 
Flugsicherungs-GerŠtesŠtze und Systeme dar, gefolgt von den gerŠtebezogenen Verfahren. 
Es heisst: 
 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

191 

 
ãHierzu dienten dem NFS-Personal der Nachrichten- und Flugsicherungs Truppe -
NFT an den FlugplŠtzen und in den NFS-Zentralen (NFZ) verschiedene 
Flugsicherungs-GerŠte und Systeme, unterschieden nach Landesystemen (SP-1 und 
OSP), einem Teilautomatisierten FS-System TAFS (mit RSP, PRMG und RSBN) 
sowie einem SichtgerŠtekomplex (WISP).Ò 

 
 
Folgende hauptsŠchliche Aufgaben der militŠrischen FS-Stellen wurden genannt: 
 
1 GewŠhrleistung der stŠndigen Einsatzbereitschaft; 
2 Sicherstellung der Boden/Bord Flugfunkverbindungen; 
3 Bereitstellung von Funknavigationsanlagen und von optischen Orientierungshilfen 
 fŸr LandeanflŸge aller Luftfahrzeuge unter VMC und IMC Bedingungen; 
4 Radarkontrolle im Flugleitungsbereich (ZustŠndigkeitsbereich innerhalb der 
 Reichweiten der Systeme der Funkme§gruppe (Radar) bestehend aus: 

- RSP- einschlie§lich Rundsichtradar (geringer Reichweite) 
- Rundsichtstation P-18 (grš§er Reichweite) 
- Funkhšhenmesser PRW-16 

5 Die Leistung von Flugverkehrsdienst (ATS) innerhalb der zustŠndigen ATZ, CTR 
 und TMA; 
6 †berwachung der militŠrischen Flugbewegungen (Monitoring - Flight Following); 
7 Identifizierung von FlŸgen und gegenseitige †bergabe der ZustŠndigkeit 
 innerhalb der jeweiligen ZustŠndigkeitsbereiche; 
8 Navigatorische UnterstŸtzung der FlŸge zur Orientierungs- und Standort-
 bestimmung; 
9 UnterstŸtzung bei der Auflšsung von Flugzeug-Formationen und Erstellen  einer 
 Anflug-Reihenfolge; 
10 Sicherstellung der erforderlichen Kommunikations-Verbindungen zu den Flug-
 wetterwarten, zum Flugeinsatzzentrum (Leitung der FlŸge) und den  taktischen 
 Einheiten; 
11 Leistung des Such- und Rettungsdienstes, Bergungs- und Feuerlšschgruppen; 
12 Aufrechterhaltung der FS-technischen Betriebsdienste; 
13 UnterstŸtzung zur DurchfŸhrung automatisierter FlŸge zu stationŠren 
 Zielpunkten und FlugplŠtzen; 
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Zu den Aufgaben des NFS-Personals der Nachrichten- und Flugsicherungstruppen selbst 
gehšrten das Betreiben, Warten und Instandsetzen aller militŠrischen nachrichten- und 
flugsicherungstechnischen Anlagen, wie z.B. die lichttechnischen optischen 
Orientierungsanlagen zur UnterstŸtzung beim Rollen, Start und Landung, 
funkme§technische Navigationssysteme fŸr Anflug und Landung, Funkme§systeme 
(Radar), Kommunikationssysteme zum Meldungsaustausch zwischen FS-Stellen und 
Flugzeugen (A/G RTT und RTF), funk- und drahtgebundene Kommunikations-
einrichtungen fŸr den Informations- und Datenaustausch (Meldungen) zwischen den 
bodengebundenen FŸhrungsstellen und den nachrichten- und flugsicherungstechnischen 
Anlagen. Als das ãSystemÒ wurde das komplette Landesystem bezeichnet. Das Basissystem 
hatte die sowjetische Bezeichnung OSP (Allgemeines Landesystem). Die Landesysteme 
wurden sowohl stationŠr (SP-1s) als auch mobil (SP-1p) fŸr ManšverflugplŠtze betrieben.  
 
Das SP-1s bestand aus : 

!  FunkmarkierungsgerŠtesŠtzen PAR bzw. APR mit Marker MRM (1.000m bzw. 
4.000m von der SLB Schwelle entfernt Ð WV Standard), 

!  PeilfunkgerŠtesŠtzen ARP (ca. 2.800m von der SLB Schwelle entfernt), 
!  Neon-Kodeleuchtfeuer KNS (1.000m von der SLB Schwelle entfernt), 
!  der Lichtlandeanlage ESP, 
!  dem Landescheinwerfer APM , 
!  der Instrumentenlandeanlage PRMG (ILS entsprechend), 
!  dem Nahnavigationssystem RSBN (TACAN beinhaltend), 
!  der Funkmessgruppe bestehend aus: 

- Funkme§landanlage RSP (SRE) und ab RSP 10 MN mit SekundŠr 
Informationsbearbeitungs- und Darstellungsapparatur ONI (SSR) 

- Funkme§station FuMS P-18 (250 km) 
- Hšhenmesser PRW-16, 

!  der Gedeckten Flugleitung GDFL ausgerŸstet mit den entsprechenden 
Systemen/GerŠten fŸr die Nachrichtenverbindungen (Boden-Boden und 
BodenLuft) und dem abgesetzten TagessichtgerŠtesatz zur Luftlagedarstellung 
WISP-75T, entsprechend der konkreten infrastrukturellen und operativen Beding-
ungen/Anforderungen gab es davon auch Abweichungen. 

 
Das SP-1p bestand aus folgenden mobilen nachrichten-und flugsicherungstechnischen 
GerŠtesŠtzen: 

!  FunkmarkierungsgerŠtesŠtzen PAR bzw. APR mit Marker MRM (1.000m inkl. 
Kodeleuchtfeuer bzw. 4.000m von der SLB Schwelle entfernt Ð WV Standard), 

!  PeilfunkgerŠtesŠtzen ARP (ca. 2.800m von der SLB Schwelle entfernt), 
!  dem Neon-Kodeleuchtfeuer KNS (1.000m von der SLB Schwelle entfernt), 
!  der Lichtlandeanlage MLOK,  
!   demLandescheinwerfer APM , 
!  der Instrumentenlandeanlage PRMG (in AusnahmefŠllen), 
!  dem Startkommandopunkt (SKP). 
!   
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In den zwei nachfolgenden zwei Varianten der Systemkonfiguration am Beispiel des Nach-
richten- und Flugsicherungs-Bataillons Ð 3 (NFB-3/1. LVD; FP Preschen) und dem Nach-
richten- und Flugsicherungs-Bataillon Ð 2 (NFB-2/3. LVD; FP Trollenhagen) werden die 
Einrichtungen verdeutlicht. 
 

 
128 - Flugplatz der stŠndigen Basierung Landesystem OSP/RSP/PRMG stationŠr; 2 Landerichtungen; 
Dezentralisierungsflugplatz mit OSP/RSP; stationŠr; 1 Landerichtung; Manšverflugplatz Landesystem 

OSP/RSP; mobil 

 
129 - Landesystem OSP/RSP; stationŠr; 2 Landerichtungen; Dezentralisierungsflugplatz Landesystem 

OSP/RSP; 
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Die jeweilige Systemkonfiguration unterschied sich an den einzelnen FlugplŠtzen. Auf dem 
Flugplatz Marxwalde (Neuhardenberg) wurde eine Lichtlandeanlage nach CAT II ICAO 
(Typ ESP-D2) installiert. Ebenfalls wurde zusŠtzlich zu der existierenden militŠrischen 
Instrumentenlandeanlage PRMG (905 Ð 967 MHz) ein ziviles (im zivilen Frequenzbereich 
108-118 MHz arbeitendes) Instrumentenlandesysten SP-70 installiert. Diese ergŠnzende 
zivil orientierte flugsicherungstechnische Konfiguration war der Tatsache geschuldet, dass 
an diesem Standort sowohl das militŠrische Jagdfliegergeschwader-8 (JG-8) der 1. LVD als 
auch das ãzivileÒ, dem Kdo. LSK/LV direkt unterstellte Transportfliegergeschwader-44 
(TG-44), auch Regierungsfliegergeschwader genannt, stationiert waren.  
 
Das Teilautomatisierte Flugsicherungssystem TAFS der LSK/LV wurde Ende der siebziger 
Jahre eingefŸhrt. Es war eine eigenstŠndige militŠrtechnische Entwicklung basierend auf 
einem Fernwirksystem der Deutschen Reichsbahn. Die technische Aufgabenstellung dazu 
wurde im Kommando LSK/LV Bereich CNS (Chef Nachrichten und Flugsicherung) unter 
wesentlicher Leitung des Abteilungsleiters Flugsicherung (OSL G. Reinke) erarbeitet und 
durch die, dem Kdo. LSK/LV direkt unterstellte Instandsetzungseinheit NFWL-14 
(Nachrichten Ð Flugsicherungs - Werkstatt Ð Lager) 14) entwickelt, produziert, installiert 
und in Betrieb gesetzt. Eine Vergabe von militŠrischen Entwicklungsaufgaben an zivile 
Einrichtungen war eher selten. Die Entwicklung  des TAFS ist im wesentlichen dem Leiter 
der Entwicklungsabteilung Major D. Wagner zu verdanken. Mit der EinfŸhrung des TAFS 
konnte eine zentralisierte Steuerung und †berwachung aller flugsicherungstechnischen 
Anlagen eines militŠrischen Flugplatzes aus der GDFL heraus erfolgen. Die fŸhrte nicht nur 
zu einer hšheren Flugsicherheit, sondern auch zu einer entscheidenden Reduzierung des 
flugsicherungstechnischen Personalbestandes. Die so genannten Au§enpunkte (Nah-und 
Fernfunkfeuer PAR mit MRM, Neon-Kodeleuchtfeuer KNS und Automatische Funkpeiler 
ARP) wurden unbemannt betrieben. Die flugsicherungstechnischen GerŠtesŠtze, die auf 
dem Flugplatz disloziert waren wurden ebenfall mit Hilfe des TAFS gesteuert und 
Ÿberwacht. In der zweiten HŠlfte der 80-iger Jahre waren alle militŠrischen FlugplŠtze der 
stŠndigen Basierung der LSK/LV mit dem TAFS ausgerŸstet. Auf den FlugplŠtzen der 
anderen TeilstreitkrŠfte kamen Teilelemente des TAFS zum Einsatz. 
 
Die Funkmess-(Radar) Landeanlagen RSP bestanden aus einem  PrŠzisions-
landefunkmegerŠt (PAR - PRL) und einem Dispatcherfunkme§gerŠt (SRE - DRL), in 
dieser Kombination auch bei den LSK/LV der NVA als ãbodengeleitetes PrŠzisions-
AnflugsystemÒ GCA (Ground Controlled Approach) bezeichnet. Die FŸhrung / 
Weisungsberechtigung auf dem RSP hatte der Landeleiter (GCA- Controller), welcher in 
der Regel vor dem PRL SichtgerŠt sa§. Der Funkmessoberdispatcher beobachtete die 
Luftlage im Anflugbereich am DRL SichtgerŠt. Die Aufgabe des Funkme§oberdispatchers 
war es die LandeanflŸge zu koordinieren und dann dem Landeleiter das jeweilige 
Luftfahrzeug zu Ÿbergeben. Dieser ãsprach den Piloten den Anzeigen auf den SichtgerŠten 
(Kurs- und Gleitweg) entsprechend herunterÒ Die generelle Landeerlaubnis wurde im 
Vorfeld vom Flugleiter (Air Traffic Controller), einem ausgebildeten Piloten, gegeben. 
Flugverkehrsfreigaben (Air Traffic Clearances) wurden immer vom Dispatcher (siehe 
Dispatcher Kontrollpunkt) bzw. dem Flugleiter der Flugplatzkontrolle (TWR) erteilt. 
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Mit EinfŸhrung des TagessichtgerŠtekomplexes WISP-75 an den FlughŠfen der stŠndigen 
Basierung befanden sich alle mit der Flugleitung beauftragten Personen in einem Raum 
(Gruppe zur Leitung der FlŸge), der Kanzel der GDFL, und konnten unmittelbar unter 
Tagessichtbedingungen, d.h. Sicht auf den Anflugbereich, auf das Flugfeld und auf die 
Funkme§informationen/Luftlagedarstellung im Flugplatzbereich die Leitung der FlŸge 
gewŠhrleisten. Im WISP-75 waren die Funkme§informationen des Nahnavigationssytems 
RSBN (aktive Zielzeichen), der DRL mit PrimŠr- und SekundŠrfunkme§informationen 
(nach EinfŸhrung RSP-10 MN) und des PRL (Gleit-und Kursweg) verfŸgbar. 
 
Die Funkme§stationen arbeiteten mit FestzielunterdrŸckung zwecks Selektierung 
beweglicher Flugziele. Die sekundŠren Funkme§informationen, die Ÿber die entsprechende 
Aufbereitungsanlage der RSP-10 MN gewonnen werden konnten, gewŠhrleisteten 
allerdings nur die Darstellung der Daten (per Ziffernršhren) von militŠrischen 
Luftfahrzeugen. Die LuftstreitkrŠfte der GSSD haben es allerdings nicht immer fŸr 
notwendig erachtet den Bordtransponder einzuschalten, was hin und wieder zu 
ãMissverstŠndnissenÒ fŸhrte; zum GlŸck keine, die zu einer Katastrophe gefŸhrt haben. Die 
Flugfunkstationen arbeiteten im Sprechfunkverkerkehr im Meterwellen- und 
Dezimeterwellenbereich, d.h. im VHF Bereich (100 bis 150 MHz) und im UHF Bereich 
(220 bis 400 MHz), im 50 kHz, 25 kHz und 8,33 MHz Raster. Die Flugfunkstationen 
Ÿberdeckten beide Frequenzbereiche gleichzeitig. Alle Anlagen wurden im Wesentlichen im 
Halbduplex Regime  betrieben. DarŸber hinaus wurde auch der Kurzwellenbereich fŸr 
Bodenfunkverbindungen und spezielle Flugfunkverbindungen genutzt. Richtfunkver-
bindungen wurden zur FŸhrung der Truppenteile und deren  Einrichtungen benutzt. 
 
Die flugsicherungstechnische Sicherstellung war ein Teil der funktechnischen 
Sicherstellung. Sie umfasste die Anwendung der Flugsicherungs-Systeme und -GerŠte nach 
einem einheitlichen Schema und die Organisation und DurchfŸhrung des Betriebsdienstes 
zur Schaffung von Funknavigations-†berdeckung fŸr die Nutzung durch Besatzungen von 
Flugzeugen und Hubschraubern. 
 
Die KrŠfte und AusrŸstung zur ErfŸllung der Flugsicherungs-Technik waren in 
Flugsicherungszentralen unterschiedlicher Bestimmung zusammengefasst. Die 
Hauptaufgaben der Zentralen waren: 
 
 - das Halten der stŠndigen Einsatz- und Arbeitsbereitschaft der Flugsicherungs- 
    Einrichtungen); 
 
 - das Sicherstellen von Boden-Bord-Flugfunkverbindungen im Interesse der Gruppe 
    zur Leitung und zur Gruppe der Sicherstellung der FlŸge; 
 
 - das Sicherstellen der Funknavigation fŸr LandeanflŸge, das DurchfŸhren von 
    Starts und Landungen sowie der lichtoptischen Orientierung bei Rollbewegungen 
    der Flugzeuge / Hubschrauber bei allen Wetterbedingungen; 
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 - die RadarŸberdeckung der FlŸge im Flugleitungsbereich; 
 
 - das Leiten der im Flugleitungsbereich startenden, landenden sowie ein- und  
    ausfliegenden Flugzeuge und Hubschrauber und †berwachung ihrer Flugbeweg-
    ungen; 
 
 - das Identifizieren und †bernehmen (der Kontrolle) von LFZ an den festgelegten 
    †bergabepunkten durch die Gruppe zur Leitung der FlŸge; 
 
 - das GewŠhrleisten der Orientierung und der Wiederherstellung der    
    Orientierung wŠhrend der FlŸge; 
 
 - die Auflšsung von FlugzeugverbŠnden, das Heranleiten an die Flug- und  
    LandeplŠtze und das Einnehmen der befohlenen Anflug- und Landefolge; 
 
 - das Sicherstellen der erforderlichen Nachrichtenverbindungen fŸr die  
    Flugleitungsgruppe, der Flugwetterwarte und der FŸhrungspunkte der   
    Truppenteile; 
 
 - die Alarmierung und Benachrichtigung sowie der Nachrichtenverbindungen  
    fŸr das Suchen und Retten und der Berge- und Feuerlšschgruppen; 
 
 - das GewŠhrleisten des technischen Betriebsdienstes (Schalten, PrŸfen,  
    Messen, Sicherstellen von Transitverbindungen); 
 
 - das Sicherstellen automatisierter FlŸge zum Anfliegen von stationŠren Zielpunkten 
    und FlugplŠtzen und teilautomatisierter Landungen. 
 
Die Hauptaufgaben des nachrichten- und flugsicherungstechnischen Personals waren der 
Aufbau, der zuverlŠssige Betrieb und die Wartung der technischen Anlagen und 
Einrichtungen. Technische Anlagen und Einrichtungen waren: 
 
 - lichttechnische Anlagen zur optischen Orientierung beim Rollen, beim Start  
   und bei der Landung; 
 
 - Funkelektronische Anlagen zur Navigation und Landung; 
 
 - Funkmess-Radaranlagen fŸr die FŸhrung und Leitung der Flugzeuge und     
   Hubschrauber im Flugleitungsbereich und bei der Landung; 
 
 - Funktechnik zum †bermitteln von Kommandos und Meldungen zwischen den  
   Flugsicherungsleitstellen und den Besatzungen der LFZ 
 
 - Funk- und Drahtnachrichtenanlagen zur FŸhrung der Truppen am Boden; 
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 - GerŠtekomplexe zur Fernbedienung der Flugsicherungstechnik; 
 
 - TochtersichtgerŠte der Funkmess- und Navigationsanlagen. 
 
Die Gesamtheit der fŸr Starts und Landungen bestimmten Flugsicherungsanlagen und ihr 
Betrieb wurde als Landesystem bezeichnet. Spezielle  Forderungen an das Wissen und 
Kšnnen des eingesetzten Flugsicherungspersonals waren: 
 
 - Kenntnisse Ÿber die Aufgaben der Einzeltechniken im Landesystem; 
 
 - Fertigkeiten im Aufbau, der Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung der 
    Technik; 
 
 - Fertigkeiten im Betriebsdienst entsprechend der Regeln fŸr  Sprechfunkverkehr 
   und Flugfunkverkehr; 
 
 - Fertigkeiten in der DurchfŸhrung von Vor- und Nachkontrollen; 
 
 - Beseitigung von Stšrungen.  
 

Die Ausbildung des militŠrischen Flugsicherungs-Personals 
 

Der Natur der Sache gemŠ§ waren die BefŠhigungen und Zulassungen der militŠrischen 
Flugleiter im Vergleich zur zivilen Flugsicherung organisatorisch vielfŠltiger, aber im Grund 
Šhnlich gestaltet. Die Bearbeitung von aeronautischen Informationen und Daten zur 
Flugvorbereitung und -durchfŸhrung war, im zivilen System vergleichbar mit den AIS- 
Flugberatern und ATS Assistenten, Unteroffizieren Ÿbertragen. Die Leitung von FlŸgen per 
Sprechfunkverkehr, d.h. AusŸbung der Flugverkehrskontrolle (ATC) oblag Unteroffizieren 
(in der Regel Berufsunteroffizier/FŠhnrich). Die Leitung von Kampfflugzeugen aber 
erfolgte durch Offiziere. Diese Funktion schloss die GefechtsfŸhrung von Kampfflugzeugen 
ein. Beide FŠhigkeiten erforderten den Erwerb von Flugfunkzeugnissen, vergleichbar mit 
dem Allgemeinen Flugfunkzeugnis (AZF) im zivilen Betrieb. FŸr alle betroffenen 
ArbeitsplŠtze mussten funktionsgebundene Berechtigungen erworben und jŠhrlich 
praktische FŠhigkeit und theoretische Kenntnisse nachgewiesen werden. 
 
Die Ausbildung unterschied sich von der im zivilen FS-Dienst bedingt durch die 
Organisation der ZustŠndigkeiten der LSK/LV in ihrer Einbindung der ZustŠndigkeit in die 
der GSSD und der HVZL/IFL. Drei Ÿbergeordnete Bereiche der theoretischen Ausbildung 
stellten die Grundlage dar: 
 
 - Flugbetriebsvorschriften allgemeiner Art 
 - Hauptflugregeln (zivile und militŠrische gemeinsame) 
 - Flugregeln der Vereinten StreitkrŠfte der GSSD und NVA  
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130 - Erforderliche Erlaubnisse fŸr den militŠrischen FS-Betriebsdienst  & Funk-Uffz der LSK/LV  - 131 

 
Hierauf beruhte die weiterfŸhrende Ausbildung Ÿber die Bestimmungen zur Leitung und 
Sicherstellung der FlŸge (ATC) und die Bestimmungen zur gemeinsamen Nutzung des 
Luftraums der Warschauer Vertragsstaaten. Die weitere Ausbildung zur Leitung von 
FlŸgen (ATC) war durch eine im Vergleich zum zivilen FS-Betrieb weitergehende 
Funktionsaufteilung des militŠrischen Flugleit- (ATC) Dienstes geprŠgt und sah getrennte 
Ausbildungsziele vor. Gelehrt wurden an der AusbildungsstŠtte folgende Teilgebiete:  
 
 - Flugleitvorschriften 
 - Steuermannsvorschriften 
 - Ordnung zum Leiten der FlŸge (ATC) 
 - die Flugleit-Zusatzverordnung 
 - Ordnung zur meteorologischen Sicherstellung (MET) 
 - Flugsicherung-Ordnung 
 - Ordnung Ÿber zivile/militŠrische Zusammenarbeit 
 - FS-Anweisungen (FSA) 
 
Die Ausbildung zu gemeinsamen Bestimmungen fŸr die GSSD und NVA umfassten die 
 
 - Flugsicherheits-Verordnung fŸr †bungen 
 
 - Flugfunkordnung 
 
 - Verordnung fŸr internationale FlŸge 
 
 - Ordnung fŸr gemeinsam betriebene Flugplatzknoten (Betrieb innerhalb  
    gemeinsamer militŠrischer Nahverkehrsbereiche MTMA)  
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132 - Fachgebiete der Ausbildung fŸr die militŠrische Flugsicherung 

 

Die damalige Unterscheidung des Begriffs Flugverkehrskontrolle (ATC) zwischen 
militŠrischer ãFlugleitungÒ und ziviler ãKontrolleÒ von FlŸgen machte bei militŠrischen 
EinsatzflŸgen mit Kampfflugzeugen Sinn, da bei solchen FlŸgen dem LFZ-FŸhrer 
wesentlich weniger Entscheidungsfreiheit gegeben war als dem zivilen. Im zivilen Verkehr 
diente, wie heute, die FS-Kontrolle vorrangig dem Zweck der Einhaltung der Staffelung 
aller FlŸge untereinander. 
 

Die fliegerischen Standorte der NVA  und GSSD/WGT  
 
Die NVA betrieb 13 FlugplŠtze der stŠndigen Basierung zzgl. Dezentralisierungs-
/ManšverflugplŠtze, 12 Autobahnabschnitte (ABA), 97 HubschrauberlandeplŠtze und die 
GST zusŠtzliche 35 FlugplŠtze (Stand 1986). 
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133 - FlugplŠtze der NVA und des Zusammenwirkens der GSSD/WGT 
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134 - Autobahnabschnitte der NVA 
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135 - HubschrauberlandplŠtze der NVA 
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136 - FlugplŠtze der GST 
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Die sowjetischen LuftstreitkrŠfte, 16. Rotbanner-Luftarmee und WGT, betrieben zu diesem 
Zeitpunkt noch die 32 FlugplŠtze Merseburg, Grossenhain, Falkenberg, Kobitzsch, 
Damgarten, Wittstock, Eberswalde, Zerbst, Altes Lager, Rechlin, Gross Dšlln, 
FŸrstenwalde, Brand, Neu Welzow, Sperenberg, Brandis, Demmin, Parchim, Stendahl, 
Mahlwinkel, Dresden-Heller, Nohra, Altenburg, Kšthen, Cochstedt, Altstedt,  Mirow-LŠrz, 
Finow, Hassleben, Schlotheim, Templin und Tutow. Deren ursprŸngliche Zahl betrug 94, 
wie auf der folgenden Abbildung dargestellt. 
 

 
137  -Die ursprŸnglichen Standorte der GSSD 

 
Die Ziffern beziehen sich auf die Standorte, wie folgt: 1 - Adlershof, 2 - Allstedt, 3 - Altenburg, 4 - 
Altengrabow (LŸbars), 5 - Altengrabow (Schweinitz), 6 - Arnstadt-Ršhrensee, 7 - Belzig (LŸsse), 8 - 
Blankenhain, 9 - Brand, 10 - Brandenburg (Briest), 11 - Brandenburg (Neuendorf), 12 - Brandis, 13 - 
Cochstedt, 14 - Colbitz-Letzlinger Heide, 15 - Cottbus, 16 - Dallgow, 17 - Damgarten, 18 - Dessau, 
19 - Dresden (Herrerau), 20 - Dresden (Klotzsche), 21 - Drewitz, 22 - Eisenach, 23 - Egstedt, 24 - 
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Elstal, 25 - Erfurt (Bindersleben), 26 - Falkenberg, 27 - Finow, 28 - Finsterwalde, 29 - FŸrstenwalde, 
30 - Gardelegen, 31 - Garz, 32 - Gatow, 33 - Gross-Rosenburg, 34 - Grossenhain, 35 - GŸterfelde, 36 
- Hassleben, 37 - JŸterbog-Altes Lager, 38 - JŸterbog-Damm, 39 - Klein-Leipig, 40 - Kšthen, 41 - 
LŠrz, 42 - Leipzig-Mockau, 43 - Leipzig-Schkeuditz, 44 - Leisnig, 45 - Lšbnitz, 46 - Ludwigslust, 47 - 
Mahlwinkel, 48 - Meiningen, 49 - Merseburg, 50 - Netzeband, 51 - Neubrandenburg (Trollenhagen), 
52 - Neuruppin, 53 - Neu-Welzow, 54 - Nohra, 55 - Oranienbaum, 56 - Oranienburg, 57 - Parchim, 
58 - Pasewalk, 59 - PeenemŸnde, 60 - Perleberg, 61 - Perwenitz, 62 - Prenzlau, 63 - Preschen, 64 - 
Rangsdorf, 65 - Rechlin, 66 - Rerik, 67 - Rezow, 68 - Riesa, 69 - Rothenburg, 70 - Ruhland, 71 - 
Schlotheim, 72 - Schšnefeld (Berlin), 73 - Schšnhausen, 74 - Schšnwalde, 75 - Sperenberg, 76 - 
Stendal, 77 - Strausberg, 78 - SŸlte, 79 - Tempelhof (Berlin), 80 - Templin, 81 - Templin 2, 82 - 
Troistedt, 83 - Tutow, 84 - Werbig, 85 - Werder, 86 - Werneuchen, 87 - Wittenberg, 88 - Wittstock, 
89 - WŸnsdorf, 90 - Zeithain, 91 - Zeitz, 92 - Zerbst, 93 - Zimmern, 94 - Zšllschen. 
!

Als Beispiel fŸr den Ausbau eines GSSD Flugplatzes dient Zerbst in seinem Zustand 1953 
und dem Endstand des Ausbaus in 1991. 
 

 
138 - Flugplatz Zerbst, 1953, mit 2500 m SLB 

 

 
139 - Flugplatz Zerbst 1991 

 

FŸr diesen Flugplatz wurde in den USA zu †bungszwecken ein Duplikat im Masstab 1 : 1 
erstellt. Die Abbildung zeigt in Landerichtung Ost (070). 
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140 - Flugplatz Zerbst 1991 aus Landerichtung 07 

 
Ein anders Beispiel fŸr den Ausbauzustand der militŠrischen FlugplŠtze ist Parchim, wie 
hierunter in 1993 gezeigt. 
 

 
141 - Flugplatz Parchim 1993; Quelle: Amt fŸr Mil. Geowesen, S. BŸttner, Sammlng S. Keuthe, A. SchŠfer, 

UVE FernaufklŠrungszentrum 
 

Das Beispiel eines fŸr den 6. bis 11. Mai 1950 geplanten Flugbetriebs am Flugplatz Zerbst 
verdeutlicht die schon damals durch die GSSD vorgegebenen strikt einzuhaltenden 
Zeitperioden fŸr diese Art FlugplŠtze. Zum Einsatz kamen Jak-9 Flugzeuge. FlŸge dieser 
Art waren zudem bei der Berliner Luftsicherheitszentrale anzumelden. 
 

Tag Datum  LFZ  Flugbetrieb (Ortszeit) max. Flughšhe 
 
Sa. 6.5. Jak-9 0900 - 1830  4.000 m 
Mo. 8.5. Jak-9 1030 - 2000  3.000 m 
Di.  9.5 Jak-9 0700 - 1900  3.000 m 
Mi.  10.5. Jak-9 0700 - 1900  3.000 m 
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142 - Standorte/Einrichtungen der LSK/LV in den 1980Õer Jahren 

!
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143 - 1970Õer Jahre, Kommando-Dispatcher-Punkt KDP am Flugplatz Retzow im Manšvergebiet. 

Eine solches KontrollturmgebŠude war fŸr GSSD FlugplŠtze selten. 

 
Sowjetische Transportflugzeuge 

 
Um die vielen GSSD Standorte regelmŠ§ig zu versorgen und den Austausch des im meist 
zweijŠhrigen Rhythmus stattfindenden Truppenaustauschs Ÿber die gro§e Entfernung zur 
UdSSR zu bewerkstelligen, kamen eine ganze Reihe Transportflugzeuge alter und neuerer 
Bauart zum Einsatz. Diese wurden im Gesamtsystem der Flugsicherung wie zivile 
Verkehrsmaschinen behandelt. Aus den anfŠnglichen B-25 und C-46 (US LFZ), Lisunov-2 
und C-47 wurden im Laufe der Jahre IL-14 und IL-18, TU-104 und TU-114, AN-12 (223. 
OSAP,) AN-14 und AN-22 (Ende der 1960Õer Jahre), gefolgt von moderneren IL72, 76 und 
78 sowie in den 1980Õer Jahren gefolgt von IL-62, TU-134 und TU-154. WŠhrend des 
Austausches von Truppen und der Verlegung von Geschwadern fanden hunderte von 
FlŸgen mit solchen Maschinen statt.  
 
Die hierzu benutzten FlugplŠtze waren meist Brand, Falkenberg, Finow, Grossenhain, 
JŸterbog, Parchim, Sperenberg, Templin oder Zerbst. Die FlŸge fanden unter 
AEROFLOT Flugnummern statt. In der Flugverkehrskontrolle wurden fŸr diese FlŸge die 
Frequenzen 124,00 und 128,40 MHz benutzt. 
 

   
144 - IL -18D der Aeroflot im Truppentransporteinsatz, Sperenberg & Antonov AN-12 der GSSD - 145 
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146 - Antonov AN-72 des 223. OSAP & Ilyushin IL-78 Tanker - 147 

 

  
148 - IL -76 Transport fŸr RŸckfŸhrungsphase & AN -22 Transporter, seit 1969 im Einsatz der Truppen - 149 

 

 
150 - Antonov AN -22 

 
Die Fliegertruppenteile der 16. sowjetischen Luftarmee verfŸgten im Bereich ihrer 
FlugplŠtze Ÿber eigene ãBodenfunkmessmittelÒ (Radaranlagen) fŸr die Sicherstellung der 
verschiedenen Flugleitbereiche, d.h. fŸr die Strecke, den Nahverkehrsbereich und die 
Landung sowie die JŠgerleitung. Die LuftraumŸberwachung erfolgte durch die 
Funktechnischen Truppen der Luftabwehr der GSSD. Im Unterschied zur NVA waren bei 
den sowjetischen StreitkrŠften die LuftstreitkrŠfte und die Luftverteidigung organisatorisch 
getrennt. 
 
Die Palette der benutzten FS-GerŠtesŠtze umfasste wie in der zivilen Flugsicherung 
Funknavigationsanlagen zur Kurs- und Abstandsbestimmung mit Hilfe von NDB, ILS, 
Entfernungsretranslator RD (DME), dem  Nahnavigationssystem RSBN und 
bodengestŸtzten Radarsystemen (Funkmesstechnische Anlagen) im PrimŠr- und 
SekundŠrradarbereich (PSR und SSR) fŸr Richtungs-, Kurs- und Hšhenbestimmung im 
Nah- und Fernbereich. Der technische Stand der Anlagen war zu Anfang der 1950Õer Jahre 
noch der gleiche wie Mitte der 1940Õer Jahre.  Im gleichen Masse, wie die technische 
Weiterentwicklung hierzu Fortschritte machte, wurden die Anlagen regelmŠ§ig durch die 
Folgemuster ersetzt. 
!
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151 - GSSD Funkmesstechnik; Eckart Schlenker, aus Sowjetische FliegerkrŠfte, Deutschland 1945 - 1990, Bd. 3 

Eigenverlag Edition Freundt, Diepholz 1999 

 

   
152 - Funkentfernungsmesser P-35, seit Ende 1950Õer Jahre 

†ber 20 Jahre bei GSSD im Einsatz, die P-37 Anlage, Hšhenmesser = PRW-13 - 153 

!

 
154 - PRW-17 Hšhenmesser im Einsatz seit den 1970Õer Jahren 

!
JŠgerleitung 

 
In den Anfangsjahren wurden fŸr die JŠgerleitung Rundblickstationen (Rundsichtradar - 
SRE) vom Typ P-3 (ab 1947/48 mit 100 km Reichweite) und P-8 (seit 1950/51 mit 150 km 
Reichweite) betrieben. VervollstŠndigt wurden diese Anlagen durch das AbfragegerŠt NRZ-
1, des frŸheren sowjetischen Freund-Feind-Kennungssystems ãKremni-1Ò (Identification 
Friend Foe IFF). Diesen Anlagen folgte die Nutzung der JŠgerleitstation P-20 mit grš§erer 
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Genauigkeit und hšherer Zielauflšsung. Die Hšhenbestimmung erfolgte durch 
gegeneinander geneigte Parabolantennen, die ein Vertikal- und ein SchrŠgdiagramm 
bildeten und somit die Hšhenbestimmung eines Flugziels ermšglichten. Diese Anlagen, wie 
auch das Nachfolgemuster P-30 waren mobil.  Das Rundsichtradar P-10 (ab 1952/53) hatte 
bereits 2oo km Reichweite und wurde mit einem neuen ãKremni-2Ò IFF betrieben. 
 
Mit der EinfŸhrung von †berschalljagdflugzeugen Ende der 1950Õer Jahre, wie den MiG 19 
und 21 wurde hšhere Genauigkeit erforderlich. Das fŸhrte zum Einsatz von 
Funkme§stationen vom Typ P-25 und P-30, die zusammen mit neuen Hšhenmessern vom 
Typ PRW-10 und 11 eingesetzt wurden. Nun betrug die Reichweite bereits ca. 300 km.  Die 
†bertragung der Signale zwischen den Funkme§stationen (Radar) und den 
Flugleitstellungen im Flugplatzbereich erfolgte Ÿber Richtfunkverbindungen.  
 
Anfang der 1960Õer Jahre erhielten die Flugleitstellen mobile Elemente des automatisierten 
FŸhrungs- und Leitsystems ãWosduch-1PÒ mit gro§flŠchigen SichtgerŠten und elektronisch-
optischen Planchetten (BildwŠnden) zur Darstellung der erfassten PrimŠr- (PSR) und 
SekundŠrziele (SSR). Mit diesen Daten wurde sowohl die Steuermanns-Vorberechnung als 
auch die JŠgerleitung selbst durchgefŸhrt. In den 1970Õer und 1980Õer Jahren wurde diese 
Ršhren- Technik durch Halbleiter- und Schaltkreistechnik ersetzt. Diese Technik wurde bis 
zum Abzug der WGT Ÿber fast 20 Jahre mit Hilfe von P-37 und PRW-13 Anlagen weiter 
verwendet. 

Anflugbereich 
 

Im Anflugbereich zu den FlugplŠtzen benutzte man die Rundsichtradaranlagen P-12 (ab 
1957/58 mit 200 km Reichweite) und P-18 (ab der 1970Õer Jahre) in Kombination mit 
PRW-9 und PRW-16 Hšhenfindern. In der NŠhe der Landebahnen betrieb man die 
Blindlandesysteme RSP-6 und -7 spŠter -10 (GCA = SRE mit PAR) zur Darstellung des 
Landekurses und des Gleitwegs (PrŠzisionslandefunkme§gerŠt PRL) und der horizontalen 
Erfassung des Anflugbereichs (Disptacherfunkme§gerŠt DRL). In den 1980Õer Jahren 
wurden diese Anlagen um das System ãWISP-75Ò fŸr die PSR- und SSR-primŠre und 
sekundŠre Zieldarstellung mittels RSP-10 MN Funkme§landeanlage, P-18 SRE-Stationen, 
dem Hšhenfinder PRW-16 und des Nah-Navigationssystems RSBN (quasi TACAN) 
gemeinsam in den Leitstationen dargestellt. 
!

 
155 - Flugplatz Finsterwalde 1993, von l. nach r. GCA mit SRE und PAR (RSP 6 und 8), SRE mit SSR, 2. GCA 
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156 - Funk- Anflug- & Radaranlagen eines Flieger-Regiments 

!

 
157 - Flugplatz Finow 1993, Die Radaranlage besteht aus P-37, PRW-16,  und P-38  SRE mit SSR 

Quelle: Fotoillustrationen U. Lange, E. Schlernker, Sammlung Schlenker 

 
LuftraumaufklŠrung  

 
FŸr die Zwecke der LuftraumaufklŠrung verfŸgte die GSSD/WGT Ÿber insgesamt 110 
SRE Funkme§stationen und Hšhenfinder.  Die zu diesem Gesamtsystem, als 
ãDiensthabendes System DHSÒ bezeichneten Anlagen waren durch 
FernaufklŠrungsstationen ergŠnzt, wie die Funkme§station P-14 mit ihrem 32 m breiten und 
11 m hohen Parabolspiegel mit einer Reichweite bis 1.200 km. Die mobile Variante dieses 
Systems nannte sich ãOboronaÒ. Mitte der 1970Õer Jahre wurde dieses System durch neue 
Anlagen des Types ãKabina-66Ò erweitert. Viele der genannten Anlagen wurden von den 
GSSD/WGT und NVA GefechtsstŠnden gemeinsam benutzt. 
!
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158 - Quedlinburg 1981, Sowjetische LuftraumaufklŠrungsstation mit P-40, P-14, PRW-13  

und 17 sowie P-37 Anlagen 

 

 
159 - Kabina-66 Radar mit Janus-Antennen 

 

Die gewonnenen Zieldaten wurden in der Luftverteidigungs-Leitstelle auf Planchetten- 
Wandtafeln zur Lagebestimmung aufgetragen, wie die folgenden Abbildungen aus den 
GefechtsstŠnden GS 31 und 33 in Cottbus und Neubrandenburg zeigen. 
!

!
160 - JŠgerleitzentrale in Gefechtsstand GS-31 oder -33 

!
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!
161 - Luftlagedarstellung in einer JŠgerleitzentrale 

 

!
162 - Luf tlagedarstellung in einer JŠgerleitzentrale 

 
Aus der folgenden Abbildung ist ersichtlich, wie rein verfahrensmŠssig und strikt die 
Verfahren der einzelnen GSSD und NVA FlugplŠtze gegeneinander abgegrenzt waren. Nur 
diese Verfahrensweise machte es mšglich im begrenzten Luftraum so viele FlŸge gleichzeitig 
sicher durchfŸhren zu lassen. Die Trennung erfolgte nach festem Reglement horizontal, 
vertikal und nach Zeit. Die genaue Einhaltung der einzelnen Flugvorhaben war 
Voraussetzung fŸr ihre sichere DurchfŸhrung. Somit war durch die Errichtung der VHZ in 
WŸnsdorf nur eine Ÿbergeordnete zentrale Koordinierungsstelle fŸr alle Flugvorhaben im 
Lande zustŠndig, nach rein strategischer Regel arbeitend. Taktische, individuelle 
RadarfŸhrung von FlŸgen konnte so nur in getrennten LuftrŠumen stattfinden. 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

215 

 

 
163 - Feste, vorgegebene Flugprofile fŸr militŠrische †bungs- und AusbildungsflŸge 

Eine Darstellung der 1990 gegebenen Lage im Luftraum Ostdeutschlands 
Luftstrassen fŸr den Allgemeinen Flugverkehr (GAT), Berlin Korridore und Kontrollzone,  

die ostdeutsche LuftraumŸberwachungszone, militŠrische FlugplŠtze und ihre Standard-FlugrŠume 
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164 - Schema des Zusammenwirkens/Koordinierung innerhalb der NVA und mit der GSSD/WGT, 

den zivilen FS-Stellen und den relevanten Strukturelementen der NachbarlŠnder (Ost/SŸd) 
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MilitŠrisches FluggerŠt der NVA  
 

Die Zahl der im Laufe der Jahre zum Einsatz gekommenen Flugzeugtypen war gro§ und 
fand ihren Hšhenpunkt mit der MiG-29. Da viele dieser LFZ-Generationen 
unterschiedliche AnsprŸche an die militŠrischen Flugsicherungsdienste stellten, seien diese 
in der folgenden †bersicht nach Zeitabschnitten aufgefŸhrt. 

 
Bis 1960 
Segler: Baby, Patriot, Mucha, Pionyr, Lehrmeister, Libelle   
Motorflugzeuge: Po-2, Jak-18/Jak-18U, La-9/Jak-11, AN-2, M1D Sokol, L-40, FSS-100, 
Aero 45, L200, Z-126/226, L-60, IL-14P, IL-18, Baade B-152, IL-18,  
Jagdflugzeuge: MiG-15/MiG-15UTI, MiG -17, MiG-21F-13 sowie  
Hubschrauber: MI-1 und MI-4. 
 
1960 bis 1972  
Neben Sohaj, Jaskolka, Favorit, Foka werden folgende Motorflugzeuge genannt: Jak-18A, 
Zlin Z -326/526,  TU-124, AN-24, AN-14, Z-37, TU-134, IL-62  
Jagdflugzeuge: MiG-21PF/PFM/SPS, L-29 Delfin sowie die  
Hubschrauber MI-8T/TB, MI -9 und Ka-26. 
 
1973-1990 
Segelflugzeuge: Cobra, Pirat, Jantar, Bocian und Pucharcz;   
Motorflugzeuge: Zlin Z-42/Z-43, TU-154, AN-26, Z-50 PZL-106 Kruk, M-18, L-410, 
Airbus A310, Zlin Z-42/Z-43, TU-154, M-18, L-410 Turbolet 
Jagdflugzeuge: MiG-21M/MF/bis/UM, Jak -50, , MiG-23, Turbolet, Su-22, MiG-29A/MiG-
29UM, L -39 Albatros, MiG-23, MiG-29A/MiG-29UM 
Hubschrauber: MI-2, MI -14, MI-24.  MI-2,MI -6, MI -14, MI-24. 
 

 

    
165 - Lawotschkin La-9  +  MiG 15 UTI erstes NVA DŸsenflugzeug - 166 

 
 

   
167 - Jak-11  +  Jak 18 - 168 
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169 - MiG 17 PF 

 

   
170 - MiG 21 SP  +  JAG 25 Typ L-29 - 171 

 

   
172 - Zlin Z 43  +  AN-14 - 173 

 

 
174 - AN -2 

 

   
175 - MiG21 F  +  MiG 15 UTI - 176 

 

   
177 - L-29 ZO  +  Aero L-39 V - 178 
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179 - AN -26  + Jak 18-A - 180 

 

  
181 - MiG -21  +  Mil MI-8 - 182 

 

 
183 - Mikojan MI -4 

 
Ab der 1960Õer Jahre wurde der Einsatz von Hubschraubern bei der GSSD wesentlich 
erhšht. Man richtete viele der Hubschrauber-LandeplŠtze auch fŸr den Nachtbetrieb ein. 
Bis in die 1980Õer Jahre entstanden mehr als 200 solche Landepunkte. Die Liste der im 
Laufe der Jahrzehnte benutzten LandeplŠtze enthŠlt 990 Ortsnamen. Alle FlŸge mit 
Hubschraubern unterlagen genauso wie die TragflŠchen-Flugzeuge den Regeln und 
Verfahren der Anmeldung, Koordinierung und Freigabe. 
 

Die organisatorische Struktur der militŠrischen FS-Stellen  
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Die folgende †bersicht zeigt die Organisationsstruktur der LuftstreitkrŠfte / 
Luftverteidigung. Die flugsicherungsmŠ§ige Sicherstellung wurde im Bereich 
GefechtsstŠnde und Automatisierung (GSA) angesiedelt, die flugsicherungstechnische 
Sicherstellung im Bereich des Chefs Nachrichten und Flugsicherung (CNF). Beide Bereiche 
unterstanden dem Stellvertreter des Chefs und Chef des Stabes. Die wachsenden 
Anforderungen an die nachrichten- und flugsicherungstechnische Sicherstellung fŸhrte in 
den 80-iger Jahren zur Strukturierung von Nachrichten und Flugsicherungs-Bataillonen, 
die dem jeweiligen Geschwader Kommandeuren direkt unterstellt wurden. Die 1975 
gegrŸndete VHZ-14 und das gegen Ende 1988 entstandene ALK stellten die zustŠndigen 
Ÿbergeordneten Entscheidungsstellen dar.  

 
184 - Ausschnitt aus der Struktur der LSK/LV mit direkt unterstellten Truppenteilen und Einrichtungen  

(rechts abgebildet) 

 
Im gemeinsamen durch NVA, GSSD und HVZL betriebenen Flugverkehr wurde folgende 
Struktur fŸr die Flugvorbereitung, Genehmigung und DurchfŸhrung von FlŸgen der ab 
1971 entstandenen sogenannten ãVereinigte Hauptzentrale - VHZÒ des 
Flugsicherungssystems der DDR in WŸnsdorf angewendet. Die VHZ stellte unter 
Einbeziehung von Vertretern der NVA LSK/LV das zentrale Instrument zur Lenkung aller 
FlŸge im Luftraum der DDR dar. 
 
Die VHZ war die zentrale FŸhrungsstelle der LuftstreitkrŠfte, von der GSSD/WGT 
betrieben. Dort mussten alle zivilen und militŠrischen FlŸge angemeldet und genehmigt 
werden. Nach Erstellung eines tŠglichen Gesamtflugplans fŸr den gesamten Luftraum 
wurden die einzelnen FS- (eigentlich Flugverkehrs-) Freigaben in Form von ãWeisungenÒ 
erteilt. Sie stellte nach heutigen Begriffen eine Flugverkehrs-Management-Zentrale (Air 
Traffic Flow Management ATFM) dar. 
 
 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

221 

Unter der VHZ agierten die ãFŸhrungs- und Leitstellen der LSK/LVÒ in ihren 
GefechtsstŠnden. Diese Stellen waren den FS-Gruppen und -Leitstellen zugeordnet. Die 
FS-Gruppe (Gruppe Flugsicherung - GFS) war verantwortlich fŸr die Einteilung des 
Luftraums, einschlie§lich des zivil kontrollierten, fŸr die zugewiesenen 
ZustŠndigkeitsbereiche, den Flugplatzknoten. Sie erstellte die jeweilige FS-
Flugverkehrslage und erteilte die LeitauftrŠge zur Leitung (Kontrolle) der FlŸge. Die 
Leitstellen selbst Ÿbten die unmittelbare Kontrolle Ÿber die freigegebenen FlŸge aus. 
 
Auf unterster Ebene waren die verschiedenen Geschwader mit ihren Gruppen zur Leitung 
der FlŸge fŸr die Flugplatz- und Landekontrolle im ihnen zugeteilten Luftraum und an den 
betroffenen FlugplŠtzen verantwortlich.   

         
185 - Organisationsschema der ZustŠndigkeiten der militŠrischen Flugsicherung 

 
Die unmittelbare Leitung der FlŸge sorgte fŸr die †berwachung der FlŸge auf Einhaltung 
der von der VHZ/GOZ vorgegebenen Flugwege sowie die Erstellung von Radarstaffelung 
zwischen den einzelnen FlŸgen in †bungsluftrŠumen und auf Flugstrecken, die nicht durch 
die VHZ-14 / GOZ koordiniert werden konnten; z.B. AbfangeinsŠtze. Všllig selbstŠndige 
militŠrische FS-Zentralen mit festgelegten ZustŠndigkeiten und Bereichen existierten nicht. 
Die Gruppen-Flugsicherung (GFS) als Teil der GefechtsstŠnde (GS) legte individuell fest, 
welche GefechtsstŠnde jeweils die unmittelbare Leitung zu Ÿbernehmen hatten. 
Erstaunlicherweise aber sprach die NVA von zwei militŠrischen FS-Gebietskontrollstellen 
(GBKS), GS-31 in Cottbus und GS-33 in Neubrandenburg, denen die INTERFLUG ACC 
Cottbus und Friedland im gleichen BunkergebŠude angegliedert und die fŸr die 
Kontrollbezirke Friedland CTA und Cottbus CTA zustŠndig waren. 
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GBKS FVK - Arbeitsverfahren 
 

Im September 1969 verfasste P. Metzner einen Bericht zur kŸnftigen AusrŸstung und 
Verfahrensweise der von der NVA betriebenen FS-Komponente in den gemeinsamen 
zivil/militŠrischen FS-Kontrollzentralen Cottbus und Neubrandenburg im Rahmen der 
Abteilung Luftfahrt der Ingenieurschule fŸr das Eisenbahnwesen in Dresden. 
 
Diese GBKS mit den LSK/LV-Bezeichnungen Gefechtsstand 31 (GS - Kolkwitz) und 33 
(Cšlpin) waren als Bunkeranlagen 1965 fertig gestellt und 1968 in Betrieb genommen 
worden. Die im Luftfahrthandbuch (AIP) genannten FS-Bezirkskontrollzentralen (ACC) 
Cottbus und Neubrandenburg  waren Teil dieser GefechtsstŠnde. Der Bericht behandelte 
die aufzustellenden Forderungen an die AusrŸstung, Arbeitsorganisation und Informations-
Darstellung fŸr diese beiden GBKS der NVA. 
 
Cottbus begann in der neu geschaffenen  Cottbus CTA im SŸden des Landes 1969 FS-
Bezirkskontrolldienst (ACC) in engster Koordination und AbhŠngigkeit von der 
militŠrischen Komponente mit INTERFLUG Flugleitern auszuŸben. Neubrandenburg 
folgte als zweites ACC und Duplikat 1971 in der neugeschaffenen CTA Friedland. 
Schšnefeld ACC diente somit gleicherma§en nur noch als Anflugkontrollstelle fŸr den 
Flughafen Schšnefeld und fŸr FlŸge innerhalb der Schšnefeld CTA und TMA. 
 
Eine Neuordnung schien nach 20-jŠhriger Entwicklung des FS-Betriebs erforderlich 
geworden. Diese €nderung im FS-System war mit der Schaffung der Gemeinsamen 
zivil/militŠrischen Bezirkskontrollstellen (GBKS) unter der erweiterten ZustŠndigkeit der 
NVA begonnen worden. Es war notwendig geworden, die zivilen und militŠrischen FlŸge, 
trotz ihres unterschiedlichen Charakters und verschiedener Aufgabenstellung, gemeinsam in 
einem integrierten System zu koordinieren und voneinander zu staffeln. Die gegenseitige 
Koordinierung der FlŸge stellte hierbei das grš§te Problem dar. 
 
Der Verfasser des Berichts, P- Metzner, ging damals irrigerweise davon aus, dass es fŸr 
solch eine integrierte zivil/militŠrische BetriebsdurchfŸhrung durch die beiden FS-
Organisationen, LuftstreitkrŠfte und INTERFLUG, keine Erfahrungen aus anderen 
LŠndern gab. Damit irrte er. In der BRD betrieb die US-Luftwaffe ab 1957 und die BFS 
daran anschliessend ab Ende 1960 mit der FS-Bezirkskontrollzentrale ãRhein ControlÒ fŸr 
den oberen Luftraum SŸddeutschlands (Rhein UIR) eine solche Zentrale, allerdings unter 
umgekehrten Vorzeichen. Dort war die militŠrische Flugverkehrskontrolle der zivilen 
Organisation unterstellt; siehe Band III der Dokumentation Ÿber die Flugsicherung. Dort 
lag per Gesetz die ZustŠndigkeit fŸr den militŠrischen Verkehr auf Strecke bei der zivilen 
Behšrde BFS und die Sicherstellung aller FlŸge beruhte auf taktischer Verfahrensweise. 
 
In der DDR hatte man bereits gegen Mitte der 1960Õer Jahre festgestellt, dass 
 
 die Fluggeschwindigkeiten ziviler Flugzeuge um rund 40 % und bei militŠrischen 
 LFZ um 100 % zugenommen hatten, 
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 zivile FlŸge um 4 - 6 % jŠhrlich zugenommen hatten und ihre Anzahl 1968 bereits 
 Ÿber 38.000 betrug; 
 
 in Spitzenzeiten fast 15 Flugbewegungen pro Stunde stattfanden und die Prognose 
 fŸr 1980 auf 30 lautete; 
 
 eine Zunahme der KomplexitŠt der BewegungsablŠufe durch rŠumliche und 
 zeitliche Konzentrierung stattgefunden hatte; 
 
 die Steig- und Sinkflugprofile erheblich lŠnger geworden waren, und 
 
 fŸr die optimale Nutzung des Luftraums wegen des gestiegenen Nachrichten-
 austauschs und Koordinierungsbedarfs eine erhebliche KapazitŠtsbegrenzung des 
 gesamten Systems eingetreten war. 
 
Als hieraus entstandenem Mangel des bisherigen Systems schloss man, dass das damalige 
System der Planung und Koordinierung den Bedingungen des militŠrischen und zivilen 
Verkehrs nicht mehr gerecht wurde. Man bemŠngelte, dass die im Rahmen der Flugplanung 
durchgefŸhrte vorbereitende Koordination durch zu lange Voranmeldefristen keine 
wirksame Koordination mehr erlaubte. Dies sei besonders fŸr militŠrische FlŸge zutreffend, 
da diese fŸr ihre Flugdauer auf festgelegten Strecken, Hšhen und Profilen stattfanden; somit 
zu hoher Koordinationsaufwand. 

 
186 - Gliederung des Luftraumes der DDR nach Luftstra§en/Korridoren 
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Auch erschien das angewandte Verfahren zur Koordination zwischen militŠrischen FlŸgen, 
die von verschiedenen Leitstellen kontrolliert wurden bzw. zwischen militŠrischen und 
zivilen FlŸgen als Engpass des gesamten Systems. Der Einsatz von PrimŠr-Radar, wie bei 
den beiden GS 31 und 33 gegeben, brachte hier keine Abhilfe, da ein zeitsparendes 
Identifizierungssystem, wie durch SekundŠr-Radar gegeben, 1969 noch nicht vorhanden 
bzw. nicht koordiniert und nach einheitlichen Regeln organisiert war. Man kam in der 
Benachrichtigung und Koordination zeitlich nicht mehr nach. 
 
Zivile FlŸge mussten vorab mit der militŠrischen Koordinationsstelle der GBKS 
abgesprochen werden, d.h. von dieser geprŸft und genehmigt werden; eine zeitlich 
aufwendige Koordination. Dadurch wurde dem ACC nicht ermšglicht, eine optimale  
Vorausplanung vorzunehmen und den verfŸgbaren Luftraum auf der Luftstrasse A-4 
Ÿberhaupt optimal zu nutzen. Au§erdem waren zur Koordination militŠrischer FlŸge keine 
geeigneten Verfahren fŸr die Informationsdarstellung gegeben. Die mšgliche Grenze der 
DurchlassfŠhigkeit des Luftraums wurde nicht erreicht, da durch die organisatorischen und 
technischen MŠngel die theoretisch gegebenen Mšglichkeiten nicht bestanden. 
 
Folgende Voraussetzungen sollten kŸnftig geschaffen werden, und wurden geschaffen, um 
eine wirksame Koordination durchfŸhren zu kšnnen. 
 
a) EinfŸhrung einer sogenannten ãX - ZeitflugplanungÒ fŸr militŠrische FlŸge, 
b) EinfŸhrung des Kontrollstreifenverfahrens bei der militŠrischen Kontroll-Gruppe, 
c) Realisierung  direkter Nachrichtenverbindungen zwischen den Flugverkehr  
 Koordinierenden und Leitenden. 
 
Man unterschied in diesem Koordinationsprozess zwischen FlŸgen in der Luftstra§e, 
militŠrischen StreckenflŸgen, †bungsflŸgen zum Abfangen von Luftzielen und FlŸgen in 
militŠrischen Flugzonen. Die vorbereitende Koordination umfasste hierbei die †berprŸfung 
der beabsichtigten FlŸge auf Konfliktfreiheit untereinander durch rŠumliche und zeitliche 
VerŠnderungen der Flugprofile. 
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Der erste Schritt hierzu erfolgte im Rahmen der Flugplanung durch Koordination der FlŸge 
auf festgelegten Strecken und FlugrŠumen. Der zweite Schritt erfolgte in den 
Kontrollstellen unmittelbar vor DurchfŸhrung der FlŸge und betraf alle FlŸge. Die 
operative Koordination stellte dann die †berwachung der FlŸge mit dem Ziel dar, in 
AbhŠngigkeit von der gegebenen Situation vorher festgelegte Ma§nahmen wie Hšhen-, 
Kurs- und Geschwindigkeitsmanšver zu veranlassen. 
 
Der Ablauf des Koordinationsverfahrens zwischen militŠrischen und zivilen FlŸgen setzte 
voraus, dass durch den Bezirkskontrolldienst (Area Control Service ACC) des 
INTERFLUG FS -Betriebs ein konfliktfreier Flugverlauf fŸr die zivilen FlŸge anhand der 
ãZeit-Weg-GrafikÒ festgelegt worden war. 
 
KonfliktfŠlle zwischen militŠrischen und zivilen FlŸgen sollten so gelšst werden, dass 
eventuell notwendige Ma§nahmen zur operativen Koordination nur zivile FlŸge betrafen. 
Die Entscheidungen hierzu sollten ausschlie§lich vom ACC getroffen werden. 
 
MilitŠrische FlŸge wurden auf zeitweilig festgelegten Flugstrecken-Profilen durchgefŸhrt, 
die in ihrer Mehrzahl wieder zum Startplatz zurŸckfŸhrten.  Diese FlŸge waren in Bezug 
auf ihren Streckenverlauf, ihre Flughšhe und ihres zeitlichen Ablaufs innerhalb der 
ãvorbereitendenÒ Koordinierung beeinflussbar.  
 
Der militŠrische Flugdienst musste entsprechend des Flugprogramms nach einem genauen 
Zeitplan ablaufen. Startzeiten mussten innerhalb eines Zeitfensters eingehalten werden. Die 
Koordinierung beinhaltete die PrŸfung auf rŠumliche (siehe Strecken-Planchett) und 
zeitliche (Zeitgrafik) Konfliktfreiheit. Im Falle eines rŠumlichen oder zeitlichen Konflikts 
erfolgte die Untersuchung nach der vorteilhaftesten Mšglichkeit zur Koordinierung 
 
 - durch VerŠnderung des Flugprofils bzw. des Streckenverlaufs, 
 - durch zeitliche Verschiebung des Beginns des Flugprogramms oder 
 - durch operative Koordinierungsma§nahmen.  
 
Diese Untersuchung erfolgte durch den Koordinator in Zusammenarbeit mit den Leitstellen 
der LSK/LV. Die zeitliche †bersicht mittels der geforderten ãX-ZeitflugplanungÒ gab es bis 
1969 noch nicht. 
 
Unter der kurzfristigen (operativen) Koordinierung verstand man den Teil des Luftraums in 
dem ein festgestellter Konfliktpunkt lag, d.h. in dem sich Flugstrecken kreuzten, ein anderer 
Luftraum durchflogen oder eine Luftstrasse gekreuzt wurde. Ein Durchflug war hier nur 
erlaubt, wenn eine stŠndige †berwachung erfolgte und zuvor bestimmte Ma§nahmen zur 
Verhinderung eines Konflikts vor Beginn des Fluges getroffen worden waren. Die 
ãKoordinierendenÒ und ãLeitendenÒ mussten hierfŸr geeignete Manšver zu Kurs-, Hšhen- 
und GeschwindkeitsŠnderungen getroffen haben. Auch die Abflugverzšgerung stellte 
hierfŸr eine geeignete Ma§nahme dar.  
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Wurde der ãFlugleiterÒ gleichzeitig Ÿber alle zu berŸcksichtigen FlŸge in einem 
Konfliktbereich informiert, konnten diese wegen ihrer Anzahl nur unvollkommen 
ausgewertet werden. Die Beobachtung eines Konfliktbereichs sollte weitgehend vom 
ãKoordinierungs-SteuermannÒ der GBKS vorgenommen werden, der der Leitstelle die mit 
den FlŸgen in Funkkontakt stand, geeignete Ma§nahmen zur Lšsung des Konflikts anwies. 

 

 
 

Das Verfahren zur Koordinierung ziviler FlŸge mit militŠrischen FlŸgen unterschied sich 
hiervon nur durch die BerŸcksichtigung des Flugprofils und der Flugzeiten des Fluges. Die 
Koordinierung von †bungsflŸgen zum Abfangen von Luftzielen erlaubte natŸrlicherweise 
eine Festlegung von Flugstrecken nicht. Die zweckmŠ§igste Form einer operativen 
Koordinierung war somit nur die †berwachung dieser FlŸge mit der Darstellung der Ziele 
auf dem Radar-Bildschirm (RBI = PPI, Radar-Rundblick-Indikator genannt). 

 
Eine €nderung in der Aufgabenverteilung innerhalb einer Kontrollgruppe schien 
erforderlich. Ihre hauptsŠchlichen Aufgaben  bestanden aus 
 
 der Koordinierung und †berwachung der FlŸge in ihrem Kontrollbereich, 
 
 der Sicherstellung militŠrischer FlŸge hinsichtlich der Benutzung von Ausweich- 
 FlugplŠtzen und FS-Navigationseinrichtungen, 
 
 dem Auswerten und †bermitteln von Informationen fŸr die LuftraumŸberwachung 
 (Luftverteidigung), und 
 
 die Leitung der militŠrischen FlŸge. 
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Das Verfahren zur ãX-ZeitplanungÒ fŸr militŠrische und zivile FlŸge 
 
Diese  Zeitplanung stellte die Grundlage fŸr die vorbereitende Koordinierung vor der 
DurchfŸhrung der FlŸge dar, indem sie eine †bersicht Ÿber die zu erwartende zeitliche 
Aufeinanderfolge und Dauer der FlŸge in einem Kontrollgebiet darstellte. 
 
Auf einem, als grafischen Flugplan gestaltetem Flugplan-Kontrollstreifen wurden die FlŸge 
auf jeder Strecke und in jedem Flugraum in ihrem zeitlichen Ablauf und Folge grafisch 
dargestellt. Diese Streifen enthielten die Flughšhe, das Flugprofil und die zugewiesenen 
Zeiten.  Die Angaben auf diesen Streifen wurden vor Beginn einer Flugschicht von der 
Leitstelle fernmŸndlich an die Kontrollgruppe Ÿbermittelt.  
 
Entsprechend der gewŸnschten Zeitpunkte der Flugfreigabe-Anforderung wurden die 
Streifen in der Grafik nach Zeit eingeordnet. Damit wurde die Belegung der FlugflŠchen, 
FlugrŠume und -strecken deutlich. Bedingt durch das angewendete Verfahren mussten 
gewŸnschte €nderungen mindestens 30 Minuten vor dem Wirksamwerden bekanntgegeben 
werden. Eine genaue Einhaltung zeitlicher Zuweisungen war fŸr zivile FlŸge nicht mšglich. 
Daher wurden fŸr diese ein oder mehrere Flugplan-Kontrollstreifen in die Zeitgrafik 
Ÿbernommen, um die †berprŸfung der Konfliktfreiheit an mehreren Punkten entlang der 
Strecke zu ermšglichen. Hierzu wurden die Positionsmeldungen der FlŸge  durch die ACC - 
Flugleiter weitergegeben und bearbeitet. 
 

 
 

Die rŠumliche Darstellung der FlŸge erfolgte auf einem Streckenplanchett 
(Leuchtfelddarstellung) im Ma§stab von 1 : 500 000. Dort wurde der horizontale Verlauf 
der Flugstrecken mit Angaben Ÿber das Steig- und Sinkflugprofil, der Streckennummer und 
Flughšhe bzw. FlugrŠume farbig unterschiedlich dargestellt. Parallel zur KartenoberflŠche 
erfolgte die Darstellung in der Vertikalen entlang der Luftstrasse A4, sowohl fŸr die zivilen 
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als auch militŠrischen FlŸge mit der anzuwendenden Hšhenstaffelung von 500 m und den 
Kreuzungspunkten. Die zivilen Flugleiter fŸhrten eine gleichartige Darstellung durch, um 
erforderlich werdende Voraus-Koordination feststellen zu kšnnen. 
 
Der Einsatz der verfŸgbaren PrimŠrfunkme§daten fŸr diese Zwecke war unzureichend, da 
keine SekundŠrfunkme§daten (SSR) zur VerfŸgung standen und die Identifizierung der 
Ziele fŸr diese Aufgaben zu viel Zeit in Anspruch nahm. Eine digitale Anzeige der 
Flugnummer, dem Rufzeichen, der Flughšhe und dergleichen gab es noch nicht. Nur 
Schšnefeld ACC/APP verfŸgte Ÿber SekundŠr-Radar. 

 
Allgemein gesehen hatte sich die Notwendigkeit ergeben, eine Mechanisierung und 
Automatisierung verschiedener ArbeitsvorgŠnge und Teilprozesse vorzunehmen, die sich zu 
EngpŠssen im FS-System entwickelt hatten. Eine Teilautomatisierung des FS-Systems fŸr 
die folgenden fŸnf Jahre wurde vorgeschlagen. 
 

Nachteile der GBKS 
 
Die sich damals als nachteilig darstellenden Faktoren betrafen die Struktur, Besetzung, 
Aufgabenverteilung und Einordnung in das militŠrische System zur Sicherung des 
Luftraums sowie die AusrŸstung und die ArbeitsrŠume. Der ACC - Betriebsraum war im 2. 
Untergeschoss der Bunker in direkter Nachbarschaft zum Betriebsraum der militŠrischen 
Kontrollgruppe untergebracht und mit ihm verbunden. Der Einsatz von Elektronischen 
Daten- Verarbeitungsanlagen (EDV-Anlagen) zur Lšsung der Koordinationsprobleme 
wurde erst als letzte Ausbaustufe eines automatisierten FS-Systems in Betracht gezogen. 
Man rechnete mit einer langen Ausbauzeit, was sich schlie§lich ja auch so ergeben sollte. 
Vor allem der zeitliche Aufwand zur †bertragung der Radar-Informationen und die 
Schaffung direkter NachrichtenkanŠle von den Leitstellen zur zentralen 
Koordinierungsstelle bereitete Sorge. Das hier beschriebene System des Planungs- und 
Koordinierungsverfahrens der GBKS sollte fast unverŠndert bis 1990 bestehen bleiben. 
 
Der Koordinations- und Genehmigungsablauf fŸr die DurchfŸhrung eines Fluges lief nach 
einem starren Schema ab. Nachdem ein šrtlicher Plan zur DurchfŸhrung von FlŸgen erstellt 
war, wurden die einzelnen geplanten FlŸge in eine Flugauftrags- und Flugplantabelle 
eingetragen und angemeldet. Diese Anmeldung lief alle Zwischenstationen durch bis zur 
Vereinigten Hauptzentrale, der VHZ. Sie wurde dort in die Gesamtplanung aufgenommen 
und auf zeitliche und rŠumliche Mšglichkeit zur DurchfŸhrung ŸberprŸft. Nachdem die 
hierzu erforderliche Koordinierung stattgefunden hatte, wurde eine Flugfreigabe erteilt, 
vergleichbar mit den Flugverkehrsfreigaben im zivilen FS-System. Diese waren nicht 
vergleichbar mit den FS-Kontrollfreigaben (ATC Clearances), die sich lediglich auf die 
Einhaltung von Staffelungswerten beziehen. Alle folgenden Meldungen bezogen sich auf 
den Flugablauf und die Sicherstellung der Einhaltung seines beabsichtigten Einsatzes. 
 
Ein erst 1988 gegrŸndetes und von GSSD und NVA gemeinsam gefŸhrtes Amt fŸr 
Luftraumkoordinierung (ALK) der NVA war fŸr die Ordnung des Luftraums und fŸr 
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Genehmigungen seiner Nutzung zustŠndig. Das ALK war der 1975 gegrŸndeten 
Vereinigten Hauptzentrale (VHZ-14) der GSSD/WGT in WŸnsdorf mit seiner NVA 
Komponente dem VHZ vorgesetzt. 

 
Flugsicherungs- und Flugnavigations-Informationen  

 
Diese Informationen bestanden aus den Verzeichnissen der militŠrischen FlugplŠtze, der 
verfŸgbaren Flugsicherungseinrichtungen, Karten und Schemata Ÿber die Standard-
verfahren des militŠrischen Flugbetriebs, den Flugsicherungsanweisungen FSA, den 
Flugsicherungsinformationen FSI und Flugsicherungs-Mitteilungen. Die Verzeichnisse der 
militŠrischen FlugplŠtze enthielten alle grafischen und textlichen Angaben fŸr die 
DurchfŸhrung eines Anflugs auf den jeweiligen Platz (siehe Abbildungen Seiten 242 - 247). 
Die Angaben Ÿber die FS-Einrichtungen zu Art der Anlagen, Standort, Frequenz, 
Kennungen und Funkrufnamen vervollstŠndigten die Information auf diesen Instrumenten-
Anflugkarten. Abbildung 187 stellt die in einer Flugleitstelle ein- und ausgehenden Arten 
der FS-Informationen dar. 

 
187 - Laufwege der Flugsicherungsinformationen 

 
MilitŠrische NFS -Betriebstellen und ihre GerŠtesŠtze 

 
Die militŠrische Nachrichten-Flugsicherungstechnische Entwicklung kann in vier 
Zeitperioden unterteilt betrachtet werden. Zwischen 1953 bis 1962 kamen 
Startkommandopunkte (SKP) als LKW-Variante mit Flugfunktechnik sowjetischer 
Produktion, ãGrubenÒ-lampen fŸr die Landebahnbefeuerung, Feldfernsprecher, 
Kurzwellenfunkstellen (RAF KW-5 und RSB), RichtfunkgerŠte und das Instrumenten-
Landesystem PLOT fŸr den Betrieb der Jak-11, Jak-18 und IL-14 Flugzeuge zum Einsatz. 
Ab 1962 erfolgte eine selbstŠndige AusrŸstungsplanung bedingt durch die VerŠnderungen in 
der Technik. Eine neue Generation von NFS-GerŠten kam zum Einsatz, so wie VHF und 
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UHF FlugfunkgerŠtesŠtze, UKW PeilfunkgerŠtesŠtze ARP-6D, ARP 11M; 
FunkmarkierungsgerŠtesŠtze PAR 8ss, mit Funkmarker MRM 48,; Startkommandopunkte 
SKP 9, Funkme§landeanlagen RSP-5.  
 
Ab 1971 wurden neue Lichtlandeanlagen (Aerodrome Ground Lighting AGL) MLOK 2 
und MLOK P aus der CSSR, Hubschrauber-Lichtlandeanlage ãSwetlutschka 2Ò, 
FunkmarkierungsgerŠtesŠtze  APR 7, APR 8, PAR 10 mit Funkmarker MRM 70; neue 
Startkommandopunkte SKP 9MW, SKP 11; weiterentwickelte Funkme§landeanlagen vom 
Typ RSP-7T, spŠter RSP-10 MN mit SekundŠrdaten Informations- und 
Darstellungsapparatur ONI, die Weiterentwicklung des ILS Instrumentenlandegruppe 
PRMG-4, in der Folgezeit PRMG-5 und Nahnavigationssysteme (RSBN-4N) und der 
TagessichtgerŠtekomplex WISP 75T eingefŸhrt. Das Nahnavigationssystem RSBN 
(TACAN), Richtstrahl - und Entfernungsangaben liefernd, war an Bord der LFZ gekoppelt 
mit dem Kreiselkompasss, dem Geschwindigkeitsanzeiger, dem Hšhenmesser, dem 
Luftdruck - und Temperaturanzeiger, dem Doppler-System, dem Radiokompass und dem 
Autopiloten. 
 
Einen wesentlichen Entwicklungsschub verursachte der †bergang zu mikro-elektronischen 
Baugruppen. In den Flugleitungen der FlugplŠtze wurde durch das NFWL-14 das System 
TAFS ãTeilautomatisiertes FS-SystemÒ integriert, was die Fernbedienung und 
†berwachung der Nachrichten- und Flugsicherungsanlagen eines Flugplatzes ermšglichte. 
Das Gesamtsystem nannte sich TAFS ãTeilautomatisiertes FS-SystemÒ. 
 
Die Flugsicherungseinrichtungen der Flugleitungen an den militŠrischen FlugplŠtzen 
wurden entweder stationŠr oder mobil betrieben und zusŠtzlich mit einem stationŠren oder 
mobilen Startkontrollpunkt (SKP) ausgerŸstet. Zu ihren hauptsŠchlichen Aufgaben 
gehšrten: 
 
- die Planung militŠrischer FlŸge fŸr die fliegerische Ausbildung und †berflŸge von 
   militŠrischen Luftfahrzeugen aller Art; 
 
- die Koordinierung aller militŠrischen Flugbewegungen untereinander sowie dieser  
  Bewegungen mit denen ziviler FlŸge; 
 
- die Erarbeitung von VorschlŠgen fŸr noch festzulegende Flugregime zur Benutzung des 
  Luftraums; 
 
- die Mitwirkung bei der Leitung und Sicherung des militŠrischen Flugbetriebs; 
 
- die grenzŸberschreitende Zusammenarbeit mit militŠrischen FS-Organen anderer Staaten  
  des Warschauer Pakts; 
 
- die Herausgabe von Informationen zur Flugnavigation fŸr den militŠrischen Flugbetrieb; 
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- die Mitwirkung bei der LuftraumŸberwachung durch Identifizierung von FlŸgen; und 
 
- die Teilnahme am Such- und Rettungsdienst fŸr alle Arten von FlŸgen. 
 
Bei den stationŠr betriebenen Flugleitungen fand der FS-Betrieb seit Mitte der 1970-iger 
Jahre in sogenannten Gedeckten Flugleitungen (GDFL) statt, die alle erforderlichen 
nachrichten- und flugsicherungstechnischen AusrŸstungen zum Betrieb der Nachrichten- 
und Flugsicherungsanlagen sowie der Funkme§gruppe in Ÿberbauten GebŠuden auf 
Bodenniveau enthielten und optische Sicht durch Kanzelfenster auf das Flugfeld 
ermšglichten. Diese Flugleitungen enthielten alle die eingangs erwŠhnten technischen und 
betrieblichen Datenverarbeitungs- und DarstellungsgerŠtschaften fŸr die Leitung der FlŸge 
im Anflug, auf dem Rollfeld und zum Start und waren vergleichbar mit einem an den zivilen 
PlŠtzen Ÿblichen Kontrollturm. 
 

 
188 - Beispiel einer Gedeckten Flugleitung (GDFL) der LSK/LV 

 

  
189 - GDFL Gruppe zur Leitung der FlŸge und Funkme§landeanlagen Besatzung (GCA Team) - 190 

 

 
191 - SRE und PAR Funkme§landeanlage einer Flugplatzleitung  
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192 - Gedecke Flugleitung mit UKW-und KW Antennen (links); Flugleitung Ð alt (rechts) - 193 

 

   
194 - TagessichtgerŠtekomplex WISP-75N, links - im geschŸtzen hinteren Bereich der GDFL und rechts - vorn 

in der verglasten Kanzel; li.. Flugleiter, re. Landeleiter - 195 
 

   
196 - Ein militŠrischer Kontrollturm einer Flugplatz-Leitung ( auf der seitlichen VerlŠngerung des 

Aufsetzpunktes lokalisiert und ein Startkommandopunkt (mobil) - 197 
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198 - 201 

 

Die folgende Abbildung stellt einen Ausschnitt der fŸr die Flugleitung an einem Flugplatz 
betriebenen NFS Systeme dar und gibt Aufschluss Ÿber die in der Anlage eingerichteten 
ArbeitsplŠtze und deren AusrŸstung. Neben den unmittelbar auf dem Flugplatz dislozierten 
NF Anlagen erfolgte die Steuerung und †berwachung der sogenannten Au§enpunkte (nach 
TAFS EinfŸhrung unbemannt betrieben). Dies betraf: 
 

!  FunkmarkierungsgerŠtesŠtze PAR bzw. APR mit Marker MRM (1.000m bzw. 
4.000m von der SLB Schwelle entfernt Ð WV Standard) 

!  PeilfunkgerŠtesŠtze ARP (ca. 2.800m von der SLB Schwelle entfernt) 
!  Neon-Kodeleuchtfeuer KNS (1.000m von der SLB Schwelle entfernt) 

 
Alle NF GerŠtesŠtze waren doubliert und sowohl stationŠr als auch ãsemiÒ-mobil, d.h. 
mobile NF GerŠtesŠtze, die in geschŸtzten Bauwerken untergebracht wurden. Damit wurde 
der hohen MobilitŠtsphilosophie des NF Systems Rechnung getragen. Manšver-
/DezentralisierungsflugplŠtze konnten mit dem auf den FlugplŠtzen der stŠndigen Basierung 
vorhandenen NF GerŠtesŠtzen sichergestellt werden. Die GewŠhrleistung einer hohen 
Verlegebereitschaft und kurzfristigen Inbetriebnahme des NF Systems an neuen Standorten 
war ein stetiger Trainingsgegenstand (GefechtsŸbung Ð komplette Verlegung eines Jagd-
/Jagdbomben-/Marineflieger Geschwaders z.B. auf einen Manšverflugplatz mit Rasen- 
Start- und Landebahn) oder Autobahnabschnitt (ABA). 
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202 - Beispiel einer Gedeckten Flugleitung 

 

 
203 - Komponenten des Flugleitsystems eines Flugplatzes mit Gedeckter Flugleitung 

 
SichtgerŠtekomplex WISP-75T 

 
Der Mitte der 1980Õer Jahre eingefŸhrte SichtgerŠtekomplex WISP-75T mit Anschluss an 
alle um das Flugfeld verteilten Datenquellen bestand aus folgenden Teilen: 

 
 Technischer Saal: 
 1  - Stromversorgungsapparatur 
 2  - Nachrichtenschrank 
 3  - Informationsaufbereitungsapparatur fŸr primŠre Radarsignale 
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 4  - Signalverteiler mit Informationsverarbeitung fŸr SekundŠr Radarsignale 
 5  - Informationsaufbereitung fŸr PrimŠrradarsignale und Strom fŸr SichtgerŠte 
 6  - Stromversorgung fŸr SichtgerŠte 
 
 Kanzel: 
 7  - TochtersichtgerŠt der Rundblick-Radarstation (SRE) Funkme§station 
 8  - TochtersichtgerŠt des Nahnavigationssystems 
 9  - TochtersichtgerŠt des Dispatcherfunkme§gerŠtes (DRL Radar-Landeanlage PAR) 
 10 - AnzeigegerŠt fŸr SekundŠrdaten (Bord-Nr.; Flughšhe; Treibstoffrest; Darstellung 
        typisierter Meldungen (Koordinaten von LFZ mit Not Code Ð BD und      
        Kennungsabfrage  SPI)  
 11 - Gleitweg-TochtersichtgerŠt 
 12 - Wetter-Tableau 
 13 - Kursweg-TochtersichtgerŠt 
 14 - TochtersichtgerŠt des Dispatcherfunkme§gerŠts (DRL)  
 15 - TochtersichtgerŠt fŸr des Dispatcherfunkme§gerŠts (DRL); umschaltbares SRE  
 
Die im folgenden grš§eren Ausschnitt gezeigten ArbeitsplŠtze sind ausgerŸstet mit 
SichtgerŠten des Dispatcherfunkme§gerŠt DRL, der Rundblickfunkme§station 
(Rundsichtradar SRE), dem Nahnavigationssystem (RSBN), dem PrŠzisions-
landefunkme§gerŠt (PRL - PAR) fŸr Gleitweg und Kurswegdarstellung. Die hiernach 
folgenden fotografischen Abbildungen zeigen Beispiele dieser GerŠte und ihre Anordnung in 
der Gedeckten Flugleitung. 
 
Die Funkrufzeichen fŸr diese FS-Funktionen waren START fŸr die Flugplatzkontrolle und 
Startbahnbelegung (TOWER), PADCHOD fŸr die Anflugkontrolle, POSADKA fŸr den 
Landeleiter (GCA) und PELENG fŸr den Funkpeiler (HOMER). 
 

 
204 - Arbeitsplatzaufbau in der Gedeckten Flugleitung (Kanzel) 

SichtgerŠtekomplex WISP-75 T  
 

vordere Reihe: Flugleiter, Hilfsflugleiter/Auswerter, Startschreiber 
hintere Reihe: Steuermann, Funkme§oberdispatcher, Landeleiter 

(von links nach rechts) 
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205 - Steuermann, Funkme§oberdispatcher, Landeleiter (von hinten nach vorn) bei der Arbeit in der GDFL 

Kanzel  

 

    
206 - Arbeitsplatz des Diensthabenden fŸr Nachrichten und Flugsicherung (DNF) in einer GDFL 

 

  
207 - Arbeitspult Peilfunker                                                       Landeleiter und Funkmessoberdispatcher -208 

Im gedeckten/geschŸtzten Bereich der GDFL 
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209 - PeilfunkgerŠtesatz ARP11M                                         Boden-Landescheinwerfer APM 90 - 210 

 

            
              211 -  Nahnavigationssystem RSBN  4N  Funkme§station P 18 - 212 

 

 
 

213 - Hšhenmesser PRW 16 
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214 - Antennenanlagen des PrŠzisionslandefunkme§gerŠtes (PRL) und Dispatcherfunkme§gerŠtes (DRL) - 215 

 
MilitŠrische Funkmessstationen FuMS 

 

   
216 - FuMS 30  +  FuMS-P 35 + Hšhenmesser PRW 11 - 217 

 

   
218 - K-66 Kabina  +  FuMS  Oborona - 219 

 
 

    
220 - P-37 + PRW-13  LV  +  P-1 - 221 
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222 - P-37  +  PRW-10 + P-35 - 223 

 
 

MilitŠrische Flugverfahren der NVA LuftstreitkrŠfte/Luftverteidigung  
 

 
224 - Flugbereiche ziviler und militŠrischer FlŸge 

 
Die FlugrŠume fŸr die verschiedenen Flugarten und EinsŠtze waren strikt voneinander 
getrennt um Ÿber die Vielfalt der Betriebe und EinsŠtze Herr zu bleiben. Die einzigen 
zivilen FlŸge im oberen Luftraum waren die auf der Luftstra§e verkehrenden †berflŸge und 
die im An- oder Abflug befindlichen Strahlflugzeuge der nach Berlin-Schšnefeld fliegenden 
Fluggesellschaften. Daher stammte auch die Einrichtung eines oberen Nahverkehrsbereichs 
(Upper Terminal Area UTMA). Anonsten war der obere ãnicht zivil kontrollierte LuftraumÒ 
die DomŠne der militŠrischen Kampfflugzeuge der GSSD und der NVA. 
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225 - Meldungswege im militŠrischer FS-Betriebsdienst 

 
Das hierŸber dargestellte Diagramm zeigt den komplizierten Aufbau des Melde-Systems fŸr 
die Beantragung, Genehmigung und DurchfŸhrung eines militŠrischen Fluges  im FS-
Betriebsdienst. Genaue Angaben Ÿber das Verfahren waren u.a. in dem Verzeichnis No. 012 
der NVA zu den Flugnavigations-Informationen der NVA FlugplŠtze aus 1984 enthalten. 
Neben allgemeinen Hinweisen und den anzuwendenden Regeln und Informationen enthielt 
es: 
 
- die Beschreibung der Flugplatz- und Anflugschemata, 
- die Flugplatzminima, 
- die Flugsicherungsdienste (NF - Mittel),  
- die Regeln zum Flugfunkverkehr, 
- die Kartenzeichen (Legende) und AbkŸrzungen, 
- die Schemata zur Flugplatz- und Anflugbefeuerung, 
- †bersichtskarten Ÿber Luftstra§en, RSBN, NDB und VOR SignalŸberdeckung 
- die Fern- und Nah - Funknavigationsanlagen, Zonenfunkfeuer und Rundfunksender, 
- die Funkpeiler und Grenzpeiler der WGT, 
- die Frequenzzuteilungen fŸr Landesysteme, 
- Angaben zu den GefechtsstŠnden und FS-Leitstellen, sowie 
- der Nummerierung der FlugplŠtze. 
 
Die letzte Ausgabe dieses Verzeichnisses stammt vom 21. 7. 1989. Eine Mitnahme des 
Verzeichnisses an Bord von Flugzeugen war verboten. Es durfte gemŠ§ der Regeln Ÿber die 
ãOrganisation der Gegenwirkung (Abwehr) gegen die technischen AufklŠrungsmittel 
(Surveillance) des Gegners und des funkelektronischen SchutzesÒ  nur an einen bestimmten 
Personenkreis ausgegeben werden. DarŸber hinaus gab es noch ein Flugnavigations-
Informationen Verzeichnis der FlugplŠtze des Zusammenwirkens. In diesem Verzeichnis 
waren allerdings nur die FlugplŠtze der GSSD/WGT und osteuropŠischen Nachbarstaaten 
aufgefŸhrt, die im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen im WV als FlugplŠtze des 
Zusammenwirkens deklariert waren. Beide Verzeichnisse unterlagen einem permanenten 
nachweispflichtigen VerŠnderungsdienst. 
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Alle Flugplatzkontrollen waren mit den Frequenzen 124,000, die Peiler mit 130,000  und der 
Notfrequenz 121,500 MHz ausgerŸstet. Den militŠrischen FlugplŠtzen waren Nummern 
zugeteilt, wie zum Beispiel 2126 fŸr Kamenz, 2091 fŸr Garz oder 2131 fŸr Laage. 
Die Rufzeichen fŸr die einzelnen Dienste der FlugplŠtze lauteten: 
 
 fŸr den Flugleiter (SKP)     START  
 fŸr den Landeleiter (PRL)     POSADKA  
 fŸr den Funkme§oberdispatcher (DRL Radar))  KRUG  
 fŸr den Steuermann der Flugleitung    SWOD  
 fŸr den Hilfsflugleiter      WYNOS  
 fŸr den Peilfunker      PELENG  
 
Die Flugplatz-Flugleitungen und Funkpeiler wurden nicht unter ihrem Ortsnamen sondern 
unter Kode-Rufzeichen betrieben, wie einige folgende Beispiele zeigen: 
 
 - fŸr den UKW-Peiler Altes Lager das Rufzeichen LEKZIJA PELENG  
 - fŸr den UKW-Peiler Dresden   FIGARO PELENG  
 - fŸr das Locator-NDB Potsdam auf 275,0 kHz KREUZUNG  
 - fŸr den ZGS der LSK/LV FŸrstenwalde  REKORD  
 - fŸr den GS der 1. LVD Cottbus   WISMUT  
 - fŸr ACC Friedland     FRIEDLAND CONTROL  
 
Der Funkverkehr war in russischer Sprache durchzufŸhren, bei Zusammenarbeit mit zivilen 
FS-Stelle in russischer und englischer Sprache. Offene Ortsbezeichnungen von FlugplŠtzen, 
GefechtsstŠnden und Flugleitstellen durften nicht genannt werden. Der Funkverkehr auf 
UKW -FrequenzkanŠlen war durch den FlugzeugfŸhrer selbst zu fŸhren. In Notsituationen 
im VHF/UHF - Sprechfunk war das Kodewort POLUS und im MW/KW - Bereich der Q-
Kode QVJ zu senden.  
 
Die Beispiele der Anflug- und Lande-Verfahrenskarten fŸr Dresden und Preschen 
verdeutlichen die Art und VollstŠndigkeit der in diesen Flugvorbereitungsunterlagen 
dargestellten Angaben; Abbildungen 226 - 238. 
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Staffelung 

 
Abgesehen von verfahrensmŠ§iger Staffelung nach Zeit konnte Staffelung nach Entfernung 
mittels DME EntfernungsmessgerŠten angewendet werden. Seitliche (laterale) Staffelung 
ohne Radar-Zielverfolgung war nicht gestattet. Die Minima fŸr die vertikale Staffelung, 
damals in den MitgliedslŠndern der ICAO bis FlugflŠche 290 auf 1000 Fuss (ca. 300 m) und 
darŸber auf 2000 Fuss (ca. 600 m) festgelegt, wurden in der zivilen und militŠrischen 
Flugverkehrskontrolle etwas abgeŠndert angewendet. Je nach Fluggeschwindigkeit und 
Konstellation der Flugkurse zueinander kamen andere Werte zur Anwendung, als die in den 
ICAO LŠndern Ÿblichen 10 bzw. 5 Minuten. 

 
239 - LŠngsstaffelung von FlŸgen unter Radarkontrolle 
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FŸr unter Radarkontrolle befindende militŠrische sich kreuzende FlŸgen konnte 
LŠngsstaffelung per bodengestŸtztem EntfernungsmessgerŠt (DME) angewendet werden. 
Bestand Radar-Kontakt betrug der Mindestabstand 20 km, fiel er aus, musste die 
Entfernung auf 40 km erhšht werden. So wurde beim Kreuzen einer Luftstra§e durch 
militŠrische FlŸge mit 500 m anstatt mit 300 m gestaffelt. 

 
240 - Staffelung von FlŸgen im Steig- und Sinkflug 

 

FŸr die LŠngsstaffelung unter Radarkontrolle bei FlŸgen auf gleichem oder Gegenkurs 
betrug die Mindeststaffelung auf gleichem Kurs bei Sinkflug 20 km, bei Steigflug auf 
Gegenkurs 30 km und bei Sink- und Steigflug auf Gegenkurs 60 km. Diese AbstŠnde 
stellten fŸr die militŠrische FS-Radarkontrolle hohe Werte dar, die mit der eigentlich 
mšglichen Messgenauigkeit nicht erklŠrlich sind. Au§erdem wurde unter Radarkontrolle bei 
nicht weiter als 100 km langen Streckensegmenten zwischen Bodennavigationsanlagen bis 
Flughšhe 3950 m eine Seitenstaffelung von 10 km verlangt und bei Flughšhen zwischen 
4250 und 10650 m ein Abstand von 20 km.  
 

Identifizierung unbekannter Flugziele 
 

Der dargestellte Ablauf zur Identifizierung eines unbekannten Flugzeugs zeigt die Ÿblichen 
Stufen des Ablaufs bis zur Freigabe des weiteren Flugverlaufs oder der Anweisung zur 
Landung. AbfangjŠger benutzen hierzu die internationalen Notfrequenzen 121,5 und 243,0 
MHz. Zivile LFZ waren und sind bislang nicht mit der UHF Notfrequenz 243.0 MHz 
ausgerŸstet und die VHF Notfrequenz muss in zivilen Flugzeugen separat geschaltet 
werden; ein internationales bis heute nicht zufriedenstellend gelšstes Problem. Die 
Identifizierung und das Abfangen unbekannter ziviler Flugzeuge aber fand nach den 
international im Rahmen der ICAO vereinbarten Regeln statt.  
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241 - Ablauf eines Abfangeinsatzes zur Identifizierung 
 
 

Je nach gegebener Situation fanden die eigentlichen AbfangflŸge auf Anweisung durch die 
VHZ  / GOZ durch Geschwader der WGT oder NVA von deren EinsatzplŠtzen statt. 
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ANLAGE Ð A 
 

 
 

242 - Zusammenwirken der Funktechnischen Truppen (FuTT) und  Grenztruppen (GT) der DDR 
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ANLAGE Ð B 
 

 
 

243 - Richtfunksystem der LSK/LV 
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ANLAGE - C 

 

 
 

244 - Karte der Anflugschemata und LuftrŠume Ÿber den FlugplŠtzen der LSK der GSSD und der 
LSK/LV der DDR  
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ANLAGE Ð D 
 

 
 

245 - Funknavigationsfeld RSBN unter Einbeziehung der Systeme der GSSD/WGT 
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ANLAGE - E 
 

 
 

246 - NDB, Rundfunksender und VOR Standorte 
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247 Ð Zeitgrafik (vergršssert) 
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Kapitel 6 

Zivile Flugsicherungsverfahren 
 
Zur Beschreibung und ErlŠuterung der zivilen Flugsicherungsverfahren macht diese 
Dokumentation einen zeitlichen Sprung in die 1980Õer Jahre, da fŸr diese Zeit 
ausfŸhrlicheres Quellenmaterial vorliegt. Die Beschreibung beruht hauptsŠchlich auf der 
ãAnweisung fŸr den FS-DienstÒ AFD der HVZL im MfV vom Dezember 1982 mit 
GŸltigkeit bis 1990 und dem Inhalt der Flugsicherungs-HandbŸcher FSH fŸr die 
Flugverkehrsdienste (ATS), den Luftfahrtinformationsdienst (AIS) und das 
FlugŸberwachungszentrum (ATCC). 
 
Die AFD  besteht aus sieben Teilen (siehe Anhang 21 auf der hierzu gehšrenden DVD). 
Inhaltlich stellt sie die Betriebsanweisung fŸr die Flugverkehrsdienste (Air Traffic Services 
ATS) dar, nicht aber die der Flugfernmelde-, Flugberatungs- und FS-technischendienste. 
 
Diese AFD trat am 3.4.1983 in Kraft. Damit verlor die FS-Vorschrift vom 1.12.1968 ihre 
GŸltigkeit, ebenso wie die Anweisung Ÿber die Betriebsvorschriften der zivilen 
Flugsicherung vom 20.3.1967 sowie weitere elf zusŠtzliche Anweisungen aus den Jahren 
1971 bis 1982. Die AFD umfasst folgende sieben Teile: 
 
 1. Allgemeine Bestimmungen 
 2. Allgemein gŸltige Flugsicherungsverfahren 
 3. Anflug- und Flughafenkontrolldienst 
 4. Verwendung von Radar im Flugsicherungsdienst 
 5. Koordination zwischen Flugsicherungsstellen 
 6. Flugsicherungs-Meldungen 
 7. Spezielle Flugsicherungs-Verfahren 
 

  
248 - Die zivile Anweisung der HVZL und militŠrische Anflugverfahrenskarten der NVA 
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ZusŠtzlich zur AFD wurde von der Gesellschaft fŸr Sport und Technik GST am 1.1.1971 
eine eigene Flugsicherungsordnung (FSO) erlassen, die am 1.3.1976 (Anweisung Fl-† 
176/5/1976) €nderungen und ErgŠnzungen hierzu enthielt. Die erste FSO war bereits am 
4.1.1968 entstanden. Die GST diente seit ihrer GrŸndung vorrangig der fliegerischen 
Grundausbildung militŠrischer LFZ-FŸhrer, in spŠteren Jahren der Grundausbildung aller 
LFZ -FŸhrer, beim Segelflug beginnend. 
 

Der Geltungsbereich der AFD 
 

Die AFD hatte Geltung fŸr alle FS-Stellen (des Flugverkehrsdienstes ATS) der 
INTERFLUG, gleichzeitig aber auch fŸr 
 
 - die Betriebe Agrarflug, Fernerkundung, Industrie- und Forschungsflug, FlughŠfen 
    und den Verkehrsflug der INTERFLUG, 
 
 - die Gesellschaft fŸr Sport und Technik GST, 
 
 - den VEB Kombinat Spezialtechnik, Stammbetrieb Flugzeugwerft. 
 
Die in der AFD enthaltenen Bestimmungen, Regeln und Verfahren wurden folgen-
dermassen unterschieden: 
 
 1. nach der vollstŠndigen Entsprechung der Regel einer ICAO Richtlinie oder 
    Empfehlung (SARP), gekennzeichnet mit ãIÒ; 
 
 2. nach der nicht gegebenen Entsprechung der Regeln einer ICAO SARP,   
     gekennzeichnet mit ãXÒ; 
 
 3. nach dem Fehlen einer entsprechenden ICAO Regel, gekennzeichnet mit ã--ã; 
 
 4. nach der nationalen ErgŠnzung einer ICAO SARP, gekennzeichnet mit ãEÒ und 
 
 5. nach der Entsprechung internationaler Vereinbarungen, gekennzeichnet mit ãIVÒ. 
 

Geltungsbereich der Flugsicherungs-HandbŸcher 
 

FlugsicherungshandbŸcher wurden ab 1975 fŸr die folgenden FS-Stellen des FS-Betriebs 
herausgegeben: 
 
 - die Flughafenkontrollstelle (TWR) Berlin-Schšnefeld 
 - die Anflugkontrollstelle (APP) Berlin-Schšnefeld 
 - die Bezirkskontrollzentralen (ACC)  Berlin-Schšnefeld, Cottbus und Friedland 
 - die Anflugkontrollstellen (APP) Dresden, Leipzig und Erfurt 
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 - den Luftfahrtinformationsdienst (AIS) 
 - die FlugŸberwachung (ATCC) Berlin-Schšnefeld. 
 
Diese HandbŸcher enthielten neben einem Teil erklŠrenden Charakters eine Sammlung von 
Vorschriften, die fŸr diese FS-Stellen verbindlich waren; und in AnhŠngen weitere 
Vorschriften, die nur fŸr jeweils einen entsprechenden Arbeitsplatz solcher Stellen gŸltig 
waren. Die einzelnen HandbŸcher enthielten nur den Teil des fŸr die jeweilige FS-Stelle 
geltenden Vorschriftenwerkes, der technologische, technische und betriebliche Vorschriften 
des Betriebs Flugsicherung darstellte. Diese Vorschriften lagen in Form von 
Dienstvorschriften fŸr den FS-Dienst (DV-1) oder Betriebsanweisungen (BAW) der 
HVZL vor. Insgesamt wurden 11 FSH herausgegeben und an 30 Stellen verteilt. Die 
GŸltigkeit der hieraus zitierten Angaben bezieht sich auf die Zeit zwischen 1965 und 1990. 
Einzelheiten aus den einzelnen HandbŸchern, die jeweiligen Dienste betreffend, sind unter 
diesen im folgenden Text separat aufgefŸhrt. 
 
Zum grundsŠtzlichen VerstŠndnis des technologischen Systems Flugsicherung hat die 
HVZL mit dem Herausgeber der Flugsicherungs-HandbŸcher durch den Betrieb 
Flugsicherung der INTERFLUG allen FSH einen Grundsatz vorangesetzt. Er lautete: 
 
 Charakteristisch fŸr einen einzelnen Vorgang im Gesamtprozess des technologischen 
 Systems Flugsicherung ist, dass er grundsŠtzlich von Anfang bis Ende an nur einem 
 Arbeitsplatz ablŠuft bzw. nur von einem Mitarbeiter allein durchgefŸhrt werden 
 kann. 

ZustŠndigkeit und Zusammenarbeit 
 

Abgesehen von den international Ÿblichen Aufgaben der Flugverkehrsdienste (ATS) war 
der Flugsicherungsdienst der INTERFLUG auch zustŠndig fŸr die zivil/militŠrische 
Koordination der zivilen FlŸge. ZusŠtzlich zur INTERFLUG war auch die Gesellschaft fŸr 
Sport und Technik GST mit der Leistung von FS-Diensten beauftragt. Dort war die 
sogenannte ãFlugŸberwachungÒ fŸr die Einhaltung und Wahrung der FS-Aufgaben 
zustŠndig. Besondere Regeln galten fŸr die Koordinierung aller GST - FlŸge mit den 
militŠrischen FS-Stellen. 
 
Die HVZL war in ihrer TŠtigkeit in etwa vergleichbar mit der ehemaligen Bundesanstalt fŸr 
Flugsicherung BFS in der BRD. Die staatliche Aufsicht Ÿber die ordnungsgemŠsse Leistung 
der FS-Diente und die TŠtigkeit der FS-Stellen wurde durch die Staatliche Luftfahrt 
Inspektion SLI wahrgenommen. 
 

Zivil/Milit Šrische Zusammenarbeit 
 

Das zentrale Organ zur Planung und Koordinierung der Benutzung des nationalen 
Luftraums war das erst Ende der 1980Õer Jahre eingefŸhrte Amt fŸr Luftraum 
Koordinierung ALK (Airspace Management ASM) unter dem Ministerium fŸr Nationale 
Verteidigung MfNV. Ihm oblag die Verantwortung fŸr 
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 - die Koordination der Benutzung des Luftraums bei AktivitŠten der bewaffneten 
    Organe und der zivilen Luftraumnutzer; 
 
 - die Erteilung von Genehmigungen fŸr jegliche Benutzung des Luftraums; 
 
 - die Ausarbeitung und Inkraftsetzung von Festlegungen zur zeitweiligen   
   BeschrŠnkung des Luftraums oder Teilen davon. 
 
Das zentrale Organ fŸr die Sicherstellung der FlŸge aller am Luftverkehr beteiligten 
Institutionen war der ãZentrale GefechtsstandÒ der LuftstreitkrŠfte, ZGS genannt. Der 
ZGS hatte in allen Fragen der Planung und DurchfŸhrung von FlŸgen Weisungsbefugnis 
gegenŸber allen am Luftverkehr beteiligten zivilen Institutionen. ZusŠtzliche Aufgaben des 
ZGS waren  
 
 - kurzfristige Anweisungen zu FlugeinschrŠnkungen, 
 - Zusammenarbeit mit dem ATCC zur Organisation des Flugalarmdienstes und der 
    Such- & Rettungsdienste SAR. 
 - Zusammenarbeit  mit dem ATCC zur Abwendung terroristischer Handlungen und 
    der Sicherung ziviler FlŸge, auf die solche Handlungen erfolgten. 
 
Die AFD besagt weiter, dass die ãVereinigte Haupt-ZentraleÒ VHZ der LuftstreitkrŠfte im 
Auftrag des ZGS folgende Aufgaben erfŸllte: 
 
 - Entgegennahme und BestŠtigung von Fluganmeldungen fŸr FlŸge im zivil 
    kontrollierten Luftraum und im nicht zivil kontrollierten Luftraum, 
 - Erlass von Verboten bzw. EinschrŠnkungen fŸr FlŸge im nicht zivil kontrollierten  
    Luftraum, 
 - Herausgabe von Informationen Ÿber temporŠre Gefahrengebiete sowie Ballon- und 
    Radiosondenaufstiege. 
 
Da die GSSD das Oberkommando innehatte, ist diese Angabe missverstŠndlich. Gemeint ist 
hier nur die ZGS-Komponente in der VHZ. 
 
Eine das normale VerstŠndnis irritierende Einrichtung waren die als ãGruppen 
Flugsicherung GFSÒ bezeichneten und bei den militŠrischen GefechtsstŠnden tŠtigen 
militŠrischen Komponenten der gemeinsam betriebenen Gebiets-Bezirkskontrollzentralen 
und deren zusŠtzlich wahrgenommene Aufgaben im Raum sŸdlich bzw. nšrdlich der 
geografischen Linie Schwedt - Rheinsberg - Salzwedel. D ie ACC Cottbus und Friedland / 
Neubrandenburg waren kolozierte Teile dieser militŠrischen GBKS Bunkeranlagen, GS 31 
und 33 genannt. Die GFS waren berechtigt, FlugflŠchen in denen ein militŠrischer 
Durchf lug durch zivil kontrollierten Luftraum erfolgte, fŸr zivile FlŸge zu sperren. Die 
Trennungslinie zwischen GFS - Nord und GFS - SŸd lag beim Meldepunkt STENA auf der 
Luftstrasse A4. Deren Aufgaben umfassten die 
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 - Koordinierung ziviler und militŠrischer FlŸge, 
 - Anweisung von kurzfristigen Luftraum-EinschrŠnkungen und Sperrungen von  
    Flughšhen, 
 - Zusammenarbeit mit der (zivilen) FS-Zentrale (ACC) Berlin-Schšnefeld und der  
   Anflugkontrolle (APP) Schšnefeld entsprechend der Vereinbarung Ÿber die GBKS  
   und dortigen šrtlichen Regelungen, 
 - Eingabe von FlugplŠnen, Bearbeitung der FS-Informationen und Einholung von
    Wetterberatungen sowie 
 - Zusammenarbeit der GFS - SŸd mit den Anflugkontrollstellen (APP) Dresden, 
    Leipzig und Erfurt. 
 
Die Koordinierungs-/Kontrollgruppen der GBKS Ÿbten keine unmittelbare Kontrolle Ÿber 
FlŸge aus. Sie wurden von einem ãSteuermannÒ geleitet. Ihm nachgeordnet waren zwei 
Steuerleitoffiziere (FS-Kontrolleiter), zwei bis drei Flugdispatcher (Flugabfertiger) und ein 
Programmierer des Flugplan-Meldesystems. Das Verkehrsaufkommen der GBKS Nord 
betrug jŠhrlich ca. 22.000 zivile FlŸge entlang des AWY A-4, 17.500 FlŸge im Korridor 
Nord, bis zu 900 NVA Flugschichten mit jeweils 60 - 90 Starts / Landungen, 3.000 
†berflŸge und bis zu 1.300 ZieldarstellungsflŸgen. 
 
Die zivilen Komponenten im gleichen Komplex, die FS-Bezirkskontrollzentralen Friedland 
und Cottbus ACC, verfŸgten Ÿber einen Arbeitsplatz fŸr Flugdatenbearbeitung (mit 
Kontrollstreifen-Ausdruck), einen Planungsplatz und einen Radar-Arbeitsplatz fŸr die 
dortige PrimŠr-Radaranlage und Ÿbten Bezirkskontrolle Ÿber die zivilen FlŸge aus. Der 
Planungs-Kontrolleiter fŸhrte die Konfliktanalyse des Verkehrs noch mit Hilfe einer 
grafischen 50 x 50 cm grossen Weg-/Zeitberechnungs-Darstellung durch.  
 
Die betriebliche Koordinierung von FlŸgen innerhalb einer TMA oder einer CTR mit den 
betroffenen APP-Stellen wurde durch die šrtlichen militŠrischen FS-Stellen am gleichen 
Standort vorgenommen. Die folgenden militŠrischen FS-Stellen waren an das AFTN - 
Flugfernmeldenetz angeschlossen: 
 
 - ZGS unter ITU/IC AO Kode ETBNYXYX  (FŸrstenwalde) 
 - VHZ unter ETBNYWYX  (WŸnsdorf) 
 - GFS - SŸd unter ETCOYXYX (Cottbus) 
 - GFS - Nord unter ETFLYXYX (Friedland)  
 - FSS Wriezen unter ETWNZGZX mit Operativzentrum OZ, Flugplanung und 
    -anmeldung. 
 - Flugsicherungs-Abfertigung unter ETWNZPZX  
 - Flugleitung und Koordinierung unter ETWNZTZX 
 - ALK unter ETBNYAYA mit mil. Sektor und mil. Luftfahrtinformationsdienst 
   (AIS)  
 
Im Vergleich zur BRD verwirklichte die Flugsicherung das Prinzip der Einheit der 
Kontrolle (ATC) und behielt sie zwischen der zivilen Flugsicherung, der militŠrischen 
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Flugsicherung der NVA und GSSD und der Luftverteidigung strikt bei, wŠhrend in der 
BRD diese drei verschiedenen Organisationen (NATO Luftverteidigung mit 2. und 4. 
ATAF, Deutscher Luftwaffe und BFS) Ÿber Jahrzehnte ihren Flugverkehr parallel ohne 
Koordinierung miteinander oder durch Staffelung voneinander betrieben. Diese 
Verfahrensweise wurde durch die Luftverteidigung mit ihren amerikanischen, britischen, 
franzšsischen, hollŠndischen, belgischen und dŠnischen Komponenten in zehn LV-Zentralen 
(SOC/CRC/CRP der 2. und 4. ATAF), der zivilen Flugsicherung (Bundesanstalt fŸr 
Flugsicherung BFS) mit ihren drei, spŠter sechs Bezirkskontrollzentralen ACC/UAC und 
der Bundeswehr mit ihren drei Streckenradardiensten (ILLER, CONRAD und LIPPE 
Radar) bis 1993 beibehalten. 
 

 
249 - Beispiel eines FS-Fernschreiben des Leiters HVZL an alle seine Dienststellen 

 
Zusammenarbeit mit dem Flugwetterdienst 

 
Der Flugwetterdienst FWD wurde vom Meteorologischen Dienst geleistet. Die 
auslŠndischen Flugwettermeldungen und Vorhersagen gelangten auch in die DDR Ÿber das 
ãGlobal Telecommunication Network GTSÒ, der nationalen Wetterdienste Ÿber die Europa-
Zentrale in Offenbach/Main und Ÿber das ãMeteorological Operational Telcommunication 
Network Europe MOTNEÒ, zumeist Ÿber Prag, Warschau oder Kopenhagen. Der 
Flugwetterdient unterhielt auf den zivilen FlughŠfen Flugwetterwarten FWW und 
Flugmeteorologische Stationen FMS. Der Dienstbetrieb der FWW richtete sich 
hauptsŠchlich nach den internationalen Vereinbarungen mit der ãWorld Meteorological 
Organisation WMOÒ und nach den Richtlinien und Empfehlungen der ICAO. Sammel-
Rundsendungen einer Auswahl bestimmter Flugplatz-Wettermeldungen (METAR) wurden 
als VOLMET Meldung verbreitet. 
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Die FWW Berlin-Schšnefeld musste durch das ATCC Ÿber alle Starts von FlughŠfen der 
DDR benachrichtigt werden, entweder durch †bergabe des Standard Flugsicherungs-
Flugplans (FSPLN) bis 14 Tage vor Aktivierung, durch †bergabe des Zusatz-FSPLN bis 
12 Stunden vor dem Start oder durch Information Ÿber €nderung oder ErgŠnzung der 
Zusatz FSPLN in AusnahmefŠllen bis zwei Stunden vor dem Start, als auch Ÿber die 
Annullierung von FlŸgen. Die FWW der FlughŠfen Dresden, Leipzig und Erfurt waren 
gleichermassen zu informieren. Welchem Zweck diese Benachrichtigung diente, ist aus 
flugsicherungsbetrieblicher Sicht nur dann ersichtlich, wenn die fŸr die FlŸge zu 
erstellenden Wettervorhersagen individuell erstellt wurden. FlŸge der Betriebe Agrarflug, 
Bildflug und der GST waren hiervon ausgenommen. Diese FlŸge bedienten sich der 
Gebietsvorhersage fŸr die Allgemeine Luftfahrt (General Aviation Forecast GAFOR). 
 

 
250 - Die GAFOR Wettervorhersagegebiete 

 
Definitionen zum Luftraum  

 
Die DDR unterschied den kontrollierten Luftraum (controlled airspace) nach zivil 
kontrolliertem Luftraum und ãnicht zivil kontrolliertemÒ Luftraum. Die AFD besagte, dass 
der gesamte Luftraum der DDR, also auch der unkontrollierte Luftraum (uncontrolled 
airspace) von zivilen und militŠrischen Flugsicherungsstellen ãkontrolliertÒ werde. 
BegriffsmŠssig wurde nicht zwischen zivilem und militŠrischem Luftraum unterschieden, da 
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der gesamte nationale Luftraum der DDR als ãmilitŠrischerÒ Luftraum betrachtet werden 
musste. Desgleichen wurde auch nicht zwischen separater ZustŠndigkleit der militŠrischen 
Organisationen NVA und GSSD unterschieden, weil nicht notwendig. Diese Art der 
ZustŠndigkeit Ÿber den Luftraum stand im Widerspruch zu der der ICAO. Da aber die 
DDR nicht Mitglied der ICAO war, blieb dieser Unterschied gleichermassen 
bedeutungslos. Er hatte lediglich auf die DurchfŸhrung von FlŸgen auslŠndischer 
Fluggesellschaften, deren LŠnder ICAO Mitglieder waren, Bedeutung. Die sich hieraus 
ergebenden Konsequenzen in der praktischen FlugdurchfŸhrung wurden im Rahmen der 
bilateralen Flugverkehrsabkommen mit den betroffenen LŠndern geregelt. 

 

ãZivil kontrollierteÒ LuftrŠume waren LuftrŠume, die stŠndig oder zeitweilig fŸr zivil 
kontrollierte FlŸge zur VerfŸgung standen und in denen Flugsicherungs-Kontrolldienst (Air 
Traffic Control Service ATC) durch zivile FS-Kontrollstellen ausgeŸbt wurde. Die 
Luftstrasse UA4 im Bereich der CTA Friedland, Schšnefeld und Cottbus stellte 
kontrollierten Luftraum ohne obere Begrenzung dar. Die Untergrenze der UA-4 lag bei 
3350 m Flughšhe. 
 
ãZivil nicht kontrollierteÒ LuftrŠume waren LuftrŠume, in denen auch zivile FlŸge zeitweilig 
durchgefŸhrt wurden und die Sicherung dieser FlŸge durch militŠrische FS-Stellen unter 
Einbeziehung (Koordinierung, Absprache) mit zivilen FS-Stellen erfolgte. 
 
Di e sichere DurchfŸhrung von IFR- und CVFR (Controlled VFR) FlŸgen legte die HVZL 
in Abstimmung mit den zustŠndigen anderen Staatsorganen unter BerŸcksichtigung der 
Anforderungen des Verkehrs und der LeistungsfŠhigkeit der verfŸgbaren 
Funknavigationsanlagen fest. 
 
StŠndig zivil kontrollierte LuftrŠume waren Luftstrassen (Airway AWY) mit  stŠndig 
ãgenehmigtenÒ Flughšhen, Nahverkehrsbereiche (Terminal Areas TMA) und 
Flughafenkontrollzonen (Control Zones CTR). 
 
Nicht kontrollierte LuftrŠume im Sinne des FS-Kontrolldienstes (ATC) waren sogenannte 
Flugplatzzonen (Aerodrome Traffic Zones - ATZ) an denen FS-Freigaben, aber nicht FS-
Kontrollfreigaben (ATC Clearances) erteilt wurden, da dort keine Flugplatzkontrollstellen 
(TWR) eingerichtet waren. 
 
Zeitweilig zivil kontrollierte LuftrŠume waren Erweiterungen von AWY, TMA und CTR in 
vertikaler und horizontaler Ausdehnung, in denen von militŠrischen FS-Stellen zeitlich 
begrenzt zivil kontrollierte FlŸg genehmigt wurden, so wie zum Beispiel in der UTMA 
(Upper TMA) Schšnefeld, nicht stŠndig genehmigte Flughšhen in den Luftstrassen, RŠume 
ausserhalb von Luftstrassen innerhalb eines Kontrollbezirks (CTA) zum Umfliegen von 
Gewittern und dergleichen. Als zeitweilig zivil kontrollierter Luftraum konnten auch 
einzelne FlugflŠchen innerhalb der Luftstrassen bezeichnet werden, denn nicht alle 
FlugflŠchen in den Luftstrassen konnten von den ACC der zivilen Flugsicherung jederzeit 
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benutzt werden. Die Zuteilung der FlugflŠchen erfolgte in Absprache mit den kolozierten 
militŠrischen Gebietskontrollstellen der NVA am gleichen Ort. 
 

 
251 - Flugplatzverkehrszone ATZ Barth 

 
Die Bezeichnungen der Luftraumteile wurden in †bereinstimmung mit den internationalen 
Richtlinien der ICAO festgelegt; siehe ICAO Luftraum - Kategorisierung (z.B. Airspace 
Class G, unkontrollierter Luftraum oder VE ãvisual exemptedÒ). Alle FlŸge im zivil nicht 
kontrolli erten Luftraum mussten einen vertikalen Mindestabstand von 150 m bei FlŸgen 
nach VFR und 300 m bei FlŸgen nach IFR zur GrenzflŠche des zivil kontrollierten 
Luftraums einhalten. Als Meldepunkte galten alle Ÿberflogenen Funknavigationsanlagen 
und andere wichtige Wegpunkte (Waypoints) im Streckenverlauf der Luftstrassen. Ihre 
Bezeichnung richtete sich ebenfalls nach den Empfehlungen der ICAO (Anhang 11 Air 
Traffic Services ATS).  

FlugbeschrŠnkungsgebiete 
 

Nicht alle militŠrischen Luftsperr- und Gefahrengebiete sowie Gebiete mit 
FlugbeschrŠnkung wurden im Luftfahrthandbuch (AIP) veršffentlicht. Hierzu gehšrten die 
mil. FlugbeschrŠnkungsgebiete und RŠume fŸr SchiessŸbungen des Ministeriums des 
Innern Steinbeck, Eisenberg, Dennheritz, Lubkow, Kossa, Kreien, Biesenthal, 
Marienwerder, Altenhof und Apolda.  

 
252 - Das Gefahrengebiet ETD-27 Ÿber der Ostsee 
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Die in der AIP veršffentlichten militŠrischen Sperrrgebiete waren Wunsdorf, Rossendorf, 
Lubmin und Rheinsberg, die FlugbeschrŠnkungsgebiete waren Wunsdorf, Friedersdorf, 
Dauban, Jena, Mullrose, Lonzig, Kšnigsbruck, Lieberose, Nochten, Neustadt, Dresden, 
Zingst und ein Teil der TMA Leipzig; sowie die Gefahrengebiete Ostsee und Zingst. 

 
ZusŠtzlich zu diesen Gebieten befand sich entlang der Staatsgrenze der DDR ein 
ãGrenzstreifenÒ. Dieser Grenzstreifen ist auch auf verschiedenen Luftraumkarten in Teilen 
zur Demarkationslinie zwischen der DDR und der BRD ausgewiesen. Er war etwa 25 km 
breit und in seiner Bedeutung vergleichbar mit der Flugabwehr- und Erkennungszone (Air 
Defense Identification Zone ADIZ) auf westdeutscher Seite. Dieser Grenzsperrstreifen fŸr 
zivile und militŠrische Luftfahrzeuge entlang der gesamten Staatsgrenze zur BRD und der 
Seegrenze im Norden hatte die Bezeichnung ETR (Restricted Area - R) 101 bis 107. Die 
westliche Begrenzung stellte die Staatsgrenze zur BRD dar, die nšrdliche wie folgt: 
 
 Ostsee-KŸstenlinie, Gross-Klutz-Hšved, Halbinsel Wustrow, Darsser Ort, 
 Bernstein Insel, Dornbusch, Rehbergort, KŸstenlinie bis Kap Arkona, Ranzow 
 KŸstenlinie bis  Kollicker Ort, Nordperd, Greifswalder Oie, PeenemŸnder Haken bis 
 Staatsgrenze zu Polen. 

 

 
Der von Nord nach SŸd parallel zur Staatsgrenze verlaufende ãGrenzstreifenÒ (ADIZ DDR) in ca. 25 km Beite 

253 
 

Betriebszeiten der Flugsicherung 
 
Die zivilen FS-Stellen wendeten im Verkehr mit Flugzeugen und anderen FS-Stellen sowie 
denen des Flugwetterdienstes die koordinierte Weltzeit (UTC) an. Zwischen zivilen und 
militŠrischen FS-Stellen wurde im mŸndlichen, fernmŸndlichen und schriftlichen 
Meldeverkehr und der gegenseitigen Koordinierung die MitteleuropŠische Zeit (MEZ) bzw. 
die Sommerzeit (MESZ) angewendet. Im militŠrischen Meldeverkehr, insbesondere mit den 
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FS-Stellen der GSSD wurde Moskauer Zeit angewendet. StŠndig besetzt und betriebsbereit 
(Dienstzeit H24) waren folgende Flugsicherungsstellen: 
 
 - ATCC Berlin Schšnefeld (FlugŸberwachungszentrale der HVZL) 
 - ACC Cottbus (ATC)  koloziert mit GBKS SŸd 
 - ACC Neubrandenburg (Friedland) (ATC)  koloziert mit GBKS Nord 
 - ACC Berlin Schšnefeld (ATC)  
 - APP Berlin Schšnefeld (ATC)  
 - TWR Berlin Schšnefeld (ATC)  
 - NOTAM BŸro der DDR  (zum AIS gehšrend) 
 - ARO (ATC Reporting Office) Schšnefeld (zum AIS gehšrend) 
 - AFTN Fernmeldezentrale Berlin (COM - AFS) 
 - APP Dresden (ATC)  
 
Die Betriebszeiten der Anflugkontrollstellen (APP) Leipzig und Erfurt richteten sich nach 
den Anforderungen des Flugverkehrs. 

 
Flugsicherungskontrolldienst 

 
Aufgabe der zivilen Flugsicherungs-Kontrolle (Air Traffic Control ATC)  war es, so wie 
international Ÿblich, im kontrollierten Luftraum (Luftstrassen AWY, Nahverkehrsbereichen 
TMA und Kontrollzonen CTR) alle kontrollierten FlŸge ziviler und militŠrischer Flugzeuge 
zu leiten und voneinander zu staffeln. FlŸge militŠrischer Flugzeuge, die die Luftstrassen 
kreuzten, wurden von den militŠrischen Stellen mit den zivilen ACC koordiniert und 
gestaffelt. Sie verblieben auf den militŠrischen Funkfrequenzen. Der FS-Kontrolldienst (Air 
Traffic Control Service ATC) wurde fŸr alle IFR-FlŸge (Instrument Flight Rules IFR), 
kontrollierte SichtflŸge (CVFR-Flight) in bestimmten Teilen des kontrollierten Luftraums 
und fŸr den gesamten Flugplatzverkehr an kontrollierten FlughŠfen geleistet. 
 
Die Einrichtung einer Flugplatzkontrollstelle (Aerodrome Control - TWR) war nicht 
zwingend vorgeschrieben. Sie richtete sich nach der  Verkehrsdichte. Die Anflugkontrolle 
(Approach Control Unit - APP) war zustŠndig in den Nahverkehrsbereichen (Terminal 
Area TMA) und den Kontrollzonen (CTR). Der Anflugkontrolldienst konnte aber auch von 
einer Bezirkskontrollzentrale (Area Control Centre ACC) ausgeŸbt werden, so wie die 
Funktion der Flugplatzkontrolle (nach ICAO) eine Zeit lang durch die Anflugkontrolle 
(APP) erfŸllt wurde (z.B. in Leipzig und Erfurt). 
 
ZustŠndig fŸr die Inbetriebnahme von Flugfunkfrequenzen des beweglichen  
Flugfunkdienstes, des Flugfunknavigationsdienstes und Flugrundsendedienstes (ATIS und 
VOLMET) war die Staatliche Luftfahrt Inspektion (SLI). Der Flugfunkdienst des FS-
Kontrolldienstes erfolgte auf UKW-FrequenzkanŠlen. Als VHF- (UKW) Wachfrequenz fŸr 
alle zivilen FS-Stellen wurde 124,0 MHz verwendet. 
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254 - BefŠhigungsnachweis fŸr Flugleiter im Flugsicherungskontrolldienst 

 
In den 1970Õer und 1980Õer Jahren fanden auch die Funktionsbezeichnungen ãSRE - 
KontrolleurÒ, ãACC - KontrolleurÒ und ãAPP - KontrolleurÒ fŸr die Flugleiter Verwendung. 
Die Bezeichnungen wurden aus dem ICAO - Sprachgebrauch des ãAir Traffic ControllerÒ 
mit den Bezeichnungen ãArea, Approach & Radar ControllerÒ Ÿbernommen. 
 

    
255 - ATS Lizenzen, GŸltigkeitsdauer, Lehrberechtigung 

 

     
256 - Einzelne ATS Zulassungen und BefŠhigungen 

Flugplandatenaufbereitung, Prozessleitung, Verfahrensleitung, Laufende Planung, Rolleitung, Koordinierung, 
Beratungsdienst ARO, Informationsbearbeitung 

 

Die Arbeitsweise des Bezirks- und Anflugkontrolldienstes unterschied sich nur geringfŸgigst 
von der andernorts angewendeten Arbeitsweise. Man arbeitete wie dort auch mit 
Flugverlaufsstreifen, auch Kontrollstreifen genannt. Das Prinzip der ãEinheit der KontrolleÒ 
(Unity of Control) gemŠss ICAO Anhang 11 (ATS)  wurde ausdrŸcklich betont. Ein 
kontrollierter Flug durfte sich zu einem  gegebenen Zeitpunkt nur unter der Kontrolle einer 
FS-Kontrollstelle befinden. Die Verfahren der Anflug- und Flugplatzkontrolle (APP und 
TWR) wurden insbesondere in den Jahren ab 1963 in †bereinstimmung mit den 
entsprechenden Regeln der ICAO angewendet. Diese Streifen enthielten fŸr 
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Koordinierungszwecke am rechten Rand die AbkŸrzungen der jeweils zu konsultierenden 
Stellen wie ZGS, ACC, APP, TWR und ATCC. 
 

 
Flugverlaufsstreifen IFL 571 am 30.8., TU-134, Burgas nach Berlin -Schšnefeld, SSR Kode 0451, FL 3950 m, 

ETO Meldepunkt BKW 0445 Z,koordiniert mit ZGS - 257 
 

Der ZGS, zu vergleichen mit den ãSector Operations Center SOCÒ  
Luftverteidigungszentralen der NATO, war in der Bunkeranlage in FŸrstenwalde 
untergebracht. Die ZGS - Stelle beim VHZ in WŸnsdorf war die Verbindungsstelle 
zwischen dem ZGS und dem VHZ der GSSD. 

 
Fluginform ationsdienst (FIS) & Luftfahrtinformationsdienst (AIS)  

 
In frŸheren Jahren Ÿberhaupt nicht erwŠhnt wurde der Fluginformationsdienst (Flight 
Information Service - FIS) als FS-Dienst fŸr Luftfahrzeuge im Fluge. Jetzt,  in den 1980Õer 
Jahren wird er in der AFD aber ausfŸhrlich beschrieben. In den Anfangsjahren wurde der 
FS-Beratungsdienst (Aeronautical Information Service AIS), der der Flugvorbereitung 
einschliesslich Flugplanannahme und -bearbeitung diente, als Luftfahrt Informationsdienst 
(AIS) bezeichnet. Die nun gewŠhlte Beschreibung der Aufgaben des FIS stellte eine 
Mischung aus AIS und FIS dar. Der Luftfahrtinformationsdienst AIS selbst hatte nunmehr 
folgende Aufgaben: 
 
 - die Bearbeitung und Herausgabe des nationalen Luftfahrthandbuchs (AIP), 
 - die Herausgabe der Nachrichten fŸr Luftfahrer (NfL bzw. NOTAM) , 
 - die Leistung des FS-Abfertigungsdienstes (ARO) als Teil des AIS Dienstes. 
 
AIS war weiterhin zustŠndig fŸr das Luftfahrthandbuch, die Nachrichten fŸr Luftfahrer 
und aller FS-Unterlagen, die fŸr die Planung von FlŸgen erforderlich sind. Die ARO - 
Stellen, wo vorhanden, stellten den Flugzeugbesatzungen alle benštigten Informationen zur 
VerfŸgung, waren Teil des AIS-BŸros, bei der Erstellung der FlugplŠne behilflich und 
nahmen FlugplŠne entgegen. An PlŠtzen ohne ARO-Stelle Ÿbernahm diese Aufgabe der 
Anflugkontrolldienst APP, da dort auch die Flugplatzkontrolle von der Anflugkontrolle 
geleistet wurde. Warum dies so bestimmt war, ist aus betrieblicher Sicht verstŠndlich. FIS 
wurde zusammen mit dem Kontrolldienst ATC von den TWR-, APP- und ACC-Stellen 
geleistet. Hierzu gehšrten die †bermittlung von Wetterwarnungen SIGMET, des 
Betriebsstatus der Funknavigationsanlagen, der FlughŠfen, ihrer BetriebsflŠchen und 
Einrichtungen, Flugwettermeldungen METAR, VOLMET und Vorhersagen TAF und 
Verkehrshinweise auf bekannte und unbekannte FlŸge. 
 
Als Teil des FIS wurden die Flugplatzwetter und andere wichtige Hinweise fŸr Anflug und 
Landung (in Benutzung befindliche SLB, usw.) wie an internationalen VerkehrsflughŠfen 
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Ÿblich, in Form von FIS-Rundsendungen (Automatic Terminal Information Service ATIS) 
ausgestrahlt. 
 
Die Regeln und Verfahren des Flug-Alarmdienstes (Alerting Service) unterschieden sich 
nicht von denen in den ICAO Mitgliedstaaten. 
 

Die Berlin Luftkorridore und Kontrollzone  
 

Die drei westlichen Luftkorridore zwischen der BRD und West-Berlin liefen unter der 
Bezeichnung ãZeitweilige LuftverbindungswegeÒ (ZLVW) und die Kontrollzone unter der 
einheitlichen Bezeichnung ãBerlin KontrollzoneÒ (BKZ). Die einzelnen Korridore mit je 32 
km Breite trugen die Bezeichnung 
 
 - ZLVW 1 Berlin - Hamburg, 
 - ZLVW 2 Berlin - BŸckeburg, 
 - ZLVW 3 Berlin - Frankfurt/Main.  
 
Im ZLVW 1 standen fŸr FlŸge nach Berlin die FlugflŠchen 35 (1050 m), 55 (1700 m), 75 
(2300 m) und 95 (2900 m) zur VerfŸgung; in Gegenrichtung die FlugflŠchen 25, 45, 65 und 
85. Im ZLVW 2 konnten die gleichen  FlugflŠchen benutzt werden. Im ZLVW 3 nach 
Berlin die FlugflŠchen 30, 50, 70 und 90, in Gegenrichtung 40, 60, 80 und 100.  
 

 
Dieser Kartenausschnitt zeigt den Begrenzungsbogen der Berliner Kontrollzone im Osten Berlins zusammen mit 

dem Standort des Flughafens Schšnefeld am Stadtrand und dem innerhalb der BKZ liegenden Teil der 
Schšnefeld TMA. Die Karte bezieht sich auf den Ein- und Ausflugweg zum/vom NVA Flugplatz Brandenburg 

im Korridor 2. - 258 

 
Der Radius der Kontrollzone betrug 32 km um den Mittelpunkt mit den Koordinaten 
522937N und 132135E, dem Standort des GebŠudes des  Alliierten Kontrollrats. Das 
†berfliegen der Korridore und der Kontrollzone war in FlugflŠche 110 und hšher sowie das 
Unterfliegen der ZLVW in 450 m Ÿber Grund im ZLVW 3 in 600 m AGL und tiefer 
gestattet. FlŸge der zivilen Luftfahrt der DDR in der BKZ waren mit Ausnahme von FlŸgen 
in der TMA und CTR Schšnefeld zwischen den Flughšhen 0 bis FL 100 verboten. Teile der 
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TMA und CTR Schšnefeld waren sogleich Teile der BKZ und es bestand einvernehmliche 
Regelung bzw. Betriebsabsprache mit der quadripartite betriebenen Luftsicherheitszentrale 
(BASC) Berlin Ÿber diese Aufteilung und Benutzung. Wann diese Vereinbarungen 
getroffen wurden konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, dŸrfte aber auslŠndische 
zivile FlŸge und die zivile Flugsicherung der DDR betreffend in 1955 erfolgt sein. 

 

Die Berliner Kontrollzone und der  Schšnefeld Nahverkehrsbereich 

Ein bislang nicht behandeltes Thema ist die †berschneidung der FS-An- und 
Abflugverfahren der vier internationalen FlughŠfen innerhalb der Berliner Kontrollzone 
(Berlin Control Zone - BCZ ). In ihr wurden bis 1955 die FlughŠfen Tempelhof von der 
US-Luftwaffe, Tegel von der franzšsischen, Gatow von der britischen und Schšnefeld von 
der russischen bzw. der Fluggesellschaft AEROFLOT betrieben. Andere, bis 1955 
aufgegebene FlugplŠtze waren Staaken, Johannisthal, Adlershof, Schšnwalde und 
Oranienburg.  
 
Die Verfahren und der Flugverkehr der vier genannten FlughŠfen mussten untereinander 
koordiniert werden, eine Aufgabe, die die von den vier Alliierten gemeinsam betriebene 
Berliner Flugsicherheitszentrale (Berlin Air Safety Centre - BASC) wahrnahm. Durch das 
Ergebnis der Berliner LuftbrŸcke war es erforderlich geworden, den Flugbetrieb des 
Flughafens Schšnefeld insbesondere von dem des Flughafens Tempelhof verfahrensmŠssig 
zu trennen, so dass unabhŠngiger Betrieb mšglich wurde. Der Flughafen Schšnefeld lag 
sogar noch innerhalb einer Entfernung von 10 Meilen vom Flughafen Tempelhof, also 
mitten in der BCZ. 
 

 
Diese Karte fŸr den ILS-Instrumentenanflug auf den Flughafen Schšnefeld zeigt die TMA Begrenzung und im 

Norden den etwa 14 km entfernten Flughafen Tempelhof, dessen Anflugverfahren sich im SŸden mit denen nach 
Schšnefeld Ÿberschnitten. - 259 

 
Es muss in diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen werden, dass die BCZ und 
die drei westlichen Korridore bis zu dieser Zeit nicht allein auf die Benutzung durch die drei 
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westlichen Alliierten beschrŠnkt waren. Sie waren grundsŠtzlich durch alle vier StreitkrŠfte 
benutzbar und stellten gleichermassen den quadripartite verwalteten internationalen Teil 
eines nationalen Luftraums dar. Insbesondere bis 1955 fand an den FlugplŠtzen 
Johannisthal und Adlershof im sowjetischen Teil der Stadt auch militŠrischer Ausbildungs-
Flugbetrieb durch die sowjetischen StreitkrŠfte (GSSD) und fŸr die Volkspolizei-Luft der 
DDR statt.  
 

 
Diese Instrumenten - Anflugkarte aus dem Jahr 1948 auf den Flughafen Tempelhof zeigt das NDB-

Anflugverfahren mit Verfahrenskurve im SŸdosten. Diese Verfahren fŸr Tempelhof und Schšnefeld liessen sich 
nur in gegenseitiger Vereinbarung vertikal voneinander staffeln. - 260 

 
So wie die amerikanischen, britischen und franzšsischen StreitkrŠfte in Berlin die FlughŠfen 
Tempelhof und Gatow bereits ab 1946 auch  fŸr zivile FlŸge der Fluggesellschaften 
AOA/PAA und BEA benutzten (Tegel folgte mit Air France erst 1950) taten dies die 
sowjetischen StreitkrŠfte mit AEROFLOT in Schšnefeld.  
 
Leider bieten die verschiedenen Archive keine einzige gemeinsame Flugverfahrens-
†bersichtskarte der damaligen BCZ, die die Aufteilung der IFR-Verfahren fŸr alle 
InstrumentenanflŸge der vier FlughŠfen enthŠlt. Auch sind keine diesbezŸglichen 
Unterlagen,  Karten und Betriebsabsprachen (Letters of Agreement LOA) des BASC und 
der Berliner FS-Bezirkskontrollzentrale (Berlin Air Route Traffic Control Centre 
BARTCC) mehr verfŸgbar. 
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Die Bezirkskontrollzentrale (Area Control Centre BARTCC = ACC) entstand im westlichen 
Teil Berlins in Tempelhof und wurde vom ãAirways and Air Communication Service 
(AACS) der US-Luftwaffe betrieben. Am Rande des šstlichen Teils entstand spŠter eine 
ebensolche FS-Zentrale am Flughafen Schšnefeld fŸr die FS-Kontrolle des Flugverkehrs in 
der Schšnefeld FIR/CTA der DDR, betrieben von der DLH der HVZL des MfV. 
 

 
Diese Karte aus 1963 zeigt den Nahverkehrsbereich (TMA) und die Kontrollzone (CTR) des Flughafens 

Schšnefeld. Die CTR dehnt sich unŸblicherweise Ÿber die TMA-Grenze hinaus. Sie ist begrenzt durch die Orte 
Klein-Schulzendorf, GŸterfelde, Mahlow, Dahlwitz-Hoppegarten, RŸdersdorf, Spreehagen, Friedersdorf und 

Zossen. Die CTR Obergrenze liegt bei 600 m AGL. Sowohl CTR als auch TMA liegen fast vollstŠndig innerhalb 
der Berliner Kontrollzone der Vier MŠchte. - 261 

 
Dass der gesamte Luftraum der BCZ und der drei westlichen Korridore, vom Erdboden 
(GND) bis in 10.000 Fuss Flughšhe (AGL) reichend, vom nationalen Luftraum der SBZ 
und DDR ausgenommen blieb, bedeutete kein Flugverbot fŸr die sowjetischen StreitkrŠfte 
in diesem Bereich und an ihren darin liegenden FlugplŠtzen (daher auch die sowjetischen 
StšrflŸge in den Korridoren wŠhrend der Berliner Blockade); siehe AFD 
Luftraumaufteilung ZLVW. Dies galt ebenso fŸr SichtflŸge von DDR LFZ in den 
Korridoren bis zu einer Flughšhe von 450 bzw. 600 m. Bis in die 1980Õer Jahre erfolgten aus 
dieser ãZustŠndigkeitsŸberschneidungÒ im Luftraum innerhalb der BCZ durch die 
FlugwegŸberschneidungen notgedrungen Anweisungen durch die BASC an Schšnefeld 
TWR und APP zum Startabbruch oder zur Verweigerung der Anflugfreigabe an Flugzeuge 
am und zum Flughafen Schšnefeld. Es ist im nachhinein noch verwunderlich, dass sich die 
vier Beteiligten nach der Berliner Blockade einvernehmlich zum Flugbetrieb in der BCZ 
und den westlichen Korridoren im Rahmen der Luftsicherheitszentrale einigten. 
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Die Koordination des Flugbetriebs innerhalb der Berlin CTR zwischen west-alliierten und 
sowjetischen FS-Stellen war gemeinsam zwischen den betroffenen Parteien festgelegt 
worden. Die Bezirkskontrollzentrale ãBerlin ARTCCÒ war verantwortlich fŸr die Bezirks- 
und Anflugkontrolle. Das BARTCC informierte dann die BASC und diese Ÿber die 
sowjetische Dienststelle in Karlshorst und die sowjetische Komponente des BASC das 
ATCC in Schšnefeld, welches die Anweisungen an das dortige ACC der HVZL weitergab. 
Fazit: Hier funktionierte die Zusammenarbeit zwischen den vier ehemals Alliierten unter 
Umgehung der NVA und HVZL ZustŠndigkeiten noch bis 1990. 
 
Bedingt durch die Beibehaltung der sogenannten Vorbehaltsrechte der GSSD/WGT 
mussten die DDR Ministerien MfV und MfNV diese Ergebnisse unverŠndert, 
gleichermassen bis zur Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands, Ÿbernehmen. Sie 
hatten hierauf keinen Einfluss. 
 
Eine Ausnahme bestŠtigt die Regel und diese stellt die 1946 vereinbarte und 1990 noch 
gŸltige Ausnahme fŸr die FlŸge der polnischen Fluggesellschaft LOT dar. LOT durfte 
zwischen Warschau, Berlin-Schšnefeld und ZielflughŠfen in Westeuropa (Paris, BrŸssel, 
Amsterdam, London) fŸr den Aus- und Einflug von/nach dem Flughafen Schšnefeld den 
mittleren Luftkorridor aus der Berliner Kontrollzone heraus benutzen. In den 1980Õer 
Jahren erfolgte der Einflug in die CTR Berlin und danach in die TMA Schšnefeld Ÿber 
Hehlingen (HLZ). Die  AusflŸge aus der CTR und TMA Schšnefeld in die CTR Berlin und 
weiter nach Westen erfolgten meist Ÿber Nunsdorf (NUF). ACC FS-Kontrollfreigaben fŸr 
diese FlŸge wurden vom Berlin ARTCC erteilt, die auch den zu schaltenden SSR Kode 
vorgab. Da die Verkehrslage in der Berlin CTR und die zu planenden BewegungsablŠufe 
dem ARTCC unterstanden, waren die Freigaben fŸr solche FlŸge hin und wieder vom 
ARTCC abhŠngig. Dies fŸhrte, Berichten von Zeitzeugen zufolge, hin und wieder zu den 
bereits genannten Unterbrechungen im Verkehrsfluss am Flughafen Schšnefeld. Die 
telefonische Koordination hierzu fŸhrte in all diesen Jahren Ÿber das ATCC und die 
sowjetische Stelle in Karlshorst zum BASC und von dort zum ARTCC, bzw. umgekehrt.  
 

Allgemein gŸltige Flugsicherungsverfahren fŸr alle FlŸge 
 

Die Flugverkehrskontrollstellen (Air Traffic Control Units ATC = APP + ACC) hatten IFR-
FlŸge gegen IFR-FlŸge und CVFR-FlŸge (Controlled VFR) gegen IFR-FlŸge zu staffeln. 
FlŸge des kommerziellen Flugverkehrs sowie alle anderen zivil kontrollierten FlŸge mit 
einer Geschwindigkeit (True Air Speed TAS) von mehr als  450 kmh mussten grundsŠtzlich 
nach den Instrumentenflugregeln (IFR) unter FS-Kontrolle durchgefŸhrt werden. 
 
Freigaben fŸr unkontrollierte (VFR) FlŸge mussten sicherstellen, dass die fŸr IFR-FlŸge 
festgelegten LuftrŠume, Flugstrecken oder Verfahren nicht durchflogen wurden. Diese 
Luftraumstruktur entspricht ICAO Kategorie A (Positive Controlled Airspace). 
Flugstrecken, Flughšhen, Fluggebiete bzw. zeitliche BeschrŠnkungen mussten beachtet 
werden. Standard-Anflugstrecken (Standard Arrival Routes STAR) und Standard-
Abflugverfahren (Standard Instrument Departure Procedures SID) galten gegenŸber den 
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fŸr die GST-FlŸge eingerichteten Fluggebiete als gestaffelt. Die Staffelung ziviler FlŸge 
gegenŸber FlŸgen unter militŠrischer FS-Kontrolle erfolgte durch die militŠrischen FS-
Gebietskontrollstellen. IFR-FlŸge in zivil nicht kontrolliertem Luftraum waren nur oberhalb 
FlugflŠche 75 (2300 m STD) zulŠssig. Auch hier Ÿbernahmen die militŠrischen FS-Stellen 
die Staffelung (Separation) gegenŸber dem militŠrischen Flugverkehr.  
 
In den CTR und TMA war in und Ÿber der †bergangsflŠche (Transition Level) nach 
Standarddruck (1013,2 hPa/mmHg)zu fliegen, in und unterhalb der †bergangshšhe 
(Transition Altitude) nach dem QFE des Flughafens (aktueller Luftdruck in Platzhšhe). In 
Flugplatzzonen (Aerodrome Traffic Zones - ATZ) der GST und des Agrarflugs wurde 
grundsŠtzlich der QFE-Wert zur Flughšhenbestimmung benutzt. 
 

 
262 - Beispiel stŠndig genehmigter FlugflŠchen anhand der Luftstrasse B-51 

 

Ausserhalb der CTR und TMA wurde in und oberhalb der niedrigsten benutzbaren 
FlugflŠche (NBF) Standard-Hšhenmessereinstellung benutzt, bei StreckenflŸgen unter der 
NBF aber oberhalb 300 m AGL nach QNH (Luftdruck in Platzhšhe reduziert auf NN nach 
ISA-Werten = QNH/DDR).  Dieser QNH-Wert wurde den ACC Cottbus und Friedland 
mindestens zweimal tŠglich fŸr die Freigabe von FlŸgen unterhalb der NBF - oberhalb von 
300 m durch die GFS der GBKS bei den ACC mitgeteilt. Der QNH-Wert wurde zusammen 
mit der Flugfreigabe mitgeteilt. 
 

 
263 - Beispiel eines internen Interflug Fernschreibens 
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FŸr alle Luftstrassen waren Mindestreiseflughšhen festgelegt. Zum Wechsel von 
Reiseflughšhen konnte die Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit vorgeschrieben werden. Ein 
Flugzeug, das sich in einer bestimmten Reiseflughšhe befand hatte Vorrang vor anderen 
Flugzeugen. Bei mehreren Flugzeugen in der gleichen FlugflŠche hatte das voranfliegende 
Flugzeug Vorrang. FŸr alle Angaben zu Flughšhen und FlugflŠchen in FlugplŠnen und im 
Sprechfunkverkehr fand das metrische System Anwendung. Hšhenangaben nach SSR 
Modus C (FlugfŠchen) erfolgten ebenso nach Meter, z.B. FL 288 fŸr die FlugflŠche 8790 m. 
Die gesetzliche Masseinheit war das Meter bzw. Kilometer. Die Masseinheit Nautische 
Meile (NM  = 1852 M) konnte benutzt werden. Alle Veršffentlichungen mussten beide 
Einheiten angeben, z.B. FL50 (1500 m STD). Im FS-Flugplan wurden nur FlugflŠchen-
Hšhenangaben in Meter oder auf der Masseinheit Fuss beruhende Angaben gemacht, je 
nach wŠhrend des Flugs zu durchfliegendem Gebiet (FIR). Die Grundlage fŸr die Erteilung 
von Freigaben, gemeint sind die Flugverkehrs-Kontrollfreigaben (ATC Clearances), waren 
 
 - die den FS-Stellen bekannten Verkehrsbedingungen, 
 - die Kenntnisse Ÿber die Wetterlage und ihre Entwicklung, 
 - die Mindestflughšhe fŸr den betroffenen Flugabschnitte, 
 - die Koordinationsbedingungen der militŠrischen Stellen, 
 - die Koordinationsbedingungen mit benachbarten zivilen FS-Stellen, 
 - der eingereichte, genehmigte und vorliegende Flugplan. 
    Siehe LuftVO im Anhang 6 und 7 - AIP - RAC. 
 

Bezirkskontrolldienst ACC  
 

Der Bezirkskontrolldienst (Area Control Service ACC), zustŠndig fŸr die Staffelung und 
Bewegungslenkung aller FlŸge in zivil kontrollierten Kontrollbezirken (CTA) und ausgeŸbt 
durch die drei ACC Schšnefeld, Cottbus und Friedland, war in Schšnefeld zustŠndig fŸr die 
Schšnefeld CTA und UTA Ÿber FL 270, wŠhrend die ACC Friedland und Cottbus in den 
ersten Jahren ihres Bestehens anscheinend nur im unteren Luftraum in ihren CTA in enger 
Zusammenarbeit mit ihren militŠrischen Partnern, den Gebietskontrollstellen GBKS 
arbeiteten. 

 
264 - Berlin-Schšnefeld ACC und APP 
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Ab FlugflŠche 290 (8850 m) wurde 600 m Hšhenstaffelung angewendet. 
Horizontalstaffelung umfasste folgende Arten von Staffelung 
 
 - LŠngsstaffelung nach Zeit, 
 - LŠngsstaffelung nach Entfernung, 
 - Geografische Staffelung, 
 - Radarstaffelung und 
 - Weglinienstaffelung (Track Separation). 
 

 
ACC - Arbeitsplatzkonsolen in Schšnefeld mit Kontroll -Streifenbuchten, CCTV + SRE RadarsichtgerŠten 

265 
 

Die LŠngsstaffelung nach Zeit (Longitudinal Separation) richtete sich nicht wie im ICAO - 
System nach den vom Flugleiter (spŠter auch Kontrolleur genannt) berechneten zeitlichen 
AbstŠnden, sondern aus den Standortmeldungen und/oder dem gŸltigen Flugplan (Current 
Flight Plan) bzw. aus den gegebenen Freigaben. Bei verfahrensmŠssiger Staffelung ohne 
Radar war man also zum Bestehen der vorgeschriebenen Staffelungswerte abhŠngig von den 
Angaben der Piloten. Die anzuwendenden Staffelungswerte von 3, 5 bzw. 10 Minuten und 
ihre Anwendung richteten sich nach den Richtlinien und Empfehlungen der ICAO 
Dokumente (Anhang 11 ATS und Dokument 4444 PANS/RAC). Unter kontinuierlicher 
Radarbeobachtung (nicht Kontrolle) war ein Zeitabstand von fŸnf Minuten zwischen 
FlŸgen auf gleichen oder kreuzenden Kursen auf gleicher Hšhe sowie im Steigen und 
Sinken zulŠssig, wenn die Entfernung zwischen den FlŸgen nicht geringer als 55 km war. 
 
Die LŠngsstaffelung nach Entfernung mittels DME entsprach ebenfalls den Empfehlungen 
des Dokuments 4444; d.h. 40 km bzw. 20 km bei vorausfliegendem um 40 kmh schnelleren 
Flugzeug. 

 
266 - ATC Staffelung zu WarterŠumen 
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Geografische Staffelung (Geographical bzw. Lateral Separation) wurde hauptsŠchlich fŸr 
FlŸge auf sich kreuzenden ãWeglinienÒ (Kursen) angewendet, solange sich zwischen jedem 
der Flugzeuge und dem Kreuzungspunkt ein weiterer veršffentlichter Meldepunkt befand, 
der mindesens 28 km vom Kreuzungspunkt entfernt war. Als Meldepunkte galten die 
Standorte einer Navigationsanlage (NDB oder VOR), der Schnittpunkt von Radialen 
zweier VOR oder einer VOR-Standlinie mit Entfernungspunkt. Zwischen einem IFR-Flug 
innerhalb zivil kontrollierten Luftraums und einem VFR-Flug ausserhalb bestand 
geografische Staffelung, solange ein Abstand von 2 km zwischen der Flugstrecke des VFR-
Flugs und der seitlichen Begrenzung des zivil kontrollierten Luftraums bestand. In TMA 
und CTR galten VFR-FlŸge gegenŸber IFR-FlŸgen als gestaffelt, wenn eine 
Hšhenstaffelung von mindestens 300 m gegeben war oder ein horizontaler Mindestabstand 
von 5 km, mindestens aber ein Abstand von 2 km bestand, vorausgesetzt gegenseitige 
Verkehrshinweise waren gegeben worden. 
 
Radarstaffelung konnte angewendet werden, solange die Radar-Leitung (Control) oder 
Radar-†berwachung (Monitor) fŸr alle beteiligten FlŸge unter der ZustŠndigkeit eines 
einzigen Flugleiters angewendet wurde (Unity of Control). Die Staffelungsmindestwerte bei 
Benutzung von PrimŠr-Radar betrugen 6 km in einem Umkreis bis zu 100 km vom 
Radarstandort und 10 km darŸber hinaus. Bei der Benutzung von SekundŠr-Radar (SSR) 
durfte ein Mindestabstand von 10 km zwischen den am nŠchsten zueinander liegenden 
Enden der analogen SSR-Zielmarken nicht unterschritten werden. 
 

    
267 - PrimŠr-Radar Zieldarstellungen mit AVIA-B - 268 

 
Weglinien-Staffelung (Track Separation) betrug bei Nutzung einer VOR mindestens 15¡ 
zwischen zwei Radialen bis zu einer Entfernung von 30 km oder 45¡ bis zu einer Entfernung 
von 15 km. Kurslinien-Staffelung bei Nutzung eines NDB betrug mindestens 30¡ bis zu 
einer Entfernung von 30 km oder 45¡ bis zu einer Entfernung von 20 km. Flugweglinien 
Staffelung war auch gegeben, wenn einer der beteiligten FlŸge nach dem Kreuzen des 
Flugwegs der anderen FlŸge ein NDB oder eine VOR Ÿberflogen hatte, dessen Standort 
von der Weglinie (Track) der anderen FlŸge seitlich mindestens 20 km entfernt war 
(Geographical Separation). 
 
Die Werte fŸr StaffelungsabstŠnde bei GefŠhrdung durch Luftwirbelschleppen im 
Anflugbereich entsprachen denen der ICAO, unterteilt nach schwer, mittel und leicht; 
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zwischen schwer und schwer 8 km, schwer und mittel 10 km, schwer und leicht 12 km; 
zwischen mittel und schwer  oder mittel 6 km und zwischen mittel und leicht 8 km. 
 

Flugsicherungs-ArbeitsplŠtze 
 

Die allen FS-Stellen der zivilen Flugsicherung Ÿbergeordnete FlugŸberwachungszentrale 
(Air Traffic Control Center ATCC) unterhielt folgende ArbeitsplŠtze 
 
 PL-FIR  Prozessleitung FIR 
 VP-FIR I  Vorplanung - zivil kontrollierter Luftraum 
 VP-FIR II  Vorplanung - nicht zivil kontrollierter Luftraum 
 FI -FIR   Fluginformationsdienst (FIS) 
 FA-FIR I  Flugsicherungs-Flugplan Bearbeitung 
 FA-FIR II  Bearbeitung von Fluganmeldungen 
 SR-FIR  Such- und Rettungsdienst 
 
Weitere zivile ArbeitsplŠtze anderer FS-Stellen waren: 
 
 PL-ARO Prozessleitung ARO 
 FB-ARO Abfertigungsdienst ARO 
 B1-NOF  NOTAM Datenbank -Verwaltung beim AIS-Nfl BŸro (NOF)  
 B2-NOF  Berichtung von AIP, NOTAM Klasse II und AIC  
 B3-NOF  NOTAM Herausgabe Klasse II und AIC 
 BM -NOF  Manuelle NOTAM Bearbeitung 
 OP-AFTNI  SystemŸberwachung AFTN 
 OP-AFTNII  Manuelle MeldungsŸbermittlung 
 
M ilitŠrische FS-ArbeitsplŠtze der LSK waren: 
 
 D -GFS-S Dispatcher der Gruppen Flugsicherung (GFS) SŸd 
 ST-GFS-S Steuermann der GFS SŸd 
 D-GFS-N Dispatcher der GFS Nord 
 ST-GFS-N Steuermann der GFS Nord 
 
Andere ArbeitsplŠtze, nicht direkt mit dem Betrieb der Flugverkehrsdienste (ATS) 
betroffen, waren eingerichtet fŸr den Betrieb der FlughŠfen, die Fernerkundung, Industrie- 
und ForschungsflŸge und die Flugwetterwarten. 
 
Die Bezirkskontrollzentrale (ACC) Schšnefeld hatte folgende ArbeitsplŠtze eingerichtet: 
 
 LP-CTA Laufende Planung CTA, Verkehrslagedarstellung 
 VL -CTA Verfahrensleitung CTA, aktive Kontrolle der FlŸge in der CTA, 
   inklusive Radar-Kontrolle 
 FA-CTA Flugplandatenbearbeitung CTA 
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In den beiden anderen ACC Cottbus und Friedland waren folgende zusŠtzliche 
ArbeitsplŠtze in Betrieb: 
 
 KO -CTA Koordination CTA 
 PL-CTA Prozessleitung CTA 
 RL-CTA Radarkontrolle CTA 
 
Die Anflugkontrolle (APP) Dresden betrieb die ArbeitsplŠtze 
 
 PL-TMA  Prozessleitung TMA (Schichtleiter ?) 
 KO -TMA  Koordination TMA  
 LP-TMA  Laufende Planung TMA (Planungs-Lotse) 
 VL -TMA  Verfahrensleitung TMA (Exekutiv-Lotse) 
 RL-TMA  Radarkontrolle TMA 
 FB-ARO Flugabfertigungsdienst (ATC Reporting Office) 

 

 
Berlin-Schšnefeld ACC mit Schichtleiter, C-Flugleiter (Exekutive, Funkverkehr), A-2 Flugleiter (Koordinator) 

und Flugdatenbearbeiter gegen Ende der 1980Õer Jahre - 269 

 
Der C-Flugleiter entspricht der Arbeitsposition VL-CTA in Kombination mit RL-CTA, der 
A-2 Flugleiter der Position LP-CTA in Kombination mit KO-CTA und der 
Flugdatenbearbeiter der Position FA-CTA. Da in diesem Betriebsraum auch die 
Anflugkontrolle (APP) untergebracht war sind auf dieser Abbildung auch die APP 
ArbeitsplŠtze zu sehen. Der Arbeitsplatz des Schichtleiters entsprach der Position PL-CTA. 
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270 - ACC Arbeitsplatz des VL-CTA 

 
Die fŸr eine Bezirkskontrollzentrale zur damaligen Zeit geringe AblageflŠche fŸr 
Flugverlaufsstreifen (Kontrollstreifen) auf einer auch bei INTERFLUG Flugsicherung 
ãFlight Progress BoardÒ genannten Konsole mit verschiedenen Streifenbuchten verdeutlicht 
zum einen die geringe Verkehrsdichte und zum anderen die všllig unterschiedliche Methode 
der Planungskriterien fŸr die Bewegungslenkung der FlŸge und ihrer Staffelung 
untereinander. 

Staffelungs-Minima  

 
271 - MilitŠrische Radarstaffelungsminima 

 

Trotz der technisch gegebenen Genauigkeit der Zielauflšsung der verwendeten 
Radaranlagen wurden die vorgeschriebenen Staffelungsminima von 10 bzw. 5 Minuten bei 
Anwendung der Verfahrens-Kontrolle (Non - Radar) fŸr die LŠngsstaffelung in der Radar-
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Kontrolle der FlŸge nicht bis auf 8 km (5 Sm) reduziert, sondern im militŠrischen 
Flugleitungsbereich (TMA) nur mit 20 km und auf Strecke im Kontrollbezirk (CTA) nur 
mit 30 km Abstand angewendet. Nur im Endanflug wurde die Radar-Staffelung bis auf 5 
km reduziert. 
 

 
272 - Seitliche Kursabweichungen vom Sollkurs durch Anlagenungenauigkeiten 

 
Die o.a. Darstellung verdeutlicht die durch die funknavigatorischen Boden- und 
Bordungenauigkeiten gegebenen Ablagen von angewiesenen bzw. angezeigten Sollkursen 
bei Bodenanlagen, die bis 100 bzw. 200 km voneinander entfernt waren. Dementsprechend 
wurde die Breite von Luftstrassen zwischen 10 und 14 km festgelegt, in besonderen FŠllen 
sogar nur auf 7 km, wo die Anlagen noch nŠher zueinander lagen; siehe Luftstrasse AWY-1 
sŸdlich von Beskow bis Hermsdorf in den 1960Õer Jahren. 
 

 
273 - Erlaubte Abweichungen verschiedener LFZ-Typen vom Sollkurs 

 
Daraus ergaben sich durch die verschieden hohen Geschwindigkeiten der LFZ rechnerisch 
die mšglichen Ablagen vom Sollkurs, sowohl horizontal als auch vertikal, da der ãtoteÒ 
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Kegel direkt Ÿber den Navigationsanlagen mit zunehmender Hšhe dementsprechend breiter 
wird. 
 

 
274 - Verfahren zum Kreuzen einer Luftstrasse 

 
Das Verfahren zum Kreuzen von Luftstrassen war sowohl verfahrensmŠssig als auch 
taktisch per RadarfŸhrung festgelegt. Bis zu 20 km vor dem kreuzenden Flugzeug musste 
Hšhenstaffelung von 600 m (ca. 2000 Fuss) gegeben sein und das kreuzende Flugzeug 
durfte Ÿber 10 km vor und nach dem zu kreuzenden Kurs keinen Hšhenwechsel 
vornehmen. 
 
Die Aufgabe von Hšhenstaffelung im Falle von FlŸgen auf Gegenkurs war erlaubt, 
nachdem sich die FlŸge durch Radarbeobachtung passiert hatten oder durch 
Standortmeldung mittels DME, NDB oder VOR sich 20 km von der Navigationsanlage 
entfernt hatten bzw. beide FlŸge ihr gegenseitiges Passieren bestŠtigt hatten. 

 
Die Aufteilung der einzelnen ArbeitsplŠtze in den ACC entsprach den Ÿblichen 
Anforderungen des Funktionsablaufs der Bezirks- (Strecken-) kontrolle. Jedes Team 
unterstand einem Schichtleiter und besetzte je zwei zusammengehšrige ArbeitsplŠtze. Ein 
Kontroll -Leiter (Area Controller) fŸhrte den Sprechfunkverkehr durch und war allein 
zustŠndig fŸr die Einhaltung der Staffelung und Bewegungslenkung der FlŸge unter seiner 
Kontrolle. Sein Assistent war zustŠndig fŸr die Koordination der in den 
ZustŠndigkeitssektor ein- und ausfliegenden FlŸge mit den benachbarten FS-Stellen (ACC 
und APP) und die Aufrechterhaltung des tatsŠchlichen Verkehrsbildes anhand der 
Darstellung mittels Flugverlaufsstreifen. Zur K onfliktberechnung der FlŸge wurde 
allerdings noch die in der UdSSR Ÿbliche grafische ãZeit & EntfernungÒ Darstellung (Time 
& Graph System)  angewendet. 
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275 - Zeit-Grafik zur Feststellung von Konflikten 

 

 
276 - Staffelungsvorschriften fŸr FlŸge unterhalb Flughšhe 1500 m 
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Mit der in der westlichen FS-Welt angewendeten Methode erfolgte die Konfliktberechnung 
durch einen Vergleich der Flughšhen und †berflugzeiten Ÿber festgelegten Wegpunkten. 
Die Hšhen und Zeiten wurden dabei in Kontrollstreifen eingetragen. Mit der in Friedland 
und Cottbus ACC angewendeten Methode erfolgte die Vorausfeststellung von Konflikten 
mittels der ãZeit & EntfernungÒ Darstellung. Damit wurden die Zeit- und Wegachsen der 
FlŸge dargestellt. Strecken und Hšhen wurden per Hand eingetragen. In diesem Beispiel 
bewegt sich Flug H vom Punkt A nach E Ÿber die Wegpunkte B, C und D in Flughšhe 270. 
Punkt A wird um 0910 Uhr Ÿberflogen und E um 0950 Uhr erreicht.  FŸr die FlŸg G in FL 
280 und J in FL 260 kann der Flugweg und die Flugzeit entsprechend H abgelesen werden. 
An den Schnittpunkten der Flugwege (Profile) kann ein mšglicher Konflikt in Bezug auf die 
vorgeschriebenen Staffelungswerte erkannt werden. 
 
Die Anwendung von Staffelung mit reduzierten Radar-Staffelungs-Minima erfolgte 
entweder an separaten Radar-ArbeitsplŠtzen (Radar-Kontroll -Leiter) oder an kombinierten 
ArbeitsplŠtzen. Die Aufbereitung eintreffender FlugplŠne und Bereitstellung der ãKontroll-
StreifenÒ war Aufgabe der Flugdatenbearbeiter.  
 

Anflugkontrolldienst APP  und Flughafenkontrolldienst TWR  
 

Das FSH fŸr die Flugplatzkontrolle fŸhrt als Aufgabe des Flugplatzkontrolldienstes 
(Aerodrome Control Service TWR) folgende Verantwortlichkeiten auf: 
 
 Die Flughafenkontrollstelle hat den gesamten Verkehr auf dem Rollfeld sowie alle 
 Flugbewegungen ziviler und militŠrischer LFZ in dem von ihr kontrollierten (ihr 
 zugewiesenen) Luftraum zu Ÿberwachen, zu leiten und Massnahmen zur 
 GewŠhrleistung von Sicherheit und RegelmŠssigkeit im Luftverkehr zu treffen.  
 
Weiter hiess es, die Weisungen der Flughafenkontrollstelle sind -ausser in FŠllen von 
Luft not - fŸr alle Angehšrigen des Luftfahrtpersonals verbindlich. Das Einordnen 
unkontrollierter SichtflŸge in den Ÿbrigen Flugplatzverkehr hatte grundsŠtzlich unter der 
Verantwortung der Flughafenkontrollstelle zu erfolgen. Als eine Besonderheit des FS-
Systems der DDR bleibt zu nennen, dass der Rollweg eines LFZ, der durch die 
Flughafenkontrollstelle geplant wird und entsprechend dem das LFZ geleitet wird, als 
Bestandteil der gesamten Flugbahn entlang des Flugwegs bis zur Landung galt. 
 
Die Flugplatzkontrolle (TWR) war fŸr die Kontrolle des gesamten Flughafenverkehrs 
verantwortlich und erstreckte sich auf 
 
 - den gesamten Verkehr auf dem Rollfeld, einschliesslich der Fahrzeuge und   
   Personen 
 - FlŸge nach VFR in der Platzrunde, 
 - An- und AbflŸge Ÿber die Sichtan- und Abflugstrecken, und 
 - FlŸge nach VFR bis 200 m AAL innerhalb der CTR. 
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277 - Schšnefeld TWR in den 1970Õer und 1980Õer Jahren - 278 

 
Die Anflugkontrolle (APP) war fŸr alle anderen FlŸge in der CTR sowie in der TMA (in 
Schšnefeld auch in der UTMA) und in den in sie hineinragenden Luftstrassenteilen 
verantwortlich. Die Anflug- und Flugplatzkontrolle konnte an PlŠtzen mit geringem 
Verkehrsanfall in Kombination betrieben werden sofern die Anflugkontrolle in der 
Kontrolltu rmkanzel untergebracht war. Dies war in Dresden, Leipzig und Erfurt der Fall. 
Das Funkrufzeichen lautete dann APPROACH. Die Anflugkontrolle entschied Ÿber die 
Anflug- und Startfolge von IFR-FlŸgen oder den von ihr unter C-VFR Ÿbernommenen 
Flug. Die Flugplatzkontrolle durfte Freigaben fŸr FlŸge in der CTR oberhalb 200 m AAL 
nur mit Zustimmung von APP erteilen. HubschrauberflŸge waren in zivil kontrolliertem 
Luftraum als S-VFR, C-VFR oder IFR Flug durchzufŸhren. 
 
Folgende APP - ArbeitsplŠtze am Beispiel Berlin-Schšnefeld APP, mit entsprechenden 
Verantwortungsbereichen, arbeitsrechtlichen Unterstellungen und Weisungsbefugnissen 
waren eingerichtet: 
 
 PL-TMA  Prozessleitung TMA (Schichtleiter ?) 
 
 FA-TMA  Flugdatenbearbeitung TMA, Empfang, Aufbereitung, Darstellung 
   und Verteilung der Informationen 
 
 KO -TMA  Koordination TMA, Koordinierung der FlŸge 
 
 LP-TMA  Laufende Planung TMA, Planung der FlŸge 
 
 VL -TMA  Verfahrensleitung TMA  im Nahverkehrsbereich (TMA) und der 
   Kontrollzone (CTR) zur Leitung von und Kontrolle Ÿber die FlŸge 
 
 RL-TMA  Radarleitung TMA 
 RL-CTR Radarleitung CTR 
 RL-PAR Radarleitung Endanflug 
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Schšnefeld APP war zustŠndig fŸr IFR-FlŸge oberhalb 600 m AAL/FL40 (1200m STD) bis 
FL 160 und fŸr CVFR FlŸge bis  FL 75 (2300 m STD) sowie fŸr den oberen 
Nahverkehrsbereich (UTMA) oberhalb FL 160. 
 
War in FŠllen von Funkausfall (Radio Communication Failure RCF) durch APP eine 
Freigabe fŸr den Flug entlang einer Standard-Anflug-Strecke (Standard Arrival Route 
STAR) ohne Hšhenbegrenzung erteilt worden, war der Anflug bis zur Landung 
fortzusetzen und falls nicht mšglich, bis zur Hauptfunknavigationsanlage (Main Radio 
Navigation Aid) des Bestimmungsflughafens weiterzufliegen. Lediglich fŸr den Flughafen 
Schšnefeld galt fŸr den Fall einer gegebenen vorlŠufigen HšhenbeschrŠnkung im Sinkflug 
folgende Regel: 
 
 - oberhalb von FL 160 (4900 m STD) Weiterflug bis in den oberen Warteraum 
   (High Holding) in der UTMA (Upper TMA), bzw.  
 
 - unterhalb von FL 160 Weiterflug zum Hauptanflugpunkt (Initial Approach Fix  
   IAF) Schšnefeld NDB. 
 
AnflŸge nach IFR hatten Vorrang vor AnflŸgen nach VFR. Die Warteverfahren und fŸr 
den Ein- bzw. Ausflug aus ihnen geltenden Regeln entsprachen denen der ICAO. Sonder-
VFR FlŸge (Special VFR) benštigten eine Freigabe durch die Flugplatzkontrolle. Diese 
Freigaben wurden mit der Anflugkontrolle koordiniert und die ATCC Schšnefeld (keine 
ATC Stelle darstellend) hatte Freigaben fŸr Sonder-VFR FlŸge im vorab mit den 
zustŠndigen FS-Kontrollstellen abzustimmen.  
 
Eigenstaffelung zwischen IFR-FlŸgen und/oder C-VFR war nur am Tage unter 
Vorherrschen von VMC gestattet. Freigaben hierfŸr durften auf Anforderung der LFZ-
FŸhrer erteilt werden. Sie durfte nicht angewendet werden zwischen FlŸgen auf Gegenkurs 
oder kreuzenden Kursen und zwischen Flugzeugen, die zur gleichen Landebahn anflogen 
wenn reduzierte Bremswirkung gegeben war. 
 
IFR -FlŸge in der Platzrunde eines kontrollierten Flughafens innerhalb einer CTR wurden 
nach †bergabe durch die Anflugkontrolle von der Flugplatzkontrolle (TWR) voneinander 
gestaffelt. Vorgeschriebene Staffelung war gegeben, wenn 
 
 - beim Start das vorausfliegende Flugzeug die 2. Kurve beendet hatte und sich auf 
   dem  RŸckenwindteil (Downwind Leg) befand, 
 
 - beim Beginn des RŸckwindteils das vorausfliegende Flugzeug ãQuerab VEZÒ 
   (Abeam OM) gemeldet hatte, 
 
 - beim Eindrehen auf den Queranflugteil (Base Leg) das vorausfliegende Flugzeug 
   die Platzrundenhšhe auf dem Gleitweg verlassen hatte. 
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Bei VFR-FlŸgen in der Platzrunde hatte die Flugplatzkontrolle (Aerodrome Control) auf 
ausreichende AbstŠnde zwischen den Flugzeugen durch Sichtbeobachtung zu achten, 
Staffelung wie fŸr IFR-FlŸge anzuwenden oder den VFR-FlŸgen Eigenstaffelung 
aufzuerlegen. 

 
279 - Gestaltung der Platzrunde 

 

Die Ÿbrigen in dieser AFD enthaltenen Regeln und Verfahren zu FS-Freigaben und 
Informationen, Luftfahrtfeuer, dem Winterflugbetrieb, Hubschrauberflugbetrieb, die 
Festlegung von Standard An- und Abflugstrecken, Hindernisfreigrenzen, ATIS und 
VOLMET Rundsendungen, Landebahnsichtweiten (Runway Visual Range RVR), 
vertikaler Windscherung usw. entsprachen im weitesten Sinne denen der ICAO. 

 
Folgende TWR - ArbeitsplŠtze am Beispiel Berlin-Schšnefeld TWR, waren fŸr die 
entsprechenden Verantwortungsbereiche, arbeitsrechtlichen Unterstellungen und 
Weisungsbefugnisse eingerichtet: 
 
 FA-CTR fŸr die Flugdatenbearbeitung, AIS-Informationen sowie ATIS 
   und VOLMET Zusammenstellungen 
 
 KO -CTR fŸr die betriebsinterne Koordination aller Informationen der 
   Flugplatzkontrolle 
 
 VL -CTR fŸr die Verfahrensleitung auf dem gesamten Rollfeld, den Flughafen- 
   verkehr inkl. der FlŸge in der Platzrunde, alle Starts und Landungen 
   sowie fŸr VFR-FlŸge bis 200 m AAL in der CTR 
 
 RT-FBF fŸr die Rolleitung (Ground Control - Taxy) 

 
Die Funkrufzeichen fŸr die Flugplatz- und Anflugkontrolle lauteten TURM bzw. TOWER 
fŸr die Flugplatzkontrolle, d.h. anfangs hauptsŠchlich die Bodenkontrolle am Flugplatz, 
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spŠter TAXI genannt, APPROACH fŸr die Anflugkontrolle und HOMER fŸr den 
Peildienst. 

Flugsicherungs-Radardienste 
 

   
280 -ATC Radar-Staffelung und AVIA -D/KOREN RSR Schšnefeld mit PR & SSR ab 1978 - 281 

 
Die Standardarbeitsweise fŸr die FS-Radarkontrolle bestand aus einer analogen PrimŠr- 
und ab 1978 damit kombinierten SekundŠrradaranlage mit funktionierender Haupt- 
und/oder Reserveanlage, einschliesslich des Radardatenextraktors (APOI = DZE)) und des 
Rechnerkomplexes (RDP). In Abweichung hiervon konnten alle anderen analogen und 
digitalen Darstellungsmšglichkeiten benutzt werden. Allerdings war gefordert, dass die 
Bestimmung der Standorte der Flugzeuge nur unter Benutzung der dargestellten analogen 
PR- oder SSR-Zielmarken erfolgte. Radarkontrolle auf der ausschliesslichen Grundlage der 
SekundŠrradar-Datendarstellung war nicht gestattet (Eine weise Entscheidung! Der Autor). 
Man unterschied zwischen RadarŸberwachung (Monitor) und Radarleitung (Control). Die 
Anwendung der Radarleitung war beschrŠnkt durch 
 
 - die QualitŠt des Radarbildes; 
 - die FŠhigkeiten und Fertigkeiten des Radarflugleiters; 
 - die Anzahl der dargestellten Radarechos im ZustŠndigkeitsbereich; 
 - die Mšglichkeit bei Radarausfall zu einer anderen Staffelungsart Ÿberzugehen. 
 
Die Arbeit als Radarflugleiter erforderte besondere Ausbildung und Berechtigung. FŸr die 
Arbeit mit SSR war zusŠtzliche Ausbildung und ein BefŠhigungsnachweis gefordert.  
Radarflugleiter wurden vierteljŠhrlich Ÿber die Verfahren der Radarkontrolle belehrt. 
Durch die zivilen FS-Kontrollstellen war grundsŠtzlich mit allen LFZ nach der ICAO Norm 
zu SSR im Modus A mit 4096 Kodi sowie im Modus C (FlugflŠche STD) zu arbeiten. Die 
zusŠtzliche UdSSR-Norm war nur auf Anforderung des ZGS oder zu Vermessungszwecken 
zu benutzen. ICAO Modus B wurde nicht angewendet. Der SSR Bodensender wurde nur 
dann im Modus B im Wechsel zwischen den Modi A-C benutzt, wenn nach UdSSR Norm 
gearbeitet wurde. Die Verfahren zur Standortbestimmung und Bewegungsrichtung waren 
praktisch mit denen der ICAO identisch, ebenso wie ãSTANDBY-ã und ãIDENT-ã 
Schaltungen der Bord-Transponder. 
 
Kreuzten unbekannte LFZ im zivil kontrollierten Luftraum, die aus dem nicht zivil 
kontrollierten Luftraum einflogen, war davon auszugehen, dass diese durch militŠrische 
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Stellen geleitet und gegenŸber  dem zivilen Verkehr gestaffelt waren. Diese frŸher auch in 
der BRD angewendete gefŠhrliche Methode widersprach den fŸr die und von der 
Flugsicherung geforderten Sicherheitsbedingungen auf beiden Seiten, sowohl der zivilen als 
auch der militŠrischen. Bei RadarfŸhrung (Radar Vectoring) hatte der Radarflugleiter die 
Einhaltung der Hindernisfreiheiten sicherzustellen und somit rechtlich die navigatorische 
Leitung des Fluges Ÿbernommen! Zur DurchfŸhrung von GCA-AnflŸgen mit Hilfe von 
SRE- und PAR-Anlagen war je ein Radarflugleiter fŸr SRE und PAR eingesetzt. Der PAR 
- Flugleiter hatte das Recht, dem LFZ Hšhen-, Kurs- und Entfernungsangaben bis zur 
Landebahnschwelle oder bis zu 150 m vor dem Aufsetzpunkt anzugeben. Die 
Nahverkehrsbereichs-Radaranlagen (Terminal Radar TAR) und Rundsichtradaranlagen fŸr 
die Streckenkontrolle (Route Surveillance Radar RSR) als TAR/SSR und RSR/SSR waren 
dauernd (H 24) in Betrieb, wŠhrend das SRE/SSR der GCA - Anlage von 5 bis 20 Uhr Z 
zur VerfŸgung stand. Bei Ausfall des PAR durften die AnflŸge als SRE-Anflug (nur 
Kursangaben zur Korrektur fŸr die Leitung auf den Endanflugkurs) weitergefŸhrt werden.  
 

 
Die einzige in Deutschland zur Flugsicherung jeweils erschienene Briefmarke 

 
Die Funkrufzeichen fŸr die Radar-Kontrolle lauteten RADAR fŸr den Rundsicht-
Radardienst (SRE) der ACC in den CTA, DIRECTOR fŸr den Rundsicht-Radardienst der 
APP im Nahverkehrsbereich (TMA) und PRECISION fŸr das Endanflugradar (PAR)  fŸr 
den bodengestŸtzen Radar-Endanflug (GCA Ground Controlled Approach). 
 

Koordination zwischen Flugsicherungsstellen 
 

Die zentrale Stelle zur Anmeldung, Bearbeitung und Genehmigung von FlugplŠnen ziviler 
Luftfahrzeuge sowie militŠrischer FlŸge im zivil kontrollierten Luftraum war die 
FlugŸberwachungszentrale F†Z (ATCC) in Berlin-Schšnefeld. Von dort wurden die 
Flugplan-Anmeldungen, zusammengefasst als FS-FlugplŠne (FSPLN), den militŠrischen 
Stellen zugeleitet und allen betroffenen zivilen FS-Stellen Ÿbermittelt. Die Zusammenarbeit 
der FlugŸberwachung der GST zu FlŸgen im zivil und im nicht zivil kontrollierten Luftraum 
erfolgte Ÿber die VHZ nach besonderen Bestimmungen der LSK. 
 
Die allen FS-Stellen der zivilen Flugsicherung Ÿbergeordnete FlugŸberwachungszentrale 
(Air Traffic Control Center ATCC) unterhielt folgende ArbeitsplŠtze 
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 PL-FIR  Prozessleitung FIR 
 VP-FIR I  Vorplanung - zivil kontrollierter Luftraum 
 VP-FIR II  Vorplanung - nicht zivil kontrollierter Luftraum 
 FI -FIR   Fluginformationsdienst (FIS) 
 FA-FIR I  Flugsicherungs-Flugplan Bearbeitung 
 FA-FIR II  Bearbeitung von Fluganmeldungen 
 SR-FIR  Such- und Rettungsdienst 
 
Diese FlugplŠne wurden von der VHZ an die betroffenen GFS Nord und SŸd Ÿbermittelt. 
Alle FlugplŠne erhielten eine (nationale) Kategorisierungs-Nummer und Kennzeichnung, 
wie folgt: 
 
 - ANF   Abnahmeflug  - ALF  Aussenlast-, Kranflug 
 - DEL   Delegationsflug - ECF Einzelcharterflug 
 - FRAU  Frachtflug  - KFL  Kontrollflug  
 - LAF   Luftaufnahmeflug - MFL  Messflug 
 - PFL  PrŸfflug  - RDF  Rundflug 
 - RFL  Rettungsflug  - SFL Flug besonderer Bedeutung 
 - SSF  Sonder-Sichtflug - TRF Trainingsflug 
 - UEF  †berfŸhrungsflug - VMF  Verbrauchsmessflug 
 - WSF  Werkstattflug 
 
FlŸge mit LFZ der bewaffneten Organe ins Ausland wurden durch den ZGS bei der ATCC 
fernschriftlich am Tag vor dem Flug bis 9 Uhr MEZ angemeldet. Internationale FlŸge nach 
VFR waren innerhalb der FIR nur unter Einhaltung der geografischen Begrenzung der 
Luftstrassen erlaubt. Alle Flugbahn-Anforderungen, die die ATCC am Flugtag erhielt, 
wurden durch die ATCC an die jeweilige GFS der GBKS (bei den ACC) Ÿbermittelt. Auf 
der Grundlage der Genehmigung zu einer Flugbahn-Anforderung durch die GFS der 
GBKS Ÿbermittelte die ATCC eine entsprechende ATCC-Freigabe an die zustŠndige zivile 
FS-Kontrollstelle. Ein Ÿberaus umstŠndliches und aufwendiges Koordinierungsverfahren, 
die Ÿbergeordnete ZustŠndigkeit der militŠrischen Stellen verdeutlichend.  
 
Der Austausch von Meldungen und Informationen zwischen den zivilen und militŠrischen 
FS-Stellen sowie zwischen den zivilen FS-Stellen untereinander erfolgte gemŠss der 
Meldeordnung des Betriebs Flugsicherung der INTERFLUG im HVZL. FŸr die 
Koordinierung von FlŸgen unter der Kontrolle ziviler FS-Stellen galt als Grundregel, dass 
zivile FlŸge nicht nŠher als 10 km an die FIR - Grenze heranzuleiten waren oder  
dementsprechende Freigaben zu erteilen, es sei denn dies war mit dem Nachbarstaat zuvor 
vereinbart worden. Zur zwischenstaatlichen Koordination zwischen den benachbarten FS-
Stellen wurden Meldungen zum voraussichtlichen †berflug  der vereinbarten Ein- bzw. 
Ausflugpunkte (Estimates EST) benutzt.  
Dieses Verfahren so wie auch die sich daraus ergebenden zusŠtzlichen Verfahrensweisen zu 
€nderungs- und †bergabemeldungen richteten sich nach den Richtlinien der ICAO und 
den darauf beruhenden gegenseitigen Betriebsabsprachen zwischen den betroffenen FS-
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Stellen (Letters of Agreement - LOA). An flugfolge und -freigaben wurden, wie international 
nach ICAO Ÿblich, durch die Anflugkontrolle (APP) bestimmt. 
Betriebsabsprachen (Letters of Agreement LOA) zwischen INTERFLUG - HVZL 
Flugsicherungskontrollstellen und solchen mit den ACC Warschau oder Prag sowie 
zwischen TWR, APP und ACC fehlen leider in den noch verfŸgbaren Quellen, bis auf eine 
Ausnahme zwischen den ACC Berlin und Kopenhagen (siehe Anhang). 

 
FlugplŠne und Flugsicherungs-Meldungen 

 
Abfassung und Abgabe von FS-FlugplŠnen richtete sich auch nach den Verfahren der 
ICAO. Unterschiede bestanden fŸr die Abgabe von FlugplŠnen fŸr FlŸge der bewaffneten 
Organe und der GST. Unterschieden wurde zwischen militŠrischen FlŸgen, die ganz oder 
teilweise unter der Kontrolle ziviler FS-Kontrollstellen durchgefŸhrt wurden, und solchen 
ziviler FlŸge von militŠrischen FlugplŠtzen. Erfolgte ein Start auf einem Flughafen der 
DDR war die Flugplatzkennung (ICAO Location Indicator) einzusetzen. Beim Start auf 
MilitŠrflugplŠtzen musste als Startplatz grundsŠtzlich Berlin-Schšnefeld (ETBS) genannt 
werden. FŸr FlŸge der GST, die von einem Flughafen der DDR in das Ausland starteten, 
hatte die ARO des Flugplatzes den gesamten Fernschreib-Meldeverkehr einschliesslich des 
Flugplans in eigener ZustŠndigkeit abzuwickeln. Bei GST-FlŸgen von unkontrollierten 
FlugplŠtzen in das Ausland war der Flugplan von der FlugŸberwachung der GST an die 
ARO/AIS Berlin -Schšnefeld abzusetzen. Die dortige ARO hatte den Flugplan als Aufgeber 
an die entsprechenden Zieladressen zu senden. Der gesamte Ÿbrige FS-Fernschreibverkehr 
war auf Veranlassung der GST FlugŸberwachung durch die ATCC Berlin vorzunehmen. 

 

 
282 - Flugplanformular 
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283 - Flugsicherungs-Meldungsarten 

 
Die Ausstrahlung von VOLMET Rundsendungen nahm die Flugplatzkontrolle Schšnefeld 
vor. Sie enthielten die METAR Platzwettermeldungen, SLB-Zustandsmeldungen, den 
Luftdruck als QNH (ohne QFE) und Landevorhersagen fŸr die folgenden zwei Stunden fŸr 
die FlughŠfen Schšnefeld, Dresden, Leipzig, Prag, Bratislava, Warschau und Kopenhagen. 

 
Der Bewegliche Flugfunkdienst 

 
Die AusŸbung des beweglichen Flugfunkdienstes (Aeronautical Mobile Service AMS) 
bedurfte der Ausbildung, PrŸfung und Zulassung durch verschiedene staatliche Stellen 
sowohl fŸr den Tastfunk- als auch den Sprechfunkverkehr. Die Deutsche Post der DDR 
mit dem Zentralamt fŸr den Funkkontroll - und Messdienst war die primŠre 
Genehmigungsstelle. Die Ausbildung richtete sich nach den Flugfunkverordnungen der 
Internationalen Fernmelde Union (International Telecommunication Union ITU), die per 
internationaler Vereinbarung mit denen der ICAO Ÿbereinstimmten. 
 

    
284 - HandbŸcher zum Erlernen der Sprechgruppen in den drei Sprachen waren Voraussetzung. 

Alle GesprŠche per Funk und Telefon wurden 24-stŸndig auf gezeichnet und hatten RechtsgŸltigkeit vor 
Gericht. 
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Die HVZL und LSK der NVA a rbeiteten nach zustŠtzlichen Flug-
Sprechfunkverordnungen, die die Besonderheiten ihres Betriebes berŸcksichtigten. Die 
grundsŠtzlichen Regeln fŸr den Sprechfunkverkehr beider Organisationen richteten sich 
nach den Bestimmungen der ITU. Die spezifischen zusŠtzlichen Regeln fŸr den zivilen 
Flugverkehr richteten sich nach denen der ICAO, so wie auch in den anderen umliegenden 
Staaten. Die Regeln und Verfahren der ICAO entsprachen denen der ITU und sind im 
Anghang 10 zur Konvention Ÿber die Zivil Luftfahrt veršffentlicht. Wie schon erwŠhnt, 
wurden im Sprechfunkverkehr die deutsche, russische und englische Sprache benutzt. FŸr 
die Erlangung der Flugfunkzeugnisse war daher von den Aspiranten einiges gefordert, 
zumal in den ersten Jahren auch das Zeugnis fŸr den Tastfunk im Morse-Kode erworben 
werden musste. Verlangt wurde Geschwindigkeit 40 beim Geben und 60 beim Hšren. 
 

    
285 - Beispiele von 1984 erteilten Flugfunkberechtigungen 

 
ZustŠndig fŸr die Inbetriebnahme von Flugfunkfrequenzen des beweglichen  
Flugfunkdienstes, des Flugfunknavigationsdienstes und Flugrundsendedienstes (ATIS und 
VOLMET) war die Staatliche Luftfahrt Inspektion (SLI). Der Flugfunkdienst des FS-
Kontrolldienstes erfolgte auf UKW-FrequenzkanŠlen. Als VHF- (UKW) Wachfrequenz fŸr 
alle zivilen FS-Stellen wurde 124,0 MHz verwendet. 
 

  
286 - Allgemeines Flugfunksprechzeugnis des HVZL des Flugleiters Nowak aus 1985 
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287 - Herausgeber Deutsche Post, Zentralamt fŸr das Funkwesen, 1980 

 
Diese Zeugnisse wurden mit weiteren BefŠhigungsberechtigungen und Zulassungen seitens 
der HVZL bzw. der INTERFLUG versehen. 

 
Flugverkehrsflusskontrolle  

 
Die HVZL Ÿbte in den 1980Õer Jahren ebenso wie die FS-Organisationen in den RGW- 
und ICAO-LŠndern Flugverkehrsflusssteuerung und - kontrolle (Air Traffic Flow 
Management & Control ATFM & ATFC) aus. FŸr die Verkehrsflusssteuerung war das 
ATCC Berlin in Zusammenarbeit mit der ATFM-Stelle Prag zustŠndig. Die 
Verkehrsflusskontrolle (ATFC) war durch FS-Kontrollstellen einzuleiten. Forderungen 
nach einem bestimmten Mindest-Zeitabstand zwischen aufeinanderfolgenden FlŸgen 
standen im Widerspruch zu internationalen Empfehlungen und durften daher von den ACC 
nicht befolgt und vom ATCC nicht verfŸgt werden. 
 
Die zivile Kundschaft, die unter die ZustŠndigkeit des ATCC, der ATC-Stellen und der 
GST fielen setzte sich bis 1960 aus folgenden Luftfahrzeugtypen zusammen:  
 
Segelflugzeuge der Typen Baby, Patriot, Mucha, Pionyr, Lehrmeister und Libelle, 
Motorflugzeuge vom Typ  Po-2, Jak-18/Jak-18U, La-9/Jak-11, An-2, M1D Sokol, L-40, 
FSS-100, Aero 45, L-200, Z-126/226, L-60, IL -14P, IL-18, Baade 152 sowie den Mi-1 und 
Mi -4. Bis 1972 folgten Sohaj, Jaskolka, Favorit, Foka und die Motorflugzeuge Jak-18A, 
Zlin Z -326/526, L-29 Delfin, Tu-124, An-24, An-14,Z-37, Tu-134, IL-62 sowie die 
Hubschrauber Mi-8T/TB, Mi -9 und Ka-26. Zwischen 1973 und 1990 vervollstŠndigte sich 
die Palette um die Segelflugzeuge Cobra, Pirat, Jantar, Bocian und Pucharcz sowie die 
Motorflugzeuge Zlin Z -42/Z-43, L-39 Albatros, Tu-154, An-26, Jak-50, Z-50, PZL-106 
Kruk, M -18, L-410 Turbolet, Su-22, M, Airbus A310, Mi-2, Mi-14, Mi-24.  
 
Die folgenden Abbildungen einer Auswahl ziviler Flugzeuge geben den Querschnitt der von 
der zivilen Flugsicherung bedienten Kundschaft wieder. 
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288 - LEZ   und AN  14 - 289 

 

    
290 - IL-62 und AN -26 - 291 

 

    
292- IL -18 und IL-14 - 293 

 

   
294 - TU-124 und IL-62 - 295 

 

     
296 - Airbus A-310 und AN-2 - 297 

 

   
298 - TU-134 und AN-24 - 299 
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300 - Tupolev TU-154 und Let - 410 - 301 

 
Das Beispiel Flughafen Leipzig zeigt die uneinheitliche Entwicklung des Flugverkehrs. Der 
Flughafen Leipzig war regelmŠssig in Betrieb, aber eine stŠndige Zunahme des 
Flugverkehrs setzte eigentlich erst ab 1984 ein. Die Zahlen lauten: 
 
 1972 1409  1973 1796  1974 2002  1975 156 
 1976 1758  1977 2134  1978 1932  1979 2683 
 1980 2316  1981 3282  1982 2188  1983 950 
 1984 2354  1985 3434  1986 4151  1987 4506 
 1988 7149  1989 6086 

 
Die Problematik der Flugverkehrsflusskontrolle war eher eine der 
Flugverkehrsflusssteuerung. Es war nicht eine stŠndig steigende Menge an 
Verkehrszuwachs sondern der beengte zur VerfŸgung stehende Luftraum, gegeben durch 
die drei westlichen Luftkorridore, die Berliner Kontrollzone, den breiten Luftraum des 
Grenzstreifens (der ADIZ  auf westdeutscher Seite entsprechend) und die vielen 
militŠrischen FlugverfahrensrŠume der Ÿber 40 russischen und deutschen Luftwaffenbasen. 
Erschwerend kam hinzu, dass man die Entflechtung des Verkehrs zur Staffelung ziviler und 
militŠrischer FlŸge untereinander und gegeneinander auf konventionellem Verfahrensweg 
vertikal, horizontal und nach Zeit plante.  
 

Flugsicherungs-Technik 
 

Die funknavigatorische Infrastruktur der Flugsicherung, benutzt von zivilen wie 
militŠrischen FlŸgen zur Eigennavigation bestand aus Mittelwellen-Funkfeuern (NDB), 
UKW -Drehfunkfeuern (VOR), EntfernungsmessgerŠten (DME) und fŸr den Anflug 
zusŠtzlich aus Instrumenten-Landesystemen (ILS), unterstŸtzt durch VHF/UHF Peiler 
(VDF/UDF), Rundsichtradar (SRE) und Endanflugradar (PAR) Informationen. Die 
LuftstreitkrŠfte der NVA betrieben zusŠtzlich TACAN-Anlagen (Tactical Air Navigation - 
Kombination von VOR mit DME = RSBN) .  
 
PheripheriegerŠte (Monitore und CCTV) fŸr die Anzeige der Wetterdaten, technischer 
Statusmeldungen, FlugplanŸbersichten, Fernschreiber zum Ausdruck der Flugsicherheits- 
und Wettermeldungen, Gegensprechanlagen, Telefon- und Funkkanalbedienelemente und 
Radar-SichtgerŠte vervollstŠndigten die AusrŸstung. Die in spŠteren Jahren benutzten 
elektronischen Datenverarbeitungssysteme fŸr Radar- und Flugplandaten fŸhrten die 
Bezeichnungen ODRA, der Radardaten-Zielextraktor nannte sich APOI und der 
SichtgerŠtekomplex hatte die Bezeichnung GAMMA. 
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Instrumentenlandesystem
SP 70 fŸr die Betriebsstufe II

Landekurssender

Gleitwegsender

 
302 - Russisches SP-70 ILS fŸr Cat. II mit Erweiterungsmšglichkeit  auf Cat. III  

 
Sowohl zivile als auch militŠrische FluglŠtze und FlughŠfen betrieben Lichtlandeanlagen 
(LLA) in verschiedenen Versionen.  

 
303 - Anflugbefeuerung System Calvert 

 
 
Die folgenden Tabellen zeigen die in 1963 zur VerfŸgung stehenden Flugfunk- und 
Navigationsanlagen der zivilen Flugsicherung. 
 
TAR bedeutet ãTerminal Area RadarÒ (Nahverkehrsbereichsradar - ASR), RSR steht fŸr 
ãRoute Surveillance RadarÒ (Strecken-Rundsicht-Radar - SRE), A/G bedeutet 
ãAir/GroundÒ (Boden/Luft) Funkstation, hier auf Kurzwelle mit A-1 Tastfunk und A-3 
Sprechfunk, KGSP ist die Bezeichnung fŸr das Instrumenten Landesystem ILS mit KRM 
fŸr Landekurs und GRM fŸr Gleitpfad. Die Kennung der Funknavigationsanlagen erfolgte 
den Regeln der Internationalen Fernmelde Union (ITU) und der Internationalen Zivil 
Luftfahrt Organisation (ICAO) entsprechend in ein, zwei oder drei Buchstaben, die im 
Morse - Kode ausgestrahlt wurden. Die Betriebszeiten sind in Mittlerer Greenwich Zeit 
(GMT - Greenwich Mean Time) der Zeitzone Z angegeben, die heutzutage in UTC 
(Universal Coordinated Time) entspricht. 
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304 - Tabellen der Flugfunk-Navigationseinrichtungen (AIP, Teil COM 1963) 

 
Die folgende Abbildung zeigt den Ausbauzustand des Flughafens Berlin - Schšnefeld Mitte 
der 1980Õer Jahre.  An diesem fŸr den damaligen Flugbetrieb ausreichendem Zustand wird 
sich bis Ende der 1980Õer Jahre nichts mehr Šndern. 

 
305 - Stand der Flughafen Schšnefeld AusrŸstung  Mitte der 80Õer Jahre 

 
Spezielle Flugsicherungs-Verfahren 

 
Spezielle Verfahren bezogen sich auf den †berflug der Staatsgrenze, StaatsflŸge, FlŸge der 
Hubschraubereinheiten, den Leipziger Messeverkehr, die Nutzung ziviler FlugplŠtze und 
FS-Einrichtungen der NVA und die AgrarflŸge. 
 
Das Verfahren zur erforderlichen Funkkontaktaufnahme vor dem Einflug in den Luftraum 
der DDR war mit den benachbarten FS-Bezirkskontrollzentralen (ACC) Prag, Warschau, 
Kopenhagen und Malmš per Betriebsabsprache (LOA) zur Koordinierung des Einflugs 
geregelt. Alle EinflŸge waren bis spŠtestens 10 Minuten vor dem voraussichtlichen 
GrenzŸberflug an die zustŠndige GFS zu melden. Nicht vorab koordinierte EinflŸge 
auslŠndischer ziviler Flugzeuge waren umgehend Ÿber die ATCC dem ZGS zu melden. Der 
Einflug war solange zu verweigern, bis der ZGS die Genehmigung erteilt hatte. Lag diese 
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nicht vor, war der Einflug durch die FS-Kontrollstelle zu verweigern. Befand sich ein 
solcher Flug bereits im Gebiet einer TMA so war der LFZ-FŸhrer anzuweisen, die 
Warteschleife des Flughafens aufzusuchen bis weitere Anweisungen durch das ATCC 
vorlagen. 
 
Bei StaatsflŸgen der DDR oder anderer Staaten wurden FlugeinschrŠnkungen fŸr den 
Ÿbrigen Verkehr durch das erst in den 1980Õer Jahren errichtete zivil/militŠrische Amt fŸr 
Luftraumkoordinierung ALK bestimmt und Ÿber das ATCC bekanntgegeben. Dies geschah 
zumeist am Vortag des geplanten Fluges. Bei kurzfristigen Korrekturen hatte das ATCC 
diese schnellstmšglich zu koordinieren. Das bedeutete, der ZGS informierte die 
Hubschraubereinheit HSE des MfIA; die VHZ informierte die Stellen des Sportflugs und 
die Wetterdienstzentrale in Potsdam; die VHZ war dann verantwortlich fŸr die Information 
an die Allgemeine Luftfahrt ausserhalb des zivil kontrollierten Luftraums und Ÿbergab die 
BeschrŠnkungen fŸr die Agrarflug- und FIF-Betriebe an die ATCC zur Weiterleitung. Man 
sprach hauptsŠchlich von Kategorie 1 und 3 FlugbetriebseinschrŠnkungen. Kategorie 1 
bedeutete, dass bei Start oder Landung innerhalb einer CTR andere FlŸge verboten waren. 
Ausserhalb der CTR waren doppelte StaffelungsabstŠnde zum Staatsflug einzuhalten. 
Kategorie 3 bedeutete vorrangige Erteilung von FS-Freigaben zum Zeitpunkt des Starts 
oder der Landung und die fŸr den Flug gŸnstigste Staffelungshšhe. 
 
FlŸge der Hubschraubereinheit (HSE) des Innenministeriums, die ausschliesslich innerhalb 
der CTR oder TMA Berlin-Schšnefeld durchgefŸhrt werden sollten, mussten bis 12 Uhr am 
Vortag bei der ATCC angemeldet werden. Alle anderen FlŸge mussten durch den ZGS der 
LSK/LV  bis 18 Uhr am Vortag dem ATCC bekanntgegeben werden. SoforteinsatzflŸge 
genossen Vorrang in der Behandlung durch die FS-Stellen. Die HSE durften auch FlŸge 
nach Sichtflugregeln in der Nacht mit mindestens 3000 m Voraussicht und unterhalb 3000 m 
Flughšhe durchfŸhren. 
 

     
306 - Polikarpov Po-2 erster Motor-Lfz auf DDR PlŠtzen & Jak-18 + Zlin Z-126 - 307 

 

    
308 - INTERFLUG Arbeitsflug der HSE  und L-6o Agrar-LFZ  - 309 
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310 - Ka-26 Polizei und Ka-26A derVolkspolizei - 311 

 

FŸr die HubschrauberflŸge war ein eigenes Anflugverfahren entwickelt worden, welches 
entweder direkt in den Endanflug (Final) fŸhrte oder in der Platzrunde endete. 

 
312 - Hubschrauber - Anflugverfahren 

 
Eine †bersicht mit den Standorten der vielen GST FlugplŠtze ist in Kapitel 5, Abbildung 
136 wiedergegeben. 
 

Der L eipziger Messe Flugverkehr und andere Besonderheiten 
 
FlugplŠne zum Messeflugverkehr waren acht Wochen vor Messebeginn der HVZL zur 
Weiterleitung an den Leiter des militŠrischen FS-Dienstes abzugeben.  FŸr diesen Betrieb 
wurde die TMA Leipzig kurzfristig erweitert. HierfŸr wurden die Luftstrassenabschnitte 
der B50 zwischen dem NDB RSF und dem Meldepunkt LUNER sowie der B51 zwischen 
dem Meldepunkt LOMAP und der VOR LEG der Anflugkontrolle Leipzig in und unter der 
FL 190 zugeordnet. Koordinierungsmassnahmen hierzu waren mit der GFS SŸd Ÿber das 
ACC Cottbus voruzunehmen. FŸr die An- und AbflŸge wurden besondere Steig- und 
Sinkflugbereiche zwischen den FlugflŠchen 50 bis 350 festgelegt. 
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Bei der Benutzung ziviler FlugplŠtze und FS-Einrichtungen durch die NVA war der 
militŠrische Flugleiter fŸr die Koordinierung und Rollbewegungen aller FlŸge am Flugplatz 
zustŠndig, wŠhrend die Leitung ziviler FlŸge der zivilen FS-Stelle oblag. Der Leiter der 
militŠrischen FS-Stelle konnte entscheiden, dass Starts und Landungen auf einem zivilen 
Flugplatz ausserhalb seiner Betriebszeiten auf eigene Verantwortung des LFZ-FŸhrers 
erfolgten. 
 
Agrar FlŸge und solche der FIF unter VFR mussten andere FlugplŠtze im zivil nicht 
kontrollierten Luftraum in 5 km Entfernung umfliegen. Strecken- und †berfŸhrungsflŸge 
dieser Betriebe fanden in der Regel auf sogenannten ã…rtlichen FluglinienÒ in Hšhen bis 50 
m AGL unter VFR statt. Alle diese FlŸg Ÿber 50 m AGL Hšhe bedurften einer Freigabe 
durch die militŠrischen FS-Stellen. FŸr diese FlŸge waren eigene standardisierte šrtliche 
Fluglinien festgelegt wurden, um die Koordination solcher FlŸge mit den betroffenen 
Flugsicherungsstellen zu vereinfachen. Die Liste hierunter zeigt einige Beispiele. 
 

 
313 

 
LuftaufnahmeflŸge erfolgten auf der Grundlage bestŠtigter JahresplŠne fŸr die 
Volkswirtschaft und die Topografie und anderer Objekte der DDR. Besondere 
Genehmigungen waren erforderlich fŸr Aufnahme im Grenzsperrstreifen und anderen 
Gebieten mit FlugbeschrŠnkung. Funkkontakt war mit zivilen und militŠrischen FS-Stellen 
aufrecht zu erhalten. Sprechverkehr musste in Russisch durchgefŸhrt werden kšnnen. Diese 
FlŸge waren nicht an die festgelegte Luftraumstruktur gebunden. Bei Funkausfall musste 
die Flughšhe 600 m aufgenommen werden.  
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Soziale Aspekte 
 
Dem Autor dieser Dokumentation lagen leider keine Unterlagen Ÿber die 
Dienstplangestaltung der einzelnen FS-Dienste und Ÿber die damals gegebenen FS-
Personalzahlen vor, aber der Schichtdienst war so gestaltet, dass man nur jedes 4. 
Wochenende frei hatte; alternativ dazu also immer zwei andere Tage wŠhrend der Woche. 
†ber einen Tag wurden drei Schichten gefahren, FrŸh, SpŠt und Nacht. 
 
Aus den wenigen persšnlichen Berichten konnte entnommen werden, dass die fŸrsorgliche 
Betreuung des Personals gut war. Die durch den ICAO Anhang 1 (Personnel Licensing - 
PEL) gegebenen Vorschriften Ÿber die medizinischen und flugphysiologischen 
Anforderungen an das Kontrollpersonal wurden eingehalten; d.h. jŠhrliche Untersuchungen 
nach mindestens Klasse III der Anforderungen fŸr die Radar-Flugleiter. 
 

   
Ehrungen fŸr langjŠhrige Mitarbeiter & FS-medizinische Untersuchung gem. ICAO Ax 1 (PEL) 

314 + 315 
 
Bis zu welcher Altersgrenze die Arbeit im FS-Kontrolldienst ausgeŸbt werden konnte, war 
nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Ehemals nicht in der Flugsicherung BeschŠftigte 
berichteten von einer Altersgrenze von 55 Jahren fŸr die Arbeit im 
Flugverkehrskontrolldienst in den 1970Õer Jahren. Aus dem Kreis der Flugleiter / Fluglotsen 
hatten 28 das Studium zum Fachschulingenieur / Flugsicherung absolviert. Die Zahl der in 
der Flugsicherung BeschŠftigten war im Vergleich zur BRD grosszŸgig bemessen, aber 
insbesondere der in der Flugverkehrskontrolle (ATC) TŠtigen gering, was sich aus dem 
geringen Flugverkehrsaufkommen ergab. 
 
Im Flugverkehrskontrolldienst (ATC) waren bereits Anfang der 1960Õer Jahre Frauen als 
Flugleiter tŠtig, so wie F. Brandt, die auf den Abbildungen 316 undd 317 bei der Arbeit in 
Schšnefeld zu sehen ist. In den FS-BetriebsrŠumen herrschte striktes Rauchverbot. 
Zweimal pro Monat fand kollektives Sporttreiben und Dienstsport, wie Schwimmen und 
Leichtatlethik statt. Alle zwei Jahre nahmen die Flugleiter an KonditionslehrgŠngen 
(Regenerationskuren) Ÿber drei Wochen Dauer in landschaftlich reizvollen Gegenden in 
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Interflug-Heimen teil. Die Betreuung fand durch €rzte, Neurologen, Sportlehrer und 
Physio-Therapeuten statt. 
 

  
316 - Frau Felicitas Brandt, erster weibl. Flugleiter der DDR - 317 

 
Sportliche Beteiligung fand zusŠtzlich auch an sogenannten Brigadetagen bei geselligem 
Beisammensein, wie z.B. beim Kegeln statt. Ab 1979 kam auch noch Reitkondition in 
Neustadt auf dem StaatsgestŸt hinzu. Da die Flugleiter der INTERFLUG uniformiert 
waren und im Dienst Uniform trugen, hatten sie auch Rangabzeichen je nach TŠtigkeit, 
SenioritŠt und Funktion. Die Schichtleiter trugen einen breiten Sreifen, unsinnigerweise der 
Rangbezeichnung eins Generalmajors gleichgestellt. Zuvor trugen die Flugleiter zwei, drei 
und vier Streifen, so wie die Navigatoren und FlugkapitŠne. Das erweckte deren Unwillen 
und die Rangabzeichen wurden geŠndert. 
 
Die Rangfolge in der zivilen Flugsicherung gliederte sich nach dem FS-Kontrolleur (TWR 
A-1, APP B oder ACC C-Lotse) dem ein Flugleiter vorgesetzt war; in der BRD damals zu 
vergleichen mit einem Sektor-Senior oder Dienststellen Senior-Controller. Beide 
unterstanden dem jeweiligen Schichtleiter. Zwischen 1957 und 1963 fand jŠhrlich ein 
Grundlehrgang zur Flugsicherung Ÿber die Dauer von sechs Wochen in Schšnefeld statt, 
der u.a. mit dem Erwerb des Allgemeinen Flugfunkzeugnisses abschloss. 
 
1966 hatten sich die ersten Studenten der DDR - Flugsicherung nach Leningrad zum 
Studium an der Hochschule fŸr die Zivilluftfahrt der UdSSR begeben. Die EinfŸhrung der 
Studienrichtung ãLuftfahrtelektronik / FlugsicherungÒ mit Ausbildung zum Fachschul-
ingenieur Flugsicherung an der Ingenieur-Fachschule fŸr Verkehrstechnik in Dresden 
erfolgte ab August 1973. 1970 nahmen die ersten Absolventen der Leningrader Akademie 
fŸr Zivilluftfahrt ihre Arbeit in der Flugsicherung auf. 1975 wurde ein Direktstudium fŸr die 
Richtung ãFachingenieur FlugsicherungÒ in Dresden eingefŸhrt. 1978 erschienen die ersten 
Fachhochschulabsolventen aus Dresden im FS-Betriebsdienst. Am 1.9.1980 richtete die 
Humboldt UniversitŠt eine Forschungsgruppe Flugsicherheit ein. Im Dezember 1980 
begann der erste Physiotherapeutische Konditions-Lehrgang fŸr das FS-Personal. 1984 
plante man bis 1987 alle Planstellen des FS-Betriebsdienstes APP und ACC in Berlin mit 
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Hochschul- und Fachhochschulabsolventen zu besetzen. Die FS-Ausbildung an der 
Ingenieursschule in Dresden dauerte drei Jahre. 
 
Auch hatte in der Zeit von 1976 bis 1983 eine Trendwende in der Betrachtung der 
Flugsicherung stattgefunden. Das fŸhrte zu einer neuen Betriebsstruktur bei der Interflug 
und somit auch bei ihrem Flugsicherungsbetrieb. Diese Trendwende brachte fŸr die 
Flugleiter auch eine neue Gehaltsstruktur, PrŠmienlšhne fŸr Techniker und FreiflŸge fŸr 
alle FS-Mitarbeiter. 
 
Die Zahl der †berflŸge (QAF) entlang der Luftstrasse A4 betrug an einem Tag im Juli 
1982 107. Das erschien als hohe Verkehrsbelastung. Bei jŠhrlich max. 870.000 
Flugbewegungen betrug die jŠhrliche Steigerungsrat durchschnittlich 5 %. Der interne und 
externe Koordinationsaufwand fŸr diese geringe Zahl ziviler kontrollierter FlŸge war  
unverhŠltnismŠssig hoch und die Staffelungsverfahren in den ersten Jahren waren starr und 
kompliziert. Die Funktionen im FS-Kontrolldienst waren sehr unterteilt. Eine mehr 
ãtaktischeÒ Kontrolle ergab sich trotz des spŠten Einsatzes der elektronischen 
Datenverarbeitung fŸr Flugplan- und Radardaten kaum. 
 
FŸr den GebŠudekomplex der Flugsicherung am Flughafen Schšnefeld ist ein 
†bersichtsplan verfŸgbar, der die damalige dortige Raumaufteilung darstellt. Dort waren im 
gemeinsamen GebŠude die BetriebsrŠume der Flugplatzkontrollstelle (TWR), der 
Anflugkontrollstelle (APP), die Bezirkskontrollstelle (ACC) und die FlugŸber-
wachungszentrale (ATCC) und dazugehšrige technische RŠume untergebracht. Die 
einzelnen Raumnummern hatten folgende Bedeutung: 
 
 105 Lager 
 106 Bildršhren- SichtgerŠteraum 
 107 Klimazentrale 
 109 Betriebsraum APP / ACC 
 110 Betriebsraum ATIS / VOLMET 
 111 Betriebsraum ATCC 
 112 Betriebsraum ATCC 
 113 Betriebsraum ATCC 
 115a Konditions-Trainingsraum 
 117 Schichtleiter Raum 
 118 Dokumentationsarchivraum 
 122 Aufenthaltsraum 
 124 Sekretariat 
 124a Leiter ATCC 
 124b Leiter APP 
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318 - FS-GebŠudekomplex am Flughafen Berlin-Schšnefeld 
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ANLAGE - A 
 
 

 
319 - Standorte der GST FlugplŠtze 
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ANLAGE - B 
 

Flugsicherungshandbuch - General 
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ANLAGE - C 
 

Auszug  
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ANLAGE - D  
 

Nachrichten fŸr die Zivile Luftfahrt 1981  
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Kapitel - 7 
 

†berleitung in  gesamtdeutsche Verwaltung 1990 und Ausblick bis 1994 
 

Der Vorgang der deutschen Wiedervereinigung brachte auch einen Aspekt der deutschen 
Nachkriegsluftfahrt wieder in Erinnerung, der in der BRD Ÿber viele Jahre Gegenstand 
zivil / militŠrischer Kontroversen war. Es ging nach GrŸndung der Bundeswehr 1955 und 
der neuen deutschen Luftwaffe 1956 in der BRD um die seitens der Luftwaffe fŸr 
erforderlich gehaltene eigene ZustŠndigkeit Ÿber die Flugsicherungsdienste fŸr militŠrische 
FlŸge. Da aber die 1953 errichtete Bundesanstalt fŸr Flugsicherung auf Veranlassung der 
alliierten StationierungsstreitkrŠfte und Alliierten Hohen Kommission bereits alle 
ZustŠndigkeit Ÿber die Flugsicherung Ÿberkommen hatte, wurde der Luftwaffe, wie zuvor 
den auslŠndischen Luftwaffen auf deutschem Boden, nur die ZustŠndigkeit fŸr die 
Flugplatz- und Anflugkontrolle fŸr die FlŸge von und zu ihren FlugplŠzen Ÿbertragen. 
Ausgenommen blieben die Luftverteidigung und einige andere alliierte Vorbehalte. 
 
Die ZustŠndigkeit Ÿber die Streckenkontrolle aller zivilen und militŠrischen FlŸge aber 
verblieb bei dieser zivilen Behšrde, angesiedelt unter dem Verkehrsministerium. 
Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht, dass eine eigene deutsche Luftfahrt, ebenso wie in der 
DDR, erst ab 1955 gestattet wurde. In der DDR dahingegen begann zuerst und 
gleichermassen umgehend militŠrischer Ausbildungs-Flugbetrieb unter Anleitung und 
Aufsicht der sowjetischen LuftstreitkrŠfte. 
 
So wie die Flugsicherung in der BRD bis 1953 vollstŠndig von den alliierten StreitkrŠften 
ausgeŸbt wurde, fand dies in der DDR bis 1955 durch die dortige Besatzungsmacht statt. 
Im Gegensatz zur BRD verblieb die Ÿbergeordnete ZustŠndigkeit Ÿber die Flugsicherung 
weiterhin bei den russischen StationierungsstreitkrŠften (GSSD). 
 
Nun, zum Zeitpunkt der politischen Wende in der DDR und folgenden Wiedervereinigung 
beider Staaten galt es das in der DDR angewendete System der Unterstellung der 
Flugsicherung unter militŠrische ZustŠndigkeit auf den Kopf zu stellen. Am 3.10.1990 
wurden beide Teile Deutschlands in Bezug auf ihre Lufthoheit endgŸltig souverŠn und die 
Flugsicherung kam unter zivile Verwaltung. Dieser Umstand, bzw. rechtliche Zwang 
brachte fŸr die von den an den ã2+4 GesprŠchenÒ beteiligten Parteien beschlossene 
† bergangszeit bis 1994 erhebliche Probleme mit sich, die die nun allein zustŠndige 
Bundesanstalt fŸr Flugsicherung ohne UnterstŸtzung nicht bewŠltigen konnte. 
 
Zum einen benštigte die BFS weiterhin die UnterstŸtzung der westlichen Alliierten in 
Berlin und zum anderen war sie als zivile Behšrde mit den Aufgaben zur RŸckfŸhrung der 
sowjetischen LuftstreitkrŠfte všllig Ÿberfordert. Da die Flugsicherung in der DDR, ob zivil 
oder militŠrisch, wie bereits gesagt bis zum Ende dieses Staatswesens immer unter 
militŠrischer ZustŠndigkeit arbeitete, wurde es zur Aufgabe der Bundeswehr, nicht nur den 
vereinbarten Abzug der sowjetischen LuftstreitkrŠfte zu bewŠltigen, sondern auch zu helfen, 
die Umwandlung des FS-Systems in ein ziviles zu unterstŸtzen. Dies fŸhrte u.a. zu einer 
militŠrischen FS-Komponente in der neuen FS-Bezirkskontrollzentrale in Berlin Tempelhof. 
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Die Besprechungen und Vereinbarungen zur Lšsung der anstehenden Probleme wurden 
daher gemeinsam abgehalten und getroffen. FS-Stellen wurden gemeinsam besetzt, so wie 
u.a. die Luftraumkoordinierungsstelle in WŸnsdorf und im Berlin ACC. Die neue 
Luftraumordnung wurde gemeinsam konzipiert und ab 1993 wurde der militŠrische FS-
Dienst in der neu gegrŸndeten Deutsche Flugsicherung GmbH voll integriert und von da ab 
unter ziviler Verwaltung geleitet. Die FS-Dienste an den militŠrischen FlugplŠtzen blieben 
weiterhin an die betroffenen Luftwaffen delegiert. 
 
Es bleibt anzumerken, dass die Luftverteidigungsdienste, trotz der in vielen FŠllen 
angewendeten Šhnlichen Technik, weder vor noch nach der Wiedervereinigung FS-Dienste 
im Sinne der international angewendeten Definition darstellen. 

 
Die Deutsche Wiedervereinigung und die 2 + 4 Verhandlungen 

 
Am 3. Oktober 1990 begann die Deutsche Wiedervereinigung in den allgemein bekannten 
Schritten und Auswirkungen auf alle beteiligten Staaten und deren Organe. Zu dieser Zeit 
waren abgesehen von den 16 durch die NVA betriebenen FlugplŠtze noch 35 militŠrische 
FlugplŠtze von sowjetischen LuftstreitkrŠften belegt und betrieben. Von diesen PlŠtzen 
wurden damals 691 Flugzeuge und 683 Hubschruber eingesetzt.  Die Luftraumnutzung 
wurde, wie zuvor beschrieben, durch die Vereinigte Hauptzentrale 14 gesteuert und der 
sowjetischen Philosophie entsprechend militŠrisch und zentral geregelt.  
 

 
 

320 - Vertrag Ÿber die abschliessende Regelung in Bezug auf Deutschland, Moskau 12. 9. 1990 
Die Aussenminister der USA (Baker), Grossbritanniens (Hurd), der Sowjetunion (Schewardnadse), 

Frankreichs (Dumas), der DDR (de Maizi•re) und der BRD (Genscher) in Anwesenheit des PrŠsidenten der 
Sowjetunion, Michael Gorbatschow  

 
Was die Wiedererlangung der Lufthoheit durch die Wiedervereinigung betrifft und die 
damit zusammenhŠngenden Aspekte des Luftraums und der Flugsicherung sind die unter 
dem sogenannten ã2 + 4 VertragÒ am 12.9.1990 getroffenen Vereinbarungen der Vertreter 
der USA, Grossbritanniens, Frankreichs, der UdSSR, der BRD und der DDR von 
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Bedeutung. Die damit erzielten abschliessenden Regelungen zu Deutschland hatten unter 
den Artikeln 4 und 7 des Vertrags direkte Auswirkung auf den Luftraum, das Luftrecht, den 
Flugverkehr und die Flugsicherung. 
 

  
321 - Ergebnis der ã2+4Ò Verhandlungsabschluss 

 

Artikel 4 legte fest, dass die auf dem Gebiet der DDR stationierten sowjetischen Truppen 
bis 1994 abgezogen werden sollten. Artikel 7 enthielt diesbezŸgliche Regelungen Ÿber den 
Flugverkehr der sowjetischen LSK fŸr den bewussten Zeitraum von 1990 bis 1994. Dort 
hiess es ã...die nicht der zivilen Flugverkehrskontrolle unterliegenden LuftrŠume der DDR 
(ca. 90 %) dienen vorwiegend militŠrischem sowjetischen Flugbetrieb...Ò.  
 
Dies bildete die Rechtsgrundlage und fŸhrte zur Einrichtung einer gemeinsam zu 
betreibenden ãLuftraumkoordinierungsstelleÒ (LUKO) nach sowjetischen Vorbild, d.h. 
einem Zentrum zur ãLeitung der FlŸgeÒ, genannt SZUWD. Mit dieser gemeinschaftlich zu 
betreibenden gemischt militŠrisch/zivilen Stelle betrat man politisches Neuland. Die 
Deutsche Luftwaffe war beauftragt, den militŠrischen Flugbetrieb der noch vier Jahre lang 
im Lande verbleibenden sowjetischen StreitkrŠfte und deren schrittweisen Abzug zu 
koordinieren, wŠhrend die eigenen vorherigen StreitkrŠfte (NVA) aufgelšst wurden. Die 
Koordinierung des zivilen Allgemeinen Flugverkehrs oblag dem Vertreter der noch bis 1993 
bestehenden Bundesanstalt fŸr Flugsicherung, unterstŸtzt durch INTERFLUG FS-Berater. 
 
Hiervon abgesehen gab es eine Vielzahl von zu regelnden Vereinbarungen zum Luftrecht, 
zur Lufthoheit, zur Flugsicherung, usw. zwischen den betroffenene Ministerien, FlughŠfen, 
zivilen und militŠrischen Luftfahrtorganisationen und dergleichen, darunter der 
INTERFLUG,  der Bundesanstalt fŸr Flugsicherung BFS und der Organisation 
EUROCONTROL.  
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322 - Die Bundeswehr am Verhandlungstisch 

 

 
323 - Die BMV und BFS Vertreter Eckhard und Graf 

 

 
324 - Eine gemischte Verhandlungsrunde in Nšrvenich 

 

 
325 - Verhandlungsrunde in WŸnsdorf 
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Umwandlung der VHZ -14 in LUKO / SZUWD  
 
Die bislang von den GSSD gemeinsam mit den LSK der NVA betriebene VHZ-14 in 
WŸnsdorf wurde als Ergebnis der ã2 + 4Ò Vereinbarungen in eine deutsch/sowjetisch 
gemeinsam betriebene Luftraumkoordinierungsstelle - LUKO umgewandelt. Die nun in der 
LUKO vertretenen Koordinierungspartner waren auf der deutschen Seite der militŠrische 
Teil der Bundeswehr, der zivile Teil der BFS und Offiziere der Gruppen Lufthoheit und 
RadarfŸhrung. Auf der sowjetischen Seiten waren dies die LuftstreitkrŠfte der WGT und 
die Luftverteidigung. Ihr Auftrag war die Koordinierung des zivilen und militŠrischen 
Flugverkehrs im gesamten Luftraum der ehemaligen DDR wŠhrend des geplanten 
vierjŠhrigen Abzugs der sowjetischen Truppen bis 1994. Die LUKO, am gleichen Standort 
wie die bisherige VHZ-14 in WŸnsdorf, gehšrte zum Ort Zossen, dem Hauptquartier der 
sowjetischen Truppen in Deutschland. Bei der Menge der in diesen Jahren weiterhin 
abzuwickelnden militŠrischen FlŸge konnte von der nun durch die Bundeswehr und GSSD 
gemeinsam betriebenen Luftraumkoordinierungstelle nicht viel am bisher durchgefŸhrten 
Arbeitsverfahren geŠndert werden. €nderungen, die gleichermassen sofort eintraten und 
unvermeidbar waren, bezogen sich auf die Aufhebung der drei westlichen Luftkorridore 
nach Berlin und die Berliner Kontrollzone selbst. 
 

 
326 - Lageplan des VHZ Hauptquartier in Zossen-WŸnsdorf 

 

Die VHZ der GSSD als Zentrum zur Leitung der FlŸge kann als Flugsicherungs -
Luftraum-Management Stelle (ASM) und teilweise auch als Flugverkehrsfluss-Management 
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Dienst (ATFM) inkl. Luftraumbelegung durch LuftverteidigungsflŸge bezeichnet werden. 
Sie war mehr als ein auf westdeutscher Seite betriebenes ãSector Operations CentreÒ SOC 
der Alliierten Taktischen NATO Luftwaffen (ATAF). 

 

      
327 - Das neugeschaffene Emblem der LUKO / Die Leiter der LUKO, Oberst Bormotov (GSSD) Mitte,   

OTL J. Ršssler (Bw) und ROAR D. Rosse (BFS) links - 328 
 

In den ersten drei Jahren koordinierte die LUKO fast eine halbeMillion sowjetische FlŸge, 
6500 militŠrische der Bundeswehr und rund 12.300 zivile. Die LUKO wurde am 29.4.1994 
offiziell wieder ausser Dienst gestellt. Es wurde bei diesem Anlass bemerkt, dass die 
Funktion und Arbeit dieser Stelle keine geschichtliche Prallele hatte. Sie hatte sogar 1992 
zur Entsendung sowjetischer Offiziere in die von den USA betriebene FS-
Bezirkskontrollzentrale BARTCC in Westberlin gefŸhrt. Von deutscher Seite wurde die 
LUKO von OTL J. Ršssler gefŸhrt, auf sowjetischer Seite von Oberst Szytschow. Zweiter 
sowjetischer fŸr die ZUWD zustŠndiger General war Generalmajor Titarenko. FŸr die 
zivilen Belange der LUKO war ROAR D. Rosse seitens der Bundesanstalt fŸr 
Flugsicherung zustŠndig. 

 

     
329 - OTL J. Ršssler (Bw/DLW) mit seinem Kollegen der GSSD in gemeinsamer Koordination - 330 

 
Die LUKO Arbeitsweise und Organisation  

 
Mit dem Vollzug der Einheit Deutschlands am 3.10.1990 regelte sich die Arbeit der 
ehemaligen VHZ nun nach Artikel 7 des Vertrags zwischen der BRD und der UdSSR Ÿber 
die Bedingungen des befristeten Aufenthaltes und die ModalitŠten eines planmŠssigen 
Abzugs der sowjetischen Truppen aus der BRD. Nun legten die Bundesminister fŸr 
Verkehr und Verteidigung nach Abstimmung mit den sowjetischen Stellen die 
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Luftraumordnung fest. Die Nutzung des Luftraums wurde auf der Grundlage der 
unbestrittenen deutschen SouverŠnitŠt Ÿber den Luftraum vom zustŠndigen sowjetischen 
Organ mit der in šrtlicher Gemeinschaft eingerichteten LUKO koordiniert. Die sowjetische 
Komponente nannte sich nunmehr ãSowjetisches Zentrum zur Leitung der FlŸgeÒ SZUWD. 
Ab diesem Zeitpunkt traf die LUKO bei aussergewšhnlichen oder unvorhersehbaren 
UmstŠnden die engdŸltige Entscheidung Ÿber die Nutzung des Luftraums. 
 
Zum Arbeitsablauf und der Arbeitweise der LUKO waren folgende Zielvorgaben zu 
realisieren. 
 
 Schaffung der flugsicherungsmŠssigen Voraussetzungen fŸr die DurchfŸhrung von 
 deutschem Flugbetrieb bei gleichzeitiger DurchfŸhrung von uneingeschrŠnktem 
 sowjetischen militŠrischen Flugbetrieb; 
 

 
321 - Darstellung der ZustŠndigkeiten und AbhŠngigkeiten 

 
 Gleichzeitige tŠgliche Ermšglichung ãwestlicherÒ Luftraumnutzung fŸr militŠrische 
 †bungsschutzflŸge, Such- und RettungsflŸge, Einsatzflugverkehr mit †bungs-
 flugbetrieb, Verlegung von NVA-Flugzeugen auf sogenannte ãVerdichtungs-
 flugplŠtzeÒ, VermessungsflŸgen, Bild-, Sensor- und SonderflŸgen. 
 
In groben ZŸgen bestand die Arbeitweise ohne Radar und Funk lediglich aus der 
Anmeldung der Flugvorhaben und der Gesamtdarstellung auf fliegerischen Karten. Danach 
erfolgte eine rechnerische Entflechtung aller zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten 
Ort stattfindenden Flugvorhaben. Die Entflechtung erfolgte nach lateralen, vertikalen und 
zeitlichen Kriterien. Diese Verfahrensweise erlaubte keine taktische Planung fŸr den 
eigentlichen Flugablauf fŸr enge RŠume, erbrachte aber eine konfliktfreie und sichere 
Trennung der FlŸge. 
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Der tŠgliche Arbeitsablauf dieser Planung der FlŸge sah folgende Arbeitsschritte vor: 
 
 Bearbeitung und Zeichnung aller Flugplananmeldungen, 
 Koordination aller aufgezeichneten Flugvorhaben untereinander, 
 Konferenz der Leiter LUKO und ZUWD zur Findung von Kompromissen bei 
 Konflikten der FlugplŠne untereinander, 
 Erteilung der FS-Freigaben mittels EDV oder per Fernschreiber. 
 

 
322 - Ablauf der Flugplanung 

 
Die Fluganmeldungen selbst enthielten Angaben Ÿber Zeit, Strecke, Raum, Hšhe und 
Zweck des Fluges. Mit laufender Nummer versehen bildeten diese Angaben die Grundlage 
fŸr den tŠglichen ãPlan der FlŸgeÒ. Dieser koordinierte Plan der FlŸge, entstanden durch 
Anmeldung, Analyse, Beurteilung und eventueller VerŠnderung gewŠhrleistete eine 
konfliktfreie FlugdurchfŸhrung. Oftmals wurden mehr als 1000 militŠrische FlŸge pro Tag 
durchgefŸhrt. Die hierzu erteilte FS-Freigabe enthielt demnach die festgelegten 
Bedingungen zur Flugstrecke, dem Flugprofil, der Zeit, der Funkverbindung, usw. unter 
denen der Flug unter Kontrolle der FS-Dienste durchgefŸhrt werden durfte. Die 
Staffelungskriterien sahen 300 m Vertikalabstand bis in Flughšhe 8250 m  vor und darŸber 
600 m. FŸr die Horizontalstaffelung waren unterhalb Flughšhe 4250 m 10 km Abstand 
vorgeschrieben und darŸber 20 km. 

 
323 - ATC - Staffelungskriterien 

 

Abbildung 324 zeigt die fŸr die Wochentage Montag, Mittwoch und Freitag Ÿblicherweise 
abgeflogenen Standardflugstrecken. Diese Flugprofile waren grundsŠtzlich 
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verfahrensmŠssig horizontal und vertikal voneinander getrennt. Alle anderen angemeldeten 
Flugvorhaben mussten gegen diese Standardstrecken geprŸft und nach den bisher bereits 
angewendeten Verfahren koordiniert werden, bevor FS-Freigaben erteilt werden konnten. 
 

 
324 - Standardflugstrecken 
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Abbildung 325 zeigt das Ergebnis einer solchen Koordinierung und Freigabe eines 
zusŠtzlichen Fluges im Raum Finsterwalde. Durch die durch die Wiedervereinigung 
gegebene neue Gesetzeslage wurden gemŠss LuftVG und LuftVO auch €nderungen der 
Luftraumorganisation und -struktur in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt fŸr 
Flugsicherung erforderlich. Das bedeutete fŸr die sowjetischen FlugplŠtze die Einrichtung 
von Flugplatzkontrollzonen (CTR). Abbildung 326 zeigt die in Konsequenz hieraus neu 
eingerichteten Kontrollzonen fŸr den nšrdlichen Teil der Berlin FIR. 
 

  
325 - Beispiel einer Koordination fŸr einen Flug & eines Flugregimes nšrdlich von Berlin - 326 

 
Ermšglicht durch die Ergebnisse der ã2+4 VertrŠgeÒ war nun auch die auf westdeutscher 
Seite seit Kriegsende bestehende Flugabwehr- und Erkennungszone (ADIZ) gegenstandslos 
geworden, ebenso wie ihr Pendent, der Grenzstreifen, auf ostdeutscher Seite. Als 
vorŸbergehenden Ersatz hierzu errichtete man entlang der DDR - Westgrenze nun eine 
Entflechtungszone (De-Confliction Zone) sowohl entlang des westlichen als auch des 
šstlichen ehemaligen Grenzverlaufs. Als Ersatz zur ehemaligen ADIZ wurde entlang des 
polnischen und tschechischen Grenzverlaufs eine neue Idenditifizierungszone (Identification 
Zone) errichtet. Beide Zonen begannen am Erdboden und hatten keine obere Begrenzung. 
Flugzeuge mit einer Geschwindigkeit von mehr als 150 Kt mussten einen Flugplan 
aufgeben, es sei denn sie waren mit SSR Transponder ausgerŸstet und sendeten innerhalb 
dieser Zonen auf SSR Kode A 0032; siehe Abbildungen 327 und 329. 
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327 - Die ãDe-ConflictionÒ und ãIdentificationÒ Zones 

 
Um die KomplexitŠt des durchzufŸhrenden Abzugs der WGT LuftstreitkrŠfte zu 
verdeutlichen, seien hier einige Zahlen genannt:. Abgezogen werden sollten bis zum 
 
 30.6.91 aus Neuruppin 48 SU - LFZ , aus Kšthen 38 MiG, aus Allsted 31 SU-17 und 
 aus Merseburg 40 MiG; 
 30.9.92 aus Zerbst 45 MiG, aus JŸterbog 55 MiG, aus Falkenberg 43 MiG, aus 
 Altenburg 36 MiG, aus Brand 34 MiG, aus Brandis 52 SU-25 + 6 L-39; 
 30.9.93 aus Grossenhain 41 MiG, aus Finsterwalde 44 MiG, aus Tutow / Demin 39 
 SU-25 + 6 L-39, aus Welzow 32 SU-24, aus Wittstock 45 MiG, aus Finow 36 MiG, 
 aus LŠrz42 MiG und aus Templin 45 SU-17; 
 31.12.93 aus Werneuchen 16 MiG; 
 30.9.94 aus Damgarten 45 MiG, 
 31.12.94 aus Sperenberg 2 IL-20, 7 SN-26, 3 AN-24, 14 AN-12 und 1 TU-134. 
 

 
328 - Flugplatz Zerbst, 10.6.1992, zur †berfŸhrung nach Russland bereit stehende Flugzeuge 

 
FŸr alle FlŸge nach Sichtflugregeln (VFR) unterhalb von 1500 m Flughšhe wŠhrend der 
†bergangszeit wurde ein ganzes Streckennetz festgelegt, welches von den militŠrischen 
Strecken konfliktfrei geflogen werden konnte; Abbildung 329. 
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329 - Vorgegebene VFR-Flugstrecken 1990 
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330 - LUKO BetriebsrŠume in WŸnsdorf - 331 

 

 
332 - Betriebsraum der GSSD & Bw Luftraumkoordinierungsstelle LUKO in WŸnsdorf 

 
Der sowjetische Abzug 1990 - 1994 (J. Ršssler) 

 
Zwischen dem 3.10.1990 und dem 1.10.1993 hatte die LUKO 272.231 militŠrische 
Flugzeuge und 245.673 Hubschrauber der WGT koordiniert; darŸber hinaus noch 6.450 
FlŸge der Bundeswehr und 12.257 zivile FlŸge. Die LUKO / SZUWD stellte ihren Betrieb 
am 11.4.1994 ein, nachdem das letzte sowjetische Kampfflugzeug, eine MiG-29, 
Deutschland verlassen hatte. 
 

 
333 - GM Tscherkow, O. Schenk und GL Tarasenko bei Luko / SZUWD Vertragsunterzeichnung 
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331 - GenLt Jungkurth, GO Burlakov und  MinDir Niester bei Vertragsunterzeichnung 

 

 
332 - OTL Schršder, GM Barsukow, BG Adam und  

O.i.G. Merkle  

 
Die grobe Gliederung zwischen Luftraumkoordinierungsstelle (LUKO) und dem Zentrum 
zur Leitung der FlŸge (ZUWD) ist aus Abbildung 321 (S. 8) ersichtlich. FŸr die Kontrolle 
der Flugregime und der Leitung der FlŸge durch das ZUWD war im Berlin ACC in 
Tempelhof gemŠss Vereinbarung als Teil der militŠrischen SPREE RADAR Komponente 
auch ein sowjetischer Radar-Arbeitsplatz vorgesehen. Ob er jemals besetzt wurde, ist nicht 
bekannt. 

 
Interessanterweise blieben das Amt fŸr Luftraumkoordinierung (ALK) und die 
FlugŸberwachungszentrale (ATCC) in Berlin Schšnefeld bis 1994 mit ihrem deutschen und 
sowjetischen Personal aktiv. Das ALK war den LSK/LV unmittelbar unterstellt, wurde aber 
gemeinsam mit der GSSD gefŸhrt. Seine Aufgabe war, mittel- und langfristige Planung und 
Koordinierung des Luftraums, Erstellung von Flugregimen und Bestimmungen fŸr die 
militŠrische Flugsicherung herauszugeben. Sie wurde erst 1988 errichtet. 
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333 - Noch ein Blick in den LUKO Betriebsraum 

 
In einigen SchriftstŸcken des Flugsicherungs-Sektors-SŸd der Bundeswehr wird die in 
diesen Jahren betriebene FS-Stelle HAVEL RADAR erwŠhnt. Es konnte nicht mehr 
festgestellt werden, von wo und von wem dieser militŠrische FS-dienst betrieben wurde. Es 
ist anzunehmen, dass er von Schšnefeld ACC aus durch die WGT der GSSD geleistet 
wurde. 

 
331 - LUKO Gebiets-Wanddarstellung 

 
So wie die anderen militŠrischen Dienststellen der LuftstreitkrŠfte der NVA und GSSD, 
zentrale GefechtsstŠnde, die Gemeinsamen Gebiets-Kontrollstellen, die Flugleitungen an 
den FlugplŠtzen, abgesetzten Funkstellen, Navigationsanlagen und dergleichen und ihre 
Standorte wurde auch die Luftraum-Koordinierungsstelle in WŸnsdorf mit dem Abzug der 
sowjetischen Truppen und ihrer Verabschiedung 1994 aufgelšst. Vertreter der Bundeswehr 
sorgten dafŸr, dass in einem kleinen Museum in WŸnsdorf das Andenken an diese einmalige 
Einrichtung in der Geschichte der deutschen Luftfahrt bewahrt wird. 
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332 - Das ist alles was von der ehemaligen VHZ-14 und LUKO FS-Stelle Ÿbrig geblieben ist. 

 
†bernahme der Flugsicherung der DDR und Berlin (West) durch die BFS  

 
BASC 

Luftsicherheitszentrale Berlin / Berlin Air Safety Centre  
 

Die 1945 von den Vier Alliierten eingerichtete Luftsicherheitszentrale im alten 
KontrollratsgebŠude Berlins bestand bis zum letzten Tag vor der Wiedervereinigung. Diese 
Zentrale diente sowohl der von der US-Luf twaffe in Westberlin betriebenen FS-
Bezirkskontrollzentrale Berlin ARTCC als auch der von der DDR INTERFLUG 
betriebenen FS-Anflugkontrollstelle Schšnefeld APP, da sich die An- und Abflugverfahren 
der FlugplŠtze Tempelhof und Schšnefeld verfahrensmŠssig lange Zeit Ÿberlappten; d.h. 
Teile der Schšnefeld TMA und CTR lagen innerhalb der Kontrollzone Berlin. 

 

   
333 - Betriebsraum des BASC 
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334 - Betriebsraum des BASC 

 
Wie schon  zuvor erwŠhnt gab es keine direkte Telefonverbindung zwischen der 
Luftsicherheitszentrale und der FS-Stelle Schšnefeld ACC / APP. Um zwischen diesen 
beiden Stellen den Ablauf des Flugverkehrs koordinieren zu kšnnen, musste der sowjetische 
Vertreter des BASC die GSSD Stelle in Karlshorst anrufen, die wiederum mit dem ATCC 
bzw. Schšnefeld APP sprach. Direkte Telefon- und Fernschreibverbindung bestand nur 
zwischen dem BASC und dem BARTCC. 
 
Wie seit ihrem Entstehen 1945 eingefŸhrt, wurden alle relevanten Daten der angemeldeten 
Flugbewegungen zur Bearbeitung auf Flugverlaufsstreifen festgehalten. Das hierunter 
gezeigte Beispiel ist der letzte Kontrollstreifen des letzten vom BASC freigegebenen Flug. 
Es handelt sich hier um EEB (Air Berlin) 5117, einer Boeing 737 am 2.10.1990 von 
Frankfurt/Main nach Berlin-Tegel Ÿber den sŸdlichen Luftkorridor. Die Abflugzeit in 
Frankfurt war 2050 Uhr Z, die Fluggeschwindigkeit 350 Knoten, die FlugflŠche 200 und die 
Flugzeit eine Stunde. Der Flug wurde um 2122 Uhr Z freigegeben. Der Streifen ist von 
allen damals tŠtigen Vertretern der UdSSR, USAF, RAF und FAF unterschrieben. 
 

 
335 - Letzter Flugverlaufssstreifen des BASC, unterzeichnet von allen 4 Vertretern 
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336 - Dieses Bild zeigt die zuletzt im BASC tŠtigen Vertreter der UdSSR mit ihrem Vorgesetzten  

Oberst Bormotow. 

 
BFS + DFS 

Bundesanstalt fŸr Flugsicherung & Deutsche Flugsicherung GmbH 
 

So wie zuvor die HVZL und INTERFLUG unter dem Ministerium fŸr das Verkehrswesen 
in der DDR fŸr die zivile Flugsicherung zustŠndig waren, gingen deren Aufgaben im 
Rahmen der getroffenen Vereinbarungen nun auf die westdeutsche Bundesanstalt fŸr 
Flugsicherung Ÿber. Die ZustŠndigkeit Ÿber Fluggesellschaften, die FlughŠfen und die 
Flugsicherung waren voneinander zu trennen und das Gesetz Ÿber die BFS vom MŠrz 1953 
war nun auch auf den gesamten ostdeutschen Bereich anzuwenden. Dieses Gesetz, 
entstanden auf Veranlassung der drei westlichen Alliierten und noch vor dem Entstehen der 
westdeutschen Luftwaffe, gab dieser Luftfahrtbehšrde die alleinige ZustŠndigkeit Ÿber die 
Flugsicherung in der BRD. Dies blieb mit der Wiedervereinigung der beiden Staaten 
unverŠndert bestehen. So wie im Westen des Landes wurden die FS-Dienste fŸr den 
militŠrischen Flugverkehr nun auch im Osten des Landes fŸr die Flugplatz- und 
Anflugkontrolle der militŠrischen FlugplŠtze an die Bundeswehr bzw. die dort noch 
verbliebenen Einheiten der StationierungsstreitkrŠfte delegiert. Die Bezirkskontrolle fŸr 
FlŸge ãauf StreckeÒ verblieb bei der BFS. Die Luftverteidigung und ihre Dienste, keinen 
FS-Dienst im Sinne der internationalen Definition darstellend, gingen voll und ganz in die 
ZustŠndigkeit der Bundeswehr Ÿber. 
 
Daher schrieb der Bundesminister fŸr Verkehr am 13.8.1990 an den PrŠsidenten der 
Bundesanstalt fŸr Flugsicherung in Frankfurt/Main zur Vereinigung der zivilen FS-
Organisationen der DDR und der BRD. Er bezog sich auf die am 27.7.1990 
vorausgegangene Besprechung mit dem Vertreter des BMV, Luftfahrt Referat LR-16 und 
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Vertretern des Betriebs Flugsicherung der INTERFLUG. Das Schreiben enthŠlt einige 
wichtige grundsŠtzliche und erwŠhnenswerte Vorgaben zu der beabsichtigten Vereinigung 
der beiden Organisationen. Diese lauteten: 
 
 Mit der Vereinigung der BRD und der DDR wird das Luftrecht der BRD, u.a. auch 
 das Gesetz Ÿber die BFS, auf dem Gebiet der heutigen DDR gelten. Damit wird die 
 BFS zu dem o.a. Zeitpunkt fŸr die zivile Flugsicherung auf dem Gebiet der heutigen 
 DDR zustŠndig.  
 
 Anmerkung des Autors: Hier vergass das Vekehrsministerium, dass die oberste ZustŠndigkeit 
 Ÿber die gesamte Flugsicherung per Gesetz vom 23.3.1953 bei der ihr unterstellten 
 Bundesanstalt fŸr Flugsicheurng lag. 
 
 Bis zur beabsichtigten Organisations-Privatisierung der Flugsicherung gemŠss ¤ 31b 
 des novellierten Luftverkehrsgesetzes soll die BFS diese Aufgabe selbst
 wahrnehmen. Die †bertragung der FS-Aufgaben auf eine privatrechtliche 
 Organisation fŸr das Gebiet der heutigen DDR im Vorgriff auf die beabsichtigte 
 Organisations-Privatisierung soll nicht erfolgen.  
 
 Es ist vorgesehen, dass die Westalliierten die FS-Aufgaben am Flughafen Berlin-
 Tegel, am Flughafen Berlin-Tempelhof und im Berlin ARTCC auf der Grundlage 
 einer zwischenstaatlichen Vereinbarung in der †bergangsphase fŸr die BFS 
 fortfŸhren. 
 
 Solange noch sowjetische StreitkrŠfte auf deutschem Boden stationiert sind, mŸssen 
 besondere Vorkehrungen fŸr die Zusammenarbeit in der Luftraumnutzung und der 
 Flugsicherung getroffen werden. 
 
 Zur Wahrnehmung der zivilen FS-Aufgaben auf dem Gebiet der heutigen DDR soll 
 die BFS zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Luftrechts der BRD in diesem Gebiet 
 die dort heute vorhandenen Dienststellen mit den technischen Einrichtungen und 
 dem FS-Personal Ÿbernehmen, soweit dies zur AufgabenerfŸllung der BFS 
 erforderlich ist. HierfŸr sind entsprechende Organisationseinheiten der BFS 
 vorzubereiten. Zur †bernahme des Personals gemŠss dem Einigungsvertrag ergeht 
 ein besonderer Erlass. 
 
 Es ist zunŠchst von folgender organisatorischer Ausgestaltung auszugehen. Der 
 Bereich der BFS-Aussenstellen wird um die FS-Regionalstelle  Berlin in Berlin-
 Schšnefeld und um die FS-Stellen Dresden, Erfurt und Leipzig erweitert. Der FS-
 Regionalstelle Berlin werden die Nebenstellen Friedland und Cottbus bis zu deren 
 spŠteren Auflšsung zugeordnet. Wie alle bisherigen Aussenstellen unterstehen auch 
 diese dem PrŠsidenten unmittelbar. 
 
 Die zentralen Aufgaben fŸr das Gebiet der heutigen DDR gehen auf die BFS 
 Zentralstelle in Frankfurt/Main Ÿber. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben werden 
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 jedoch wŠhrend einer †bergangszeit bis zum 31. 12. 1992, soweit dies aus fachlichen 
 GrŸnden erforderlich, zur Arbeitserleichterung sinnvoll und/oder unter sozialen 
 Gesichtspunkten angezeigt ist, Sachgebiete von BFS/Z - Referenten nach Berlin 
 ausgegliedert und dort in einem ãZentralbŸro BerlinÒ zusammengefasst. Wegen des 
 Integrationszieles unterstehen diese Sachgebiete fachlich den jeweiligen 
 Referasleitern  der BFS/Z unmittelbar; die Dienstaufsicht fŸhrt ein Leiter 
 ZentralbŸro Berlin. ... 
 
 Die Westalliierten haben zu erkennen gegeben, dass sie auf der Grundlage 
 entsprechender Vereinbarungen bereit sein werden,  die von ihnen derzeit in Berlin 
 wahrgenommenen Dienste noch fŸr eine †bergangszeit mit ihrem Personal fŸr die 
 BFS fortzufŸhren, wenn die geŠnderte Verantwortlichkeit nach aussen sichtbar wird 
 und eine unmittelbare Aufsicht vor Ort durch die BFS stattfinde. Es ist deshalb eine 
 entsprechende ReprŠsentanz dort vorzusehen. 
 
 Anmerkung: Diese AbhŠngigkeit von FS-Personal der StationierungsstreitkrŠfte 
 war aufgrund des Personalmangels bei der BFS nunmehr seit 1953  das vierte Mal.
 Der Einsatz von militŠrischem Personal bei FS-Stellen der BFS fŸr die Kontrolle 
 ziviler und militŠrischer FlŸge fand 1957 in Kšln, 1957 in Birkenfeld (Rhein 
 Control), 1959 in Frankfurt/Main und nun 1990 in Berlin statt. 
 
 Betrieblich sind diese Stellen in Berlin-Tegel und Berlin-Tempelhof der FS-
 Regionalstelle Berlin als Nebenstellen zuzuordnen. Die Aufgaben der Zentralstelle 
 gegenŸber den FS-Stellen Tegel und Tempelhof wŸrden soweit sachgerecht, vom 
 ZentralbŸro Berlin wahrgenommen werden. 
 
 FŸr die Zusammenarbeit mit den sowjetischen StreitkrŠften auf dem Gebiet der 
 Luftraumordnung und der Flugsicherung sind fŸr die Zeit bis zum Abschluss deren 
 RŸckzuges von deutschem Boden besondere Vorkehrungen zu treffen. Bislang ist 
 vorgesehen, fŸr diesen Zweck in Berlin eine besondere zentrale Planungs-, 
 Informations- und Koordinationsstelle einzurichten. HierŸber ist jedoch im 
 einzelnen noch in den gegenwŠrtig laufenden ã6er GesprŠchenÒ zu reden und 
 †bereinstimmung herzustellen; der Bundesminister fŸr Verteidigung ist beteiligt. 
 Soweit dort die (BMV-/) BFS Kompetenzen betroffen sind, ist diese Stelle dem 
 ZentralbŸro Berlin zuzuordnen. 
 
 Ich bitte Sie, unter Einbeziehung der Ergebnisse der Besprechung vom 27.7.90 und 
 des 8.8.90 sowie unter BerŸcksichtigung der kŸnftigen Ergebnisse der ã6er 
 GesprŠcheÒ in Berlin die entsprechenden organisatorischen Vorbereitungen zu 
 treffen und mir einen AusfŸhrungsplan mit Beschreibung der ZustŠndigkeiten sowie 
 der Funktionsbeschreibung der verschiedenen Organisationseinheiten sowie des 
 erforderlichen Personalbedarfs zum frŸhestmšglichen Zeitpunkt zur Genehmigung 
 vorzulegen. i.A. Niester 
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Diese Aufforderung seitens des BMV an die BFS fŸhrte zur Vorlage folgender zu tŠtigender 
Schritte im Laufe der von allen Seiten vereinbarten †bergangszeit. Es wurde festgestellt, 
dass das BMV mit seiner Luftfahrtabteilung (LR-16), das BMVg, EUROCONTROL, die 
BFS, die Westalliierten, die GSSD, die NVA, das BMF, die BFG, der Berliner Senat, das 
MfV, das AFSBw, die Treuhand, Flughafen- und Luftverkehrsgesellschaften, das BMI und 
einige andere mehr hieran zu beteiligen waren. Die zu tŠtigenden Schritte waren: 
 
 HerbeifŸhrung eines Beschlusses der Organisation EUROCONTROL zur Einbe- 
 ziehung der DDR in die Konvention EUROCONTROLs; 
 
 Aufbau einer ãClearing-StelleÒ inklusive technischer Einrichtungen; 
 
 Ausarbeitung eines Vertrags mit den Sowjets und Einbindung des Vertrags in ein 
 Stationierungsabkommen; 
 
 Unterteilung der flughafen- und flugsicherungsbezogenen Aufgaben der BAU und 
 des BARTCC; Fortsetzung der FS-Dienste fŸr die BFS mit alliiertem Personal bis 
 31.12.1992; 
 
 Zuordnung aller technischen Einrichtungen zum Flughafen bzw. zur Flugsicherung; 
 EigentumsŸbergang technischer Einrichtungen an die BFS; 
 
 Festschreibung der GŸltigkeit des Gesetzes Ÿber die BFS auf dem Gebiet der DDR 
 ab dem Zeitpunkt der Vereinigung; 
 
 Einbringung eines Artikels im †berleitungsgesetz fŸr Westberlin, dass die BFS sich 
 bei der Wahrnehmung ihrer FS-Aufgaben alliierter Stellen und deren Personals 
 bedienen darf; 
 
 Festschreibung der GŸltigkeit der GebŸhrenverordnung fŸr alle westberliner und 
 DDR FlughŠfen und fŸr die FS-Streckendienste; 
 
 Erarbeitung eines Luftraumkonzeptes mit  dem BMVg und der GSSD; 
 
 Festlegung der verŠnderten Luftraumstruktur und zivilen An- und Abflugverfahren 
 fŸr die zivil genutzten FlughŠfen der DDR und Westberlins, der ATS-Strecken, 
 Meldepunkte, Warteverfahren, Funk- und Navigationsanlagen; 
 
 Erarbeitung von Ausnahmen zur FS-AusrŸstungsverordnung und zur Hšhen-
 messereinstellung; 
 
 Vorbereitung eines Erlasses zur Organisation fŸr BFS und INTERFLUG; 
 Funktionsbeschreibungen und Stellenbelegung; 
 
 Festlegung einer Besoldungs- / Tarifregelung fŸr das zu Ÿbernehmende Personal des 
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 MfV und der INTERFLUG; Vertragsangebote an das betroffene Personal; 
 
 Aufteilung des INTERFLUG Eigentums; †bertragung des Eigentums an FS-GerŠt 
 an die BFS; 
 
 Bedarfsanalyse fŸr Miet- und PachtvertrŠge; Unterteilung der Flughafen- und FS-
 bezogenen Aufgaben am Flughafen Tegel; 
 
 Aufbau einer šrtlichen BFS-Dienststelle, unter deren Aufsicht die alliierten 
 Dienststellen bzw. deren Personal Flugsicherungsdienste durchfŸhren. 
 
Im Zuge dieser zu tŠtigenden Schritte wurden verschiedene Szenarien zur Umgestaltung 
des Luftraums nach sowohl zivilen als auch militŠrischen Gesichtspunkten per Simulation 
sowohl in Deutschland als auch am EUROCONTROL Experimental Zentrum in 
Frankreich geprobt. Ein erster Besuch von EUROCONTROL im Schšnefeld ACC und 
Berlin ARTCC fand bereits am 6. 11. 1990 statt. Bis Februar 1993 hatte man drei Modelle 
ausgearbeitet and analysiert. Unterschiedliche Simulationen hatten fŸr die An- und 
Abflugkontrolle aller betroffenen sechs FlughŠfen und fŸr die Bezirkskontrolle im unteren 
und oberen Luftraum (Ÿber FL 245) stattgefunden. Das erzielte Ergebnis resultierte in den 
gezeigten Abbildungen Nr. 327 und 328. Die bislang als BARTCC bezeichnete ACC/APP 
Zentrale der westlichen Alliierten kam unter die ZustŠndigkeit der BFS und nannte sich bis 
1994 weiterhin Berlin ARTCC. FŸr die Bezirkskontrolle wurden fŸr den unteren Luftraum 
sechs ACC - ArbeitsplŠtze eingerichtet und fŸr den oberen drei UAC - Sektoren. Alle 
Sektoren waren fŸr die gemeinsame Kontrolle allen zivilen und militŠrischen Verkehrs 
durch einen Radarlotsen und seinem Koordinator geplant. Weitere fŸnf ArbeitsplŠtze waren 
fŸr besondere militŠrische ATC - Aufgaben eingerichtet (siehe SPREE RADAR). Die 
Funktion der Anflugkontrolle der FlughŠfen Erfurt, Leipzig und Dresden wurde in das 
ACC Berlin verlegt. Der Flugverkehrs-Kontrolldienst an diesen drei PlŠtzen beschrŠnkte 
sich fortan auf die Flugplatzkontrolle (TWR). 
 
Das Streckenkonzept beruhte nun hauptsŠchlich auf den bereits bestehenden 
Navigationsanlagen. FŸr die Abwicklung der An- und AbflŸge und neuen 
StreckenfŸhrungen wurden bis zur Inbetriebnahme der im Umbau befindlichen Berlin 
ARTCC drei zusŠtzliche VOR-Anlagen an den Standorten Ršddelin (RDN), Klasdorf 
(KLS) und BarnstŠdt (GOT) errichtet. Parallel hierzu fand die Umgestaltung der Berliner 
Kontrollzone statt, unter der Vorraussetzung des weiteren Betriebs des Flughafens 
Tempelhof, so dass der Betrieb aller vier FlughŠfen fŸr die kommenden Jahre vorausgesetzt 
wurde. Die Betriebsaufnahme des kompletten Konzepts fŸr die Flugverkehrsdienste Berlin 
nach dem Umbau des BARTCC und der EinfŸhrung des FS-Systems DERD-XL  in das 
Berlin ACC war fŸr 1994 geplant. Leiter des Betriebs wurde A. Stensitzky und Leiter der 
Technik W. Trempler.  

 
Eine der ersten zwingenden Massnahmen war die Umgestaltung der Luftraums mit den drei 
Kontrollbezirken (CTA) der FIR Berlin nach ICAO Kriterien und den nun entstehenden 
zivilen und militŠrischen Erfordernissen in den vier Jahren der †bergangszeit. Die drei 
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breiten westlichen Luftkorridore entfielen, aber alle FlugplŠtze der GSSD/WGT benštigten 
und erhielten bis 1994 Kontrollzonen (CTR), die im Verlauf des erfolgten Abzugs wieder 
aufgelšst wurden. Die CTR Berlin musste umstrukturiert werden, um fŸr die An- und 
Abflugverfahren der FlughŠfen Tegel, Tempelhof und Schšnefeld Platz zu schaffen. Nun 
wurde von Westen nach Berlin nicht mehr nur bis 10.000 Fuss Flughšhe geflogen, sondern 
bis in den oberen Luftraum, anfangs im westlichen Teil der FIR allerdings nur bis FL 200. 
Zum Schutz der IFR-FlŸge wurde zusŠtzlich ein SichtflugbeschrŠnkungsgebiet (CVFR) 
eingerichtet. 
 
Gleichzeitig hierzu erfolgte auch die Umgestaltung der Nahverkehrsbereiche (TMA) der 
FlughŠfen Erfurt, Dresden, Leipzig  und Schšnefeld, wie Abbildung 339 im Entwurf zeigt. 
Viele der hier gezeigten simulierten FS-Strecken und Kontroll-Sektoren wurden 
Wirklichkeit. Die Luftstrasse A4 blieb als wichtige Nord-SŸd Traverse erhalten. Man 
entschied, den Luftraum in ein unteres Kontrollgebiet bis FlugflŠche 245 (FIR mit CTA) 
und ein oberes darŸber (UIR mit UTA) einzurichten.  
 

   
337 - Vorgeschlagene Luftraum-Sektorisierung im oberen und unteren Luftraum - 338 

 
Die im FS-Simulator erprobten verŠnderten Verfahren und neue Luftraumstruktur mussten 
nun in den aktuellen Flugbetrieb umgesetzt werden. Die Ÿblicherweise hierfŸr erforderliche 
Umschulungszeit fŸr das gesamte Betriebspersonal war nicht machbar. Somit wurde diese 
Umschulung in einwšchigen Kursen lediglich im Simulator vorgenommen. Arbeits-
platzzulassungen fŸr den Betrieb wurden dort erteilt. 
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339 - Planungskarte der BFS zur Umgestaltung der 1990 bestehenden Nahverkehrsbereiche 

 

 

 
340 - Das neu eingefŸhrte SichtflugbeschrŠnkungsgebiet Berlin 1992 
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341 - Das neue Gesicht der CTR Berlin 1992 

 
Gleichzeitig fanden wŠhrend der †bergangsphase auch wesentliche Umbauten und 
Einrichtungen neuerer FS-Technik an den FS-Stellen in Erfurt, Dresden und Leipzig statt, 
die auch die Šusserliche Erscheinungsweise der GebŠude betrafen. 

 

    
342 - Die DFS FS-Stelle Dresden und TWR-Kanzel Erfurt - 343 

 

         
344 - Die FS-Stellen der DFS in Erfurt und Leipzig - 345 
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346 - Die neue BFS Regionalstelle Ost in Schšnefeld mit neuem Kontrollturm - 347 

 

BARTCC 
Berlin Air Route Traffic Control Centre  

Flugsicherungs-Bezirkskontrollzentrale Berlin  
 

Die von den westlichen Alliierten in Tempelhof betriebene FS-Bezirkskontrollzentrale 
Berlin ARTCC kam durch die Wiedervereinigung der beiden Staaten nun unter die 
ZustŠndigkeit der westdeutschen Behšrde BFS. Diktiert durch Personalmangel wurde im 
Rahmen der ã2 + 4Ò GesprŠche vereinbart, die dort beschŠftigten militŠrischen und zivilen 
amerikanischen und franzšsischen Flugleiter bis auf weiteres zusammen mit den dort 
umgehend auszubildenden Flugleitern der BFS und INTERFLUG zusammen arbeiten zu 
lassen. FŸr die westdeutsche Seite mag dies nicht ungewšhnlich gewesen sein, da sie nicht 
das erste Mal durch Personalmangel in BedrŠngnis war. FŸr die Aussenstehenden allerdings 
war dies eine ungewšhnliche, wenn auch wohltuende Erscheinung, da die Flugsicherung so 
wie der Flugverkehr selbst, eigentlich international sind. Allerdings musste es fŸr die AACS 
- Einheit der US Luftwaffe als Zumutung betrachtet werden, dass nun auch sowjetische 
militŠrische Flugleiter bei der militŠrischen SPREE RADAR Komponente der Bundeswehr 
in Tempelhof  hŠtten arbeiteten dŸrfen, was aber wohl nicht geschah. 

 

 
348 - Berlin ARTCC vor dem Umbau in Berlin ACC und Einrichtung des Sysgems DERD-XL  
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Diese FS-Zentrale musste umgebaut werden, denn das Schšnefeld ACC der INTERFLUG 
sollte dort in Tempelhof integriert und die Zentrale mit einheitlichem neuen GerŠt 
ausgerŸstet werden. FŸr die Leitung dieser Aufgabe wŠhlte man den Interflug Ingenieur, W. 
Trempler. Es wurde ein neues Radardatenverbeitungs- und Darstellungssystem vom Typ 
DERD -XL errichtet, welches 1994 in Betrieb ging.  
 

  
349 - Tempelhof Radar zur Zeit der Fusionierung der Flugsicherung mit der BFS - 350 

 
BARTCC wurde in seinen letzten Jahren des Bestehens mit viel zusŠtzlichen 
Flugfunkverbindungen zu weit entfernten Flugfunkstationen per Fernleitung ausgestattet; 
so unter anderem mit 7 Leitungen pro Richtung zu 
 
 Flugfunkstationen im Objekt Eggersdorf/Strausberg 
 Flugfunkstationen auf dem Fliegerhorst Laage 
 Flugfunkstationen auf dem Fliegerhorst Holzdorf 
 Flugfunkstationen bei RaFŸAbt. 32 Sprštau 
 Flugfunkstationen auf Fliegerhorst Fa§berg 
 
Zur Koordinierung hatte BARTCC Fernsprechleitungen zu den TWR, GCA und AIS - 
Stellen auf den FlugplŠtzen, d. h. je drei Fernsprechleitungen pro Platz  nach Basepohl ; 
Cottbus; Briest; Parow; Holzdorf; Trollenhagen/Neubrandenburg; Preschen ; 
Wriezen/Neuhardenberg und Laage. Au§erdem bestand je eine Fernsprechverbindung nach 
Berlin/Schšnefeld ACC, Bremen ACC/MACC, Frankfurt/Main ACC, Maastricht 
UAC/MUAC, Karlsruhe UAC/MUAC (Rhein Control), Hannover APP, Leipzig APP, 
Hamburg APP, Kopenhagen ACC und Malmš ACC; sowie je eine Fernsprechleitung pro 
CRC Parchim, Sprštau, Pragsdorf und Schšnewalde, zwei Fernsprechleitungen nach Lauda 
zur FŸhrung und je eine Fernsprechleitung nach Goch zur Koordination, zur 
Flugsicherungsgruppe Nord Friedland und SŸd Cottbus. 
 

SPREE RADAR  
 

Um der ihr zugewiesenen Aufgabe der Leitung und Koordinierung der sowjetischen 
GSSD/WGT FlŸge gerecht zu werden, richteten die BFS und die Deutsche Luftwaffe im 
Berlin ARTCC/ACC fŸnf militŠrische ArbeitsplŠtze unter dem Rufzeichen SPREE RADAR 
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ein. Als Sensoren wurden die drei vorhandenen amerikanischen Radaranlagen weiter 
benutzt. 

 

 
351 - SPREE RADAR ArbeitsplŠtze im ACC  in Berlin Tempelhof 

 

 
352 - Radar-Sensoren, die 1994 noch im Betrieb genutzt wurden. 

 

Die beiden ACC Friedland und Cottbus, eigentlich nur INTERFLUG ACC - Komponenten 
in der dortigen NVA GefecchtsstŠnden GS-31 und -33 der militŠrischen 
Gebietskontrollestellen, wurden 1990 BFS FS-Stellen und schlossen 1992. Ihre 
ZustŠndigkeit wurde nach Schšnefeld ACC verlegt. Schšnefeld ACC wird mit der 
Eršffnung des neu ausgestatteten Berlin ACC 1994 aufgelšst. Bis dahin wurde auf der 
Grundlage der 1990 beschlossenen Betriebsabsprache zwischen dem Berlin ARTCC und 
Schšnefeld ACC miteinander koordiniert und gearbeitet. 

 
Eingliederung der Flugsicherung in die behšrdliche Struktur der BRD  

 
Im FrŸhjar 1990 wurde bekannt, dass die Flugsicherung der Interflug definitiv von der BFS 
Ÿbernommen werden sollte. 60 Interflug Flugleiter beschlossen, sich am 7. Mai 1990 in 
Berlin mit Kollegen aus der BRD zu treffen, um zusammen mit Vertretern des Verbandes 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen  1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
385 

Deutscher Flugleiter (VDF) und der Deutschen Angestellten Gewerkschaft (DAG) ihre 
Zukunftsaussichten zu beraten. 196 Flugleiter und viele Techniker wurden Mitglied im 
VDF und dem Verband der FS-Techniker FTI. Beide Gewerkschaften, …TV und DAG, 
unterstŸtzen die zu †bernehmenden. Das Ergebnis war die Aufnahme von 196 
INTERFLUG  Flugleitern in den VDF.  
 
Am 3.10.1990 Ÿbernahm die BFS die Flugsicherung und ca. 600 Interflug FS-Mitarbeiter 
aus den Dienstbereichen FVK, FSB, FST und FSF, davon etwa 200 Flugleiter. D ie BFS 
verhandelte fŸr die Jahre der †bergangszeit mit der franzšsischen Luftwaffe Ÿber die 
WeiterbeschŠftigung der franzšsischen Flugleiter in Tegel und mit der US-Luftwaffe 
desgleichen Ÿber deren Flugleiter in Tempelhof. Einige diesr Flugleiter wechselten 1993 in 
AnstellungsverhŠltnisse mit der neue gegrŸndeten Deutsche Flugsicherung GmbH DFS. 
Die nicht Ÿbernommenen verliessen Ende 1992 die FS-Betriebsstelle in Berlin.  
 
Am 1.12.1992 wurden dann zwšlf, spŠter erhšht auf 18, Flugleiter aus Schšnefeld nach 
Tempelhof in die Anflugkontrolle versetzt. Als am 1.1.1993 die Auflšsung der BFS in Kraft 
trat und die neue Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) die Dienste Ÿbernahm, ergab sich 
eine wesentli che Verbesserung zum Verdienst und den sozialen Leistungen.  
 
Die bereit 1990 eingerichtete BFS FS-Stelle Berlin wurde 1993 zur FS - Regional-
kontrollstelle Ost, geleitet von H. J. Batzer. WŠhrend der vierjŠhrigen †bergangszeit war 
Zimmermann Verkehrsminister, Eckhardt Leiter der Luftfahrtabteilung LR-16 im BMV, 
Niester in Abteilung Z und J. Lischka PrŠsident der BFS. Leiter Betrieb bei der BFS 
Zentrale war Graf. Der Vertreter der BFS in der LUKO in WŸnsdorf war D. Rosse. Die 
Verhandlungen zwischen INTERFLUG  und BFS fŸhrten auf ostdeutscher Seite O. 
Spangenberg und G. GŠbel fŸr das MfV. BRD Verteidigungsminister war Stoltenberg. 
 
Am 10.11.1994 Ÿbernahm die DFS die neue FS-Regional-Kontrollstelle Berlin und am 
3.12.1994  geht die neue Berliner Bezirkskontrollzentrale (ACC mit APP und TWR) mit 
neuer AusrŸstung in Betrieb. Rund zehn Jahre spŠter wird die ACC Berlin wieder aufgelšst 
und die ZustŠndigkeit Ÿber die FIR Berlin geht Ÿber auf die FS-Regionalkontrollstelle 
Bremen. Berlin ACC wird, ebenso wie danach auch der Flughafen Tempelhof, geschlossen 
werden. Den Flugverkehr im oberen Luftraum der UTA Berlin wird man von der FS-
Zentrale UAC Karlsruhe aus leiten. Die hiernach folgenden Karten zeigen die 
Luftraumaufteilung in den Jahren 1979, 1981, 1986, 1990 und 1994. 
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353 - INTERFLUG Funknavigationskarte der Berlin FIR 1990 
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Der Plan zur Errichtung eines einzigen internationalen Verkehrsflughafens 
fŸr den Grossraum Berlin 1993 

 
Zwei Jahre vor dem Ende der †bergangsphase begann Berlin die Schliessung der 
FlughŠfen Tegel, Tempelhof und Schšnefeld zu planen, um sie durch einen neuen 
internationalen Zentralflughafen zu ersetzen. 1993 lag die detaillierte Planung hierzu auch 
fŸr den Luftraumbedarf fŸr einen solchen neuen Flughafen vor. In die Endauswahl waren 
16 mšgliche Orte gekommen, die auf drei reduziert werden konnten. Diese waren 
Sperenberg, JŸterbog Ost und Schšnefeld. Der letztere wurde letztendlich als Standort 
bestimmt und wurde in seiner Auslegung mit vier Landebahnen geplant. Die Idealverfahren 
fŸr An- und Abflug hierfŸr wurden gemeinsam von den Firmen Landrum & Brown (USA) 
und Flugsicherungs-System-Beratung GmbH (BRD) unter der Leitung von M. Lee (Fa. 
Landrum & Brown) und F. W. Fischer (Fa. FSB) erarbeitet. 
 
Zuvor hatte man allerdings auch EntwŸrfe fŸr einen Flughafen mit sechs Start- und 
Landebahnen erstellt, in der Erwartung, dass der Flugverkehr in der zweiten Dekade nach 
Inbetriebnahme des neuen und dann einzigen Platzes den Anforderungen nicht mehr 
genŸgen wŸrde. FŸr beide Szenarien wurden normale Instrumenten-AnflŸge mit 3¡ 
Gleitpfad, aber auch solche mit 6¡ und 7¡ fŸr STOL (Short Take-Off or Landing) 
Flugzeuge, erstellt. 
 

 
354 - Die 1993/94 fertiggestellte Planung fŸr den Ausbau Berlin-Schšnefeld mit vier SLB 

 
Die nachfolgende Grafik zeigt die damals berechnete Ausdehnung des neuen 
Nahverkehrsbereichs Berlin fŸr eine 6-SLB Auslegung mit jeweils drei Luftraum-
WarterŠumen im Westen und Osten fŸr die Flughšhe 4.000 und 24.500 Fuss (FL-40 und 
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FL-245). †berflŸge Ÿber der Stadt unterhalb 7.000 Fuss sollten im spŠteren Betrieb nicht 
mehr gestattet sein. Das jetzige Ergebnis mit einem geschlossenen Flughafen Tempelhof, aus 
der Sicht des Autors eine nationale VerkehrssŸnde, einem total Ÿberlasteten und  
renovierungsbedŸrftigen Flughafen Tegel sowie einem am Rande seiner KapazitŠt 
arbeitenden Flughafen Schšnefeld, stellt den Verkehrsplanern, involvierten Behšrden und 
zustŠndigen Politikern ein schlechtes Zeugnis aus. 

 

 
355 - 6-SLB Lageplan fŸr den Flughafen Schšnefeld aus 1993 

 

 
356 - Luftraumbedarf fŸr Berlin-Schšnefeld BBI mit 6 SLB, Stand 1993 
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Was auf der Seite des Verkehrsdienstes Flugsicherung als Ergebnis der Wiedervereinigung 
der beiden Staaten von den zustŠndigen zivilen und militŠrischen Luftfahrtbehšrden 
geleistet und erreicht wurde, war eine sehr zufriedenstellende Leistung. Was im gleichen 
Zuge auf der Seite der Berliner FlughŠfen geleistet wurde, nicht. 

 
357- Der Projektleiter des Berlin Brandenburg International Flughafenprojekts BBI / BER in Schšnefeld im 

Jahre 2017 bei der Abfassung der letzten UmbauplŠne. 
Quelle: Elsner 
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ANLAGE - A 
BMV  Chronik Deutsch/Russische Zusammenarbeit 1990 - 1994 

Umgestaltung des Luftraums und Abzug der WGT 
 

Deutsch-Russische Zusammenarbeit bei der Umgestaltung des Luftraums Ÿber dem 
šstlichen Deutschland im Zuge des Abzuges der Westgruppe der Truppen der UdSSR 

 
1 
FŸr die Westgruppe der sowjetischen StreitkrŠfte in Deutschland (WGT), die bis zu diesem 
Zeitpunkt der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands die Nutzung des ostdeutschen 
Lufrraumes massgeblich mitbestimmte, galt es, die DurchfŸhrung ihres Flugbetriebs kŸnftig 
an die luftverkehrssrechtlichen Bestimmungen der BRD anzupassen. Eine vollkommene 
†bertragung dieser rechtlichen Grundlagen auf den WGT-Flugbetrieb war jedoch in der 
Praxis nicht relisierbar, so dass umfangreiche BeschrŠnkungen fŸr alle Luftraumnutzer und 
eine Neustrukturierung des ostdeutschen Luftraumes zunŠchst unumgŠnglich waren. 
 
2 
25.5.1990 
Nach Jahrzehnten der Sprach- und Kontaktlosigkeit kam es in Anlehnung an die im 
FrŸhjahr 1990 ins Leben gerufenen ã 2 + 4Ò - GesprŠche zwischen den Alliierten und den 
beiden deutschen Staaten in Berlin-Schšnefeld zu einer ersten Begegnung von FS-Experten, 
die den ersten Schritt zur Neustrukturierung des ostdeutschen Luftraumes darstellte. Es 
trafen sich: 
 
- vier ãChief ControllerÒ der Berliner Luftsicherheitszentrale (BASC): Nelson (USA),   
 Donlan (GB), Cazarre (F), Bormutov (UdSSR), 
 
- DDR - Flugsicherung (Name nicht genannt), 
 
- der Vertreter der franzšsischen MilitŠrregierung in West-Berlin (Leparoux), 
 
- der Vertreter der US-Botschaft in Ost Berlin (Mozur), 
 
- der Vertreter der US-Administration des alliierten Flugsicherungsdienstes in Berlin-
 Tempelhof (Smith), 
 
- der Vertreter der StŠndigen Vertretung der BRD in Ost-Berlin (Frick).  
 
3 
29.5.1990 
Expertentreffen in der BASC mit dem Ergebnis, bis zum 15.6.1990 eine 
Verfahrensabsprache (Letter of Procedures) zwischen den vier Stellen BASC, BARTCC, 
Schšnefeld ACC und APP zu erarbeiten. Auf der Grundlage dieser Verfahrensabsprache 
sollten zwischen dem BASC und Schšnefeld ACC kŸnftig die Genehmigungsverfahren fŸr 
SonderflŸge der DDR Ÿber dem Stadtgebiet von Ost-Berlin und dem Gebiet der DDR 
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innerhalb der Berliner Kontrollzone (BKZ) durch das BASC erfolgen. Des weiteren sollte 
in dieser Verfahrensabsprache zwischen dem BARTCC und Schšnefeld APP das 
Koordinationsverfahren fŸr An-/AbflŸge zum/vom Flughafen Schšnefeld mit dem BARTCC 
geregelt werden. 
 
4 
Im Zusammenhang damit wurden erste Absprachen zur Schaltung telefonischer 
Direktleitungen zwischen Schšnefeld APP und BARTCC sowie Schšnefeld ACC und dem 
BASC gefŸhrt. 
 
5 
16.8.1990 
Erste Beratung der sechs Staaten auf Gesandtenebene unter Vorsitz der USA (im weiteren 
im Rotationsverfahren UdSSR, BRD, F, DDR, GB) zur Eršrterung folgender Fragen: 
 
- …ffnung der Berlin - Korridore fŸr nicht-alliierte Fluggesellschaften, 
 
- Anhebung des bislang nur bis 3.000 m nutzbaren Hšhenbandes in den Berlin 
 Korridoren (wurde auf 6.100 m erhšht), 

 
- Fragen der Luftsicherheit. 
 
Die Vertiefung der Arbeiten erfolgte auf Expertenebene unter deutschem Vorsitz. 
 
6 
27.9.1990 
Abschluss der Arbeiten der 6-Staaten ExpertengesprŠche zur ãLuftraumnutzung der 
Berliner Korridore, der Berliner Kontrollzone und dem Ÿbrigen Luftraum der DDRÒ. Das 
Ergebnis bildete das sogenannte ãBerlin PapierÒ. Es bildete in der Folgezeit die 
Ausgangsbasis fŸr die gemeinsamen Arbeiten. 
 
7 
4. + 5.10.1990 
Erste ExpertengesprŠche fanden statt in WŸnsdorf zwischen Jacobi (BVM), OTL Joest, O 
Kolpakow, in denen es vorrangig um die Anpassung des sowjetischen militŠrischen 
Flugbetriebes an die neue Luftraumstruktur und Fragen der Koordination ging. Die 
Realisierung der im ãBerlin PapierÒ vereinbarten Entsendung sowjetischen Personals ins 
BARTCC wurde erstmals angesprochen. Die Luftstrassenbreite wurde generell auf 8 NM 
bzw. 10 NM (AWY A4) plus 5 NM beidseitiger Pufferzone vereinbart. 
 
8 
9. + 10.10.1990 
Zweite Ressortbesprechung in Bonn (BG Adam, Eckhardt, GM Barsukow, Grinin). Die 
ãFensterregelungÒ in der Luftstrasse A4 wurde zugunsten des sowjetischen Flugbetriebes 
korrigiert (Friedland - FŸrstenwalde und Boxberg - Beeskow). Gleichberechtigt zum 
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SZUWD wurde eine deutsche Luftraumkoordinierungsstelle (LUKO) in WŸnsdorf 
eingerichtet. 
 
9 
13. + 14.11.1990 
Der Beratungsausschuss tagte in Strausberg (BG Engelin, Eckhardt, GM Barsukow, 
Grinin). Es wurden u.a. Strecken und Mindestflughšhen fŸr NachtflŸge und die 
Einrichtung von Tieffluggebieten festgelegt. 
 
10 
19. + 20.12.1990 
Ressortbesprechung in Bonn. Es nahmen teil BG Engelin, Eckhardt, GM Barsukow und 
Grinin. Im Mittelp unkt der Beratung steht die Eršrterung der Artikel 2 und 7 des Entwurfs 
der Vereinbarung zwischen BMVg, BMV sowie MoD UdSSR sowie einzelner Abschnitte 
der HFR (OPP 91). Es wurde vereinbart, dass sowjetisches Kontrollpersonal in der 
Kontrollstelle SPREE RADAR der Bw (im Berlin ACC der BFS) in Tempelhof eingesetzt 
wird. Die deutsche Seite Ÿbergab neue VorschlŠge Ÿber die gegenŸber dem ãBerlin PapierÒ 
geŠnderte ãAbstandslinieÒ. 
 
11 
18.2.1991 
Der Abteilungsleiter fŸr Luft- und Raumfahrt nannte als wichtigste zu lšsende Schritte: 
 
- die Erweiterung der Nahverkehrsbereiche Berlin, Leipzig, Dresden und Erfurt, 
 
- die Anbindung der RegionalflughŠfen an Luftstrassen, 
 
- die Verschiebung der Abstandslinie nach Osten (ThŸringen) und damit …ffnung 
 des Luftraumes fŸr die Allgemeine Luftfahrt und den Sportflugbetrieb, 
 
- die begrenzte zivile Mitbenutzung von WGT FlugplŠtzen. 
 
12 
3. + 4.6.1991 
Expertenberatung in WŸnsdorf (Eckhardt, O. Schenk, O Koschkin, Grigorjew). Der Bw 
Flugplatz Laage nahm den zivil/militŠrischen Flugbetrieb auf. Im Mittelpunkt stand die 
Eršrterung von VorschlŠgen der BFS Ÿber 
 
- TMA Erweiterungen Berlin, Leipzig, Dresden und Erfurt, 
 
- die Erweiterung des Hšhenbandes in den Luftstrassen W-10 und B-52. 
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13 
9. - 12.9.1991 
Expertenberatung in WŸnsdorf (Jacobi, OTL Wenzel, O Sagrubski). Die CTR 
Werneuchen wurde neu festgelegt. Am Flugplatz Laage wurde eine TMA eingerichtet. Es 
wurden Probleme diskutiert, die im Zusammenhang mit der Luftfahrtausstellung ILA-94 
stehen: 
- IFR StreckenfŸhrungen, 
- Sperenberg als Ausweichflugplatz fŸr Schšnefeld, 
- Schiessbetrieb. 
 
14 
19.11.1991 
Die sowjetische Seite stimmte der Einrichtung einer direkten Flugstrecke zwischen 
WŸrzburg und Erfurt zu. 
 
15 
7.2.1992 
Expertenberatung in WŸnsdorf (Jacobi, OTL Joest, O Sagrubski). Die Betriebsabsprachen 
zwischen der BFS und Werneuchen und Sperenberg traten in Kraft. 
 
16 
26.5.1992 
Anhebung der Obergrenze fŸr zivile VFR FlŸge auf Fl 100 sŸdlich der Linie 520000N und 
westlich 122500E ab 1.10.19992 wurde vereinbart. 
 
17 
16.9.1992 
Expertenberatung in WŸnsdorf (OTL Mehlhorn, Robbel, O Boromotow). Der Luftraum 
sŸdlich von 520000N und westlich von 122500E wurde bis FL 185 (5.500 m) zum 
kontrolliereten Luftraum erklŠrt. 
 
18 
25.1.1993 
Expertenberatung WŸnsdorf (Jacobi, OTL Joest, O Koschkin). Die deutsche Seite 
beantragte die Umwandlung des nicht zivil kontrollierten Luftraums in kontrollierten 
Luftraum. 
 
19 
7.4.1993 
WŸnsdorf (Eckhardt, OTL Bšhm, GM Barsukow). Der gesamte sŸdlich Berlins gelegene 
Luftraum wurde zum kontrollierten Luftraum erklŠrt. Die Obergrenze der TMA Dresden 
wurde auf FL 245 (7.300 m) angehoben. 
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20 
10.8.1993 
WŸnsdorf (Jacobi, OTL Bšhm, GM Laptjew). Die CTR von 8 WGT FlugplŠtzen wurden 
am 16.9.1993 gestrichen. Die deutsche Seite machte einen Vorschlag zur Umwandlung des 
nicht zivil kontrollierten Luftraumes in kontrollierten Luftraum im Norden Berlins. 
 
21 
1.2.1994 
WŸnsdorf (Jacobi, OTL Joest, O Sagrubski). Der deutschen Seite wurden die konkreten 
Termine der Schliessung der letzten 7 CTR sowie 12 BeschrŠnkungsgebiete mitgeteilt.  
 
22 
23.2.1994 
Beratungsausschuss in FŸrstenfeldbruck (O.i.G. Hufenbach, Eckhard, GM Laptjew). Die 
deutsche Seite wurde Ÿber die geplante Ausserdienststellung des ZUWD/LUKO am 
29.4.1994 in WŸnsdorf sowie die Verabschiedung der russischen Truppen am 27.5.1994 in 
Sperenberg informiert. 
 
23 
29.4.1994 
Offizielle Ausserdienststellung des russischen Flugleitzentrums / ZKWD in WŸnsdorf. Bis 
zum endgŸltigen Abzug der russischen Luftwaffe am 31.8.1994 setzte ein verkleinertes 
ZUWD die Arbeit fort.  
 

* * *  
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ANLAGE  - B 
2 + 4 Vereinbarung Artikel 6 und 7 der Anlage 5 des Vertrags 

Die 6 - Staaten Expertenrunde 
Quelle: Nutzung des Luftraums Ost, G. Maier, Mai 1991 
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ANLAGE  - C 
 

Betriebsabsprache zwischen Berlin ARTCC und Schšnefeld ACC 
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ANLAGE - D 
 

BFS und FAF 
Vereinbarung Ÿber die DurchfŸhrung der Franzšsischen Flugsicherungsdienste 

am Flughafen Berlin-Tegel sowie im Berlin ARTCC in Tempelhof 
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ANLAGE - E 
 

Die Luftraumstruktur am 23.8.1990  
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ANLAGE  - F 
 

Jeppesen Navigationskarte Berlin FIR 1990  
 

 
Das Ergebnis der Luftraumumgestaltung aus 1990 mit den neuen Flugstrecken im oberen Luftraum Ÿber 

FlugflŠche 245 (ca. 7.500 m); Quelle: Jeppesen & Co 
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ANLAGE - G 
 

Jeppesen Navigationskarte Berlin FIR 1991 
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Kommentar 

Die Flugsicherung der DDR und BRD im Vergleich  

 
Will man die Flugsicherungs-Systeme der DDR und der BRD im nachhinein miteinander 
vergleichen, so muss man zuvor feststellen, dass die Flugsicherung in Ost-Deutschland 
fester Bestandteil eines militŠrischen Systems der LuftstreitkrŠfte war, wŠhrend die 
Flugsicherung in West-Deutschland Teil eines rein zivilen Verkehrssystems darstellte. Allein 
hieraus ergaben sich in der Auslegung der Flugsicherungs-Systeme und insbesondere ihres 
Betriebs gravierende Unterschiede. 
 
Die Flugsicherung in der DDR, primŠr den Erfordernissen der LuftstreitkrŠfte und der 
Luftverteidigung unterliegend, musste sich diesen Erfordernissen beugend einschrŠnken, 
insbesondere was die freie Nutzung des kontrollierten Luftraums betraf. DarŸber hinaus 
war sie von den Bedingungen der GSSD abhŠngig, welche die hšchste 
Entscheidungsbefugnis Ÿber Flugsicherungs-Angelegenheiten der NVA und der HVZL 
innehatten. Die DDR musste sich zudem ihren Luftraum mit nur einer Luftwaffen-
Stationierungsmacht teilen. 
 
Die Flugsicherung in der BRD, primŠr auf die Erfordernisse der zivilen Flugverkehrs-
Entwicklung ausgerichtet, war als zivile Bundesbehšrde auch nicht všllig frei in ihrem 
Betrieb und Handeln, insbesondere was, wie in der DDR auch, den hierfŸr verfŸgbaren 
Luftraum betraf. Zum einen hatte sie Anforderungen der1956 entstandenen Luftwaffe  zu 
befriedigen und war zum anderen von den Ÿbergeordneten Entscheidungen des NATO - 
CEAC Ausschusses abhŠngig. Dieser Ausschuss gab die von den StationierungsstreitkrŠften 
gestellten Bedingungen wieder. Und zusŠtzlich zur eigenen Luftwaffe waren in der BRD 
hauptsŠchlich die Erfordernisse dreier StationierungsstreitkrŠfte zu erfŸllen. Hinzu kamen 
die regelmŠssigen FlŸge der anderen NATO-Vertragsstaaten Grossbritannien, Belgien, 
Niederlande und DŠnemark. 
 
Die Situation im oberen Luftraum der BRD wurde zudem durch die Abtretung des 
gesamten oberen Luftraums ab 20.000 Fuss (6.100 m inkl.) an die 1963 gegrŸndete 
EuropŠische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt Ð EUROCONTROL komplizierter. 
Die FS-Behšrde BFS wurde zum gleichen Zeitpunkt (1964) fŸr den oberen Luftraum zur 
Leistung der FS-Dienste im Auftrag EUROCONTROLs als deren Agent eingesetzt. 
 
GrundsŠtzlich kann man sagen, dass die DDR mit der NVA des MfNV und der HVZL des 
MfV als einheitlich betriebenem System einen unter voller Beachtung der vorgegebenen 
gesetzlichen Regeln sehr sicheren aber nicht flexiblen Flugverkehrs-Kontrolldienst geleistet 
und fŸr den Flugverkehr durchgefŸhrt hat. 
 
Im Unterschied zur DDR muss man heute feststellen, dass die BRD mit der Deutschen 
Luftwaffe des BMVg und der BFS des BMV einen unter teilweise negierender Missachtung 
der vorgegebenen gesetzlichen Regeln und internationalen Richtlinien und Vereinbarungen 
im Vergleich oft unsicheren, aber sehr flexiblen Flugverkehrs-Kontrolldienst geleistet hat. 
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Die gesetzliche Regelung zur Flugsicherung in der damaligen DDR und ihrer 
Unterscheidung in zivile und militŠrische Flugsicherung erscheint im Vergleich zur BRD 
rechtlich korrekt sowie den erlassenen Gesetzen und zwischenstaatlichen Abkommen und 
Vereinbarungen entsprechend folgerichtig. Auch war hier das Augenmerk auf die 
FŠhigkeiten, Motivation und Erfordernisse des im FS-System arbeitenden Menschen 
gerichtet.  
 
Dies war in der BRD nicht so. Es wurde eine Art Mischverwaltung im Bereich der 
Flugsicherung zwischen den zustŠndigen zivilen und militŠrischen Stellen betrieben; auf der 
Seite der Luftwaffe durch das Luftwaffenamt des BMVg und auf der zivilen Seite durch die 
BFS des BMV. Im Flugbetrieb unerschied man uneinheitlich zwischen Segregation, 
Kolokation und Integration, jeweils von FS-Stelle zu FS-Stelle unterschiedlich ausgeŸbt. 
Betrieb und Unterhalt des Systems richteten sich ausschliesslich nach 
Marktverkehrsanforderungen. Die Motivation, Erfordernisse und FŠhigkeiten des in diesem 
System arbeitenden Menschen waren sekundŠr. 
 
Man kann festhalten, dass das FS-System der DDR sein Personal besser ausgebildet, 
gerechter behandelt und versorgt hat, als dies in der BRD insbesondere bis Anfang der 
1970Õer Jahre, der Fall war.  
 
Mit der ZusammenfŸhrung der beiden Flugsicherungs-Organisationen unter eine 
einheitliche Verwaltung anlŠsslich der Wiedervereinigung der beiden Staaten, der 
Erlangung der vollen SouverŠnitŠt Ÿber den Luftraum und der GrŸndung der Deutsche 
Flugsicherung GmbH waren die vorherigen Organisationen Vergangenheit und die auf 
beiden Seiten gegebenen UnzulŠnglichkeiten behoben. 
 
 

 
Der Autor zu Besuch im Schšnefeld Tower (Diepensee) 1992 
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CHRONIK  
 

Bei Erstellung dieser Chronik zu den damaligen Gegebenheiten und Ereignissen mit 
Auswirkung auf die Entwicklung der Flugsicherung in der DDR ergab sich in der Nutzung 
der vorliegenden Quellen ein vierfaches Problem mit den UrsprŸngen aus den Bereichen 
 
- der UdSSR mit SMAD, SKK, GSSD/WGT und AEROFLOT,  
- der DDR mit NVA und den LSK/LV  sowie der HVZL, 
- der ICAO und BRD mit der BFS und 
- des RGW. 
 
Zu ein und demselben GerŠt, System oder Verfahren lagen Begriffe und ihre Definition vor, 
die aus diesen vier verschiedenen Quellen stammen und jeweils alleine betrachtet eine 
verschiedene Bedeutung erlaubten. Da ihre ursprŸngliche Wahl aus dem Sprachgebrauch 
des Entstehungslandes stammt, ist es verstŠndlich, dass zu ein und derselben Sache im 
ãfremdenÒ Sprachgebrauch anders lautende Begriffe entstanden. Die hier betroffenen 
Sprachen sind Deutsch, Russisch und Englisch; Deutsch zugleich in zwei Varianten. In der 
BRD ergab sich ein Gemisch aus den Vorkriegsbegriffen der Flugsicherung und den aus 
dem Englischen entstandenen und ins Deutsche Ÿbersetzten Begriffen. In der DDR aus 
ebensolchen Vorkriegsbegriffen und dann aus dem Russischen entstandenen und 
Ÿbersetzten. Hier kommt hinzu, dass die russischen Begriffs-Grundlagen aus dem 
militŠrischen Sprachgebrauch stammen und von der DDR auch fŸr den zivilen 
Anwendungsbereich so Ÿbernommen wurden. Es ist unvermeidlich, aber verstŠndlich, dass 
es dadurch zu MissverstŠndnissen in der Auslegung verschiedener Begriffe zwischen Ost- 
und West-VerstŠndnis kommen muss. WŠhrend auf der einen Seite der RGW bemŸht war 
auf seiner Seite Einheitlichkeit der Begriffsbestimmungen herzustellen, tat dies die ICAO 
auf der anderen Seite. Zwei hierzu nŸtzliche Publikationen sind einerseits die MilitŠr-Lexika 
auf der Seite des RGW und andererseits das viersprachige ICAO Lexikon (Dokument 
9713) mit den in den ICAO Mitgliedstaaten anzuwendenden AbkŸrzungen, Begriffen und 
ihrer Definition in Englisch, Russisch, Spanisch und Franzšsisch; den vier internationalen 
Luftfahrtsprachen. In der DDR beginnt Anfang der 1960Õer Jahre zudem eine Vermischung 
von Flugsicherungs-AbkŸrzungen und Begriffen der RGW und ICAO EinflusssphŠren. 
Verursacht wurde dies durch erforderlich gewordene Angleichung von Verfahren und  
Begriffen im internationalen Flugverkehr. Die INTERFLUG beflog Strecken in ICAO 
MitgliedslŠndern und im internationalen Luftraum und deren Fluggesellschaften flogen 
durch und in die DDR. Das fŸhrte zur gleichzeitigen und parallelen Anwendung der 
betreffenden Termini aus beiden Bereichen. Daher stammt die teilweise verwirrende 
Nennung von Begriffen zu ein und derselben Sache. Es wird daher nicht versucht, sie zu 
vermischen. Beide werden genannt. Dies betrifft AbkŸrzungen und Begriffe und soweit 
mšglich auch die Angabe ihres Ursprungs. Im Verlauf des Textes der folgenden Kapitel 
werden meist beide deutschen Versionen und/oder der englische Begriff genannt. 
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Datum  Vorgang         
 
12.09.1944 Das Protokoll der USA, Grossbritanniens und der UdSSR Ÿber die  
  Aufteilung des deutschen Territoriums in Besatzungszonen wird  
  gemeinsame Rechtsgrundlage (Londoner Protokoll). 
 
06.02.1945 Die UdSSR stimmt dem Inhalt des Londoner Protokolls zu. 
 
07.05.1945 General Eisenhower sendet sein Fernschreiben an Lt.Col. Murphy  
  (USAAF) zur Kapitulation des Deutschen Reichs. 
 
08.05.1945 Grossadmiral DšnitzÕs Telegramm geht an General Feldmarschall von 
  Greim zur Kapitulation des Deutschen Reichs. 
 
08.05.1945 Die Vier SiegermŠchte Ÿbernehmen die oberste Regierungsgewalt in  
  Deutschland. 
 
09.05.1945 Der 2. Weltkrieg ist in Europa vorbei. 
 
17.05.1945 Marschall Koniev (USSR) trifft mit General Bradley (USA) in Bad  
  Wildungen bei Fritzlar zusammen, um den Abzug der US-Truppen aus 
  dem Gebiet der kŸnftigen SBZ zu vereinbaren. 
 
05.06.1945 Eine Deklaration der Vier Alliierten setzt die deutsche Lufthoheit ausser 
  Kraft . 
 
05.06.1945 Nach seiner Errichtung Ÿbernimmt der Alliierte Kontrollrat der vier  
  SiegermŠchte die Regierungsgewalt in Deutschland. 
 
6.1945  78 Flugzeuge vom Typ Junkers Ju-52 aus verschiedenen Teilen Osteuropas 
  fliegen nach Berlin Schšnefeld zum Motorenaustausch. 
 
09.06.1945 Die Sowjetische MilitŠr Administration Deutschland SMAD wird errichtet. 
 
14.06.1945 US PrŠsident Truman schreibt an Marschall Stalin bezŸglich des 
  RŸckzugs der US Truppen per 21.6.45 aus dem Gebiet der SBZ. 
 
29.06.1945 Die Konferenz der Vier Alliierten zur Regelung des Austausches der 
   alliierten Truppen-Kontingente in Berlin mit Vorschlag zur Schaffung von 
  Luftkorridoren findet statt. 
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29.06.1945 In Berlin findet das Treffen zwischen den amerikanischen, britischen und 
  russischen Vertretern zum Thema Truppenaustausch in Berlin und den 
  erforderlichen Zugangswegen statt. 
 
29.06.1945 Eine erste Vereinbarung wird mit  den sowjetischen StreitkrŠften Ÿber 
  die Einrichtung eines 30 km breiten Flugkorridors von Fulda Ÿber  
  Magedburg nach Berlin zwischen US General Weeks und Marschall  
  Shukow getroffen. Dieser erste und vorerst einzige Korridor wird  
  eingerichtet und spŠter Teil des SŸdkorridors zwischen Berlin und 
  Frankfurt/Ma in. 
 
4.-6.7.1945 Es finden die Verhandlungen der Vier Alliierten zur Errichtung einer Luft-
  sicherheitszentrale in Berlin (BASC) statt. 
 
17.07.1945 Erster Tag der Potsdamer Konferenz der Vier SiegermŠchte 
 
17.07.1945 Der Linien-Flugverkehr zwischen Berlin und Moskau wird durch  
  AEROFLOT aufgenommen. 
 
30.07.1945 Der Alliierte Kontrollrat tritt zu seiner 1. Sitzung zusammen. 
 
01.08.1945 In der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) nimmt die Deutsche Zentrale 
  fŸr die Verkehrs-Verwaltung DVZZ (exklusive Luftverkehr) ihre Arbeit 
  auf. 
 
02.08.1945 Letzter Tag der Potsdamer Konferenz der Vier MŠchte 
 
8.1945  90 Flugzeuge der UdSSR zumeist vom Typ Li-2 und C-47 treffen in Berlin-
  Johannisthal ein. 
 
30.08.1945 Das 1. Amtsblatt (Gesetz VerkŸndungsblatt der Alliierten MilitŠr- 
  Regierungen) erscheint. 
 
9.1945  AEROFLOT nimmt den Flugbetrieb nach Berlin Johannisthal auf und 
  verlegt  den Flugbetrieb danach auf den Flughafen Schšnefeld. 
 
9.1945  Im Herbst 1945 sind 372 sowjetische Flugzeuge vom Typ Li-2 und C-47  
  am Flugplatz Berlin Johannisthal stationiert. 
 
08.10.1945 Die Anweisung Nr. 200 des Chefs der Zivilluftflotte der UdSSR zur  
  Errichtung eines zivilen Flughafens in Berlin ergeht. 
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15.10.1945 Der alliierte Kontrollrat richtet in seinem Luftfahrt Direktorat (Air  
  Directorate DAIR) eine Abteilung ã†berflŸgeÒ ein. 
 
22.11.1945 Die Vier Alliierten schlagen dem Alliierten Kontrollrat (ACC) die  
  Errichtung  einer Flugsicherheitszentrale  vor (23. Sitzung). 
 
22.11.1945 Der Koordinierungsausschuss (CORC) des Alliierten Kontrollrats (Allied 
  Control Council ACC) billigt die VorschlŠge zur Einrichtung von  
  Luftkorridoren von/nach Berlin und die Errichtung einer quadripartite 
  betriebenen Flugsicherheitszentrale in  Berlin zur Sicherung der FlŸge von 
  und nach Berlin. 
 
28.11.1945 Der Vorschlag Ÿber die Einrichtung von Luftkorridoren seitens der vier 
  Alliierten ergeht an den Alliierten Kontrollrat (Allied Control Council 
  ACC) und wird befŸrwortet. 
 
30.11.1945 Es finden Verhandlungen des Alliierten Kontrollrats (AKR) in Berlin zur 
  Einrichtung der drei westlichen Luftkorridore von/nach Berlin statt. Der 
  Alliierte Kontrollrat genehmigt sechs Korridore, davon drei nach Westen. 
 
12.12.1945 Die Errichtung der Berliner Luftsicherheitszentrale ist durch den Alliierten 
  Kontrollrat beschlossen. 
 
18.12.1945 Die Einrichtung der Berliner Flugsicherheitszentrale (Berlin Air Safety 
  Center - BASC) beginnt. 
 
1945  Die Fluggesellschaft AEROFLOT hat 1945 2236 FlŸge zwischen Berlin und 
  Moskau durchgefŸhrt. 
 
1.1946  Der Flugplatz Berlin Adlershof ist betriebsbereit. 
 
2.1946  Die ZustŠndigkeit Ÿber den Flughafen Tempelhof wird von der SMAD an  
  die US OMGUS Verwaltung Ÿbergeben. 
 
11.05.1946  Die polnische Fluggesellschaft LOT nimmt den Flugbetrieb zwischen 
  Warschau und Berlin mit Flugzeugen vom Typ Languedoc, IL-12 und CV-
  240 auf. 
 
20.05.1946 American Overseas Airways AOA (spŠter Pan American World Airways 
  PAA) nimmt am 18.5.1946 den Flugverkehr nach Berlin mit Landung in 
  Tempelhof auf. 
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04.07.1946 Die polnische LVG LOT erweitert ihr Streckennetz um das Segment Berlin  
  - BrŸssel, Paris und Amsterdam mit FlŸgen durch den Berlin - BŸckeburg 
  Korridor; ebenso wie die russische AEROFLOT mit FlŸgen staatlicher 
  Delegationen, u.a. nach London. Die Koordination der FlŸge erfolgte Ÿber 
  den TWR und APP Schšnefeld und spŠter weiter Ÿber die F†Z / ATCC an 
  die sowjetische Dienststelle in Karlshorst sowie von dort an die FS-Stelle 
  in Berlin-Tempelhof; gemŠss Bericht von M. Soldan. 
 
7.1946  Die tschechische Fluggesellschaft CSA nimmt den Flugverkehr zwischen 
  Prag und Berlin auf. 
 
01.09.1946 British European Airways BEA nimmt den Flugverkehr nach Berlin Gatow 
  auf. 
 
1946  AEROFLOT nimmt den regulŠren Flugbetrieb nach Berlin Schšnefeld mit 
  Jak-3 und Li-2 LFZ auf. 
 
1946  Die Volksrepublik Polen schliesst ein Luftverkehrsabkommen (LVA) fŸr die 
  polnische Fluggesellschaft LOT mit der Sowjetischen MilitŠrAdministra-
  tion Deutschland SMAD ab. 
 
20.10.1946 Artikel 4 der Verordnung des Direktorats fŸr Luftfahrt Angelegenheiten des 
  Alliierten Kontrollrats  (DAIR/P) enthŠlt die Aufgabenbeschreibung der 
  Berliner Luftsicherheitszentrale BASC. 
 
22.10.1946 Veršffentlichung der BASC Verordnung und  Flugregeln (DAIR/P) 
 
26.02.1947 Das Wissenschaftlich-Technische Hydrometeorologische BŸro wird der 
  SMAD unterstellt. 
 
21.07.1947 Das Wissenschaftlich-Technische Hydrometeorologische BŸro wird der 
  MilitŠr -Verwaltung unterstellt. 
 
01.03.1948 Die tschechische LVG CSA erweitert ihr Streckennetz um die Segmente 
  Berlin - Kopenhagen und Oslo. 
 
21.06.1948 Die ZustŠndigkeit Ÿber das Wissenschaftlich-Technische Hydrometeo-
  rologische BŸro geht auf das Meteorologische Observatorium in Potsdam 
  Ÿber. 
 
26.06.1948 Die Berliner LuftbrŸcke beginnt. 
 
1948  Im Jahr 1948 finden 1618 FlŸge aus Berlin Schšnefeld statt. 
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12.1948 Die auf 2300 m verlŠngerte Start- und Landebahn 23 in Berlin Schšnefeld 
  geht in Betrieb. 
 
1949  In der SBZ wird durch SMAD der Inland Flugverkehr aufgenommen. 
 
03.1949 Die AACS Einheit der US-Luftwaffe beginnt mit der Errichtung einer FS-
  Bezirkskontrollzentrale (ARTCC) fŸr die Flugvekehrskontrolle in den 
  Luftkorridoren und der Kontrollzone, um die FS-Stelle ãBerlin AirwaysÒ 
  abzulšsen. 
 
12.05.1949 Die Berliner LuftbrŸcke  ist offiziell beendet, da die Berliner Blockade 
  aufgehoben wird. Der LuftbrŸckenbetrieb wird aber bis zum 30.9.1949 
  fortgefŸhrt. 
 
28.08.1949 Die Leipziger Messe eršffnet. 
 
29.08.1949 Die Fluggesellschaft CSA landet mit einer Lisunov-2 in Leipzig. 
 
07.10.1949 SMAD bleibt zustŠndig fŸr die DurchfŸhrung des Messeflugverkehrs. 
 
07.10.1949 GrŸndung der Deutschen Demokratischen Republik. 
 
07.10.1949 Die Aufgaben der DVZZ Ÿbernimmt eine neue Verwaltung fŸr die Zivil 
  Luftfahrt  des Innenministeriums. 
 
10.10.1949 Die sowjetische Kontrollkommission SKK nimmt ihre Arbeit auf und  
  Ÿbernimmt die Aufsicht Ÿber alle Luftfahrtangelegenheiten der DDR. 
 
20.12.1949 Das Wissenschaftlich-Technische Hydrometeorologische Dienst wird 
  eingestellt. 
 
08.02.1950 Die Gesellschaft fŸr Sport und Technik GST wird gegrŸndet und beginnt 
  mit dem (militŠrischen) Flugsport. 
 
28.02.1950 Die Sowjetische MilitŠr Administration SMAD erlaubt dem Ministerium fŸr 
  Verkehr (MfV) der DDR Messeflugverkehr nach Leipzig durchzufŸhren. 
 
6.1950  Air France nimmt den Flugverkehr nach Berlin-Tegel auf. 
 
10.1950 Bei der HVA des Innenministeriums entsteht das ãReferat zbV-LuftÒ. 
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11.12.1950 Die Abwicklung des Messeflugbetriebs Leipzig wird dem Flughafen Leipzig 
  Mockau Ÿbertragen. ZustŠndig ist im MfV die Direktion ãKaftverkehr & 
  StrassenwesenÒ in Zusammenarbeit mit dem MfI, denn die Peilfunker 
  gehšren der VP-Luft an, die zum MfI gehšrt. Hoheitliche Entscheidungen 
  verbleiben bei der Besatzungsmacht (GSSD). 
 
1951  Die FS-Bezirkskontrollzentrale Berlin ARTCC der US-Luftwaffe geht mit 
  fest vereinbarten Regeln und Verfahren in vollem Umfang in Betrieb. 
 
1951  Der Ministerrat der Sowjet Union beschliesst deutsche Piloten auf dem 
  Kampfflugzeug MiG-15 auszubilden. 
 
01.07.1952 Die militŠrisch organisierte Einheit ãVolkspolizei LuftÒ entsteht. Das MdI 
  beginnt im Rahmen der Kasernierten Volkspolizei KVP ein ãLuftamtÒ zu 
  errichten. Daraus wird im Juni 1954 die Abteilung ãFlugsportÒ entstehen, 
  die der Vorbereitungsstelle zur Aufstellung der LuftstreitkrŠfte (LSK) 
  untersteht. 
 
01.01.1953 Der Flughafen Leipzig wird die erste selbstŠndige Luftfahrtstelle der DDR. 
 
1953  Ende der Reparationszahlungen der DDR an die UdSSR 
 
4.1953  106 MiG-15 LFZ werden aus der DDR wieder abgezogen. 
 
25.03.1953  Die DDR erhŠlt die staatliche SouverŠnitŠt; die všllige Lufthoheit bleibt 
  ausgeschlossen. 
 
28.05.1953 Die sowjetische Kontrollkommission SKK beendet ihre TŠtigkeit. 
 
29.05.1953 Die Sowjetische MilitŠr Administration SMAD der DDR wird aufgelšst. 
 
9.1953  Die ãVolkspolizei LuftÒ wird umbenannt in AEROKLUB. 
 
10.1953 Die Aufnahme von Flugverkehr aus der DDR nach Schweden und in die 
  Schweiz wird erlaubt. 
 
1953  Die sowjetischen StreitkrŠfte verfŸgen in diesem Jahr in der DDR Ÿber 
  zwei Jagdfliegerkorps zu je drei Divisionen, ein Bomberfliegerkorps und ein 
  Schlachtfliegerkorps mit je zwei Divisionen sowie mehrere selbstŠndige 
  Regimenter, ausgerŸstet mit Jet-LFZ . 
 
4.1954  Es wird die Schaffung eines Hauptreferats ãLuftfahrtÒ vorgeschlagen, u.a. 
  mit der Aufgabe die Bodenorganisation fŸr den Flugverkehr auszubauen und 
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  ein Flugsicherungsnetz zu schaffen. Dieser Vorschlag wird so nicht  
  verwirklicht.  
 
1954  Entstehung der Abteilung Flugsport im Ministerium des Inneren; TrŠger 
  bleibt die Gesellschaft fŸr Sport und Technik. Die VP-Luft geht in der 
  Abteilung Flugsport auf. 
 
24.03.1954 Die Gruppe der Sowjetischen Besatzungs-StreitkrŠfte in Deutschland 
  GSBSD wird in Westgruppe der Truppen WGT umbenannt. 
 
25.3.1954 Die Sowjetunion bestŠtigt die am Vortag beschlossene Herstellung der 
  SouverŠnitŠt der DDR. Die  GSSD  / WGT behŠlt weiterhin die alleinige 
  Lufthoheit, d.h. die Kontrolle Ÿber den Luftraum, die GewŠhrung von 
  †berflug - und Landeerlaubnissen. 
 
26.03.1954 Eine ErklŠrung der UdSSR ermšglicht in diesem Zusammenhang die 
  Aufnahme des zivilen Flugverkehrs der DDR. 
 
18.05.1954 Die ungarische Fluggesellschaft MAZOVLET nimmt den Flugbetrieb 
  nach Berlin Schšnefeld auf. 
 
07.08.1954 Alle SMAD Anordnungen treten ausser Kraft. 
 
03.09.1954 Die DDR richtet eine Anfrage an die sowjetische Botschaft zur Entwicklung 
  der zivilen Luftflotte. Die Verhandlungen hierzu werden am 27.4.1955 
  erfolgreich mit Abkommen zur gemeinsamen Benutzung des Flughafens 
  Schšnefeld schliessen. 
 
25.01.1955 Der Kriegszustand der UdSSR mit Deutschland ist beendet und die  
  všlkererechtliche Anerkennung der DDR durch die UdSSR findet statt. 
 
15.03.1955 Es finden Verhandlungen zur gemeinsamen Nutzung des Flughafens Berlin 
  Schšnefeld zwischen dem MfV der DDR und der UdSSR statt. 
 
27.04.1955 In Berlin Schšnefeld werden genaue An- und Abflugverfahren fŸr den 
  Instrumenten Flugbetrieb eingefŸhrt. 
 
28.04.1955 Die im Aufbau befindliche DLH wird beauftragt den SŸdteil des  
  Flughafens Berlin-Schšnefeld zu Ÿbernehmen. 
 
01.05.1955 Die Deutsche Lufthansa DLH der DDR wird gegrŸndet. 
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11.05.1955 W. Kiessling baut die Flugsicherung in der DDR auf. Die DDR schliesst 
  sich an  das internationale feste Flugfernmelde-Netzwerk (Aeronautical 
  Fixed Telecommunication Network - AFTN) Ÿber Prag und Kopenhagen 
  an. Berlin-Schšnefeld benutzt die Fernschreib- und Flugplatzkennung 
   (Location Indicator) DDBR der ITU & ICAO . Die DLH beginnt mit iher 
  Arbeit in Berlin Schšnefeld. Die DDR Luftfahrt beginnt. 
 
16.05.1955 Protokoll Ÿber die Vereinbarung zur †bernahme des SŸdteils des  
  Flughafens Schšnefeld, Bereich Diepensee. 
 
28.05.1955 Der Flughafen Berlin Schšnefeld wird der zivilen Verwaltung Ÿbergeben. 
 
18.06.1955 Die Flugwetterstation in Berlin-Schšnefeld nimmt ihren Dienst auf. 
 
01.07.1955 Herr A. Pieck wird zum Betriebsleiter der DLH ernannt. Herr F. Horn wird 
  Direktor fŸr den Flugbetrieb. 
 
30.07.1955 Die erste IL-14 fŸr die neue DLH landet in Schšnefeld aus Tashkent  
  kommend. Im November folgend drei weitere. 
 
20.09.1955 Die UdSSR nimmt Bezug auf die mit der DDR vereinbarten   
  ãVerpflichtungen gemŠss der internationalen Abkommen, die Deutschland 
  als Ganzes betreffenÒ. Hierbei handelt es sich um die Vorbehalte der  
  StationierungsstreitkrŠfte mit ihrer Auswirkung auf die NVA und die 
  Luftverteidigungsrechte. 
 
12.1955 Im Dezember1955 hat die Funkpeilstelle Schšnefeld 251 FlŸge mit 1029 
  Peilungen versorgt. 
 
19.12.1955- Die Moskauer Luftfahrt Konferenz der Luftfahrtverwaltungen der  
27.12.1955 Volksdemokratien beginnt. Die Teilnehmer sind Albanien, Bulgarien, 
  Ungarn, DDR, China, Korea, Mongolei, Polen, RumŠnien, USSR und 
  CSSR. Leiter der DDR Delegation ist A. Pieck.  
 
04.02.1956 Der erste Linienflug der LVG Deutsche Lufthansa (DLH - DDR) findet mit 
  einer Ilyushin IL-14 von Berlin Schšnefeld nach Warschau statt. 
 
15.02.1956 Das Statut der DLH wird erlassen. Die Flugsicherung untersteht dem DLH 
  Direktorat ãFlugbetriebÒ. 
 
3.1956  Im MŠrz 1956 hat die Peilstelle Schšnefeld bereits 427 FlŸge mit 1579 
  Peilungen versorgt. 
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07.01.1957 Die UdSSR bestŠtigt der DDR erneut ihre Lufthoheit, die Luftverteidigung 
  ausgenommen. 
 
17.01.1957 Die UdSSR bestŠtigt der DDR den temporŠren Charakter der drei 
  Luftkorridore nach Westdeutschland. 
 
21.02.1957 Die DDR gibt den Erlass Ÿber die Zivil Luftfahrt bekannt. Die bisherige 
  Abteilung im MdI wird aufgelšst. Im MfV entsteht die Hauptabteilung fŸr 
  die Zivile Luftfahrt fŸr Luftverkehr, Luftrecht und Flugsicherung (HAZL). 
  VerwaltungsmŠssig sind die DLH und das Innenministerium nun nicht 
  mehr fŸr die Flugsicherung zustŠndig. Aber die Flugsicherung kommt 
  gleichzeitig teilweise unter die Weisungsbefugnis des MfNV. 
 
01.03.1957 GrŸndung der PrŸfanstalt fŸr Luftfahrt 
 
12.03.1957 Das erste Strahlturbinen - Flugzeug Tupolev TU-104 landet auf dem neuen 
  militŠrischen Flugplatz Sperenberg. 
 
12.03.1957 Die erste TU-104 landet in Schšnefeld. 
 
15.06.1957 Im Ministerium fŸr Verkehrswesen entsteht die Hauptabteilung fŸr Zivil 
  Luftfahrt HAZL.  
 
16.06.1957 Der Inlandsflugverkehr der DLH beginnt in der DDR mit FlŸgen zwischen 
  Berlin und Dresden mit IL -14 und AN-24 Flugzeugen. 
 
1957  Die Internationale Fernmelde Union ITU teilt der DDR die Luftfahrzeug- 
  Kenngruppe DM bis DT, gefolgt von drei Buchstaben zu. 
 
15.08.1957 Am Flughafen Berlin-Schšnefeld wird auf der SŸdseite im Bereich  
  Diepensee ein neuer Kontrollturm fŸr die Flugplatzkontrolle (TWR)  
  errichtet. 
 
18.08.1957 Bis zu diesem Tag waren in Berlin-Schšnefeld eine FS-Bezirkskontroll-
  zentrale (ACC), KontrolltŸrme (TWR), Anflugkontrollstellen (APP) und 
  ein FlugberatungsdienstbŸro (AIS) an den ZivilflughŠfen eingerichtet und 
  eine FS-Fernmeldezentrale (AFS) in Betrieb genommen worden. 
 
1957  Die Vorbereitungen der DLH zur Aufnahme des Inland-Flugverkehrs mit 
  IL -14 und An-24 beginnen. Die FlughŠfen  Leipzig-Mockau, Erfurt- 
  Bindersleben, Barth und Chemnitz werden der DLH Ÿbereignet. Dresden-
  Klotzschke und ab 1961 auch Heringsdorf (Garz) dŸrfen zeitweilig von der 
  DLH mitbenutzt werden. 
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14.11.1957 Trotz der erfolgten €nderungen zu den ZustŠndigkeiten in der zivilen 
  Luftfahrt verbleibt die ZustŠndigkeit Ÿber die zivile Flugsicherung intern bei 
  der DLH, die auch unter die ZustŠndigkeit des HAZL fŠllt. 
 
02.02.1958 Eine Tupolev TU-104 der AEROFLOT landet in Dresden. 
 
10.03.1958 HAZL gibt die erste Ausgabe der Nachrichten fŸr die Zivil Luftfahrt (NZL) 
  heraus. 
 
31.03.1958 Beginn des Inland-Flugverkehrs nach Erfurt 
 
03.05.1958 Beginn des Inland-Flugverkehrs nach Chemnitz 
 
21.05.1958 Der SŸdteil des Flughafens Flughafen Berlin Schšnefeld wird an die zivile 
  Verwaltung der DDR Ÿbergeben. 
 
18.09.1958 Die Fluggesellschaft INTERFLU G wird gegrŸndet. 
 
1958  Aussenstellen der FlugŸberwachung nehmen ihre TŠtigkeit auf. 
 
Anfang 1959 Vier Fluglotsen der DDR werden in der Flugverkehrskontrolle (ATC) mit 
  DŸsenverkehrsflugzeugen in der UdSSR ausgebildet. 
 
5/1959  MALEV bedient Dresden mit Li-2 Flugzeugen von Budapest aus. 
 
30.10.1959 Ein Strahlturbinen-Flugzeug landet in Berlin Schšnefeld mit einer 
  SE-210 Caravelle der schwedischen LVG SAS. 
 
1959  Die Flugplatz- und Fernmeldestellen Kennung von Berlin-Schšnefeld 
  wird durch die ITU und ICAO in EDXS ersetzt. 
 
08.03.1960 Dresden wird von AEROFLOT regelmŠssig mit TU-104 angeflogen. 
 
05/1960 Die DLH wird SITA Mitglied.  
 
01.01.1961 Das DDR Ministerium fŸr Verkehr richtet die Hauptverwaltung fŸr die 
  Zivil Luftfahrt HVZL ein. HV ZL lšst  HAZL ab. Leiter wird A. Pieck,
  Leiter der Abteilung Flugsicherung H. Gross. 
 
27.07.1961 Die zweite Tupolev TU-104 der AEROFLOT landet in Berlin Schšnefel, 
  nun im regulŠren internationalen Flugverkehr. 
 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen 1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

432 

10/1961 Die strukturelle Umwandlung der HAZL in HVZL ist abgeschlossen. 
 
01.08.1961 Es erfolgt die Bekanntmachung der Anordnung vom 15.5.1961 Ÿber den 
  Flugfunkdienst und die Flugfunkordnung sowie der Anordnung vom  
  3.4.1959 zum Erwerb von Flugfunkzeugnissen. 
 
1962  Am Flughafen Schšnefeld entsteht ein FlugŸberwachungszentrum (FŸZ = 
  ATCC) der Flugsicherung. Die FS-Bezirkskontrollzentrale (ACC) der 
  Flugsicherung zieht in ein neues GebŠude um. 
 
14.05.1962 Beginn des Inland-Flugverkehrs nach Heringsdorf 
 
01.08.1962 Die DDR erlŠsst ein neues Luftverkehrsgesetz LVG, welches das  
  Luftverkehrsgesetz vom 1.8.1922 und die Luftverkehrsordnung vom  
  21.8.1936 ersetzt. Im MfV  entsteht eine neue staatliche Flughafen- 
  verwaltung (SFV) mit ZustŠndig-keit fŸr die Bodenorganisation  
  des zivilen Luftverkehrs und u.a. der GewŠhr-leistung der Einsatz- 
  bereitschaft der Flugsicherung und der hierfŸr erforderlichen   
  Nachrichtenanlagen. 
 
1962  Der Nordteil des Flughafens Schšnefeld wird von WGT an die DDR 
  Ÿbergeben. 
 
09.1963 Das erste Luftfahrthandbuch (AIP) nach Richtlinien der ICAO erscheint. 
  Schšnefeld bekommt eine 10 cm SRE Radaranlage. Die Ausbildung hierzu 
  erfolgt in Prag. 
 
31.07.1963 Eine neue Luftverkehrs-Ordnung (LAO) tritt in Kraft . 
 
01.08.1963 Das Gesetz Ÿber die Zivil-Luftfahrt tritt in K raft. Damit werden das LuftVG 
  von 1922 und die LuftVO von 1936 ungŸltig. GemŠss ¤ 33(2) des neuen 
  LVG lautet die Aufgabe der Flugsicherung ãDie Flugsicherung hat die 
  Aufgabe, die Bewegungen der Flugzeuge im Luftraum und auf den  
  FlughŠfen durch Beratung, Weisungen und Kontrollen zu sichern.Ò Die 
  Studienrichtung ãLuftfahrtelektronik / FlugsicherungÒ wird eingefŸhrt. 
 
01.09.1963 Die Interflug Gesellschaft fŸr internationalen Flugverkehr mbH, gegrŸndet 
  im September 1958 als Bedarfs-Luftverkehrsgesellschaft fŸr Charter- und 
  MessesonderflŸge, und die Deutsche Lufthansa der DDR fusionieren 
  zur INTERFLUG.  Die LVG INTERFLUG wird Nachfolger der DLH der 
  DDR .  
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15.12.63 FŸr den Flugsicherungsdienst wird der Erwerb von Erlaubnisscheinen 
  eingefŸhrt. 
 
1964  ZusŠtzlich zu den bestehenden NDB Funknavigationsanlagen werden neue 
  UKW Drefunkfeuer (VOR) errichtet.  
 
04.1964 Inbetriebnahme des neuen Kontrollturms in Erfurt fŸr die Anflug- und 
  Flugplatzkontrolle (APP + TWR) 
 
06.06.1964 Erste Landung einer Tupolev TU-114 in Schšnefeld 
 
15.06.1964 Die Anordnung Ÿber die Erteilung von Ein- und †berfluggenehmigungen 
  fŸr zivile LFZ anderer Staaten tritt in Kraft. 
 
13.03.1965 Montage neuer Boden-Wetter-Radaranlage in Schšnefeld mit einer  
  Reichweite bis 300 km 
 
26.03.1965 Ein Abkommen zwischen der HVZL des MfV und den zivil Luftfahrt -
  organen DŠnemarks Ÿber die Kooperation in der Flugsicherung wird  
  geschlossen. 
 
6.10.1965 Inbetriebnahme der neuen SLB 23 in Schšnefeld mit neuem 1000 m langem 
  AGL,  zwei ILS, zwei FM und Locator-NDB  
 
22.01.1966 Die Anordnung Ÿber die Genehmigung von Flugveranstaltungen tritt in 
  Kraft.  
 
01.02.1966 Die Anordnung Ÿber die Genehmigung von zivilen FlugplŠtzen tritt in Kraft. 
 
19.03.1966 Der Inlandflugverkehr mit Antonov N-24 LFZ beginnt zwischen Berlin und 
  Dresden. 
 
12.08.1966 Das Abkommen zwischen dem MfV und der Luftfahrtbehšrde Schwedens 
  Ÿber die Zusammenarbeit in der Flugsicherung tritt in Kraft. 
 
16.06.1967 Der DDR Inland -Flugverkehr begeht sein 10-jŠhriges JubilŠum. Man hat 
  16.253.300 km zurŸckgelegt. 
 
01.01.1968 Bildung der Staatlichen Luftfahrt Inspektion SLI 
 
11.06.1968 Das Gesetz Ÿber die Zivil Luftfahrt wird neu gefasst. 
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13.07.1968 IFL berichtet die erste Landung einer Ilyushin IL-62 in Schšnefeld; tat das 
  gleiche  aber auch schon 28.09.1967. 
 
01.10.1968 Eine neue Luftverkehrsordnung (LuftVO) wird erlassen. 
 
01.10.1968 IFL berichtet die erste Landung einer Tupolev TU-134 in Schšnefeld. 
 
1968  Das neue Flugsicherungsausbildungs- und Simulatorzentrum mit Radar-
  ArbeitsplŠtzen geht in Schšnefeld in Betrieb. 
 
01.12.1969 Die FS-Bezirkskontrollzenterale (ACC) Cottbus geht mit einem AVIA-B 
  PrimŠr-Radarsystem in Betrieb. 
 
1970  Es beginnt eine teilweise Automatisierung des Flugleitsystems der DDR, 
  eine Senkung der Landeminima von ICAO Kategorie I auf II, die  
  Redizierung auf IIIa ermšglichend. Die Anflugfolge zu den FlughŠfen wird 
  gesteigert. Betroffen ist Schšnefeld APP. 
 
1970  Der Studiengang in Verkehrstechnik - Flugsicherung zum ãIngenieur fŸr 
  FlugsicherungÒ beginnt in Dresden. 
 
1970  Die Kurzwellen-Funkstation Kšnigswusterhausen mit Funktelegrafie (RTG) 
  und Funk-Fernschreiben  (RTT) wird nach Rotberg verlegt. 
 
1970  In diesem Jahr wurden an FlŸgen durchgefŸhrt: 
  - 84.000 internationale einschliesslich Ausbildungs- und FrachtflŸgen, 
  - 1,2 Millionen AgraflŸge, 
  - 4.400 Fernerkundungs- , Industrie und ForschungsflŸge, 
  - 40.000 FlŸge der GST. 
 
 
1971  Die VHZ der GSSD mit NVA Vertretern wird gegrŸndet. 
 
26.02.1971 Die FS-Bezirkskontrollzentrale (ACC) Neubrandenburg geht in Betrieb. 
 
13.06.1971 IFL berichtet Ÿber die erste Landung eines †berschallflugzeugs, einer 
  Tupolev TU-144 in Schšnefeld. 
 
1972  Es entsteht eine erste Luftaufsichts-Verordnung LAVO, nicht zu  
  verwechseln mit der Luftverkehrsordnung. 
 
18.04.1972 Im Rahmen einer StrukturŠnderung wird die Flugsicherung als Teil der 
  HVZL der INTERFLUG zugeordnet.  



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen 1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

435 

 
19.05.1972 Der Flughafen Leipzig-Mockau schliesst, der Flughafen Leipzig-Schkeuditz 
  wird eršffnet. Die Flugsicherung (APP und TWR) zieht mit um. 
 
14.08.1972 Flugzeugunfall bei Kšnigs Wusterhausen 
 
18.09.1973 Die DDR tritt der UNO bei.  
 
1974  Der Flugverkehr nach Havanna (Kuba) wird aufgenommen. 
 
09+10.1974 Die DDR nimmt zum ersten Mal als Beobachter an einer ICAO  
  Vollversammlung in Montreal teil. 
 
01.09.1975 Flugzeugunfall in Leipzig-Schkeuditz 
 
1975  Generalmajor Dr. K. Henkes wird Leiter der HVZL. 
 
12.06.1976 Der Flugberatungsdienst (AIS) und das BŸro Nachrichten fŸr Luftfahrer 
  (NOF) ziehen am Flughafen Schšnefeld ins neue AbfertgigungsgebŠude um. 
 
22.11.1977 Flugzeugunfall  in Berlin-Schšnefeld 
 
1977  Die FS-Radaranlage RSP-7T der Flugsicherung geht in Betrieb. 
 
01.02.1978 General K. Dietrich wird neuer Leiter der HVZL. 
 
07.03.1978 Es erfolgt die †bergabe der neuen Radaranlage AVIA-D / KOREN an die 
  HVZL fŸr Schšnefeld. 
 
30.04.1978 Alle IFL Mitarbeiter (auch die Flugsicherung) bekommen neuen  
  Dienstkleidung. 
 
30.11.1978 Seit Januar 1978 haben die FS-Dienste 259.567 FlŸge geleitet und der 
  Fernmeldedienst 3,2 Millionen Meldungen Ÿbertragen. Ein neues ILS vom 
  Typ SP-70 geht in Schšnefeld in Betrieb. 
 
15.12.1978 Die neuen FS-Funkempfangsstation Schšnefeld geht in Betrieb. 
 
08.03.1979 Ein ILS Typ SP-70 geht in Leipzig in Betrieb. 
 
01.09.1979 IFL berichtet, die SELCAL Anlage der Flugsicherung geht in Betrieb. 
 
15.09.1979 Die elektronische FS-Fernschreibzentrale geht in Betrieb. 
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31.10.1979 Seit Januar hat die Flugsicherung 270.000 Flugbewegungen geleitet und der 
  Fernmeldedienst 3,6 Million Meldungen Ÿbertragen. 
 
02.11.1979 Es erfolgt die Abnahme des ODRA Radardaten-Verarbeitungssystems 
  (RDP) und SichtgerŠte-Komnplexes GAMMA-1 fŸr FS-Planungsdaten 
  durch die HVZL.   
 
02.11.1979 Der Flughafen Schšnefeld nimmt die 2. ILS Anlage SP-70 in Betrieb. 
 
15.04.1980 Die Flugsicherung nimmt das automatisierte Radardaten-Verarbeitungs- 
  und SichtgerŠtesystem GAMMA-1 in Betrieb, integriert mit dem  
  Radardaten-Zielextraktor ODRA.  
 
01.11.1980 Schšnefeld nimmt den ILS Kategorie II Betrieb fŸr die Landebahn 25L auf. 
 
29.03.1981 Aufnahme der automatischen Vorplanung des ãFlugsicherungsplanesÒ  im 
  FS-Betrieb der ATCC. 
 
06.04.1981 Schšnefeld nimmt das 3. ILS (SP-70) fŸr Landebahn 25R in Betrieb. 
 
06.07.1981 Es wird Ÿber die Errichtung einer neuen Flugfernmeldeanlage fŸr die 
  Flugsicherung berichtet. 
 
01.1982 Die Anflugkontrolle fŸhrt das LOW-DRAG Anflugverfahren in Schšnefeld 
  ein. 
 
1982  Die NVA erlŠsst die Dienstvorschrift fŸr die zivile und militŠrische  
  Flugsicherung (109/0/005) 
 
01.07.1982 Inbetriebnahme des automatisierten Flugfernmeldesystems in der  
  Flugsicherung. Ab jetzt erfolgt die Flugverkehrsplanung nach neuer  
  Technologie. 
 
21.04.1983 Die Flugsicheurng in Erfurt nimmt eine neue SelbstwŠhl-Nebenstellen-
  Telefonanlage vom Typ ESK 400 in Betrieb. 
 
20.05.1983 Installation eines ILS SP-70 in Dresden. 
 
20.05.1983 Die Gebietskontrollstelle der LSK/LV  (GBKS genannt) in Neubrandenburg 
  zieht zusammenen mit Friedland ACC um in neuen BetriebrŠume. 
 
27.10.1983 €nderung des Luftfahrtgesetzes (LuftVG) 
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25.11.1983 Eine Anordnung Ÿber die Staatliche Luftfahrtinspektion der DDR, genannt 
  Luftaufsichtsverordnung (LFAO), wird veršffentlicht. 
 
12.1983 14 FS-Instruktoren beenden ihre Ausbildung im RGW Ausbildungszentrum 
  in Uljanovsk. 
 
10.12.1983 †bergabe des Gesamtsystems ãRechnergesteuerte  Fernschreib-Speicher-
  vermittlungÒ AFTN des Fernmeldedienstes mit AnschlŸssen nach Prag, 
  BrŸssel und Kopenhagen. 
 
01.02.1984 Das Luftverkehrsgesetz von 1963 tritt ausser Kraft. 
 
01.02.1984 General D. Dechert wird Leiter der HVZL. 
 
6.-10.10.84 Der GeneralsekretŠr der ICAO, A. Kotaite, besucht die HVZL. 
 
1984  Es wurden 304.000 Flugbewegungen im zivil kontrollierten Luftraum 
  gezŠhlt. Man beginnt damit, sich mit Flugverkehrsflusssteuerung zu  
  befassen. 
 
1984  Die Landebahn II in Schšnefeld wird mit einem modernen PAR vom Typ 
  RP-4G aus der CSSR versehen. Eine OPMET-Datenbank im Rahmen des 
  MOTNE Flugwettern -Fernmeldenetzes mit den Meldungen der Zentrealen 
  Wien und BrŸssel wird in Schšnefeld eingerichtet. 
 
1985  In 1985 verkehren 16 Fluggesellschaften im Linienverkehr und 9 weitere 
  Charter-Gesellschaften zum Flughafen Schšnefeld. 
 
15.01.1986 Schšnefeld bekommt ein neues Flugwetterradar vom Typ MRL-5. 
 
18.3.1986 Eine AIR FRANCE Concorde landet in Leipzig aus Paris kommend. 
 
19.3.1986 Eine BRTISH AIRWAYS Concorde landet in Leipzig aus London  
  kommend. 
 
23.05.1986 Zwischen den europŠischen RGW MitgliedslŠndern wird ein General-
  Abkommen zur Organisation der Flugverkehrsflusssteuerung im  
  einheitlichen System der Flugleitungen getroffen. 
 
10.12.1987 Inbetriebnahme eines neuen FS-Systems in Leipzig. 
1988  Im Flieger-Trainings-Zentrum (FTZ) in Schšnefeld werden neue  
  TrainingsplŠtze fŸr  des FS-Personal eingerichtet. 
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19.01.1989 ADN und ãZentralbildÒ informieren ãGrossflughafen geplantÒ. In enger 
  Zusammenarbeit zwischen Interflug und Lufthansa soll ein weiterer Gross- 
  flughafen entstehen. DarŸber informiert in Schšnefeld der PrŠsident der 
  Interflug Dr. K. Henkes und der Vorstandsvorsitzende der DLH, H.  
  Ruhnau. 
 
17.06.1989  Flugzeugunfall in Berlin-Schšnefeld 
 
29.05.1990 Vereinbarung Ÿber die Erstellung einer Verfahrensabsprache zwischen der 
  Luftsicherheitszentrale BASC, Berlin ARTCC, Schšnefeld ACC und APP. 
 
16.08.1990 Die erste Beratung der sechs Staaten unter Vorsitz der USA findet auf 
  Geandtenebene statt. 
 
25.09.1990 Die 2 + 4 GesprŠche zwischen den Alliierten und den beiden deutschen 
  Staaten haben begonnen und  es kommt zur ersten Begegnung von  
  Flugsicherungs-Experten aller beteiligten Seiten. 
 
27.09.1990 Abschluss der 6-Staaten Expertenrunde zur Luftraumnutzung der Berliner 
  Korridore und Kontrollzone sowie dem Ÿbrigen Luftraum der DDR. 
 
03.10.1990 Die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten erfolgt. 
 
03.10.1990 Eingliederung der INTERFLUG Flugsicherung in die Bundesanstalt fŸr 
  Flugsicherung (BFS) 
 
04.10.1990 Das erste ExpertengesprŠch in WŸnsdorf bei der VHZ findet statt. Erste 
  LuftraumverŠnderung werden vereinbart. 
 
10.10.1990 Eine deutsche Luftraum-Koordinierungs-Zentrale LUKO wird in WŸnsdorf 
  eingerichtet; gemeinsam von der WGT und der Bundeswehr zu betreiben. 
 
30.04.1991 DurchfŸhrung des letzten Fluges der Interflug mit einer TU-134 D-AOBC 
  auf der Strecke Berlin - Wien - Berlin 
 
20.08.1991 Die sowjetische WGT teilt die Auflassung der FlugplŠze Kšthen,  
  Merseburg, Neuruppin und Allstedt mit. 
 
19.11.1991 13 WGT SchiessplŠtze werden geschlossen und eine direkte Flugstrecke von 
  WŸrzburg nach Erfurt  wird eingefŸhrt. 
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07.02.1992 Die Betribesabsprachen zwischen BFS, Werneuchen und Sperenberg treten 
  in Kraft. 
 
18.02.1992 FŸnf FlugbeschrŠnkungsgebiete werden aufgelassen. Weitere zehn sollen im 
  September folgen. 
 
26.05.1992 Zehn Kontrollzonen sollen aufgelšst werden. 
 
1992  Die ACC Cottbus und Friedland ziehen um nach Schšnefeld. 
 
25.01.1993 Die BFS beantragt die Umwandlung des nicht zivil kontrollierten Luftraums 
  in kontrollierten Luftraum. 
 
07.04.1993 Der gesamte Luftraum sŸdlich von Berlin wird kontrollierter Luftraum. Alle 
  WGT KampfverbŠnde aus LŠrz, Finsterwalde und Grossenhain sind  
  abgezogen. 
 
17.05.1993 Die WGT Einheiten vom Flugplatz Finow sind abgezogen. 
 
23.02.1994 Die deutsche Seite wird Ÿber die geplante Ausserdienststellung der ZUWD / 
  LUKO per 29.4.94 sowie die Verabschiedung der russischen Truppen per 
  27.5.94 in Sperenberg informiert. 
 
29.04.1994 Das russische Flugleitzentrum ZKWD in WŸnsdorf stellt seinen Betrieb ein. 
 
27.05.1994 Offizielle Verabschiedung der russischen Truppen in Sperenberg 
 
1994  Schšnefeld ACC wird stillgelegt. Das umgebaute Berlin ACC in Tempelhof 
  mit dem System DERD-XL Ÿbernimmt die Funktion. 
 
1994  In der Deutschen Flugsicherung  erfolgt der Abschluss der ãZivil /  
  MilitŠrischen IntgegrationÒ gemŠss Gesetz vom MŠrz 1953; zum ersten Mal 
  nach 44 Jahren erfŸllt. 
 
10.11.1994 In Berlin geht die neue Bezirkskontrolle (ACC) in Tempelhof in Betrieb, 
  genannt Regionalkontrolle Ost. 30 Amerikaner, 7 Briten und 5 Franzosen 
  verlassen die Berlin ARTCC. 
 
 
 

* * *  
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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN  
 
Zum Oberbegriff ãFlugsicherungÒ gibt es keine international festgelegte 
Begriffsbestimmung. Dies beruht einerseits auf den sich Ÿber die vergangenen Jahrzehnte 
entwickelnden Flugsicherungsdiensten und andererseits auf der Betrachtungsweise der 
Wichtigkeit  der einzelnen Arten der Flugsicherungsdienste. Wie die ICAO 1944 festlegte, 
besteht der Flugsicherungsdienst (Air Navigation Service - ANS) aus verschiedenen 
Teildiensten. Zu diesen gehšrten bis in die 1960Õer Jahre nur der Flugberatungsdienst 
(Aeronautical Information Service - AIS), der Flugfernmeldedienst (Aeronautical 
Telecommunication Service - COM) und der Flugverkehrsdienst (Air Traffic Service - 
ATS). Der letztere war der wichtigste, dessen Funktionieren die beiden anderen Dienste 
dienten. Teile des Flugverkehrsdienstes waren und sind der Flugverkehrskontrolldienst (Air 
Traffic Control Service - ATC), der Fluginformationsdienst (Flight Information Service - 
FIS) und der Flugalarmdienst. Der Flugverkehrskontrolldienst wiederum unterteilt sich in 
den Flugplatzkontrolldienst (Aerodrome Control Service - TWR), den Anflugkontrolldienst 
(Approach Control Service - APP) und den Bezirkskontrolldienst (Area Control Service - 
ACC). Die beiden letzteren sind es, die mit dem Obergriff Flugsicherung oft gleichgesetzt 
werden, da sie die Staffelung von FlŸgen und die Bewegungskontrolle der FlŸge unter allen 
Wetterbedingungen durchfŸhren. 
 
Die international vereinbarten und von allen Zivilluftfahrt betreibenden Staaten 
anerkannten Definitionen Ÿber die Aufgabe und Funktion insbesondere der 
Flugverkehrsdienste (ATS) machen keinen Unterschied zwischen ziviler und militŠrischer 
Flugsicherung. Die Unterschiede beruhen lediglich auf deren Organisation, administrativer 
Strukturierung und Weisungsbefugnis fŸr die Leistung dieser Dienste in Friedens- und 
Kriegszeiten. Wichtig ist bei der Betrachtung dieser Art eines Verkehrsdienstes, dass sowohl 
in der zivilen als auch der militŠrischen Flugsicherung der Flugverkehrskontrolldienst 
(ATC) ein und die gleiche Aufgabe hat, erstens Zusammenstšsse zu verhindern, a) zwischen 
Luftfahrzeugen untereinander, b) auf dem Rollfeld zwischen LFZ und Hindernissen und 
zweitens einen raschen und geordneten Ablauf des Flugverkehrs zu gewŠhrleisten. Diese 
Aufgabe ist allen zivilen und militŠrischen Flugverkehrskontrollstellen (TWR, APP oder 
ACC) gleich gegeben. Die Aufgabe der Luftverteidigungsdienste (LV) aber, die Flugzeuge 
zur Identifizierung oder Abwehr zusammenfŸhren sollen, gehšren weltweit nicht zum 
Flugverkehrskontrolldienst (ATC) . Die von der ICAO international gŸltigen AbkŸrzungen, 
Termini und Begriffsbestimmungen sind in allen Luftfahrtsprachen im Dokument 9713 
(Lexicon) veršffentlicht; VorlŠufer waren die HandbŸcher 9424 I + II und 9569. 
 
Im Blick zurŸck in die Anfangsjahre des Entstehens der Flugsicherung in Deutschland 
definierte man staatlicherseits den Dienst Flugsicherung 1920 als ãSicherung der Luftfahrt 
durch die Leistung von Fernmelde- und FunkpeildienstÒ. In den 1930Õer Jahren hiess es 
dann ãSicherung der Luftfahrt durch Fernmelde-, Peil- und Flugwetterdienst und Betrieb 
von Luftfahrtsignalen auf NachtflugstreckenÒ. In den 1940Õer Jahren wurde der Begriff 
durch flugsicherungsfremde Teile erweitert und lautete dann ãFlughafen- und 
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Flugstreckenanlagen am Boden, bestehend aus Einrichtungen die der Unterbringung, 
Pflege, Betriebsstoffversorgung der Flugzeuge, der Abwicklung des Personen- und 
GŸterluftverkehrs und der FLUGSICHERUNG dienenÒ. 
 
Allgemein betrachtet kann man sagen, dass die deutsche Flugsicherung vor 1945 als ein 
unter staatlicher Kontrolle entstandener und angebotener Dienst in Deutschland nur zu bald 
luftpolizeiliche Aufsicht darstellte, insbesondere fŸr den Betrieb an FlugplŠtzen. Sie war 
durch die Art des sich schnell entwickelnden Flugverkehrs zur UnterstŸtzung der Piloten 
unabdingbar geworden und somit schnell ein international vereinbarter Zwang ãmit 
AuflagenÒ, da das Erfordernis genauer Navigation und polizeilicher Aufsicht weltweit das 
gleiche war. Das nach 1945 in der SBZ und DDR entstehende Flugsicherungssystem ist mit 
dieser Art ihrer Organisation, Strukturierung, Aufsicht und Weisungsbefugnis 
weitestgehend vergleichbar. Die Frage, ãIst die Flugsicherung ein dem Piloten angebotener 
Dienst oder staatliche Leitung und Kontrolle?Ò, bzw. ãStellt die Flugsicherung eine 
luftpolizeiliche oder militŠrische Aufgabe dar?Ò ist fŸr die DDR eindeutig zu beantworten. 
Beides war Fakt. 
 
Abfertigungsmeldung (ABF) 
Die Abfertigungsmeldung ist eine Information Ÿber den Abschluss der 
flugsicherungsmŠssigen Abfertigung der LFZ-Besatzung und tritt bei FlŸgen, fŸr die die 
Pflicht zur Einreichung eines Flugplans nach ¤ 29 LAO und Technische Vorschrift HV -Nr. 
01/85 erlassen wurde, an die Stelle eines Flugplans und wird nur zwischen FS-Stellen des 
Betriebes Flugsicherung ausgetauscht. 
 
Anforderung zur Aufnahmebereitschaft (DDR) 
ist die Anforderung von einer zivilen FS-Stelle an die zustŠndige militŠrische FS-Stelle zur 
Aufnahme eines MilitŠr-LFZ bei einem Flug von einem zivilen Flughafen zu einem 
militŠrischen Flugplatz auf dem Gebiet der DDR. Bei einem Flug eines militŠrischen  LFZ 
von einem Flughafen zu einem zivilen Flugplatz auf dem Gebiet der DDR ist die 
Anforderung an die ATCC zu richten. 
 
Allgemeine Flugregeln (DDR) 
In der Flugbetriebsvorschrift festgelegte Regeln zur GewŠhrleistung der allgemeinen 
Sicherheit und Ordnung am Boden und in der Luft wŠhrend des Flugbetriebs, beginnend 
mit dem Anlassen der Triebwerke und endend nach der Landung beim Rollen bis zur 
Abstelllinie. 
 
Allgemeines Flugregime - AFR (DDR)  
In den Hauptflugregeln, den Vorschriften fŸr den Flugbetrieb der militŠrischen 
FliegerkrŠfte und der Zivilluftfahrt sowie in den Ordnungen zum Fliegen in den 
Flugplatzknoten und auf den FlugplŠtzen festgelegte Bestimmungen fŸr die Benutzung des 
Luftraums der DDR, insbesondere Standardflugverfahren. 
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ATCC Freigabe (CLR-ATCC) 
ist eine Information  Ÿber die Freigabe einer Flugbahn im nicht zivil kontrollierten 
Luftraum. 
 
Besonderes Flugregime (DDR) 
Festlegungen fŸr die Ordnung des †berfluges der Staatsgrenze der DDR sowie der 
DurchfŸhrung von FlŸgen in besonderen, in den Hauptflugregeln enthaltenen Streifen, 
Zonen und RŠumen. 
 
Bezirkskontrollstelle (DDR)  
Dienststelle der zivilen Flugsicherung, die Flugsicherungskontrolldienst fŸr FlŸge 
durchfŸhrt, die in einem Kontrollbezirk ihrer ZustŠndigkeit unterliegen; ACC Friedland 
und Cottbus. 
 
Einfache Wetterbedingungen - EWR (DDR)  
Flugwetterbedingungen, bei denen der gesamte Flug nach Sichtflugregeln unter den Wolken 
bei einer geforderten Hšhe der Wolkenuntergrenze oder einer minimalen Flugsichtweite 
bzw. Ÿber den  Wolken bei einem festgelegten maximalen Bedeckungsgrad durchgefŸhrt 
wird. 
 
Flight Progress Board (FPB) 
Tafel zur Darstellung der Luftverkehrslage durch Anordnung von Kontrollstreifen. 
 
FlugŸberwachung / Air Traffic Control Center - ATCC (DDR)  
Flugsicherungsdienst zur operativen Leitung und Koordinierung der TŠtigkeit sŠmtlicher 
ziviler Flugsicherungsdienste der DDR. Das ATCC wurde vom MfV mit der Abteilung HVZL und 
INTERFLUG betrieben, obwohl die ZustŠndigkeit ihrer Arbeitsweise bei den LSK/LV der NVA lag. 
 
Fluganmeldung (DDR) 
Vorgeschriebene, fŸr die Flugsicherungs-Dienststellen bestimmte Angaben Ÿber einen 
beabsichtigten (befohlenen, geplanten) Flug. 
 
FlugbeschrŠnkungsgebiet (ICAO) 
Ein Luftraum mit beschrŠnkten Ausmassen Ÿber den Landgebieten oder den 
HoheitsgewŠssern eines Staates, in dem FlŸge von Luftfahrzeugen aufgrund bestimmter 
Bedingungen stŠndig oder zeitweise eingeschrŠnkt sind.  
 
Flugdispatcher (DDR) 
Angehšriger der Gruppe zur Sicherstellung der FlŸge aus dem strukturmŠssigen Bestand 
der Unteroffiziere der Flugleitstelle des Fliegergruppenteils. Er untersteht dem Flugleiter und 
hat die Aufgabe, die in den Dienstanweisungen festgelegten Flugnavigationsinformationen zu 
empfangen, nachzuweisen, zu bearbeiten, darzustellen und weiterzuleiten. Er bearbeitet selbstŠndig die 
Flugsicherungsfreigaben bei †berflŸgen, nimmt Anforderungen zur Herstellung der 
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Aufnahmebereitschaft des Flugplatzes entgegen und kontrolliert Ÿber Flugsicherungsverbindungen 
regelmŠssig die Einsatzbereitschaft der zugewiesenen AusweichflugplŠtze. Er fŸhrt keinen 
Flugfunkverkehr mit den fliegenden Besatzungen. 
 
Fluginformationsgebiet - FIR (DDR)  
Ein von den zustŠndigen Behšrden festgelegter Luftraum mit bestimmten Ausdehnungen, 
innerhalb dessen eine Flugsicherungsdienststelle fŸr die Erteilung von AuskŸnften zur 
sicheren und ordnungsgemŠssen DurchfŸhrung von FlŸgen sowie fŸr die Einleitung von 
Such- und Rettungsmassnahmen verantwortlich ist. Das FIR Berlin-Schšnefeld umfasst das 
Hoheitsgebiet der DDR und ein angrenzendes Gebiet des offenenen Meeres der Ostsee. 
 
Flugleiter (NVA LSK /LV  DDR)  
Angehšriger des leitenden fliegenden Personals, der vom Kommandeur des 
Fliegergruppenteils mit der Leitung der FlŸge wŠhrend einer Flugschicht beauftragt wird. 
Er ist Vorgesetzter aller zur DurchfŸhrung und Sicherstellung der FlŸge befohlenen Armeeangehšrigen. 
UnabhŠngig von seiner strukturmŠssigen Dienststellung untersteht er fŸr die Dauer der unmittelbaren 
Vorbereitung, DurchfŸhrung und Auswertung der FlŸge direkt dem Kommandeur des 
Fliegergruppenteils.  Er fŸhrt die fliegenden Besatzungen, die Gruppe zur Leitung der FlŸge und die 
Gruppe zur Sicherstellung der FlŸge und leitet persšnlich die Flugbewegungen am Flugplatz und im 
Flugleitungsbereich. Er hat stŠndig die allgemeine Lage der Flugzeuge zu kennen. FŸr die TŠtigkeit als 
Flugleiter ist eine spezielle Zulassung erforderlich. 
 
Flugmessleitbereich (DDR) 
ist derjenige Teil des Luftraums, in dem eine militŠrische Leitstelle Flugzeuge in einer 
bestimmten Flughšhe nach PrimŠr-Funkmess- (Radar) informationen leiten kann. 
 
Flugverkehrsleiter - Air Traffic Controller (ICAO)  
Die Person, die den Flugverkehrskontrolldienst in Form von Flugplatzkontrolle, Anflug-
kontrolle oder Bezirkskontrolle mit oder ohne Hilfe von Radar ausŸbt. 
 
Flugleitungsbereich (NVA LSK/LV  DDR)  
Der fŸr jeden MilitŠrflugplatz festgelegte Flugleitungsbereich umfasst den Luftraum Ÿber 
dem Flugplatz und Ÿber dem angrenzenden GelŠnde, einschliesslich der Kunstflug- und 
Luftkampfzonen, der Zonen fŸr FlŸge in geringen und extrem geringen Hšhen, fŸr 
InstrumentenanflŸge sowie die Platzrunde,  die Wartezone und den Raum des 
Landeverfahrens. Der Radius des Flugleitungsbereichs betrŠgt in AbhŠngigkeit von den šrtlichen 
Bedingungen 50 bis 70 km. Der Flugleitungsbereich eines MilitŠrflugplaztes hat im allgemeinen eine 
maximale obere Begrenzung von 10 km Flughšhe (quasi TMA). 
 
Flugplantabelle (NVA LSK/LV  DDR)  
Grafische Zusammenfassung der Flugaufgaben der fliegerischen Ausbildung fŸr eine 
Flugschicht. Die Flugplantabelle enthŠlt die teilnehmenden Flugzeugbesatzungen, die eingesetzte 
Flugzeugtechnik, die zeitliche Aufstellung der Flugaufgaben sowie wichtige Angaben zur Organisation, 
Leitung und Sicherstellung der FlŸge.  
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Flugplatzknoten (NVA LSK/LV  DDR)  
Ein begrenzter Raum, in dem zwei oder mehr FlugplŠtze zusammengefasst sind und eine 
bestimmte (militŠrische) FŸhrungstelle bzw. eine festgelegte militŠrische Flugsicher-
ungsstelle die Verantwortung fŸr die Koordinierung der FlŸge trŠgt. Die Grenzen der 
Flugplatzknoten und die Ordnung der Zusammenarbeit bei der Organisation und DurchfŸhrung des 
Flugetriebs sind in den Hauptflugregeln festgelegt; ist als militŠrischer Nahverkehrsbereich MTMA zu 
verstehen. 
 
Flugregime (DDR) 
umfassen die Ordnung der DurchfŸhrung von FlŸgen im Luftraum der DDR mit dem Ziel, 
die Sicherheit aller FlŸge zu gewŠhrleisten, den Luftraum effektiv zu nutzen, Verletzungen 
des Hoheitsgebietes benachbarter Staaten zu verhindern sowie eine sichere Leitung und 
Kontrolle der FlŸge durchzufŸhren. Flugregime werden in den Hauptflugregeln HFR 
unterteilt in allgemeine, besondere und zeitweilige Flugregime. 
 
Flugsicherung - FS /ANS (ICAO)  
Ein allgemeiner Begriff, der wechselseitig Flugberatungsdienst (AIS), Flugfernmeldedienst 
(COM) oder Flugverkehrsdienst (ATS) bedeutet. 
 
Flugsicherungsanweisungen - FSA (DDR)  
Bestimmungen, die in DurchfŸhrung der Hauptflugregeln zeitweilig fŸr bestimmte 
Aufgaben (RŠume) oder stŠndig zur PrŠzisierung der Organisation, Leitung, Kontrolle und 
Sicherstellung von militŠrischen und zivilen FlŸgen erlassen werden. 
Flugsicherungsanweisungen werden nach Serien und Klassen unterteilt. In AbhŠngigkeit von diesen 
Klassen erfolgt ihre Verteilung. Zu Beginn eines jeden Jahres wird eine PrŸfliste mit den zum Zeitpunkt 
der Herausgabe der PrŸfliste in Kraft befindlichen FSA veršffentlicht. 
 
Flugsicherungsdienst - FS (DDR)  
Im System zur Leitung der FlŸge organisierter sicherstellender Dienst zur 
flugsicherungsmŠssigen Sicherstellung der FlŸge; besteht aus militŠrischen und zivilen 
Flugsicherungsorganen.; in der MilitŠrischen Flugsicherung durch Planung, Koordinierung 
und Leitung der FlŸge, in der zivilen Flugsicherung durch Beratung, Lenkung und 
Kontrolle des Luftverkehrs realisiert. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist staatliche 
TŠtigkeit. 
 
Flugsicherungsfreigabe (ICAO) 
Die fŸr ein Flugzeug erteilte Erlaubnis eines zustŠndigen Flugsicherungsorgans, unter 
festgelegten Bedingungen den Flug durchzufŸhren. Die Flugsicherungsfreigabe wird auf der 
Grundlage der Flugsicherungsanmeldung erarbeitet und nach Beurteilung der Flugsicherungslage 
erteilt. Die Flugsicherungsfreigabe umfasst nicht die miltiŠrische Genehmigung oder den Auftrag zur 
DurchfŸhrung des Fluges. Sie enthŠlt die Anmeldungsnummer, den Zeitraum der GFlughšhe und 
StreckenfŸhrung, die Ÿbergebenden und Ÿbernehmenden FŸhrungs- und Leitstellen bzw. 
Bodenfunkstellen, mit denen Funkverbindung aufzunehmen ist, sowie weitere Festlegungen zur Leitung 



Die Entwicklung der Flugsicherung in Ostdeutschland zwischen 1945 und 1990 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

445 

und Sicherstellung der FlŸge. Sie muss bis spŠtestens eine Stunde vor Beginn der FlŸge  auf dem 
Startflugplatz vorliegen. 
 
Flugsicherungsinformationen - FSI (NVA LSK /LV  DDR)  
Aktuelle Informationen fŸr die fliegenden Besatzungen der MilitŠrflugzeuge und fŸr die 
FŸhrungs- und Leitstellen sowie Flugsicherungsorgane Ÿber die Errichtung von 
Luftfahrthindernissen und deren Befeuerung, Ÿber VerŠnderungen in der Arbeit der 
Flugsicherungsmittel und Ÿber die Inkraftsetzung bzw. Ausserkraftsetzung von 
FlugbeschrŠnkungs- sowie Gefahrengebieten. FSI werden fernschriftlich durch die zentralen 
Flugsicherungsorgane herausgegeben. FSI sind vor Beginn einer Flugschicht bekanntzugeben. 
Besatzungen von LFZ die ausserhalb von Flugschichten FlŸge durchfŸhren, haben sich bei der 
Flugleitstelle Ÿber die gŸltigen FSI zu informieren. Monatlich wird eine PrŸfliste Ÿber gŸltige FSI 
herausgegeben. 
 
FlugsicherungsmŠssige Sicherstellung der FlŸge (DDR) 
Komplex von Massnahmen, der eine solche Verteilung des Luftraumes nach Ort, Zeit und 
Hšhe beinhaltet, dass alle fliegenden Besatzungen der MilitŠrluftfahrt und der Zivilluftfahrt 
die ihnen gestellten Flugaufgaben mit hoher Flugsicherheit in †bereinstimmung mit den 
Flugbefehlen und FlugplŠnen rechtzeitig, planmŠssig und škonomisch durchfŸhren kšnnen. 
Die flugsicherungsmŠssige Sicherstellung der FlŸge ist so zu organisieren, dass der Luftraum effektiv 
genutzt wird. Sie ist Bestandteil der navigatorischen Sicherstellung und schafft wesentliche 
Voraussetzungen zur GewŠhrleistung der navigatorischen Flugsicherheit. 
 
Flugsicherungsmeldungen (DDR)  
Angaben Ÿber den Beginn, den Verlauf und das Ende von FlŸgen, bzw. Flugschichten 
anhand aktueller Meldungen der fliegenden Besatzungen, der FŸhrungs- und Leitstellen 
sowie der Flugsicherungsorgane. Umfang und Ordnung der Erstattung von Flugsicher-
ungsmeldungen sind in den Hauptflugregeln und in Flugsicherungsanweisungen festgelegt. 
 
Flugmessleitbereich (DDR)  
ist derjenige Teil des Luftraums, in dem eine militŠrische Leitstelle Flugzeuge in einer 
bestimmten Flughšhe nach PrimŠr-Funkmess-(Radar)informationen leiten kann. 
 
Flugsicherungsmitteilungen (DDR) 
Angaben Ÿber befohlene, geplante, beabsichtigte oder begonnene FlŸge von MilitŠr- oder 
Zivilflugzeugen innerhalb eines Flugplatzknotens oder in RŠumen der DurchfŸhrung von 
FlŸgen eines Truppenteils. Flugsicherungsmitteilungen werden vom Vorgesetzten oder 
zusammenwirkenden Flugsicherungsorgan Ÿbermittelt. Der Umfang der Erstattung von FS-Mitteilungen 
ist in den Hauptflugregeln und in FS-Anweisungen festgelegt. 
 
Flugwegkontrolle (DDR) 
Kontrolle der †bereinstimmung des tatsŠchlichen mit dem befohlenen Flugweg. Die 
Flugwegkontrolle erfolgt durch periodische Feststellung des Standortes und Ermittlung der 
tatsŠchlichen Weglinie sowie der seitlichen Abweichung von der beabsichtigten Weglinie. 
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Sie ist sowohl durch den FlugzeugfŸhrer in †bereinstimmung mit dem Steuermannsplan als 
auch durch den Steuermann der FŸhrungs- bzw. Leitstelle anhand der funktechnischen 
Angaben und der ausgewerteten Standortmeldungen durchzufŸhren. 
 
Flugsicherungsflugplan (FSPLN) 
Zusammenstellung der fŸr den FS-Dienst notwendigen Angaben aller zivilen Luftfahrzeug- 
bewegungen im FIR Berlin -Schšnefeld und aller Luftfahrzeugbewegungen anderer 
Einrichtungen, die den zivil kontrollierten Luftraum mindestens berŸhren. 
 
Flugsicherungsflugplan ODRA (DDR) 
Spezifische Form des FS-Flugplans, die die Eingabedaten fŸr den Radardatenrechner 
enthŠlt und fŸr die Dauer eines bestimmten Tages GŸltigkeit besitzt. 
 
GefŠhrliche AnnŠherung - AIRPROX (ICAO)  
AnnŠherung von Flugzeugen auf solche vertikalen oder horizontalen AbstŠnde, die unter 
den befohlenen oder festgelegten Mindestwerten liegen und dadurch die Gefahr eines 
Zusammenstosses zwischen den beteiligten Flugzeugen entstehen lassen. 
 
Gehilfe des Flugleiters (DDR) 
AusgewŠhlter und zugelassener Angehšriger der Gruppe zur Leitung der FlŸge aus dem 
Bestand des fliegenden Personals und der strukturmŠssigen Flugleiter. UnterstŸtzt den 
Flugleiter bei der exakten Einhaltung der Flugplantabelle und der Organisation einer rationellen 
Nutzung der festgelgten (freigegebenen) Flugstrecken und FlugrŠume. Verantwortlich fŸr die 
organisatorisch-technische Vorbereitung der Flugleitung und den Einsatz der festgelegten 
Flugplatzkommandos. Der Gehilfe des Flugleiters ist berechtigt, den fliegenden Besatzungen 
Kommandos Ÿber Funk zu geben. 
 
Hauptflugregeln - HFR (DDR)  
Staatliche Festlegungen der hauptsŠchlichsten Regeln zur Benutzung des Luftraums der 
DDR. Die HFR werden entsprechend dem Luftfahrtgesetz vom Minister fŸr Nationale Verteidigung 
erlassen. Alle militŠrischen und zivilen Vorschriften, Bestimmungen, Ordnungen und Instruktionen fŸr 
die Organisation, DurchfŸhrung und Leitung  des Flugbetriebs sind in †bereinstimmung mit den HFR zu 
erlassen.  
 
IFR - Flug (ICAO)  
Begriff der Zivilluftfahrt fŸr einen nach Instrumentenflugregeln durchgefŸhrten Flug. 
 
Instrumentenflugregeln - IFR  (RGW) 
Regeln zur FŸhrung eines Flugzeugs, wenn schwierige Wetterbedingungen die Anwendung 
der Sichtflugregeln nicht gestatten oder die FlŸge nachts durchgefŸhrt werden. FlŸge nach 
IFR kšnnen in AbhŠngigkeit vom Flugauftrag, der Ausbildungsaufgabe und der Organisation der 
Leitung der FlŸge auch unter einfachen Wetterbedingungen durchgefŸhrt werden. 
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Kontrollstreifen (KS) 
Ein mit festgelegten Angaben (Flugplandaten) Ÿber ein Luftfahrzeug (einen Flug) 
auszufŸllender Beleg, der zur bodenseitigen Koordinierung und Leitung der LFZ dient. 
 
Landeanflug (ICAO) 
Der Teil eines Anflugverfahrens von dem Zeitpunkt an, zu dem das LFZ die letzte 
Verfahrenskurve vollendet hat oder einen festgelegten Punkt zum Durchstossen der Wolken 
Ÿberflogen hat oder auf dem letzten fŸr das Landeverfahren festgelegten Kurs eingedreht 
hat, um entweder eine Landung durchzufŸhren oder, wenn das nicht mšglich ist, einen 
Wiederholungsanflug einzuleiten. In der Zivilluftfahrt wird hierfŸr der Begriff Endanflug verwendet. 
 
Landefolge (DDR) 
Festgelegte Reihenfolge bzw. Vorrang bei der Landung von Flugzeugen in AbhŠngigkeit 
vom Flugzustand der ankommenden Flugzeuge, den zu erfŸllenden Aufgaben und den 
flugtaktischen Daten der Flugzeuge. 
 
Landeleiter (NVA LSK/LV  DDR)  
Angehšriger der Gruppe zur Leitung der FlŸge aus dem Bestand strukturmŠssig 
festgelegter, speziell ausgebildeter und zugelassener Offiziere des Fliegertruppenteils. Er 
leitet die Arbeit der Besatzung der Funkmesslandeanlage und fŸhrt unmittelbar den 
Funkmessoberdispatcher. Er leitet die Flugzeuge zum Punkt des Kurvenbeginns und erlaubt das Gleiten 
nach Erreichen des Punktes zum Durchstossen der Wolken. Am †bersichtsradar kontrolliert er die 
Flugbewegungen im Flugleitungsbereich. Der Landeleiter ist berechtigt, den fliegenden Besatzungen 
Kommandos im festgeleten Umfang Ÿber Funk zu geben. 
 
Leitstelle fŸr den Such- und Rettungsdienst - RCC des SAR (ICAO) 
Flugsicherungsstelle die fŸr die Organisation des Such- und Rettungsdienstes und die 
Koordinierung der erforderlichen EinsŠtze innerhalb eines bestimmten 
Verantwortungsgebietes verantwortlich ist. FŸr alle Flugzeuge der Zivilluftfahrt ist der 
Flugsicherungsdienst Berlin -Schšnefeld die SAR - Leitstelle der DDR. FŸr alle militŠrischen FlŸge im 
Luftraum der DDR ist die Zentrale FŸhrungsstelle der LSK zugleich SAR - Leitstelle. 
 
Leitung der FlŸge (DDR) 
Gesamtheit der Massnahmen zur Planung und Koordinierung von FlŸgen, zur 
unmittelbaren Leitung der Flugzeugbesatzung am Boden und in der Luft sowie zur 
Kontrolle der Einhaltung des festgelegten Flugregimes. Anstelle des Begriffs ãLeitung der FlŸgeÒ 
wird in der Zivilluftfahrt in der Regel der Begriff ãKontrolle der FlŸgeÒ verwendet.  Der Inhalt ist 
jedoch nicht identisch. Die Leitung bzw. Kontrolle der FlŸge im Luftraum der DDR erfolgt in 
†bereinstimmung mit den HFR zum Fliegen im Luftraum der DDR durch die dafŸr vorgesehenen 
FŸhrungs- und Leitstellen sowie Flugsicherungsorganen. 
 
Luftstrassen - AWY (DDR)  
Mit Funknavigationsmitteln sichergestellte, nach Hšhe und Breite begrenzte Korridore im 
Luftraum. Die Luftstrassen dienen der DurchfŸhrung von FlŸgen der Zivilluftfahrt und der 
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MilitŠrluftfahrt. Zivile und militŠrische Flugzeuge, die in den Luftstrassen fliegen, werden vom zivilen 
Flugsicherungsdienst (Bezirkskontrollstellen) geleitet. Beim Kreuzen von Luftstrassen durch militŠrische 
Flugzeuge tragen der militŠrische Flugsicherungsdienst und die militŠrischen FŸhrungs- und Leitstellen 
die Verantwortung fŸr die Sicherheit der zivilen LFZ. 
 
Nachtflug (NVA LSK DDR)  
In der MilitŠrluftfahrt ein Flug in der Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.  
 
Notices to Airmen - NOTAM (ICAO)  
Eine Nachricht Ÿber die Errichtung, den Zustand oder die €nderung von Luftfahrtanlagen, 
Luftfahrtdiensten und Flugverfahren oder Ÿber mšgliche Gefahren, deren rechtzeitige 
Kenntnis fŸr das betroffenen Luftfahrtpersonal besonders wichtig ist. In der MilitŠrluftfahrt der 
DDR werden die NOTAM als Flugsicherungsanweisungen bzw. Flugsicherungsinformationen verbreitet. 
 
Schwierige Wetterbedingungen - SWB (DDR)  
Flugwetterbedingungen, bei denen der Flug nach IFR unter den Wolken bei tiefer 
Bewšlkung oder begrenzter Flugsicht bzw. im, zwischen oder Ÿber den Wolken ohne 
Erdsicht oder mit teilweiser Erdsicht bei starker Bewšlkung durchgefŸhrt wird. 
 
Sichtflugregeln - VFR (NVA LSK DDR)  
Regeln zur FŸhrung des Flugzeugs unter solchen Wetterbedingungen (Sichtflug-
bedingungen), bei denen die Flugsicht und der vertikale Abstand zu den Wolken den in den 
militŠrischen Bestimmungen festgelegten Grenzwerten entsprechen oder gršsser sind, so 
dass die Mšglichkeit gegeben ist, die rŠumliche Lage des Flugzeugs und seinen Standort 
nach dem natŸrlichen Horizont und nach anderen Orientierungsmerkmalen zu bestimmen. 
 
Sichtflugregeln - VFR (ICAO)  
Ein Flug unter Anwendung der Sichtflugregeln (VFR). 
 
Vereinigte Hauptzentrale - VHZ  (GSSD + NVA LSK/LV DDR)  
Zentrales Flugsicherungsorgan fŸr die Planung und Koordinierung der FlŸge aller 
militŠrischen und zivilen Institutionen. VollstŠndige Bezeichnung: Vereinigte Hauptzentrale 
des einheitlichen Flugsicherungssystems der DDR. In der VHZ wird auf der Grundlage der 
militŠrischen Flugbefehle und FlugauftrŠge sowie der zivilen StandardflugplŠne und Fluganmeldungen 
der Plan der FlŸge fŸr den Luftraum der DDR zusammengestellt, werden die FlŸge koordiniert und 
VorschlŠge fŸr die Festlegung zeitweiliger Flugregime erarbeitet. 
 
Zeitdienst (DDR)  
Die Zeit wird fŸr die MilitŠrluftfahrt innerhalb der DDR nach MEZ, fŸr die 
MilitŠrluftfahrt im grenzŸberschreitenden Flugverkehr (innerhalb der Staaten des 
Warschauer Vertrags) nach Moskauer Zeit und fŸr die Zivilluftfahrt nach Koordinierter 
Weltzeit (UTC) angegeben.  
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Anmerkung 
 
Da die DDR kein Mitglied der ICAO  wurde ist es fŸr die ersten Jahre des Bestehens der 
dortigen Flugsicherung verstŠndlich, dass eine Vielzahl der verwendeten Begriffe nicht dem 
ICAO Vokabular entsprechen. Die Begriffsbestimmungen weichen daher oft erheblich 
voneinander ab und richten sich vornehmlich nach den im Bereich der Warschauer 
Paktstaaten verwendeten bzw. stellen direkte †bersetzungen aus dem russischen dar. 
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ABK†RZUNGEN  
 
AbŸrzung  Ursprung Bedeutung 
 
A/G   ICAO   Luft/Boden (air/ground) 
AAL    ICAO   Flughšhe Ÿber Flugplatzniveau 
ABA   S  schwedische LVG 
ABF   DDR   Abfertigungsmeldung 
ABN    ICAO   Flugplatz Leuchtfeuer (Aerodrome Beacon) 
Abt.   D   Abteilung 
ACA   AKK   Allied Control Authority / Alliierter Kontrollrat  
ACC   ICAO   Bezirkskontrolldienst der Flugverkehrskontrolle (ATC), Teil des ATS 
ACFT   ICAO   Aircraft / Luftfahrzeug 
AD    ICAO   Aerodrome / Flugplatz 
AD    NATO   Air Defense / LV 
ADF    ICAO   Automatic Direction Finder / Radiokompass 
ADR    ICAO   Advisory Route / Luftweg 
AEF   AEF  Allied Expeditionary Forces / Alliierte Vorstosstruppen 
AERO   WMO   Flugwettermeldungskategorie 
AEROFLOT   USSR  Luftverkehrsgesellschaft der UdSSR 
AF   NATO   Air Force / Luftwaffe 
AFD    DDR   Anweisung fŸr den FS-Dienst 
AFMA    AKK   CCFA Frankreichs, Pendent zur SMAD 
AFS   DDR   AufklŠrungsfliegerstaffel 
AFS   DDR   Automatisiertes  FŸhrungssystem (Wosduch) 
AFS   ICAO   Aeronautical Fixed Service / Fester Flugfernmeldedienst 
AfT    DDR   Amt fŸr Technik 
AFTN    DDR   Luftfahrt Telekommunikations Festnetz 
AFTN       ICAO   Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
AGA   ICAO   Aerodromes and Ground Aids / FlugplŠtze und Bodenhilfen / AIP 
AGL    ICAO   Above Ground Level 
AGON    USSR  SelbstŠndiges Fliegerregiment der Zivilflotte 
AIC    ICAO   Luftfahrt Informations Rundschreiben 
AIP   ICAO   Aeronautical Information Publication / Luftfahrthandbuch 
AIREP    WMO   Air Report (Flugwettermeldung durch LFZ-FŸhrer) 
AIS   DDR   Luftfahrtinformationsdienst (falsche Bedeutung) 
AIS   ICAO   Aeronautical Information Service / Flugberatungsdienst (DDR Luftfahrt Informationsdienst) 
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AKK    AEF  Alliierter Kontroll Rat  
ALK    DDR   Amt fŸr Luftraum-Koordinierung 
ANS   ICAO   Air Navigation Services / Flugsicherungsdienste 
AOA    USA  US LVG 
APM    DDR   Bodenlandescheinwerfer 
APOI    DDR   Digitaler Radar Daten Extraktor / DZE 
APP   ICAO   Approach Control / Service / Unit / Anflugkontrollstelle / Dienst / ATC 
APR   DDR   FunkmarkierungsgerŠtesatz 
ARO   DDR   Flugsicherungs-Abfertigungsdienst 
ARO   ICAO   FS Abfertigungsstelle 
ARP   DDR   Automatischer Funkpeiler / FunkmessgerŠtesatz / UHF Funkpeiler 
ARP   ICAO   Aerodrome Reference Point - Flughafen Bezugspunkt 
ASC   AKK   Air Safety Center / Luftsicherheitszentrale (Berlin) 
ASM   ICAO  Airspace Management / Luftraumverwaltung 
ATAF    NATO   Allied Tactical Air Force 
ATC   ICAO   Air Traffic Control Service-Unit / Flugverkehrskontrolldienst /-stelle / ATS 
ATCC   DDR   Air Traffic Control Center (nicht ACC) / Zentrale Flugplan-Verwaltung 
ATCC   DDR   FlugŸberwachung Schšnefeld 
ATFC   ICAO   Air Traffic Flow Control (Flugverkehrsflusskontrolle) 
ATFM    ICAO   Air Traffic Flow Management (Flugverkehsflussmanagement) 
ATFMU   ICAO   Flugverkehrsfluss-Management Stelle 
ATI    I   Luftverkehrsgesellschaft Italiens 
ATM    ICAO   Air Traffic Management 
ATS   ICAO   Air Traffic Services / Flugverkehrsdienste / Flugsicherung - ANS 
ATS   ICAO   FS-Dienst, FS (AirTraffic Service = Flugverkehrsdienst) 
ATU    DDR   Flugzeugfanganlage 
ATZ    ICAO   Aerodrome Traffic Zone - Flugplatzverkehrszone 
AWP RF  DDR   Archiv fŸr Aussenpolitik der Russischen Fšderation, Moskau 
AWY    ICAO   Airway / Luftstrasse 
BARCH   BRD   Bundesarchiv 
BASC   AKK   Berlin Air Safetey Center / Berliner Luftsicherheitszentrale 
BAU    OMGUS  Berlin Aeronautical Unit 
BAW   DDR   Betriebsanweisung 
BCZ   AKK   Berlin Control Zone / Berliner Kontrollzone / FS 
BEA   UK   brit. LVG  
BFS         BRD   Bundesanstalt fŸr Flugsicherung 
BKZ    DDR   Berliner Kontrollzone 
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BLHA    DDR   Brandenburgisches Landeshauptarchiv 
BMK    DD R  Bau- und Montagekombinat 
BNF    DDR   Benutzbare niedrigste FlugflŠche 
BRD    D   Bundesrepublik Deutschland 
C-VFR   ICAO   Controlled VFR Flight / kontrollierter Sichtflug 
CCFA   AKK   Conseil de Contr™le de la France pout lÕAllemagne, Baden-Baden (AMFA) 
CCG/BE  AKK   Control Commission for Germany / British Element, Sitz Oeynhausen 
CN   DDR   Chef Nachrichten 
CNF   DDR   Chef Nachrichten und Flugsicherung 
COM    ICAO   Aeronautical Telecommunication Services / Flugfernmeldedienste / ICAO 
COMECON   DDR   Rat fŸr Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) 
CORC   AKK   Coordination Council / Koordinations-Ausschuss / All. Kontrollrat - ACC 
CRC   NATO   Control & Reporting Centre 
CRP   NATO   Control & Reporting Post 
CS   ICAO   Call Sign / Rufzeichen 
CSA   CZ  Luftverkehrsgesellschaft der CSSR 
CSSR   CZ  Tschechische Volksrepublik 
CTA   ICAO   Control Area / Kontrollbezirk / ICAO 
CTR   ICAO   Control Zone / Kontrollzone / ICAO 
CV   USA  Convair LFZ 
D/F    ICAO   Direction Finder / Funkpeiler 
DAIR    AKK   Directorate AIR / All. Kontroll ratsabdteilung Luftfahrtangelegenheiten 
DC   USA  Douglas Corporation LFZ 
DDR    D   Deutsche Demokatische Republik 
DFS        BRD   Deutsche Flugsicherung GmbH 
DHS    DDR   Diensthabendes System 
Div    DDR   Division 
DLH    DDR   Deutsche Lufhansa 
DME        ICAO   Distance Measuring Equipment / EntfernungsmessgerŠt 
DMO    WMO   Flugwetterwarte 
DNF    DDR   Diensthabender Nachrichten und Flugsicherung 
DRL    NVA   Dispatcher-Funkmess-GerŠt 
DSF   DDR   Gesellschaft fŸr Deutsch- Russische Freundschaft 
DV    D   Dienstvorschrift 
DV    DDR   Dienstvorschrift 
DVP   DDR   Deutsche Volkspolizei 
DWK    DDR   Deutsche Wirtschaftskommission in der SBZ Deutschlands 
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DZE    BRD   Daten Ziel Extraktor (Radar) 
DZVV    DDR   Deutsche Zentralverwaltung fŸr Verkehr 
EAO   DDR   Erlaubnisanordnung fŸr ziviles FS-Personal 
EAT   ICAO   Expected Approach Time - GeschŠtzte Anflugzeit 
ECAC   ECAC  EuropŠische Zivil Luftfahrt Konferenz 
EDV    D   Elektronische Datenverarbeitung 
EF   DDR   EinsatzflŸge 
EFAS   ICAO   Electronic Flash Lighting Approach System / Sichtanflughilfe Gleitpfad 
EKO    DDR   EisenhŸttenkombinat Ost 
ELBA    DDR   UKW Notsender 
ELEV    ICAO   Elevation / Hšhe Ÿber MSL 
EP ZL    DDR   Entwicklungs- und PrŸfstelle der Zivilen Luftfahrt 
EROPS   ICAO   Extended Range Operation 
ESLV   DDR   Einheitliches LV-System der Warschauer Vertragsstaaten 
ESP-D2  DDR   StationŠre Licht-Landeanlage 
ETA   ICAO   Estimated Time of Arrival / geschŠtzte Anflugzeit 
ETD    ICAO   Estimated Time of Departure / geschŠtzte Abflugzeit 
EUM    ICAO   European Mediterranean Region ICAO (jetzt EUR)  
EUROCONTROL  EUC  EuropŠsiche Organisation zur Sicherung der Luftfahrt 
FAG   DDR   Flieger-Ausbildungs-Geschwader 
FAL    ICAO   Facilitation / Erleichterungen / AIP - ICAO  
FBAS   DDR   Flugplatzbasis 
FBS   DDR   Flughafen Berlin Schšnefeld 
FBV   DDR   Flugbetriebsvorschrift 
FCS   DDR   Fernwirkanlage (remote monitoring) 
FDJ          DDR   Freie Deutsche Jugend 
FES   DDR   Forschungs- und Entwicklungsstelle 
FFST   DDR   Flugfunkstelle 
FG   DDR   Fliegergeschwader 
FIC   DDR   Fluginformationszentrale 
FIC   ICAO   Flight Information Center / Fluginformationsdienstzentrale / FIS-ICAO  
FID    DDR   Fliegeringenieurdienst 
FIF    DDR   Fernerkundung, Industrie und Forschungsflug 
FIR           ICAO   Flight Information Region / Fluginformationsgebiet - ICAO  
FIS   ICAO   Flight Infor mation Service / Fluginformationsdienst 
FL    DDR   Flugleitung 
FL    ICAO   Flight Level - FlugflŠche (QNE Niveau) 
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FLO    DDR   Flugordnung 
FM    ICAO   Fan Marker / FŠcherfunkfeuer 
FMP   DDR   Fernmeldepunkt (Landeanflug) 
FMS   DDR   Flug Meteorologische Station 
FO-FMTFK   DDR   FŸhrungsorgan fŸr Front- und MilitŠrtransportfliegerkrŠfte 
FOFAK    DDR   FŸhrungsorgan Front- und Armee - FliegerkrŠfte 
FPL   ICAO   Filed Flight Plan  -  Eingereichter Flugplan 
FRK   DDR   Flakraketen-Kompanie 
FRR   DDR   Flakraketen-Regiment 
FS   DDR   Flugsicherheit 
FSA   DDR   Flugsicherungs-Anweisung 
FSH   DDR   Flugsivcherungs-Handbuch 
FSI   DDR   Flugsicherungs-Information 
FSK   BRD   Flugsicherungskontrolldienst / Air Traffic Control Service - ATC 
FSK   DDR   Flugsicherungskompanie 
FSK   Flugsicherungs-Kompanie mit Radaranlage RSP-10, SRE P-18, Funkhšhenmesser PRW-16, RSBN-4 und ILS PRMG-5 
FSO   DDR   FS-Ordnung 
FSPLN   DDR   Flugsicherungs-Flugplan 
FSPO   DDR   Flugsicherungs-PrŸfordnung 
FSS   DDR   FS-Stelle 
FTB   DDR   Fliegertechnisches Batallion 
FTI           DDR   Flugsicherungs - Techniker und Ð Ingenieure 
FuE   D   Forschung und Entwicklung 
FuTB   DDR   Funktechnisches Batallion 
FuTB   DDR   Funktechnisches Batallion 
FuTK   DDR   Funktechnische Kompanie 
FuTR   DDR   Funktechniches Regiment 
FuTT   DDR   Funktechnische Truppen 
F†W    DDR   FlugŸberwachungFWD Flugwetterdienst 
FVD    D   Flugverkehrsdienst (ATS) 
FWA   DDR   Fernwirkanlage 
FWDO    DDR   Flugwetterdientordnung 
FWW    DDR   Flugwetterwarte 
G/G   ICAO   Ground/Ground - Boden/Boden 
GAFOR  ICAO   General Aviation (Weather) Forecast 
GAMM    DDR   Digitaler FS-SichtgerŠte.Komplex 
GARF   DDR   Staatsarchiv der Russischen Fšderation, Moskau 
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GBKS   DDR   Gemeinsame zivil- / militŠrische Bezirkskontrollstelle (nicht nur mil) 
GBL   DDR   Gesetzblatt 
GCA   NATO   Ground Controlled Approach / BodengestŸtzer Instrumenten-Anflug 
GDFL    DDR   Gedeckte Flugleitung 
GDR   DDR   German Democratic Republic 
GEN   ICAO   General / Allgemeines - AIP - ICAO  
GFS   DDR   Gruppe FS bei der GBKS 
GKO    DDR   Staatliches Verteidigungskomitee der UdSSR 
GlawPU  DDR   Politische Hauptverwaltung der Sowjetischen Armee (ab 1946) 
GMT    ICAO   Greenwich Mean Time / MGZ 
GND    ICAO   Ground / Boden 
GND CTL   ICAO   Ground Control / Bodenkontrolle - Flugplatzbetrieb Vorfeld 
GOZ    DDR   Gemeinsame Operations-Zentrale 
GP   ICAO   Glide Path / Gleitpfad - ILS  
GRM    DDR   Gleitpfadsender 
GS   DDR   Gefechtsstand 
GSA   DDR   GefechtsstŠnde und Automatisierung 
GSBSD   DDR   Gruppe der sowjetischen BesatzungsstreitkrŠfte in Deutschland 
GSSD   DDR   (WGT)  
GST         DDR   Gesellschaft fŸr Sport und Technik 
GTS   WMO   Global Telecommunication (Network) System 
GWF   DDR   Fliegerregiment der sowjetischen Zivilflotte 
HA    DDR   Hauptabteilung 
HAG    DDR   Hubschrauber-Ausbildungsgeschwader 
HAZL    DDR   Hauptabteilung Zivile Luftfahrt 
HDP   DDR   Hauptdisptacherpunkt 
HEL    ICAO   Helicopter / Hubschrauber 
HEZ    D   Haupteinflugzeichen (L-NDB oder FM am MM - Standort) 
HF    D   Hochfrequenz 
HFR    DDR   Hauptflugregeln 
HG   DDR   Hubschraubergeschwader 
HLR    DDR   Hauptlanderichtung 
HNST    DDR   Institut fŸr Normung und Standardisierung 
HS   DDR   Hubschrauber / Hubschrauberstaffel 
HSE   DDR   Hubschraubereinheit des MdI 
HTIZ    DDR   Historisch-technisches Informationszentrum 
HULA    DDR   Hubschrauber Landeanlage 
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HV    DDR   Hauptverwaltung 
HVA    DDR   Hauptverwaltung fŸr Ausbildung (MfI - VP Luft)  
HVV    DDR   Hauptverwaltung Verkehr 
HVZL    DDR   Hauptverwaltung Zivile Luftfahrt 
IAF    ICAO   Initial Approach Fix / Hauptanflugpunkt 
IAF    ICAO   Initial Approach Fix / Anfangs-Anflugpunkt 
IAL    ICAO   Instrument Approach Letdown 
IATA    IATA   Internationale Lufttransport Vereinigung 
ICAA    ICAA   Internationale Vereinigung von ZivilflughŠfen 
ICAN    V.Bund  International Commission for Air Navigation (1919) 
ICAO    UNO   Internationale Zivil Luftfahrt Organisation 
ID    ICAO  Identifikation 
IF    DDR   INTERFLUG  
IFF    USA  Identification Friend Foe (SSR Grundsystem mit 3 - Modi)  
IFR    ICAO   Instrumenten Flugregeln 
IKO    NVA   RundsichtgerŠt 
IL    SU  Iljuschin, Luftfahrzeugtyp 
ILM    DDR   Institut fŸr Luftfahrtmedizin 
ILS    ICA O  Instrumenten Lande System 
ILSD    DDR   ILS - DME Anlage 
IMC    ICAO   Instrumenten Flugwetterbedingungen / Instrument Met. Conditions 
INA    DDR   Internationale Normal AtmossphŠre 
INTERFLUG   DDR   Luftverkehrsgesellschaft der DDR 
ISA   ICAO   International Standard Atmosphere / Internationale Standard AtmosphŠre 
JAG    DDR   Jagdfliegerausbildungsgeschwader 
JAT    YU   Luftverkehrsgesellschaft Jugoslawiens 
JBG    DDR   Jagdbombergeschwader 
JFD    DDR   Jagdflieger-Division 
JG    DDR   Jagdgeschwader 
JG    DDR   Jagdfliegergeschwader 
JLP    DDR   JŠger-Leit-Punkt 
KGSP   USSR  ILS System der USSR 
KHG    DDR   Kampfhubschraubergeschwader 
KHZ    D   Kilohertz 
KKW    D   Kernkraftwerk 
KLM    NL   Luftverkehrsgesellschaft der Niederlande 
KNS   DDR   Kode-Leuchtfeuer  
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KOMAREK   DDR   eine Funkmess Landeanlage (Radar) 
KPS   DDR   Kode Leuchtfeuer 
KRM    DDR   Landekurssender 
KVP   DDR   Kasernierte Volkspolizei 
L   ICAO   Locator Beacon / Endanflug-NDB  
LAO    DDR   Luftvo 
LAPO    DDR   Luftaufsichtsverordnung 
LAVO    DDR   Luftaufsichtsverodnung 
LFG   DDR   Luftfahrtgesetz 
LFZ    D   Luftfahrzeug 
LLA    DDR   Lichtlandeanlage 
LLZ    ICAO   Localizer / ILS Landekurssender 
LM    DDR   Leiter Nachrichten 
LOA    ICAO   Letter of Agreement / Betriebsabsprache 
LOT    PL  Luftverkehrsgesellschaft Polens 
LSA   DDR   Luftstrassenabschnitt 
LSK   DDR   LuftstreitkrŠfte 
LSZ   DDR   Luftschiesszone 
LV    D   Luftverteidigung 
LVA    DDR   Luftverkehrsabkommen 
LVD    DDR   Luftverteidigungs - Division 
LVG    DDR   Luftverkehrsgesellschaft 
LVG    DDR   Luftverkehrsgesetz 
LVO    DDR   Luftverkehrsordnung 
MALEV   H   Luftverkehrsgesellschaft Ungarns 
MAP    ICAO   Aeronautical Maps / Luftfahrtkarten / AIP - ICAO  
MAZOVLET   H   ungarische LVG / VorlŠufer von MALEV 
MdI    DDR   Ministerium des Innern 
MER    ICAO   Boden 
MESZ    D   MitteleuropŠische Sommerzeit 
MET    WMO   Meteorology / Flug-Meteorologie / AIP - ICAO  
METAR   WMO   Routine (Airport Flight) Weather Report 
MEZ    D   MitteleuropŠische Zeit 
MFG    DDR   Marinefliegergeschwader 
MfNV    DDR   Ministerium fŸr Nationale Verteidigung 
MfS   DDR   Minsiterium fŸr Staatssicherheit 
MfV    DDR   Ministerium fŸr Verkehrswesen 
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MHG    DDR   Marinehubschraubergeschwader 
MID    DDR   Ministerium fŸr AuswŠrtige Angelegenheiten 
MKR    ICAO   Fan Marker / FŠcherfunkfeuer / FM 
MLOK    DDR   Lichtlandeanlage 
MM    ICAO   Middle Marker / Haupteinflugzeichen HEZ - ILS  
MOTNE   WMO   Meteorological Operational Telecommunication Network Europe 
MRM    DDR   Funk Marker 
MSK    DDR   Moskauer Zeit 
MSL    ICAO   Mean Sea Level / Mittlere Meereshšhe 
MUO    DDR   Melde- und Untersuchungsanordnung 
MWD    USSR  Ministerium fŸr Inneres der UdSSR 
MWO    WMO   Metoeoroligcal Watch Office / Wetterwarte 
NA/FS   DDR   Nachrichten / Flugsicherung 
NATO    UN   North Atlantic Treaty Organization 
NB   DDR   Nachrichten Batallion 
NBA    DDR   Nachrichten-Betriebs-Amt 
NBB    DDR   Nachrichten-Betriebs-Batallion 
NBF    DD R  Niedrigste Benutzbare FlugflŠche 
NDB         ICAO   Non Directional Beacon / ungerichtetes Funkfeuer 
NFAK    DDR   Nachrichten und Flugsicherungs Ausbildungs-Kompanie 
NFB    DDR   Nachrichten und Flugsicherungs-Batallion 
NFK    DDR   Nachrichten und Flugsicherungs-Kompanie 
NfL    DDR   Nachrichten der zivilen Luftfahrt / Nachrichten fŸr Luftfahrer NOTAM  
NFSK   DDR   Nachrichten Flugsicherungskompanie 
NFSZ    DDR   Nationale Flugsicherungs-Zentrale (ATCC Schšnefeld ?) 
NFT    DDR   Nachrichten und Flugsicherungs-Truppen 
NFWL    DDR   Nachrichten und Flugsicherungs-Werkstatt & Lager 
NfZL    DDR   Nachrichten fŸr die Zivil Luftfahrt 
NK    DDR   Nachrichten-Kompanie 
NM    D   Nautische Meile (Sm) 
NMP    DDR   Nahmeldepunkt (Endanflug) 
NN    D   Normal Null ( MS L)  
NOF    ICAO   NOTAM Office / BŸro Nachrichten fŸr Luftfahrer - ICAO  
NOTAM   ICAO   Notice to Airmen / Nachricht fŸr Luftfahrer - ICAO  
NSW   DDR   Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet 
NVA    DDR   Nationale Volksarmee 
NVR    DDR   Nationaler Verteidigungs Rat 
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NWID    DDR   Nachrichten-Wartungs- und Instandsetzungsdienst 
O/R   ICAO   On Request / Auf Anforderung 
OAG   USSR  Aeroflot Abteilung 
OAP   USSR  Aeroflot Abteilung 
ODH    DDR   Operativer Diensthabender 
ODRA    DDR   FS - Digitales Radardaten-Verarbeitungsprogramm (RDP) 
OHS   DDR   Offiziershochschule 
OM    ICAO   Outer Marker / Voreinflugzeichen VEZ - ILS  
OMGUS   AKK   Office of Military Government United States /  Sitz Frankfurt/Main 
OMGUSZ   AKK   Office of Military Government US Zone 
OMGUSZG   AKK   Office of Mil itary Government US Zone German 
ONI    DDR   Informationsbearbeitungs- und Darstellungsapparatur 
OS-PK   DDR   ein Landesystem 
OSL   DDR   Offiziersschule der LuftstreitkrŠfte 
OSP   DDR   Landesystem 
OTD    DDR   Operativer Technischer Dienst 
…TV         BRD   Gewerkschaft šffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
OZ    DDR   Operations-Zentrum / Operativ-Zentrum 
PANS   ICAO   Procedures Air Navigation Services / Flugsicherungsverfahren 
PAR   ICAO   PrŠzisions Anflug Radar 
PfL   DDR   PrŸfstelle fŸr LuftfahrtgerŠt der DDR 
PfL ZL    DDR   PrŸfstelle fŸr LuftfahrtgerŠt der Zivilen Luftfahrt 
PhuSt   DDR   Polizeihubschrauberstaffel 
PLOT    DDR   ein Instrumentenlandesystem 
POLA    OMGUS  Political Advisor / Politischer Berater 
POLAD   OMGUS  Political Advisors Department / Abteilung der politischen Berater 
PPI   ICAO   Plan Position Indicator / RadarsichtgerŠteschirm 
PPL   ICAO   Privat Piloten Schein 
PRL   DDR   PrŠzisions Lande Funk Mess GerŠt 
PRMG   DDR   ein Instrumenten Landesystem / Instrumenten Landegruppe 
PRW   DDR   Hšhenfinder /  
PSP   DDR   Perforierte Stahl Plannten  
PTL   DDR   Propeller-Turbinentriebwerk-Luftfahrzeug 
QFE   ICAO   Luftdruckeinstellung zur Null-Hšhenanzeige nach Landung 
QNH_DDR   DDR   FŸr einen bestimmten Zeitraum vorhergesagte minimale auf NN umgerechnete Luftdruck im Hoheitsgebiet  
RAC   ICAO   Rules of the Air & Air Traffic Services / Flugverkehrsregeln & FVD - AIP  
RAF   UK   Royal Air Force (UK) 
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RAFAC   USAF  Radio Facility Charts / Funkanlagenverzeichnis (US Luftwaffe) 
RCF   ICAO   Radio Communication Failure / Funkausfall 
RD   DDR   Entfernungsretranslator (DME) 
RDP   ICAO   Radar Data Processing (ODRA) 
RGANI     USSR  Russisches Staatsarchiv fŸr neuere Geschichte, Moskau 
RGASPI  USSR  Russisches Staatsarchiv fŸr soziale + politische Geschichte, Moskau 
RGW   DDR   Rat fŸr Gegenseitige Wirtschaftshilfe (COMECON) 
RGWA   USSR  Russisches Staatliches MilitŠrarchiv, Moskau 
RIAS   AKK   Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins 
RNG   ICAO   Radio Range / Vierkursfunkfeuer 
RNWY    ICAO   Runway / SLB 
ROFOR   WMO   Route Forecast / Wetter-Streckenvorhersage 
RSBN   DDR   Nahnavigationssystem (TACAN inkl.) 
RSP   DDR   eine Funkmessanlage (Radar), Landesystem 
RSR   ICAO   Route Surveillance Radar / Strecken-Rundsicht-Radar 
RTF   ITU   Radiotelephony / Funktelefonie - COM  
RTG   ITU   Radio Telegraphy / Funktelegrafie - COM  
RTT   ITU   Radio-Teletype 
RVR   ICAO   Landebahnsicht (Runway Visual Range) 
RWY   ICAO   Runway / SLB 
S-VFR   ICAO   Special VFR Flight / Sonder-VFR Flug 
SABENA  B  Luftverkehrsgesellschaft Belgiens 
S€HStA   DDR   SŠchsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 
SAPMO  DDR   Stiftung Archiv der Parteien + Massenorg. der DDR im Bundesarchiv 
SAR   ICAO   Search & Rescue / Such- und Rettungsdienst - AIP ICAO  
SAS   DDR   technisch 
SAS   S-D-N  Gemeinsame LVG DŠnemarks, Norwegens und Schwedens 
SBZ   AEF  Sowjetische Besatzungszone 
SCZ   DDR   SAS und Chiffrier-Zentrale (FernsprechgerŠte) 
SED   DDR   Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
SELCAL   ITU   Selective Calling System 
SFV   DDR   Staatliche Flughafenverwaltung 
SGK   DDR   FS-SichtgerŠtekomplex 
SHR   DDR   Starthilfsraketen 
SIA   ICAO   Standard Instrument Approach / Standard Instrumentan-Anflug 
SID    ICAO   Standard Instrument Departure / Standard Instrumenten-Abflug 
SIG   D   SichtgerŠte 
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SIGMET   WMO   Significant Weather Report 
SITA   SITA  Internat. Vereinigung fŸr Zivilluftfahrt Nachrichtenverbindungen 1970-75 
SKK   DDR   Sowjetische Kontrollkommission in Deutshland 
SKP   DDR   Start Kommando Punkt 
SLB   DDR   Start- und Landebahn 
SLI    DDR   Staatliche Luftfahrtinspektion 
SLKP   DDR   Start- und Landebahn Kontrollpunkt  
SMA   DDR   Sowjetische MilitŠradminisration fŸr Landesverwaltung der SMAD 
SMAD    DDR   Sowjetische MilitŠr Administration Deutschland, Sitz Karlshorst 
SOC   NATO   Sector Operations Centre (ZGS) 
SP 70       DDR   Systema Posadki 
SP-1   DDR   Landesystem 
SRE   ICAO   Surveillance Radar Equipment / †berwachungsradargerŠt 
SSF   DDR   Sonder Sicht Flug 
STAR   ICAO   Standardinstrumentenanflugstrecke 
STD   WMO   Standard Luftdruck Niveau 1012,2 hPa (adaptiert von ICAO + ISO) 
STS   DDR   SelbstŠndige Transportfliegerstaffel 
STWY   ICAO   Stopway (SLB) 
SU   SU  Sowjet Union 
SWR   CH  Schweizer LVG 
TABSO   BUL   Bulgarische LVG 
TAF   WMO   Terminal Area Forecast / Flugwettervorhersage fŸr Nachverkehrsbereich 
TAFOR    WMO   Terminal Area Forecast 
TAFS   DDR   Teilautomatisiertes Flugsicherungssystem 
TAFS   DDR   Taktische AufklŠrungsfliegerstaffel 
TAR   ICAO   Terminal Area Radar 
TAROM   ROM   RumŠnische LVG 
TARS   ROM   RumŠnische LVG, VorlŠufer von TAROM 
TAS   DDR   Transportflieger Ausbildungsstaffel 
TAX    DDR   TAXI Roll kontrolle 
TD ZL    DDR   Technische Dokumentationsstelle der Zivil Luftfahrt 
TG   DDR   Transportgeschwader 
THG    DDR   Transporthubschraubergeschwader 
THR    ICAO   Threshold / SLB-Schwelle 
TIZL         DDR   Technisch-škonomische Information der zivilen  Luftfahrt 
TL    DDR   Turbinenluftstrahltriebwerk-Luftfahrzeug 
TMA    ICAO   Terminal Area / Nahverkehrsbereich - ICAO  
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TPFS       DDR   Technische PrŸfung Flugsicherung 
TS   DDR   Transportfliegerstaffel 
TU   USSR  Tupolev, LFZ-Typ 
TWR   ICAO   Aerodrome Control Service / Unit / Flugplatzkontrolldienst-/-stelle - ICAO  
TWY    ICAO   Taxiway / Rollweg 
UA   DDR   Unterabteilung 
UA4   ICAO   Upper Amber 4 (Airway) / obere Luftstrasse UA-4 
UAC   ICAO   Upper Area Control Centre 
UdSSR   USSR  Union der sozialistischen Sowjet-Republiken 
UIR    ICAO   Upper Flight Information Region 
UKW    ITU   Ultrakurzwelle / VHF 
UN    UN   United Nations 
UNO    UN   Organisation der Vereinten Nationen / United Nations Organzation  
UPS   ICAO   Uninterrupted Power Supply 
US   USA  United States (USA) 
USA   USA  United States of America 
USGCC  OMGUS  United States Group Control Council of the Allied Expeditionary Forces USGCC (AEF)  
USGCC  OMGUS  US Gruppe des Kontrollrats der VerbŸndeten Vormarsch Truppen  
USSEC   OMGUS  United States Sector / US Sektor 
UT A    ICAO   Upper Control Area / oberes Fluginformationsgebiet 
UTC   ISO  Universal Time Coordinated / koordinierte Weltzeit 
VAL    ICAO   Visual Approach Letdown 
VD    DDR   Verkehrsflug 
VDF    ICAO   VHF Direction Finder  
VEB   DDR   Volkseigener Betrieb 
VEZ    DDR   Voreinflugzeichen (L-NDB oder FM am Standort des OM) 
VFK    DDR   Verbindungsfliegerkette 
VFR   ICAO   Visual Flight Rules / Sichtflugregeln 
VGFSZ   DDR   Vereinigte Gebiets-Flugsicherungszentrale 
VHF    ISO  Very High Frequency / UKW 
VHZ    DDR   Vereinigte Hauptzentrale 
VMC    ICAO   Visual Meteorological Conditions / Sichtflugwetterbedingungen 
VOK    ICAO   Vereinigtes Oberkommando der Armeen, LŠnder des Warschauer Paktes 
VOLMET   WMO   Flugwetter-Sammelmeldung fŸr LFZ im Fluge 
VOR         ICAO   Very High Frequency Omnidirectional Range 
VP   DDR   Volkspolizei 
VS   DDR   Verbindungsstaffel 
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VZFSZ    DDR   Vereinigte Zonen-Flugsicherungs-Zentrale 
WGT   DDR   Westgruppe der Truppen (UdSSR) 
WISP   DDR   SichtgerŠtekomplex (zum Komplex Flugleitung gehšrend) 
WISP   DDR   Vinosniye Indikatory System Posadki / Abgesetzte SichtgerŠte der Landesysteme 
WMO    UNO   World Meteorological Organization 
WTB   DDR   Wissenschaftlich technisches BŸro 
WTZ         DDR   Wissenschaftlich Technische Zusammenarbeit 
Z   ISO  Zulu - Zeitzone ( MGZ - GMT - UTC)  
ZDK    DDR   Zieldarstellungskette 
ZFN    DDR   Zentrales Funknetz 
ZFS   DDR   Zentrale Fliegerstaffel 
ZF†    DDR   Zentrale FlugŸberwachung 
ZGS   DDR   Zentraler Gefechtsstand 
ZK    DDR   Zentralkomitee 
ZLVW    DDR   Zeitweilig verfŸgbarer Luftverbindungsweg (Korridor)  
ZM    ICAO   Zulu Marker / Strecken-FŠcher-Funkfeuer 
ZS   DDR   Zentralsekretariat 
ZSTA   DDR   Zentrales Staatsarchiv 
ZTA    DDR   Zentraler Transportausschuss der DDR 
ZV    DDR   Zentrale Verwaltung 
ZVOBL   DDR   Zentralverordnungsblatt 
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DIE ENTWICKLUNG DER FLUGSICHERUNG IN DEUTSCHLAND  

 
TEIL - IV  

Die Entwicklung der Flugsicherung in Ost -Deutschland 1945 - 1990 
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